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Oie langjährige frühere Leiterin der Frauenjustizvollzugsanstalt Frank
furt 111, Frau Prof. or. Helga EinseIe, ist am 13. Februar 2005 im Alter 
von 94 Jahren verstorben 

Frau Prof. Dr. Einseie hat sich um den Aufbau und die Gestaltung eines modernen Strafvollzugs in Hessen 
verdient gemacht , insbesondere im Bereich des Frauenstrafvoilzuges. Ihr gelang es, in Frankfurt am Main eine 
an modernen Grundsätzen orientierte Frauenanstalt aufzubauen und zahlreiche Projekte zu initiieren, die noch 
heute Vorbildcharakter haben. Als Expertin für den Strafvollzug wirkte sie in zahl reichen Kommissionen mit, z.B. 
in der im Jahre 1967 eingerichteten Strafvollzugskommission. Für ihre besonderen Verdienste um den 
Strafvollzug wurden ihr zahlreiche öffentliche Ehrungen zuteil. Ihre für den Frauenvollzug wegweisende Arbeit, 
insbesondere die Einrichtung des Mutter-Kind-Heims, hat ihrem Namen einen hohen Rang in weiten FaChkreisen 
des ln- und Auslands gesichert. 

Frau Prof. Dr. Einseie wurde am 09.06.1910 in Dölau bei Halle geboren und wuchs in Torgau und Lüneburg 
auf. Ab 1929 studierte sie Rechtswissenschaft an den Universitäten in Königsberg, Breslau und Heidelberg. 1931 
und 1932 folgte das Studium des amerikanischen Rechts in New York, wo sie Material für ih re Dissertation sam
melte und sich bei der praktischen sozialen Arbeit der weiblichen Polizei in New York engagierte. 1933 setzte sie 
ihr Jurastudium in Heidelberg fort, das sie im September 1935 mit dem ersten juristischen Staatsexamen ab
schloss. 1939 promovierte sie bei Gustav Radbruch an der Universität Heidelberg mit einer Arbeit über nDas 
Frauengericht in New York". Anschließend folgte sie ihrem Ehemann nach Oberösterreich, der an der dortigen 
Reichsanstalt für Fischerei die Abteilung für Gebirgsgewässer leitete, und arbeitete in der Verwa ltung dieses 
Instituls. 

Am 01 .11.1947 wurde Frau Dr. Einseie auf Empfehlung von Prof. Gustav Radbruch zur Leiterin der Frauen
Straf- und Untersuchungshaftanstalt in Frankfurt a.M. ernannt. Die nachfolgenden 28 Jahre - bis zu ihrer 
Verabschiedung in den Ruhestand im Sommer 1975 - war Frau Dr. Einseie Leiterin dieser Vollzugsanstalt. 

Danach arbeitete sie an verschiedenen Projekten der Straffäll igenhilfe mit und beschäftigte sich bis 1978 prak
fisch und wissenschaftlich an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt a.M. mit Fragen des Straf
vollzugs und der Nachsorge. Bereits 1975 wurde sie Honorarprofessorin . 

Für ihr Wirken ist sie vielfach ausgezeichnet worden: 
Im Herbst 1967 wurde sie von Bundesjustizminisler Dr. Dr. Heinemann in die · zur Vorbereitung eines künfti

gen Strafvoilzugsgeselzes gebildete - nStrafvolizugskommission des Bundesjustizministeriums" berufen. Für ih
re besonderen Verdienste um den Strafvollzug verlieh ihr die humanistische Union im Juni 1969 den ftFritz-Bauer
Preis". 1974 wurde Helga Einseie von der Deutschen Kriminologischen Gesellschaft mit der "Beccaria-Medaille" 
in Gold ausgezeichnet. 1m Mai 1976 erhielt sie den humanitären Preis deutscher Freimaurer. Sie war Trägerin 
der Ehrenplakette der Stadt Frankfurt a.M. Am 30.1 1.1979 wurde ihr die Wilhelm-Leuschner-Medaille verliehen. 

Am 21 . Februar 2005 wurde Frau Prof. Dr. Helga Einseie auf dem Hauptlriedhof in Frankfurt a.M. beigesetzt. 

Dr. Helmut RaDS 
Leiter der Stratvolfzugsabreilung im Hessischen Ministerium der Justiz 
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Ein letzter Gruß an Helga Einseie 

Die nachstehende Ansprache hielt Minislerialdirigent 
Professor Or. Bernd Maelicke anlässlich der Trauerfeier am 
21. Februar 2005 in Frankfurt a.M. für Professor Dr. Hetga 
Einseie. die am 13. Februar 2005 im Aller von 94 Jahren 
verstorben ist. "j 

Liebe Helga Einseie, 

im Namen der Justizministerin des Landes Schleswig
Halstein, Frau Anne Lütkes, und des Strafvollzugsaus
schusses der länder überbringe ich Dir einen [elzlen Gruß. 

Der deutsche Strafvollzug nimmt Abschied von Dir, sei
ner prägendsten Persönlichkeit Ober viele Jahrzehnte. 

Von 1947 bis 1975 warst Du leiterin der Frauenanstalt 
Frankfurt-Preungesheim. 

Unter Deiner Führung wurde diese Anstalt zu einem 
Musterbeispiel der Reform und der Humanisierung des 
deutschen Strafvollzuges. 

Du hast in diesen Jahren vieles vorweggenommen, was 
später Standard in den deutschen Gefängnissen wurde 
bzw. werden sollte: 

Einzelunterbringung; 
GruppenVOllzug, soziale Gruppenarbeit, soziales Trai
ning; 
Gefangenenmitverantwortung mit gewählten Spreche
rinnen; 
schulische und berufliche Ausbi ldung mit externen 
Bildungsträgern; 
ein Netzwerk von ehrenamIlichen Hellerinnen und 
Helfern ; 
Entlassungsgruppen ; 
offener Vollzug, Freigang; 
gemeinsame Unterbringung von Müllern mit ihren 
Kindern ; 
Professionalisierung der Fachdienste, insb. der 
SozialarbeiterlSozialpadagogen, der Psychologinnen, 
Lehrerinnen und Pfarrerinnen; 
Einführung eines Konferenzsystems mit einer interdis
zipl inären Vollzugsplanung; 
durchgehende Betreuung; 
NaChsorge. 

Nach Deinem aktiven Dienst hast Du Dich vor allem der 
Nachsorge angenommen, die AnlaufsteIle für straffällig ge
wordene Frauen in Frankfurt mitbegriindet und wissen
schaftlich begleitet. 

Du warst Mitgl ied der Strafvollzugskomrnission, hast 
die Grundlagen für das moderne und Perspektiven eröff
nende Strafvoilzugsgesetz von 1977 mit geschaffen. Du 
hast gekämpft gegen die lebenslange Freiheitsstrafe, Du 
warst Gutachterin für das Bundesverfassungsgericht, Du 
hast für den Europarat auf internationaler Ebene Standards 
entwickelt und festgeschrieben . 

') Vgl . auch C/audia Mich"'/$.' Liebenswürdige Widersettlichkell. Oie 
Stral'e(;tI\5<efQ.merin und fn,i!1ere Dlrekt(>rin des f'raue"llefangnisses 
Pnwngesheim. Helga Elnsele. isl 94·iAhrig gestorben. In: F'an~rur1a' 
Rundschau vom 14. Februar 2005, diBs.: Erz iehan sran strafen 
K.imlnologin Helga EInseie 94·Jahrig In Franklult !)Ostorben. In: 
Flankh.III(If RundschaU vom 15. Februar 2005: Der Spiegel Nr. 8 vom 
21 . Februar 2005. S. 190. V<j. auch die Wu.digu"Il von PerSÖlllichkeit 
und Wlfl<an Helga Einseles an!ässlich ihres 90. Geburtslt1!/6S von He;,u 
MUller-Diet.!: Zum neunligstan Geburtstag von Helga EinseIe. ZIStrVo 
l!OOO. S. 3631. 

Deine Schrift . Das Verbrechen, Verbrecher einzusper
ren", zusammen mit Ernst Klee herausgegeben, hat Gene
rationen von jungen Juristen und Fachkräften im Strafvoll
zug geprägt. Hier hast Du das Konzept des .Strafvollzugs 
der posi tiven Zuwendung· eindrucksvoll entwickelt . Die 
Zahl Deiner Vort räge und Publikationen ist unzählbar. 
Fachpolitische und gesellschaftspolitische Arbeit gehören 
für Dich völlig selbstverständlich zu der Mission, die Du ein 
Leben lang zu erfüllen hattest. 

Du warst im Hinblick auf den StrafvOllzug die konse
quenteste und wirkungsvollste Schülerin Deines Lehrers 
Gustav Radbruch. Du bist ihm aber auch als Mensch in auf
fallender Weise gefolgt. Du selbst hast Radbruch gekenn
zeiChnet als mutig und kompromisslos, als Bekenner einer 
dem Rationalen und Sozialen zugleich verpflichteten 
Rechtsidee. Du hast die Tiefe und Radikali tät seiner unbe
irrbaren politischen Ethik bewundert und ihn als Vertreter 
eines modernen StrafvOllzugs gekennzeichnet , in dem die 
Neigung zum Menschen sich so mit dem Pathos des 
Rechts verband, dass es einzelne seiner SchOler für immer 
faszinierte. 

Liebe Helga, die Tiefe und Radikalität Deiner unbeirr
baren poli tischen Ethik - dies hat uns alle, die wir uns in 
Deiner Nachfolge sehen - für immer fasziniert. 

.Schwimmen gegen den Strom - um der Überzeugung 
willen" -, dies ist der Titel der Festschrift zu Deinem 80. Ge
burtstag, in der Deine Freunde, Wegbegleiter und Schüler 
Deinen Lebensweg und Deine Wirkungen eindrucksvoll be
schrieben haben. Ein Jahrhundert deutscher Geschichte 
wird deutlich und zugleich die beispielhalte Lebensge
schichte einer Frau, die in ihrem Denken und Handeln im
mer wieder auf der Suche war nach etwas Besserem als 
dem Strafrecht und dem Strafvollzug. 

Bereits 1911 halte Radbruch formul iert: .Die Strafzeit 
(im Gefängnis) ist eine EJ(klave, ein Stück leerer Zeit, ein 
Stück Tod mitten im Leben - wir haben keine verstümmeln
den Leibesstrafen mehr, aber wir haben in der Freiheits
strate eine Strafe, die das Leben verstümmelt." 

So bleibt Dein Vermachtnls, Dein Auftrag an die nach-
folgenden Generationen gerade in der heutigen Zeit: 

ein Menschenbild der poSitiven Zuwendung: 
die Verteidigung und Fortentwicklung einer zugleich ra
tionalen wie sozialen Rechtsidee: 
eine unbeirrbare pol itische Ethik; 
die Suche nach etwas Besserem als der Strafe und 
dem Slralvollzug als . fernes Endziel" (Radbruch). 

All d ies hast Du gelebt im beruflichen und privaten 
Alltag, aber zugleich auch offensiv vertreten und erkämpfl 
in der politischen Auseinandersetzung. 

Liebe Helga Einseie, die Reformkrnfte des deutschen 
Strafvollzuges verneigen sich vor Dir, danken Dir für Deine 
Hingabe und Dein Lebenswerk und verpflichten sich zu 
Deiner Nachfolge. 



Justizvollzug und die Öffentlichkeit') 

Ansichten und Meinungen über Bediens
tete im Justizvoflzug 

AleKandra Lehmann / Nicole Ansorge 

Laut § 2 Satz 1 des Strafvoltzugsgesetzes (StVoJlzGj ist 
das Vollzugsliel die Resozialisierung des Gefangenen. Der 
Schutz der Allgemeinheit ist demnach nicht alleiniges Ziel, 
sondem die Minimalaufgabe des Vollzuges (CalliessJMül
ler-Dieu, 2002). Fraglich ist, wie sich dieser (tatsächliche 
oder scheinbare) Widerspruch zwischen Aesozialisie
rungs- auf der einen und Schutz/unktion auf der anderen 
Seite aur die Bediensteten im Juslizvollzug auswirkt. In ei· 
ner Befragung des Kriminologischen Forschungsinstituts 
Niedersachsen e. V. (KFN) unter niedersächsischen Justiz· 
vollzugsbediensteten im Herbst 2002" (l ehmannlGreve, 
2004, in Druck) war daher die Frage nach der Berufsrolle, 
welches die Justizvollzugsbediensteten ihrer Tätigkeit ge
genuber einnehmen, unter anderem ein wichtiges Thema, 

Als Berufsrolle bzw. als Berufsbild wird die typisierende 
Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen, die ein 
Berufsträger auszuüben hat, bezeiChnet (Daumling, 1970). 
Dieses Bild entspricht zugleich den Erwartungen verschie
dener Gruppen dem jeweil igen Berufstrager gegenüber. 
Dabei ist zwischen Selbst- und Fremdbildern zu unter
scheiden: Das beru/liche Selbstbild beinhaltet all das, was 
der Beru/sträger von sich und seinem Beruf weiß und wo
mit er ihn beschreibt. Ein berultiches Fremdbild stellt die 
Sicht eines Berufsfremden auf den Berufsträger dar und 
beinhaltet all das, womit dieser von den Berufsfremden be
schrieben wird (Schachinger, 2002). Mit einem vermuteten 
bzw. wahrgenommenen Fremdbild wird die Überzeugung 
bezeichnet, wie eine Person denkt, dass andere sie sehen. 
Übertragen auf unsere Untersuchung ergeben sich fOlgen
de Fragen: Sehen die Bediensteten für sich selbst eher die 
Rolle des Bewachens oder des Aesozialisierens? Wie füh
len sie sich in der Bevölkerung wahrgenommen? Und wie 
ist die tatsächliche Einstellung der Öffentlichkeit gegenüber 
JustizvOllzugsbediensteten? Diesen Fragen wird im fol
genden Artikel nachgegangen . 

Das berufliche Selbstbild der Justizvoll
zugsbediensteten 

Den Bediensteten wurden im Fragebogen des KFN
Projekts "JustizvOllzug als Profession" verschiedene 
Bezeichnungen vorgelegt, die in positiver oder negativer 
Weise die vollzugliehe Tätigkeit beschreiben sollten (z.B. 
.professioneller Betreuer" oder .MÜllmänner einer an vielen 
Ecken ungesunden Gesellschaft"; LehmannlGreve, 2003). 
Insgesamt handelt es sich dabei um vier tendenziell posi
tiv und sechs tendenziell negativ ausgerichtete Bezeich
nungen. Eine BereChnung des Durchschnittswertes über 
die ganze Skala hinweg zeigt fUr die einzelnen Dienste 
durchschnittlich positive Sichtweisen der eigenen Tätigkeit 
(Skala von 1 . negativ" bis 6 .poSitiv" mit neutralem 
Mittelwert bei 3,5) (Abb. 1): 
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Abb. I: _Wie seIlel"l S;c pel"SOnllch JUSI,zvoIIzugsbediensleie Ir> unseref heu· 
lOgen Ge5elischanr DargesleHI sind die Mittelwerte oer ve<$Chiede-
1"11')1"1 DienstwgehOtigkeiten im VollZug (Skala Y()fl 1 JIe9<lIiYc $ich!. 
welse- tlis 6 -POSiIive Sichlwelse·. l"\8UI,aler ~.lIttelpuNti be, 3.5). 

Im Einzelnen zeigt siCh, dass sich die Bediensteten in 
allen Tätigkeitsfeldem in erster linie als "Dienstleister für 
die Gesellschaft" sehen (s. Tab. 1). Die Bezeichnung "Wär
ter/Schließer" wird dagegen von den Befragten für sich ab
gelehnt - ebenso und vor allem in den Fachdiensten und 
der Verwaltung die Bezeichnung .Dienstleister am Ab
schaum der Gesellschaft". Gemäß dem jeweiligen Tätig
keits/eid fühlen sich die Fachdienste durch die Be
zeichnung als .Professionelle Betreuer", der Allgemeine 
Vollzugsdienst (AVD, hier dargestellt einschließlich Werk
dienst) durch .BeschÜtzer der Gesellschatt vor kriminellen 
Personen" ebenfalls zutreffend charakterisiert 

Minelwert M,tlelwen Milletwen Mittetwert 
Ich sehe Vollzugs· "",m, AVO ul"ld ,,,,,. 'e'l"Ie Ver-
bedienslIlIe als ... Werkdienst dienste waltung 

..proIessione~e 3.89 3.85 ~ , t7 3.80 Belreuel'" 

..Rechlsvollslreckel'" 3.24 3,25 3.56 2.99 

. Dienst!eisler tu, ' ,22 4.14 ,," 4.37 die Gese.scharr 

.,ResoziaUsie<ungs· 3,5 1 3.41 3.90 3,81 heHer"' 

_Wä<lfIf/Schließer" 2," 2.73 2.23 2,33 

_P~lkI"l3OOr1 
verle Iltr PoIilik- 3,", 3.12 2.56 2.76 

.Mu~mAnI"I8f elflCr an 
vielen Eckel"l ungo· 3,03 3. " 2.66 2.73 
sunden Gesellschall-

_Besch<iuer def 
Gesellschah WIr 3.88 3.95 3.52 3.!;2 
krimfnellel"l Pe'$OJ\CI"I-

_Einzelkampier"' 2,95 3,03 2.74 2,56 

.Dienslleiste, am Ab· 
schaum der Gesell· 2,66 2.80 '.99 2.29 

""'" 
Tab. I :.Wie sehen Sie persönlich JU$lizvollJ."IlsbedlerlSlele In ,lllSC 'llf 

I>eutigEll"l Gc-selischah?" AulgefUM sind die Minelwena de, OIcnSl ' 
7l19"I"IOI'Igke,Ian AV[)IWerkdiensl , Fachdiensta und reifIC Verwaltung 
1Sk.illa Y()fl 1 _Irillt gOlf nichl lI/' DIs 6 _InlII vQlhg z.r. flt!UtrlIle, MItlItI· 
punkl bei 3.5) . 

Das wahrgenommene Fremdbild 
l aut einer empirischen Untersuchung zur sozialen 

Selbsteinschätzung unter Strafvollzugsbeamten im Jahre 
1969 (Deimling, nach Münchbach, 1973) glaubten 70% al
ler Befragten, dass sie in der Öffentlichkeit ein sehr gerin
ges Ansehen genießen. Etwa dreißig Jahre spater ging die 
Bundesanstalt für Arbeit in einer Broschüre zur Berufsbe-
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schreibung des . Beamten/Beamtin Im Justizvollzugsdienst 
(mittlerer Dienst)" davon aus, dass sich .in den letzten Jah
ren, insbesondere aber sei llnkrafltrelen des Stra fvollzugs
gesetzes, ( ... ) die Einstellung breiter Bevölkerungsschich
ten zum Strafvollzug gewandelt (hat)" (BfA, 1997, S. 4). 
Demnach hätten sich Sozialprestige und Ansehen der Jus
tizvol lzugsbeamten in der Gesellschaft gegenüber den Zei· 
ten vor der Strafvollzugsreform gebessert. Die Frage bleibt 
bestehen, ob auch der einzelne Vollzugsbeamte dies in die
ser Form wah rnimmt. 

Im Vergleich mit dem Selbstbild der Justizvollzugsbe
diensleten zeigen sich in der wahrgenommenen öffent
lichen Einstellung zur vOllzuglichen Tätigkeit zum Teil gra
vierende Unterschiede (s, Tab 2)' 

Die OMenUichtlkeil Mittelwert MItteIwen M'llelwert I Mlllelweft 
Slehl Bedlensl8le ,,~'"' AVOund '''''. ,eine lIer-
im Vollzug als ... WerkelienSl .... " waltung _ ........ 

2.50 2,43 2,73 2,76 

.,AechlsvoUslrecker" 3,68 3.65 4,15 3,37 

.OlensUelsler filr 3,23 3,20 3,43 3,19 elie Gesellachall" 

.ReSOzialisIerungs· 2,68 2,59 2,99 2,98 heHer" 

.W.irte<lSeh~eßer" S,,, 5,37 ',", 5,12 

.Prügelknaben 3,15 3,22 2." 2,9< verfehleIer Pol~ik' 

),1ülmAnne, einer an 
vielen Ecken ullg8- 3,33 3,39 3,00 3," 
sunden Ge$elfschatr 

,.Beschüuer der 
Gesellsc/lall. VI)< ',08 ' ,,," ' ,22 3,67 
kriminellen Personen' 

.Einzelkimpfer" 2,68 2,68 2,57 2,63 

_OienSllelSler am 

""""'~ "" 3.68 3,73 3,,", 3,36 
Gesellschatr 

..Die Orrantli<:hke~ 
nimmt uns gar nicht '.08 4,15 3," 3.80 
wahr" 

Tab, 2: .Welches Bild hat die OIIenllrehkeil von BedleO$lelen im VoIL<ug"" 
Aulgelührl $Ind die Mittelwerte der OlcnslZugchörigkcilen AVOI 
Werkdtenst. FachOienste und m,,'K! IIcrw3hung (SImla von 1 Jrtfh gar 
nicht 2U' bis 6 .tritf1 völlig zu', neutrale. Minelpurld bei 3.5) . 

Von der Öffentlichkeit tühlen sich d ie Bediensteten vor 
allem als .Wärter/Schließer" wahrgenommen - e ine Be
zeichnung, die sie tür sich selbst ablehnen . Als . Dienslieis
ler tür d ie GesellschaII" dagegen, womit sich die Bediens
leten eher identifizieren, empfinden sie sich von der 
ÖffentliChkeit hingegen weniger wahrgenommen. Zu 71% 
sind die Bediensteten auch der Ansicht, von der ÖffentliCh. 
keit gar nicht wahrgenommen zu werden (s. Abb. 2): 

tri1ft lrilft garnichi zu 4,7% 

trifftzu~ 

23,3% 

~
I ~hI"6,6% 

Inlft eher 
---nichi zu 

18% 

1rifft eher zu 
--- 32,3% 

AIJb. 2: .Oie OtIentlichkei1 nimmt uns gar nocht wahr' jOarsteUung der 

Item·Verteilung aus lief Fragestellung .Welches Bild hat d>e Öflent

Ik;h~eH lfOO 8edienstelen im VoIIll>!'l 7"1 

Weitere Fragen nach dem Verhäl tnis zwischen Voll
zugsbediensteten und Öffenllichkeit unterstützen dieses 
Bild: Die Aufgaben, die Juslizvollzugsbedienstete leisten, 
sind tür die meisten Außenstehenden nicht erkennbar -
d ieser Ansicht sind 96% der Befragungsteilnehmer. Gute 
Arbeit des Vo))zuges wird als Selbstverständlichkeit be
trachtet (insgesamt 94"/0 der Befragungsteilnehmer slim
men dieser Aussage zu) und wird von den Medien nicht po
sitiv erwähnt (insgesamt 91"/0 der Befragungsteilnehmer 
slimmen hier zu) (s. Abb. 3 und 4): 

trifft gar 
niCht 

,,0% 

triff1 eher nicht zu 1 % 

trifft völlig 
zu 46% 

leilslleils 5% 

, 
' rifft eher 
zu 48% 

Abb. 3:.Wie stehen Sie 2\1 tolgeoOc' Aussage zur Arbeit Im Volllug: leistet 
der JusliZYoltzug gute ArbciI. so wird dies als SClbslVCfStllndlich be· 
treelltet." 

trifft ,oe 
flicht 
,,0% 

lrifft völlig 
zu 50% 

trifft eher 
zu41% 

Abb, 4:.Wie st&hen Sie zu folgender Aussage 2ur Arbeit Im Vollzug: OIe 
Medien ~ssen ot1 positive Aspekte der VoIlzugsart>eit une<w~hnt.· 



Auch in offenen Äußerungen am Ende des Fragebo
gens .,Justizvollzug als Profession" wird Kritik an dem An
sehen des Vollzuges in der Öffentlichkei t geübt: Die 
Bediensteten empfinden in der Öffentlichkeit kaum Aner
kennung und erleben kein Interesse an ihrer Arbeit. 

.Was Ansehen und Respekt betrifft, werden Bediens
tete des mitt leren Dienstes oft mit Gefangenen gleich 
gesetzt, das ist diskriminierend und demütigend!" 

(Fragebogen t 05t7; abschließende Anmerkungen) 

.,/ ... ) Da die Aufgaben und Schwierigkeiten der Kollegen 
im Strafvollzug grundsätzlich in der Öffentlichkeit wenig 
Beachtung linden." 

(Fragebogen 10597; abschließende Anmerkungen) 

.[ .. . ) ich denke vielen Menschen ist nicht klar, dass un
sere Tätigkeit nicht nur das Wegschließen und 
Verwalten beinhaltet, sondern dass wir mit Menschen 
arbeiten'" 

(Fragebogen 20002; abschließende Anmerkungen) 

Ob die subjektive Wahrnehmung der Bediensteten über 
die Einstellung der Öffentlichkeit auch bei dieser so wieder 
zu finden ist, sollte in einer kleineren Untersuchung zumin
dest ansatzweise auf den Grund gegangen werden. 

Das Bild der Öffentlichkeit 
In einer schriftlichen Befragung der Hannoveraner Be

völkerung wurde der Frage nachgegangen, wie sich das 
tatsächliche Bild der Öffentlichkeit von JuSlizvolizugsbe
diensteten gestaltet. An dieser Befragung nahmen insge
samt N '" 124 Personen teil, davon 46,8% (n :: 58) Männer 
und 53,2% (n '" 53,2) Frauen. Das Durchschnillsalter be
trägt 34,8 Jahre (Minimum 18 Jahre, Maximum 66 Jahre). 
Mehr als die Hälfte der Befragten arbeitet im Angestellten
verhäl tnis (54,5%. n '" 66), 16,5% (n '" 20) der Personen 
sind Schüler oder Studenten. Die Gruppen der Arbeiter, 
Beamten, Rentner/Pensionäre und Selbstständige sind je
weils mit untern", 10 Personen präsent. 10,5% (n "'" 13) der 
Befragten haben einen Hauptschul-, 37,9% (n = 47) einen 
Realschulabschlusslmilliere Reile, 13,7% (n '" 17) das 
Fachabitur und 37,1% (n '" 46) Abitur. Schulabschluss (Abi
lurlkein Abitur) und Geschlecht (mAnnlichlweiblich) sind 
dabei als nicht unabhängig voneinander zu betrachten: Die 
beiden Variablen korrelieren mit r "" .25 (Spearmanscher 
Korrelationskoeffizient; ~ < .01). Es zeigt sich, dass in der 
Stichprobe vergleichsweise mehr Männer als Frauen mit 
Abitur zu finden sind . 

Die Befragung begann mit einer offenen Fragestellung: 
.Wenn Sie an einen Beruf im Justizvollzuglim Gefängnis 
denken, welcher fällt Ihnen dazu ein? Bine nennen Sie die 
ersten drei. die Ihnen in den Sinn kommen." 

Bei Betrachtung der jeweils ersten Nennung einer be
rullichen Tätigkeit im Justizvollzug lässt sich beobachten. 
dass die genannten Berufe in den Bereich ~Sicheru ng. 
Einschluss~ 68,5% (n '" 85) fallen. Hierunter wurden Be
zeichnungen wie .(Gelängnis-)Wärter", .Schließer", ~Aufse
her" oder .wachmann~/.Wachmeister" u.Ä . gelasst. Auf den 
Bereich .Resozialisierung· enUielen 17,7% (n = 22) der 
ersten Nennungen. Dazu geZählt wurde sowohl der 
~Sozialarbeiter"' oder der . Psychologe". als auch der 
.Gefängnispastor"'. der .Arzr. der .Lehrer" oder allgemein 
der .Betreuer"'. 13,7% (n = 17) der ersten Nennungen fa l
len in einen .sonstigen"-Bereich, der Leitungsfunktionen im 
Justizvollzug (z.B . • Gelangnisdirektor"'), allgemein .öffent
liehe" Berufe (_Tischler", .Koch") oder vollzugsexterne 
Berufe <.Polizist") umfasst. 
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Generell lassen sich alle genannten Berufe einer von 
acht Gruppen zuordnen (s. Tab. 3): 

In die erste Gruppe fa llen allgemeine Formulierungen 
wie ,.Justiz beamter" , "Vollzugsbeamter" oder .Juslizvoll
zugsangestetlter". Auch die Formulierung .Resozialisie
rungshelfer" wurde hierunter gelasst. Alles in allem lassen 
sich 11 .6% der Nennungen (n '" 41 ) in dieser Gruppe zu
sammenfassen. 

In einer zweiten Gruppe finden sich die Bezeichnungen. 
die am ehesten dem Allgemeinen Vollzugsdienst (AVO) zu
gerechnet werden können . Insgesamt 95 Nennungen 
(26.8%) bezogen sich auf Berufsbezeichnungen wie .Wär
ter"' .• Schließe," • .Aufseher" oder allgemein auf den Bereich 
Sicherheit und Bewachung (.Wachmann" •• Wachmeister", 
. Wächter". u.Ä.). Nur eine dieser Nennungen bezog auch 
den Faktor der Resozialisierung mit ein - hier wurde der 
.Wärter" in Kombination mit dem .Betreuer" genannt. 

Berufsbezeichnung Anzahl der 
jeweiligen Nennungen 

, . Allgemeine Bezeichnungen (11.6%) 

Justizbeamter 3 

Justizvollzugsbeamter 27 
Vollzugsbeamter 7 
Vollzugsbediensteter 1 
Justizvollzugsangestellter 1 
Resozialisierungshelfer 2 

2. Allgemeiner Vol/zugsdienst (26.8%) 

Wärter (einschließlich Juslizwärter, Aufsichts-
wärter. Gefängniswärter u.Ä.) 4. 

Schließer 25 

Wärter/Schließer 3 

Wärter/Betreuer 1 
Aufseher 9 
Bereich .Sicherheit und Bewachung": Wachper-
son, Wachmann. Wachmeister, Wächter. Sicher-
heitspersonal. Wache 9 

3. Leitungsebene (11.8%) 

Leiter (einschließlich Getängnisleiter. Anstalls-
leiter. JVA-Leiter u.Ä.) 5 
Direktor (einSChließlich GefangnisdirektOf u.Ä.) 35 

Sonstiges: Vorsieh er, Ansla!tschef 2 

4. FachdienSle allgemein (29%) 

Sozialdienst: sozialer Dienst. Sozialarbeiter. 
Sozialpädagoge. Betreuer. u.Ä. 33 

Seelsorger (allgemein, kirchlich) 15 
Psychologischer Dienst (Psychologe, Thera-
peut u.Ä.) 29 
Pädagogis~.her Dienst <Lehrer, Lehrkräfte, 
Erzieher u.A.) 4 
Medizinischer Dienst: Arzt, PIlegepersonal 22 
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5. Verwaltung (1,7%) 

Sachbearbeiter, Verwaltung, Verwaltungs-
beamter, Verwaltungsangestellter, Vollzugs-
geschäftsstellenmilarbeiler 6 

6. Allgemein . öffentliche" Berufe (14, 1%) 

Allgemeine Versorgung 2 

Bereich "Pulzen und Wäsche" 13 

Bereich "Koch, Küche, Kantine" 29 

Tischler 3 

Schlosser 1 

Elektriker 1 
Pförtner 1 

7. Sonstiges (0,6%) 

Volistreckungsbeamler, Scharfschütze 2 

8. VoJ/zugsexteme Berufe (4,5%) 

Polizist 6 
Richter 3 

Staatsanwalt, Anwalt 4 

Rechtspfleger 1 

Bewährunn"'helfer 2 

Tal!. 3: UoorSIChl Ober dIe Antworten aut die einleitende Frage: .Wenn Sie 
an einen Berut im Justizvollzugl'm Getangnis denken, welcher lallt 
Iman dazu ein? 8i1le nennen Sie die ersten drei , die Ihnen" oon 
Sinn kommen." 

Eine dritte Gruppe ( l I ,8%; n '" 42 Nennungen) bezieht 
sich auf Leitungsfunktionen. Vor allem der . Direktor" (häu
fig in Verbindung mit einem davor stehenden .Gefängnis") 
wurde hier genannt. 

Die verschiedenen Fachdienste im Justizvollzug ma
chen mit insgesamt 29,0% (n = 103) der Nennungen die 
vierte Gruppe aus, Hier nimmt der Bereich der "Therapie" 
(nPsychologe", ,,Arzt", "Therapeut") den grOßten Teil ein , 
der Bereich der ,,(Aus-)Bildung" ist eher schwächer vertre
ten (.Lehrer", .,Ausbilder", "Lehrkräfte"). 

Gruppe Fünl bildet sich aus Berufen im Verwaltungs
bereich, welcher mit 1,7% (n = 6) der Nennungen nur ei
nen kleinen Bereich ausmacht. 

Die sechste Gruppe von Berufsbezeichnungen wurde 
übertitelt mit .allgemein ,öffentliche' Berufe". Die hier zu· 
sammengefassten Nennungen (14,1%, n = 50) beziehen 
sich auf Tätigkeitsfelder, die in jedem Untemehmen anfal· 
len (wie z.B .• Putzfrau", "WäschereiangesteIUe", "Koch" . 
• Küchenpersonal"). Da diese Tätigkeitsfelder im Justiz
vollzug häufig von Gefangenen besetzt werden bzw. in 
den Bereich der Ausbi ldunglArbeitstätigkeit der 
Gefangenen fallen (.Tischler", .Schlosser"), wurden sie ge
sondert betrachtet. Auffallend ist ebenfalls die Reihenfolge 
der genannten Berufsbezeichnungen: Häufig waren 
.Wärter" und . Direktor" der erste und zwei te genannte 
Beruf. An driller Position stand dann einer der .allgemei
nen" Berufe (vor allem Tätigkeiten im Küchenbereich) - ne
ben Sicherung und Aufsicht der Bereich der allgemeinen 
Versorgung und Verpflegung (s. auch Abb. 5). 

Neben zwei Nennungen, die in die siebte Gruppe 
.Sonstiges· fallen, wurden in die achte Gruppe die Berufe 
aufgegritfen, die als vollzugsextern bezeichnet werden 
müssen , Hier nahm der . Polizist" den größten Bereich ein. 
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Abb. 5: Gl"UpplCrung der 8enrlsbaleichnun~n (oNene Nennungen) aus 
der elnleiterlden Fragestl"lhung. Oie HlIuhgkCllt ist in Oel Anzahl an
gegeben. Oie Grafik ist sortiert nach Aeillenlo1ge der Nennungen. 

Nach dieser einleitenden Frage wurden den Befra
gungsteilnel1mem einige Begritfe zum Beruf eines Justiz
vollzugsbediensteten vorgelegt. die diese auf einer sechs
stufigen Skala von . passt überhaupt nicht" bis .passt sehr 
gut" einschätzen sollten . Die Begriffe entsprachen denen, 
die auch die Vollzugsbediensteten selbst im KFN-Projekt 
,.Juslizvollzug als Profession" bezuglieh ihrer eigenen Ein
stellung und dem wahrgenommenen Fremdbild der Öffent
lichkeit bewerten sollten (s. Lehmann/Greve, 2003). In 
Tabelle 4 sind die Ergebnisse wiedergegeben 

Was meinen Sie: Wie gut passt der folgende Standard-Begril! auf den Sen.A eines Mittelwert 
Abweichung VoUzugsbedienSleten7 

..prolessiooeHe Se1rl"luer"' J ." 1.44 

.Aechtsvoltslrecker" 3.13 1,45 

.Die"stltlisI9r 10r die Ges.ellscha1l" J." 1,39 

..Rcsozi<'llisierungshcltc '" 3.49 1,42 

.WarterfSchli6ße'" '." 1,45 

.Pn)getknabc" V(lrlehlte< Politik" 2,15 "" 

.MOllmänner einer an vielen Eclcen unge- 2,17 "50 sunden Gesetlseha1l" 

. Bcschtitzl"lr der Gcsettschatt vor kriminellen J .OO "50 Persooen· 

_Einzetkllmp1er" 1,89 1.16 

. 00ensUe'ster em Abschaum der 1,92 1,24 Gesettscha1l" 

.Darll ber habe och noch gar nicht nach- 4,0 1 1,39 
,""," 

Tab. 4: .Was meinen Sie: w" gUI passt de< folgende ~1I11 aul den BeNl 
eioos VoltLugsbedienSlen?" (S lmla VOll ! ..passt überhaupt nichl· bis 
6 .passt sehr gut-, neutralei Mittelpunkt bei 3,5) Angegeben Sind Oer 
jeweilige M,Ul"llwQr1 sowie die ents.prochendc Standardabweichung 
ais Maß IIlr die Streuung der Messwerte. 

Wie bereits in den otfenen Nennungen zu Beginn des 
Fragebogens deutlich wurde , entspricht die Bezeichnung 
.Wärter/Schließer" der Einschätzung der Befragten bezug
lieh eines Berufes im JustizvOllzug am ehesten, Alle ande
ren Bezeichnungen liegen unter dem neutralen Mittelpunkt 



von 3,5 und werden damit von den Befragten im Allgemei
nen also als (eher) unpassend angesehen. Gleichzeitig 
stimmten die Befragten der Aussage zu, bisher noch gar 
nicht darCiber nachgedacht zu haben. 

Auswertungen, die das Alter, das Geschlecht und den 
Schulabschluss" der Befragten berucksichtigen, zeigen be
deutsame Unterschiede bei den Einschätzungen zu . Aeso
zialisierungshelfer"; .Wärter/Schließer", .Beschützer der 
Gesellschaft vor kriminellen Personen" sowie .Dienstleister 
am Abschaum der Gesellschaft" (s. Abb. 6 bis 9). 

Vor allem in der Personengruppe ohne Abitur wird der 
VoHzugsbedienstete noch am ehesten als .Resozialisie
rungshelfer" oder .BeschUtzer der Gesellschaft" gesehen. 
Dieser Bildungseffekt ist tur den "Resozialisierungshelfer" 
signitikant auf dem 5%-Niveau (0. '" .0 11 ; kontrolliert tür 
Alter und Geschlecht). tur den .BeschOtzer" signifikant aut 
dem 1%-Niveau (0: '" .006; kontrolliert tUr Alter und Ge
schlecht). 
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6: .Wie gut passt der 8cg<ill .Beschützer der Gesellscl\all vor krimi· 
nellen Personen· auf den Beruf eInes VollzugsbedienSIelen?" 
MIttelwerte In AbNing.gkeit VQn da< SChulbildung der Befragten. 
Sl<ala von 1 ..passt überhau~t fIict1r bis 6 ..passt sehr gur. neutraler 
M,ttelpunkt bei 3.5. In Klammern: An~ahl der Personen pro 
Ahersg'uJ)pe . 

_AeSO~l8lisierungsheUer"" 

• Fr,"""" 

Abb. 1:.Wic gut paSSI der Begr;" .Resozillllsicrungs.hCHCr· auf den Beruf ei· 
nes Voilzugsbcd,enstctCf1?" Mmelwerte in Abhlingigkeit von der 
Schulbrldu"Y der 8etra91cn Skala VQI1 I ..passt Crbefhaupl nichr brs 
6 ..passt SChr gul·. nttUtraler M;HeI~lInkt bei 3.5. In Klammvrn: Afruhl 
da< Personen p<o Altersgruppe. 

Die Bezeichnung "Wärter/Schließer" wird vor altem von 
den jungeren Befragungsteilnehmern als passend erach
tel. Zwar zeigen auch die al teren Befragungsteilnehmer ei
ne zustimmende Haltung zu dieser Berufsbezeichnung, je
doch ist der Unterschied in der A1tersstruktur bedeutsam 
(n"" .002; .Alter" als stetige Kovariate in einer einfachen. 
mehrfaktorieUen ANOVA). 
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4,29 (1) 

über 55 
Jahre 

Abb. B:.Wie gut passt der Begriff .Warter/Schließer" auf den Beruf etnes 
VoilzugsbedienSletcfl? · M'lle1Wene in Abhtingigke~ vorn Aller der 
Betragten (hier gn.rppjert dargesl~t) . Sl<al!! VQI1 t ..pass! ilberhilupt 
nid1r bIS 6 .paSSI sehr gur. neutrale. Mll1elpunkl bei 3.S. In 
Klammern: Anzaht der Personen p<o AAersgruppe. 
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Abb. 9:.Wio gut passt dar Begriff .Oienstlcister am Abschaum der 
Gesellschah· au!den Beru!eines VoRzugsbedcns!a1en?"" Mittelwerte 
In Abhing.glceil VQI1 der Schulbildung der Befralll8f\. Skala YOIl t 
..paSSI übcrhilup! nicht" bis 6 ..pass! sehr gul·. neu!raler MLltctpunkt 
00; 3 .5. In Klammem: Afruhl der Personen proAher~ruppe. 

Die Bezeichnung .DiensUeister am Abschaum der Ge
sellschaft" wird von allen Befragungsteilnehmern abge
lehnt. Allerdings ergibt sich auch hier ein signifikanter Bil
dungseffekl: Die Ablehnung ist in der Gruppe der Personen 
mit Abitur rigoroser als in der Personengruppe ohne Abitur 
(a", .008; kontrolliert für Alter und Geschlecht) . 

Das öffentliche Bild und die subjektive 
Wahrnehmung der Bediensteten im Ver
gleich 

Um zu überprCi fen , ob das Bild, welches die Bedienste
ten in der Öffentlichkeit von einer beruflichen Tätigkeit im 
Justizvollzug wahmehmen, mit dem übereinstimmt, wel· 
ches die Öffentlichkeit - hier repräsentiert durch unsere 
Befragungsstichprobe - tatsächlich innehat, wurden die 
Angaben der beiden Befragungsgruppen bezogen auf die 
verschiedenen Bezeichnungen miteinander verglichen . 
Aus der großen Gruppe der Justizvoll2ugsbediensteten des 
Projekts .,Justizvollzug als Pro'ession~ wurden dazu all die 
Bediensteten herausgefiltert, die nicht dem Allgemeinen 
VOllzugsdienst oder Werl<.dienst angehören, so dass für 
den Vergleich vor allem die Personen beriJcksichtigt wur
den, die dem .Prototyp· der Öffenttichkeit von einem Justiz
VOllzugsbediensteten (s. die Ergebnisse der offenen Nen
nungen) am ehesten entsprechen. 

Im Ergebnis zeigen sich bezuglieh des Selbstbildes der 
Bediensteten und des wahrgenommenen Fremdbildes auf 
der einen Seite sowie des öffenllichen Bildes auf der ande
ren Seite signifikante UnterSChiede in last allen Bereichen 
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(5. Abb. 10). Allein bei der Einschätzung als . Dienslleister 
für die Gesellschaftü kommt es zu keiner bedeutsamen 
Abweichung zwischen dem von den Bediensteten wahrge
nommenen Fremdbild und dem Bild, welches die Öffent
lichkeit von Vollzugsbediensteten hat. Ein Vergleich des 
Selbstbildes der Bediensteten mit den Angaben der Öf
fenllichkeit zeigt, dass zumindest in zwei weiteren Berei
chen keine bedeutsamen Unterschiede bestehen: Ebenso 
wie die Bediensteten selbst sieht die Öffentlichkeit diese 
auf einem vergleichsweise neutralen Niveau des .Rechts
vOlistrackers" und des . Resoziallsierungshellers", Bei den 
meisten anderen Bezeichnungen tendieren die Justizvoll · 
zugsbeamten dazu , sich von der Öffentlichkeit negativer 
wahrgenommen zu fOhlen als die Öffentlichkeit sie in Wirk
lichkeit sieht. Dies gilt z.B. für die Begriffe _Dienstleister am 
Abschaum der Gesellschaft" oder .professioneller Be
treuer'", aber auch für die stereotype Benennung als .Wär
ter/Schließer". Es scheint, als hinge mit dieser Bezeich
nung zumindest in der Öffentlichkeit nicht unbedingt eine 
Wertung zusammen, sondem sie scheint eher eine Unwis
senheit hinsichtlich der richtigen Berufsbezeichnung zu sig
nalisieren . Diese Möglichkeit wird auch von den Bediens
teten angesprochen: 

-I ... J die Bezeichnung ,Wärter/Schließer' missfällt mir 
natürlich, nüchtern betrachtet ist das aber schon okay. 
Einen Kellner nenne ich eigentlich ja auch nicht ,Res· 
taurantlachmann'. Strukturen lassen sich hier nicht al
lein durch Sprachgebrauch oder Stellenanhebung ver
ändem~ 

(Fragebogen 10367; abschließende Anmerkungen). 

Betrachtet man die Bezeichnungen, die sich direkt auf 
eine Position innerhalb des politischen Gefüges beziehen 
(,Prügelknaben verfehlter Polilik', ,Müllmänner einer an 
vielen Ecken ungesunden Gesellscha lt~, MBeschüller der 
Gesellschaft vor kriminellen Personen- und _Dienstleister 
am Abschaum der Gesellschaft"), zeigt sich , dass auch 
hier die Einstellung der Öffentlichkeit nicht die Ausmaße er
reicht, welche die Bediensteten eigentlich von ihr wahrneh
men. Wahrscheinlich gibt die letzte Angabe in der Frage· 
stellung die beste Antwort: Oie Annahme der BedIensteten , 
von der ÖffenUichkeit gar nicht wahrgenommen zu werden , 
entspricht deren Angaben - das Bekenntnis der "zivi len~ 

Befragungstellnehmer, . noch gar nicht darüber nachge
dacht- zu haben, weicht nicht signifikant von dieser An
nahme ab. 

........ -

'.' • • 
I CJ ~lIoIdlf''''''''') • ,.~fremdbild CJ ~ I 
Abb. 10: Das $clbslbjld der JustilVdlzugStlediensteten (hier. AVO l.nd Werte

dienst) lind daS VOll ihnen wahrgenomlllCf\C Fremdbild der Ot!en1· 
liehkeot Im Vt/rg1eich mit dem OfIenUictlen 6ikI .-on JustiZ'lOllzugs
bed4ens1e1en. Skale .-on 1 .lrifl'l QIIr nic:h1zrl" bis 6 .tritlt Il6lIig zu", 
nculraler MiI1elpu,..kt der Skala bei 3.S. 

Zusammenfassung 
Oie Ergebnisse einer Befragung unter Justizvollzugsbe

diensteten bezüglich des Bildes, welches sie selber über ih
re berufliche Tätigkeit haben, und wie sie sich in der Öffent
lichkeit wahrgenommen fOhlen, wurde verglichen und 
kontrastiert mit den Ergebnissen einer Befragung in der Öf· 
fentllchkeit. 

Im Resultat zeigt sich, dass sich die Bediensteten selbst 
in erster Linie als ~DienstJ eiste r fOr die Gesellschalt- sehen. 
Oie Bezeichnung ~WärterISchließer" wird dagegen von den 
Befragten für sich abgelehnt. Allerdings entspricht diese 
stereotype Benennung am ehesten der Wahrnehmung ei
nes Vollzugsbediensteten in der Öffentlichkeit. Auch ande· 
re Untersuchungen zeigen, dass die Allgemeinheit nur re
lativ wenig über den Bereich Strafvollzug informiert ist , 
wobei die Einstellung zum Strafvollzug hauptsächlich durch 
Faktoren wie Schichtzugehörigkeit, Schulbildung , Ge· 
schlecht und Alter der befragten Personen beeinflusst wird 
(s. z.B. Mutschter/Schellinger, 1995). Allerdings scheint die 
Bezeichnung ~Wärter/Schließer" eher auf eine mangelnde 
Kenntnis der korrekten BerufSbezeichnungen hinzudeuten 
(vgl. auch die Benennung des Anstaltsleiters als .Gefäng
nisdirektor"). Es scheint , als werde vor allem jede Meldung 
über entflohene Strafgefangene, missbrauchte Aus- oder 
Freigänge sowie unverstandene Freizeitangebote für Straf· 
tä ter registriert (z.B. lautete eine Schlagzeile der Rhein-Zei· 
tung vom 26. Juli 2001: ~Ft uchthilfe: Wärterin muss hinter 
Giner"). Meist lührt dies zu der negativen Reaktion, dass an 
den Sicherheilseinrichtungen des Vollzuges, an den Voll
zugstockerungen oder sogar an der Rechtmaßigkeit der 
VollzugsdurchfOhrung und den damit betrauten Mitarbei
tern insgesamt gezweifelt wird. Wagner (1990) bringt es auf 
den Punkt: "Für den Vollzugsbeamten werden Gefangene 
plötzlich zum schlechten Umgang, und der ganze Berufs
stand gerät in ein zweifelhaftes licht" (S. ( 31). Gleichwohl 
lindet sich auch der Resozialisierungsgedanke in Teilberei
chen in der Bevölkerung wieder (s. die Nennung von ent· 
sprechenden Berutsgruppen). 

Des Weiteren scheint der Eindruck der Bediensteten, in 
der ÖHentlichkeit gar nicht wahrgenommen zu werden -
oder wenn, dann nur bei PrOblemsituationen - der Realität 
zu entsprechen . Darauf deuten nicht nur das Bekenntnis 
hin, über den Beruf eines VoUzugsbediensteten noch nicht 
nachgedacht zu haben, sondern auch die bereits erwähn
ten stereotypen Bezeichnungen von Berufsgruppen im Jus
tizvollzug. Die RandsteIlung des Bediensteten im Justizvoll
zug, über dessen Berufsbild und historische Entwicklung 
unter anderem Vehre (1982) berichtet, ist also auch in der 
heutigen Zei t noch spürbar. 

Trotz - oder gerade in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit 
nimmt der Aspekt der Arbeit einen wichtigen Platz im Wohl
befinden eines Menschen ein. Arbeit schafft für den Men
schen nicht nur die Möglichkei t sozialer Kontakte (in 
Zusammenarbeit und Auseinandersetzung mit Kollegen, 
Vorgesetzten, Kunden, etc.), sondern sie steigert auch das 
Selbstwertempfinden (.Ich schaffe etwas!") und das Sinn· 
empfinden (~Oas, was ich mache, hat einen Sinn. ~). Iden
tilät und gesellschaltlicher Status werden in hohem Maße 
durch die berufliche Tätigkeit beslimmt - unter anderem er
kennbar daran, dass sich viele Menschen neben ihrem Na
men auch mit ihrem Berul vorstellen. Oie Anerkennung, die 
einer Person au/grund ihrer beruflichen Tätigkeit zukommt , 
beeinflusst dabei nicht nur das persönliche Selbstwertge
fühl . sondern auch das so genannte kollektive Selbstwert
gefOhl. 



Das kOllektive SelbstwertgefOhl wird durch das Ausmaß 
an Zugehörigkeit einer Person zu einer bestimmten Berufs
gruppe oder einem Untemehmen bestimmt und fließt in das 
persönliche Selbstwertgefühl ein. Arbeitet eine Person al
so für ein öffentlich positiv besetztes Unternehmen, so 
starkt dies bei entsprechender Identifikation mit dem Unter
nehmen auch das Selbstwertgefühl der Person. Ist das An· 
sehen des Unternehmens allerdings (z.B. durch negative 
Pressemeldungen) gering, wird auch der Selbstwert der 
Person geschwächt (Schachinger, 2(02). 

Die Diskrepanz, die zwischen dem beruflichen Selbst
bild der Bediensteten auf der einen Seite und der Wahrneh
mung des Berufes durch die Öffentlichkeit auf der anderen 
Seite besteht, kann somit Auswirkungen auf das Erleben 
und Handeln der Bediensteten im Vollzug selbst haben. So 
führt nach Schachinger (2002) ein Missverhältnis zwischen 
(beruflichem) Selbstbild einer Person oder Personengrup· 
pe und dem FremdbildAußenstehender dazu, dass sich die 
entsprechende Person bzw. die betroffene Personengrup· 
pe von ihrer Umgebung unverstanden fOhlt. Gerade für den 
Faktor der Zufriedenheit mit der eigenen beruflichen Tätig
keit ist dabei nicht unbedingt das tatsächl iche, sondern vor 
allem das wahrgenommene Fremdbild von entscheidender 
Bedeutung (Schachinger, 2002) . Langfristig gesehen kann 
dieser Eindruck von Unverständnis und Desinteresse zu 
Gefühlen der Einsamkeit und Entfremdung führen. Bezo
gen auf den Justizvollzug bedeutet dies die Gefahr, dass 
sich die Bediensteten (weitemin) von der Öffentlichkeit ab
schoUen und dem Austausch mit Vollzugs-.Extemen~ vor 
allem skeptisch und misstrauisch gegenÜber stehen. Zur 
Vermeidung und Bekämpfung der bereils vorhandenen 
Probleme .Rollenkonflikt" und .Erfolgsunsicherheil", mit deo 
nen die Bediensteten durCh die In haUe ihrer Tätigkeit 
(Resozialisierung und Sicherung) konfrontiert werden (Dol
de, 1995: Böhm, 1995: Mey/Molitor, 1989), ist eine solche 
Haltung nicht gerade förderlich. 

Eine Möglichkeit, die Diskrepanz zwischen Selbst- und 
Fremdbild zu verringern, liegt in einer guten Öffentlichkeits
arbeit der Justizvollzugseinrichtungen (z.B. durch entspre
chende Darstellungen im Internet. FÜhrungen für interes
sierte Bürger, öffentliche kulturelle Veranstaltungen, usw.). 
Mangelnde und fehlerhafle Informationen über die Arbeit im 
Juslizvollzug erschweren die Bildung . objekliver" Fremd
bilder. Eine verstärkte ÖffenUichkeitsatbeit hat neben einer 
Information der Bevölkerung zusätzliCh den Effekt eines 
Verständnisgewinns für wirksame Resozialisierungsmaß
nahmen und damit für die neben der Sicherung eigentliChe 
Aufgabe des Vollzuges (MutschferISchellinger, 1995). 
Letztendlich bleibt aber festzuhalten, dass die zukünftige 
Entwicklung des Berufsbildes eines Vollzugsbeamten auch 
von der öffentl ichen Meinung bestimmt wird. Häufig wird 
von eben dieser vergessen, dass ein erlofgreiches Errei
chen des Vollzugsziels der Resozialisierung und ein in die
ser Hinsicht funktionierender JuSlizvolizug letztendlich 
nicht nur dem Gefangenen nützen, sondern auch der 
Gesellschaft zugule kommt, in die der Gefangene nach 
seiner Haftstrafe wieder entlassen wird. 

Zt511Vo 2 1 05 75 

Literatur 
Btihm, A (1995). VoI lzvgsaufgaben und Allgemeiner Vollzugsdienst. In 

H. MiJllef-D>etz I M. Waller (Hrsg.). S1ratvoltzug in den 90s. Jahren 
(5. 3 I .44). Pfallenweilet; eenlauru5. 

Bundesanstalt /Ur Albeit (BIA) (1997). ßjälter zur Berutskunde: Beamterl 
Beamtin im Jl)SIizvOUWgsdiensl (minlerer Dienst). Boelete!d; Beneis· 
mann Verlag. 

Calliess. R.·P. I MiJl1er·Dlerz. H. (2002). Suatvollzugsgesetz. MUnchen: 
C. H. Bock. 

Dlvmling, A. M. (1970). Oie psychologische Situation der Aufsichtsbeamten 
Im JvstiZllolizug r:les landes Nordrhein,Wesltaloo 1969. In T. Wurlen
bergflr I H. MiJller-{)ietz (Hrsg.). Beiträge zur 5tralYollzugswrSS8<lSChah. 
Heft 6: Selb6tbild und Fremdbild der Aufsichtsbeamten Im SlralvQftzug 
(5. 1·421. SlUtlgan: Enke. 

Dolde. G. (1995). Motivationsprobteme der Strafvollzugst:ledienSleten. 
.Srsyphus· ·Arbeit oder Erfolgserlebnisse? In H. MUlJer· f}jflI7 I M. Wahflr 
(Hrsg.}. Strafvollzug In den 90er Jahren (S. 45·$4). PfaHenwe;ler: 
Cen.aurus. 

Lchmanrr. A. I Grfl~, W. {2Q04}. JuslizVQItzug als ProIesStOO. Pr0j8kl·Ab
schlussbe.;Cht Ober die Mrtarbeilerbelragung im niflde,Sächsischen 
Just'ZIIOlizug. Hannover: KriminolOgIsches ForschuflliSinst'tut Nieder· 
sachsen e.V. (unve.öllentlichter Bericht). 

lehmann. A I Grewt, W. (in Druck). JU$h1;VOl1!ug ats Protcs~: Heraus· 
lorderungen eines besonr:Ieran n 'igkeilsbf/reiches. Badcn·Baoon; No
/TIO$ Verlagsgesellsehal1. 

Lehmann. A. I Grevtl. W. (2003). JustilYOllZug als Prolesslon: Herllu~lorde· 
rungen eines besonderen Tatigke.tsllflrciches. 86lragung der M!\albOi
lerinnen und M' tarbciler im niederdchsischen JUSHZIIoIlzug. Das 
Forschungsprojekt und der Erhebungsbogen der standa'dosierwn Be
lragung (JaP-Bericf1t NI. 11 KFN·Forschungsberichte Nr. 90. Hannove<: 
Kriminologisches ForschungslnslJt\ll Niedersachscn e. V. 

Me)'. H. ·G. I MfNiror. A. (1~91. Albeilsplatzoozogeoe RoilenanlOfdenKOgfln 
an die Beamten (!es Allgemeinen Volizugsdi8flStes und die Solia!ar· 
beitel Im Strafvollzug. ZeilSchrift lür Slralvollzug und Straffälllgenh,He. 
38. 21 5·222. 

Miinc/IOaCh, H . .J. (1973). St.alVOllzug und Offenthchke~ vn1ef besondercr 
BenkksIChligurlg der Anstaksberräle (Beitrage Zu' Strafvollwgswrssen
schart. Heft 13). Stunga<t: EnI<e Ve~ag. 

Mulschl6r. E I Sche/Iing6r. J . (Hrsg.) (1995). Schw~n",nger MeIOUngsum· 
hage 2Um Thema 5tralvoltzug (Texta. Nr. 5). Viliingen·Schwenningcn: 
FH tür PolizeI. 

$chachInger. H. E. (2002). Das $elbs •• die $e!bsterkeootnis und das Getuhl 
tur def'l eigenen Welt. &Im: Hans Huber. 

Ve/lre. E. (1982). Vom War1er zum Erzieher. Das Berutsbild des a'lgemei. 
nen Vol!zugsdiensles und r:les Wer~dienstes In elllem erziehungs· und 
behandlungsorientier1en Jugendsllafvoltzug. Sch.irten,e,hc des Ve.· 
eins lür kriminalpädagogische Praxis. Hert 4. Vechta: Verein tu. krimi· 
nalpädagogisctle Praxis. 

Wagner. G. (19901 Oiensl hinter G~lem - Plädoyer liir einen Be.utsstafld. 
Zf/itschnh tür Stralvollzug lind SIf8ff.illigenhille, 39. 131·132. 

Anmerkungen 
11 Qas Projekt wurde mit MittOln (!es NdS. Just,zmin",lItnums go'6rden. 
2) Aufgrund dcr geringen S.ichprobengrößf/ wurde dir! Untcrte,lung in 

,.keIn Abitu" (Hauptschutebschluss. Realschulabschlus$lmilt1e'e Reite: 
d.h. ma~imaJ 10 Schu'jahre) und ..AbI11I" (Fachabrtur. Abitur: d.h. mehr 
als 10 Schuljahre) getroffen. Eine w(tuere Unl&r1eilung hatte zu gerin· 
ge Ze_eng.OIlen:ur Folge genabt 
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Der Angriff auf die Lockerungen 

Daten und Überlegungen zur Locke
rungspolitik der Länder 

Johannes Feest I Wolfgang Lesting 

Eine der zentralen Neuerungen des am 1. Januar 1977 
in Kraft getretenen Sirafvollzugsgesetzes (StVollzG) waren 
die weitgefassten gesetzlichen Möglichkeiten zu Lockerun
gen des Vollzuges nach den §§ 11 , 13,35 und 36 StVolizG. 
zu denen systematisch auch der offene Vollzug (§ 10 
SIVollzG) gehört. In der Folgezeit entwickelten sich die 
Lockerungen zu dem bemerkenswertesten Erlolg des Ge· 
setzes: Während die Zahl der Lockerungen ständig sHeg, 
blieben die Missbrauchsfälle durch Begehung neuer Stra f
ta ten" oder die nicht fre iwill ige Rückkehr'! in die Anstalt ge· 
ring . Diese Entwicklung war um so überraschender als die 
VOlizugsverwaUungen durchaus versuchten, die gesetz
liChen Zielsetzungen im Bereich der Vollzugslockerungen 
und des offenen VOllzuges nicht nur zu unterlaufen, son
dern auch zu korrigieren. Eine besondere Bedeutung kam 
in diesem Zusammenhang den von den VolI.zugsverwaltun
gen erlassenen Verwaltungsvorschriflen zu . 

I. Die Entwicklung der Verwaltungsvor
schriften 

1. Die bundeseinheitlichen Verwaftungsvor· 
schriften 
Zeitgleich mit dem Strafvollzugsgesetz waren auf

grund einer Vereinbarung der l andesjustizverwaltungen 
auch die Verwal tungsvorschriften zum Strafvollzugsgesetz 
(VVStVollzG) in Kraft getreten. Als Weisungen an die nach
geordneten Volllugsbehörden hatten die VVStVollzG 
rechtstechnisch eine anerkannte Vereinheitl ichungs/unk
tion: Sie soll ten als AuslegungsrichUinien die gleiche Aus
legung unbestimmter Rcchtsbegrilfe aul der Tatbestands
ebene beziehungsweise als Ermessensrichtlinien die 
einheitliche Ausübung des Ermessens auf der Rechtsfol
genseite gewährleisten und so die Gleichbehandlung der 
Strafgefangenen unter dem neuen Gesetz sichern. Im Be
reich der Vollzugslocl<erungen haUen die VVStVollzG je
doch kriminalpolit isch die kaum verdeckte weitere Funk
tion, die neuen inhaltlichen Vorgaben des Gesetzgebers 
zugunsten einer Fonsetzung der bisherigen Vollzugspraxis 
zu korrigieren (vgl. Koepsel, Das Vollzugskonzept des 
Strafvollzugsgesetzes und seine Veranderungen durch 
Verwaltungsvorschrihen und Erlasse der Landesjustiz
verwaltungen, ZfStrVo 1992, 46; Gatliess I Müller-Dietz, 
StVollzG , 9. Auf!. § 2 Rl. 27). So wurden die Reforminten
tionen des Gesetzgebers in den bundeseinheill ichen 
Verwaltungsvorschriften zu den §§ 11 und 13 StVollzG da
durch untenaufen, dass zusätzliche Anforderungen nor
mien , gesetzliche Regel-Ausnahme-Verhältn isse umge
kehrt oder notwendige Einzelfallbetrachtungen durch 
gesetzwidrige Generalisierungen nach Täter, Tat oder Vor
strafen ersetzt wurden (Joester I Quensel I Hoffmann! 
Feest. Lockerungen des Vollzugs. ZfStrVo 1977, 93) . Oie 
Landesjustizverwattungen gingen sogar so weit, in den Ver
waltungsvorschri' ten Regelungen zu treffen , mit deren 
Ourchselzung sie im Gesetzgebungsverfahren gescheitert 
waren. So lindel sich in Nr. 4 Abs. 2 a VVStVollzG zu § 13 
StVollzG eine Reststralenregelung, obwohl die Vorstellung 

des Bundesrates, Urlaub in der Regel erst innerhalb der 
letzten 18 Monate vor Strafende zu gewahren, nicht Gesetz 
geworden war. Die Rechtsprechung zum S\rafvollzugsge
setz ist der in der Li teratur fruh geäußerten, teils harschen 
Kritik an dieser Gesetzeskorrektur im Verordnungswege in 
zahlreichen Entscheidungen gelolgl (vgl. Müller-Dietz, Die 
Rechtsprechung der Slrafvollslreckungskammem zur 
Rechtsgültigkeil der VVStVollzG, NSIZ 1981,409; Calliess l 
Müller-Dielz a.a.O. § 11 Rz. 19 H., § 13 Rz. 8 ff.; Schwind I 
Böhm·KOhling l Ullenbruch, StVollzG, 3. Aufl . § 11 Az. t 8 H., 
§ 13 Rz. 15 H.; AK-StVollzG-Lesting, 4. Aufl. § 11 Rz. 40 ff., 
§ 13 Rl. 17 f. jeweils m.w.N.). Sie hat gegenüber einer 
schematischen Anwendung der Verwaltungsvorschriften 
immer wieder auf die Notwendigkeit einer konkreten Einzel
fallprüfung hingewiesen und einzelne Regelungen aus
drücklich für rechtswidrig erk lärt. Auf diese Rechtsprechung 
haben die Landesjustizverwaltungen erstaunlicherweise 
kaum reagien. Die VVStVOlilG wurden Anfang der 80er 
Jahre nur In einem einzigen Punkt nachgebessen und inso
weit geänden, als nunmehr im Einvernehmen mit der Aus
länderbehörde auch bei rechtskräftig vollziehbarer Auswei
sungsverfügung In Ausnahmefällen Urlaub erteilt werden 
dan. Mit ihrer Weigerung, rechtwidrige Verwaltungsvor
schriften der herrschenden Rechtsprechung anzupassen 
oder gänzlich luruckzuziehen, haben siCh die Ministerien 
dem Verdacht ausgesetzt, durch die Verwaltungsvorschrif. 
ten ~ei n apokryphes VerordnungsrechlOhne gesetzliche 
Grundlage, ja sogar contra legern" geschaffen zu haben, 
um auf diese Weise gesetzesiremde Verwaltungszwecke 
zu verfolgen (FreIlesen, Konkretisierung des Strafvollzugs
gesetzes durCh sachfremde Verwallungsvorschriften. NJW 
1977, 2050, 2053). Die Analyse der länderspezifischen 
Verwaltungsvorschriften wird diesen Eindruck noch ver
stärken. 

2. Die fänderspezifischen Verwaltungsvor
schriftert" 
Von der Möglichkeit, neben den VVStVollzG weitere 

landesspezilische Verwallungsvorschriften zu erlassen, ha
ben die Bundesländer in sehr unterschiedlichem Umfang, 
aber auch formal und inhaltlich divergierend Gebrauch ge
macht. Die meisten Bundesländer haben inzwischen zu
sätzliche, nur teilweise in den jeweiligen Juslizministerial
blättern veröffenllichte Regelungen zu den l ockerungen 
des Vollzuges getroffen , die zum Teil weit über die 
VvStVollzG hinausgehen. Während die Entwicklung zu
nächst auf einige wenige Bundesländer wie Bayern und 
Baden-Württemberg beschränkt schien, führte offenbar der 
Beschluss der Herbstkonferenz der Justizminister vom 20. 
bis 2 1. November 1996. den strafrechtlichen und strafvoll
zugl ichen Schutz der Gesellschah vor den Gefahren des 
Rückfalls von Sexualstraltätem zu verbessem, nicht nur zu 
gesetzgeberischen Konsequenzen auf der Bundesebene, 
sondern auch zu einem verstär1cten Erlass von Verwal
tungsvorschriften durch die Landesjustizministerien . Be
sonders ausführliche Regelungen linden siCh seitdem in 
Bayern (JMBI. 2003, 4). Baden-WOntemberg (Oie Justiz 
1995,75), Hessen (JMBI. 2004, 29, 2003, 294), Mecklen
burg-Vorpommern (Runderlass vom 26. September 2003), 
Niedersachsen (VORIS 34200 00 033) und Sachsen-An
halt (div. RV). Demgegenüber gibt es in Brandenburg und 
im Saarland nach wie vor keine landesspezifischen Verwal
tungsvorschri ften zu den Vollzugslockerungen, wobei im 
Saarland auch die vergleichsweise geringe Zahl der An
stalten dazu beigetragen haben mag, dass hinsichtlich der 
Gewährung von lockerungen naCh anstallsinlemen Richt-



linien verlahren werden kann. Entgegen dem bundeswei
ten Trend zu einer immer ausführlicheren Regelung sind in 
Thüringen am 1. Januar 2004 die landesspezifisdlen Vor
schriften außer Kraft getreten. 

Voo den einschlägigen landesvorschriften sind inzwi
schen längst nicht mehr allein die .gefährlichen Sexual
strafläter" betrollen. Wie bei diesen Ist inzwischen in 
Bayem (JMBI. 2003, 5), Bremen (AV vom 7. August 2002) , 
Hessen (JMBL 2003, 299), Mecklenburg-Vorpommern 
(Rundenass vom 26. September 2003 Nr. 1.8.4), Nieder
sachsen (NAV vom 17. Oklober 2001 Nr. 2 zu § 11), Nord
rhein-Westfalen (leitfaden für die Entscheidungen über die 
Verlegung in den offenen Vollzug, Vollzugslockerungen und 
Urlaub) und Sachsen-Anhalt (RV vom 7. März 1991 ) auch 
bei anderen .gefährlichen Gefangenen" zumindest ein be
sonders gründliches Prüfungsverlahren normiert. Die Son
derregelungen erlassen insbesondere auch Gefangene, 
gegen die eine Sirafe wegen .grober Gewalttäligkeit gegen 
Personen" vollzogen wird oder früher vollstreckt wurde und 
damit möglichst alle FAlle, in denen ein Lockerungsversa
gen mit außergewöhnlichen Risiken oder besonderer Publi
zität verbunden zu sein scheint. Deshalb legen die landes
justizministerien auch in ihrer Außendarstell ung großen 
Wert auf ein restriktives Verlahren. In einem Schreiben des 
Justizministeriums von Sachsen-Anhalt wurden wir gebe
ten, bei unserer Auswertung in geeigneter Form zum Aus
druck zu bringen, dass .gerade SexuaJstraftäter und ande
re gefährliche Straltäter" einem besonders strengen 
Prüfungsverlahren unterlägen. Wie umfassend die Newe
gelungen verstanden werden (sollen), verdeutlicht ein 
Schreiben des Justizministeriums Schleswig-Holstein vom 
6. De~ember 2001, in dem im Vorgriff auf eine beabsich
tigte Uberarbeitung des Sexualstraftätererlasses darauf 
hingewiesen wird, dass die darin geregelten besonderen 
Verlahrensweisen auch bei Gefangenen geboten sein kön
nen, .bei denen die Anstalt eine Neigung zu grober Gewalt
tätigkeit erkennt, obgleich noch keine Verurteilung wegen 
eines mit grober Gewalttätigkeit verbundenen Delikts er
fOlgt ist". Die landesspezifischen Verwaltungsvorschriften 
differenzieren damit noch stärker als bereits die 
VVStVollzG in Nr. 1 und 2 zu § 10, Nr. 6 und 7 zu § 11 und 
Nr, 3 und 4 zu § 13 StVollzG nach bestimmten Gelange· 
nengrupperl. Unabhängig von ihrer Vereinbarkei t mit dem 
Gesetz erscheinen sie damit auch in ihrer Unterschiedlich
keit unter Gleichheitsgesichtspunkten problematisch. 

a) Die in den tandesspezifischen Verwaltungsvorschrif
ten enthaltenen Abweichungen vom Stralvollzugsgesetz 
und den VVStVollzG gehen nahezu ausschließlich zu Las
ten der Gefangenen. Ihr restriktiver Gehalt zeigt sich ins
besondere in einengenden Vorgaben fQr die Auslegung 
und Ermessensausübung durch die nachgeordneten Be
hörden (aa) und umfangreichen Verlahrensvorschriften, die 
eine Lockerungseneilung erheblich erschweren (bb). 

aal Einengende Vorgaben für die Auslegung und Er
messensausübung finden sich in den l andesverwaltungs
vorschriften in unterschiedlichster Form und Bedeutung. 
Ein Beispiel fQr die restriktive Auslegung von Gesetz und 
VVStVotlG mit scheinbar geringerer Bedeutung betrifft et
wa die Art der Aufsicht bei einer Ausführung. Während das 
Gesetz ("unter Aufsichr) und die WStVollzG keine inhalt
lichen Vorgaben machen , ist der Gefangene nach den ent
sprechenden Vorschrillen in Baden-Württemberg (AV vom 
20, Januar 1995 I Nr. 12 Abs. 1), Hessen (HAB zu § 11 
Nr. 4.1) und Schleswig.Holstein (AB zu § 11 Nr. 1 Abs. 3) 
bei einer Ausführung .ständig und unmittelbar zu beauf· 
sichtigen', Andere Bundesländer (Berlin, Niedersachsen, 
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Sachsen-Anhalt) lassen von dieser Art der Aufsicht wenig. 
stens im Einzelfall Ausnahmen zu oder beschränken ihre 
Anwendung auf bestimmte Gefangenengruppen. Die ge· 
steigerten Anforderungen an die Art der Aufsicht durtlen 
Auswirkungen auf den notwendigen Personaleinsatz der 
Anstalten haben, dessen Verlügbarkeit wiederum in den 
Vorschriften einiger Bundesländer (Berlin, Hessen, Sach, 
sen-Anhalt) ausdrücklich als weitere Voraussetzung einer 
Ausführung aufgeführt wird. Zum Ausgang finden sich In 
den landesvorschrilten beispielsweise restriktive zeitliche 
Vorgaben. So wird die Anzahl der Ausgänge pro Monat 
(Niedersachsen, Sachsen-Anhalt) und ihre zeitliche Dauer 
(Bayern, Bremen, Niedersachsen , Sachsen-Anhalt und 
Schleswig-Holstein) gegenüber der gesetzlichen Regelung 
in § 11 Abs. 1 Nt. 2 StVollzG (.!Ur eine bestimmte Tages
zeir) beschränkt. Restrikt iv dürtle es sich auch auswirken, 
wenn l ockerungszwecke vorgegeben (Bayern, Baden
Württemberg, Hessen) , bestimmte lockerungsanen wie 
Gruppenausführungen (Berlin) oder eine Kombination 
unterschiedlicher Lockerungsmaßnahmen (Baden,Würt· 
temberg) ausgeschlossen werden, obwohl weder Gesetz 
noch WStVollzG insoweit Vorgaben machen. Einschrän
kungen ergeben sich auch du rch zusätzliche Ausschluss
oder Ungeeignetheilsregeln (vgl. etwa Sachsen SVV vom 
11. Dezember 2001 zu § 11 Nr. 4 und 6). In Hessen (HAB 
zu § 10 Nr. 10) kann die Eignung Gefangenerfürbestimmte 
Lockerungsmaßnahmen von der Teilnahme an individuell 
angezeigten Hills· und Behandlungsmaßnahmen abhängig 
gemacht werden. Erhebliche Auswirkungen dürften auch 
Vorschriften haben , in denen eine Lockerungserteilung von 
Reststrafen oder Mindestverbüßungszeiten abhängig ge· 
macht wird und so Lockerungen - zumindest fOr die beirof
fenen Gefangenengruppen - auf ein bloßes Mittel der Enl· 
lassungsVOrbereitung reduziert werden. So durfen nach 
den gemeinsamen BayVV zu§§ 10, 11, 13 und 14 StVollzG 
zur Behandlung von Gewalt· und $exualslraftätern Locke
rungen mit Ausnahme der Ausführung und der Außenbe
schäft igung unter ständiger und unmittelbarer Aufsicht erst 
nach ausreichender Beobachtung im geschlossenen Voll, 
zug und in der Regel nicht vor VcrbOßung der Hällte der er
kannten Freiheitsstrafe angeordnet werden . Bayern hat 
darüber hinaus die vielfach kritis iene Restslrafenregelung 
in WStVollzG Nr. 4 Abs. 2a zu § 13 auf den Freigang und 
Ausgang übertragen (BayVV Nr. 2 Abs. 1). Vergleichbare 
Reststrafenregefungen finden sich etwa In Baden-Würl
temberg und Bremen, wo der voraussichtliche EnUas
sungszeitpunkt In bestimmten Fällen zunächst mit der 
Staatsanwaltschaft und dem Gericht abzuklären ist. Sofern 
keine Au~sage über den voraussichtlichen vorzeitigen Ent
lassungszeitpunkl gemacht wird, ist danach von der End
strafe auszugehen. 

bb) Die entscheidenderen Einflussnahmen der landes
justizverwallungen zur restriktiven Interpretation des Ge· 
setzes und zur Vermeidung justizpoli lisch unerwUnschter 
lockerungsenIscheidungen erfolgen zweifellos durch Ver
fahrensregelungen, mit denen Entscheidungskompeten. 
zen faktisch auf höhere Instanzen verlagert und die Ent
scheidungslindung von der Mitwirkung weiterer Personen 
und Behörden abhängig gemacht wird. 

Nach § 156 Abs. 2 StVollzG kann der Anstallsleiter, der 
die Verantwortung für den gesamten Vollzug trägt, be· 
stimmte Aufgabenbereiche delegieren, Zur VOrbereitung 
wichtiger Entscheidungen kann er außerdem nach § 159 
StVollzG Konferenzen mit den maßgeblich Beleiligten 
durchführen. Den landesjustizverwaltungen steht demge
genOber lediglich die Aulsicht über die Justizvollzugsan· 
stalten zu (§ 151 StVollzG). In dieses Kompetenzgefüge 
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wurde bereits mit den bundeseinheitl ichen Vorschriften, in 
zunehmendem Maße aber auch durch landesspezifische 
Regelungen eingegriHen. In den VVStVotlzG Nr. 1 und 4 zu 
§ 10, Nr. 5 und 6 zu § 11 sowie Nr. 3 und 7 zu § 13 ist bei 
bestimmten Gefangenengruppen eine l ockerungseneilung 
von der Zustimmung der Aufsichlbehörde und bei Lebens
länglichen außerdem von der obligatorischen Vorbereitung 
durch eine Konferenz abhängig gemaCht worden. In den 
länderspezifischen Verwaltungsvorschriften finden sich da
nJber hinaus zahlreiche weitere Regelungen, mit denen 
Lockerungsentscheidungen von der Genehmigung der Auf
sichtsbehörden abhängig gemacht werden. So haben Ba
den-Württemberg (AV vom 20. Januar 1995 Nr. 23), Bre
men (AV vom 22. April 1998 Nr. IV), Sachsen·Anhalt (RV 
vom 3. September 1997 I Nr. 2a) detaillierte Regelungen 
Ober weilergehende Zustimmungsvorbehalte getroffen. 
Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland
Pfalz und Schleswig-Holslein sehen zumindest eine weite
re Beteiligung der Aufsichtsbehörden bei Lockerungsent
scheidungen hinsichtlich bestimmter Gefangener etwa 
durch Berichtserfordernisse vor. Außerdem wurde in ei· 
nigen Bundesländern die Delegationsbefugnis des An· 
staltsleiters begrenzt (Bayern, Bremen, Niedersachsen, 
Rheinland-Pfalz, Sachsen , Sachsen-Anhalt) und das Kon· 
ferenzerfordernis ausgeweilet (Bayern. Bremen, Nieder
sachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig
Holstein). Zusätzliche Verfahrensvorschriften betreffen 
etwa die Einholung interner oder externer Gutachten 
(Bayern . Baden-Wurtlemberg, Bremen, Hessen, Nieder
sachsen, Schleswig-Holstein), die Beteiligung weiterer, vor
wiegend an Sicherheit orientierter Vollzugsmitarbei ler wie 
dem SicherheitsdienstJeiter und Behörden wie Polizei, lKA, 
Staatsanwaltschaft sowie die zunehmende Verwendung 
von Checklisten (Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nord
rhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt). 

All diese Regelungen dürften zu einer restriktiveren 
Lockerungspraxis beitragen. Die faktische Kompetenzver
lagerung von den Anstaltsleilungen auf die Aufsichtsbehör
den hat zugleich Auswirkungen auf das Verlahrenser
gebnls, da bei den Obergeordneten Behörden ein primär 
justizpolitisch bestimmter und auf Absicherung bedachter 
Entscheidungsstil dominiert . Die zunehmenden Verfah
rensvorschriften erfordern nicht nur eine langwierigere Vor
bereitung. sondern sie stellen an die lockerungsentschei
dungen auch erhöhte inhaltliche Anforderungen, mit denen 
vor allem dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straf
taten Rechnung getragen warden soll. So wies das Hessi
sche Justizministerium in einem Schreiben an die Voll
zugsanstalten des Landes zum Einsatz einer Checkliste 
ausdrücklich darauf hin, dass .dem Gedanken der Sicher
heit und des Schutzes der Allgemeinheit ... zukunftig ver
stärkt Rechnung zu tragen (ist). Diesem Anl iegen soll auch 
die Checkliste dienen" (Schreiben des Hessischen Minis
teriums der Justiz vom 10. September 1999). Eine genau
ere Analyse dieses verdeckten Systems der Kurskorrektur 
unterhalb der Gesetzesschwelle in seiner vollen Tragweite 
(Koepsel a.a.O. Seite 47) hätte sicherlich auch Dienstbe
sprechungen und anslallsspezifische Verwallungsvor
schriften zu berücksichtigen. Bereits die Lektlire der län
derspezifischen Verwaltungsvorschriften zeigt jedoch , dass 
zahlreiche Vollzugsverwaltungen über die restriktiven Re
gelungen der VVStVollzG inzwischen weit hinausgegangen 
sind. 

b) Von den VVStVollzG zugunsten der Gefangenen ab
weichende landesspezifische Regelungen gibt es demge
genuber kaum. Nur Berlin hat bemerkenswerte Abweichun
gen von den restriktiven bundeseinheitlichen Regelungen 
in Nr. 1 und 2 zu § 10, Nr. 6 und 7 zu § 11 sowie Nr. 3 und 
4 zu § 13 StVoUzG normiert. So findet in Berlin etwa die 
Aeststrafenregelung (VVStVollzG Nr. 4 Abs. 2a zu § 13) 
keine Anwendung (VV vom 11 . Mai 1995 Nr. 4 Abs. 1). Bei 
der Berechnung der Sechsmonatsgrenze des § 13 Abs. 2 
StVollzG kann eine vorangegangene Untersuchungshaft 
berücksichtigt werden (AV vom 11 . Mai 1995 Nr. 2). In wei
teren Vorschriften wird auf die Notwendigkeit einer konkre
ten, Individuellen Gefahrenprognose anstelle der generali
sierenden Betrachtung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten Gefangenengruppe hingewiesen. So ist eine 
Lockerung bei Ausweisungs- , Auslieferungs- , Ermittlungs
oder Strafverfahren nur ausgeschlossen, wenn die in die
sem Zusammenhang gewonnenen Erkenntnisse aul 
Flucht· oder Missbrauchsgefahren hindeuten. 

11. Entwicklung der Lockerungen" 
In einigen Bundes!ändern halte es Hafturlaube schon 

vordem Strafvollzugsgesetz gegeben . Etwa in Bayern seit 
, 968 als Gnadenmaßnahme>l; aber auch in Hamburg, dort 
sogar bis zu vier Wochen pro Jahr. Genaue Zahlen sind 
nicht bekannt, es hielt sich aber wohl (als Gnadenmaßnah
me) in relativ engen Grenzen . Durch die ausdrückliche 
Regelung in §§ 11 ff . StVollzG setzte eine Entwicklung ein. 
welche zunächst die ganze alle Bundesrepublik umlasste , 
nach der Wiedervereinigung auch die neuen Bundesländer 
einschloss. 

1. Ausweitung der Lockerungen 

Seit Inkrafttreten des StrafvoUzugsgesetzes hat sich die 
Zahl der den Gefangenen ~gewährten" Vollzugslockerun
gen um ein Vielfaches erhÖht. Das gilt für den Ausgang und 
den Urlaub ebenso wie fur die weitestgehende unter den in 
§ 11 Abs. 1 StVollzG genannten Lockerungen , den Frei
gang . Schon 1977, Im Jahr des Inkrafltretens des Strafvoll 
zugsgesclzes, wurde in 86.206 Fällen Ausgang genehmigt 
(Dünkel/Rosner 1982, S. 434). Drei Jahre später halte sich 
die Zahl auf 151.558 fast verdoppelt und im Jahre 1991, 
dem letzten Jahr. für das noch keine Zahlen für die neuen 
Bundesländer vorliegen, war die Zahl aul 364.824 ange
stiegen. Im Jahre 1996 wurde die Zahl 400.000 überschrit
ten , im Jahre 1998 die Zahl 500.000, heute sind es fast 
600.000 Ausgänge jährlich. Zu diesem Anstieg haben zwei
fellos die neuen Bundesländer ihren Teil beigetragen. Auch 
wenn man jedoch bedenkt, dass sich die Zahl der GeIan
genen seit 1977 fast verdoppelt hat, ist der Anstieg bei den 
Ausgängen auch relativ zur Zahl der Gefangenen impo
nierend: 250 Ausgängen pro 100 Gefangenen im Jahre 
1977 stehen 940 Ausgänge pro 100 Gefangenen im Jahre 
2002 gegenüber. 

ÄhnliChes lässt sich für den Urlaub aus der Haft bele
gen. Fast 100.000 Beurlaubungen wurden schon 1977 re
gistriert. Im Jahre 1999 wurde erstmals die Zahl 300.000 
überschrillen. Das entspricht rechnerisch~) mehr als 500 Ur
laubstagen jährliCh pro 100 Gefangenen im Jahre 1999, ge
genuber 180 Urlaubstagen pro 100 Gefangenen im Jahre 
1977. 



Für den Freigang weisen die vorhandenen Statistiken 
nur die Zahl der zum Freigang zugelassenen Personen 
aus, nicht die im Freigang verbraChten Tage. Im Jahre 1977 
gab es im damaligen Bundesgebiet 12.633 solcher Zulas
sungen, im Jahre 1999 hatte sich die Zahl auf mehr als 
21.000 erhöht. Dahinter steckt allerdings eine, auf den er· 
sten Blick nicht sichtbare, gewaltige Erhöhung . Denn auf 
jeden Freigänger entfallen pro Jahr etwa 250 Werktage, die 
er außerhalb der Anstalt bei Arbeit oder Ausbildung ver
bringt. Hinzukommt für jeden Freigänger der bereits er
wähnte Regelunaub (§ t3 SIVollzG) und der spezielle Frei
gängerurlaub (nach § 15 Abs. 4 StVollzG). 

2. Unterschiedliche Lockerungspraxis der Länder 

Grundsätzlich betrifft die beschriebene Ausweitung der 
l ockerungen alle alten Bundesländer und (seit den 90er· 
Jahren) auch alle neuen. Es Ist aber hinlängliCh bekannt, 
dass es in manchen Bundesländern schwerer ist, locke· 
rungen zu ertlalten, als in anderen. Waller spricht von ei· 
nem Nord-Süd·Gefälle und belegt dies mit Zahlen für den 
Zeitraum von 1985· t 995, wonach .die Chance, Lockerun· 
gen zu erhalten in Bayern deuUich unter denen von Nieder
sachsen" liege (Waller 1999 Rz. 487). Wie die neuen Bun
desländer sich in dieses Gefälle auf die Dauer einordnen 
würden, sei noch nichl klar. Diese Analyse soll hier fvr das 
Jahr 2003 fortgeschrieben werden. 
Tabene l ' Vollzugslocke.ungen im LandelV8fglelCh. IJczogen aul den 

SlraNonzug bei J ugendlichen. ErwachSl'f'oefl und Sicherungs· 
\lClWahr1en (2003) 

Tabelle 1 zeigt. dass die Unterschiede Im Gebrauch 
von Lockerungen weiterhin erheblich sind. Allerdings kann 
man den Vergleich mit Niedersachsen niCht mehr führen, 
da dieses Bundesland seit 1996 seine Lockerungszahlen 
nicht mehr für die bundesweite Statistik zur Verfiigung 
stellt. 

Beim Ausgang haben Gefangene in Ber1 in und Nord· 
rhein-Wes1falen. aber auch (trotz erheblicher Reduktionen) 
in Schleswig-Holstein und Bremen eine zehnmal größere 
Chance als diejenigen in Bayern oder Sachsen-Anhalt. 
Hamburg ist aus dieser Spitzengruppe ausgeschieden und 
unter das. hier immer noch überdurchschnittliche, Niveau 
von Hessen gefallen. 
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Deutlich sind auch die Unterschiede beim Urlaub. Die 
Beurlaubungschancen rur Gefangene in Berlin, im Saar
land oder In NRW sind mehr als doppelt so hoch wie in Ba
den·Wurtiemberg, dreimal so hoch wie in Bayern und mehr 
als zehnmal so hoch wie in SachSen-Anhalt. Trotz erheb
licher Rückgänge sind die Beurlaubungsralen in Bremen 
und Hamburg immer noch knapp uberdurchschnittl ich, 
während sie in Hessen unter den bundesweilen Durch
SChnitt gefallen sind. 

Die Unterschiede beim Freigang sind etwas weniger ex
trem: auch hier sind jedoch die MögliChkeiten in einigen 
Bundesländem deutlich vberdurchschnitl lich (Berlin, Bre
men, Nordrhein·Weslfalen, Saarland) in Sachsen-Anhalt 
ebenso deutlich unterdurchschnitllich. Schleswig·Holstein ist 
hier in den letzten Jahren in die Zone der länder abgesun
ken, die (wie Brandenburg und Thüringen) nur wenig Ge
brauch vom Freigang macherl. Auch Hamburg und Hessen, 
ursprünglich Vorreiter eines gelockerten Vollzuges, sind 
beim Freigang inzwischen deuttich unterdurchschnitllich. 

Von einem Nord-Süd-Gefälle zu sprechen ist nu r noch 
begrenzt richtig. Bayern bildet mit Branden burg. Sachsen 
und Sachsen-Anhalt eine Gruppe für sich , die durch eine 
durchwegs besonders restriktive Lockerungspraxis auffällt . 
Baden-Württemberg weist hingegen eher durchschnittliche 
Werte auf und ähnelt In dieser Hinsicht Rheinland-Pfalz. 
Die Stadtstaaten weisen durchschnittliche (Bremen. Ham
burg) bis überdurchschnittliche Werte (Benin) auf. Die Lo· 
ckerungspraxis in Nordrtlein-Wes1faten ist durchwegs über· 
durchnittlich. In manchen Bundesländern lasst sich über 
LOCkerungen nichts generalisieren. Es scheint vielmehr, 
dass es länderspezifische Vorlieben für bestimmte Locke
rungsarten gibt. Im Saarland, zum Beispiel , findet man be
sonders hohe Werte für Urlaub und Freigang und beson
ders niedrige für Ausgang. Schleswig-Holslein liegl beim 
Ausgang in der Spitzengruppe. beim Urlaub im Mittelfeld 
und beim Freigang in der Gruppe der Schlusslichter. 

Die neuen Bundesländer haben im laufe der letzten 
fUnfzehn Jahre VoUzugslockerungen vom Nullpunkl aus 
entwickelt. da es niChts dergleichen in der DDR gegeben 
halte. Dabei zeigen sich inzwischen deuttiche Unterschie
de: Sachsen-Anhalt ist durchwegs das absolute Schluss
licht. Brandenburg. Sachsen und Thüringen haben das 
westdeutSChe Schlusslicht Bayern teilweise bereits über
holt. Und Mecklenburg-Vorpommern befindet sich mittler
weile deutlich im (unteren) Mittelfeld der deutschen Locke
rungspraxis. 

3. Rückgang des offenen Voffzuges und 
Freiganges 

Technisch gilt der offene Vollzug nicht als l ockerung. Er 
isl aber in vieler Hinsicht die Rechts-Mutter aller l ockerun
gen. Denn wer. direkl oder indirekt, den Sprung in eine Of
fene Anstalt geschaH! hat, der hat implizi t die Kriterien (§ 10 
StVoIlzG) erliillt , die auch für die Vergabe von Lockerungen 
im engeren Sinne gelten (§ 1 t Abs. 2 StVollzG). Ferner wird 
in der Regel die Zulassung zum Freigang von der vorheri
gen Aufnahme in den offenen Vollzug abhängig gemacht. 
Deshalb ist die Entwicklung des offenen Vollzuges für un
sere Fragestellung von zentraler Bedeutung. 

Der offene Vollzug haI sich relativ langsam enlwickelt. 
Das hat damit zu tun, dass offene Anstalten zusätzlich zu 
den vorhandenen geschlossenen Anslalten meist neu er
richlet werden musslen. Noch 1970 belanden sich in 
Deutschland weniger als 1.000 Haftplätze (zwei Prozent al
ler Haftplätze) in Anstalten des offenen vOllzuges"'. Nach 
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Inkrafttreten des Strafvollzugsgesetzes, im Jahre 19n, war 
die Zahl auf 5.411 (gut zehn Prozent) gestiegen. Die Zahl 
10.000 ( ::: 19 Prozent) wurde erst im Jahre 1997 überschrit
ten. Dann SChien sich die Entwicklung Z\J beschleunigen: 
11.649 Im Jahre 1998, 12.208 im Jahre 1999 (21 Prozent). 
Seither ist die Entwicklung jedoch rückläufig, auch wenn dies 
in absoluten Zahlen bisher nur SChwach zum Ausdruck 
kommt (2000: 12.208; 2001 : 11.653; 2002: 11.367; 2003: 
11 .487). Der Anteil des offenen Votlzuges beträgt nurnoch 18 
Prozent und ist damit unter den Stand von 1997 gesunken. 

Hessen geht hier voran . Es hat die Zahl der Gefange· 
nen im offenen Vollzug innerhalb von vier Jahren um mehr 
als die Hälfte reduziert. Bremen und Hamburg sind dabei, 
diesem Beispiel zu folgen, indem sie erhebliche Teile ihres 
offenen Vollzuges ersatzlos vernichten (Bremen)" bzw. in 
Anstalten des geschlossenen Vollzuges umwidmen (Ham
burg)"". Noch hält der Rückgang sich bundesweit in Gren
zen, da eine Reihe von Bundesländern sich dem Trend bis
her nicht angeschlossen haben. Berlin hat, als einziges 
Bundesland, sogar kootlnuierliCh zugelegt. Dennoch ist die 
Entwicklung gerade im offenen Vollzug besooders bedenk
lich. Denn sie muss notwendigerweise weitere Einschrän
kungen vor allem beim Freigang, aber auch bei Ausgang 
und Urlaub nach sich ziehen. 

Der Freigang hafte seinen Höchststand im Jahre 1999 
~nd ist seither bundesweit kontinuierlich zurückgegangen 
(Insgesamt um zwölf Prozent). Dies gilt für die meisten 
Bundesländer, einschließlich NRW, wobei auch hier Hes· 
sen mit 23 Prozent der Spitzenreiter beim Abbau ist. In ei· 
ner Reihe von Bundesländern sind die Zahlen jedoch über 
die letzten zehn Jahre, bei kleineren Schwankungen ziem
lieh . konstant geblieben (Baden·Württemberg, B~yern , 
Berlln, Hamburg, Saarland, Schleswig-Holstein). Dies dürf
te sich ändern, wenn der offene Vollzug weiterhin zurück
gefahren, offene Anstalten weiterhin verkleinert oder in ge· 
schlossene Anstalten umgewidmet werden. 

Bis zum Jahre 1996 wurden Statistiken für l ockerun· 
gen getrenntlür den offenen und den geschlossenen Straf
vollzug erhoben. 
Tabelle 2: l ockerungen Im oIIen.en vn<I gt.SCNossenen VOll7l1Q (1996) 

AuS Tabelle 2 ist zu ersehen , dass der Großteil der lo
ckerungen im Rahmen des offenen Voltzuges gewährt wur
de. Nur 4,5 Prozent alter Freigänger befanden sich 1996 im 
geschlossenen VOllzug. Nur 16,7 Prozent al ler Beur· 
lau bungen wurden aus dem geSChlossenen Vollzug ange· 
treten. Und selbst AusgAnge wurden nur in 19,5 Prozent 
der Fälle Gelangenen im geschlossenen Vollzug gewährt. 
Bedauerlicherweise ist diese wichtige Infonnation seit 1996 
nicht mehr verfügbar. Weitemin zugänglich ist allerdings 
beim Hafturlaub die Information über die Rechtsgrundlage. 
Dabei zeigt sich für das Jahr 2003, dass nur etwa die Hälfte 
der Beurlaubungen (130.707) als Aegelurlaub auf der 
Grundlage voo § 13 SIVollzG erfolgte, während nahezu die 
gleiche Zahl (121 .288) Freigängerurlaub bzw. Urlaub zur 
Vorbereitung der Entlassung ist. Daraus kann man schlie
ßen, dass auch im Jahre 2003 ein Großteil der Beurlaubun· 
gen aus dem offenen Vollzug erfolgt. 

4. Konsequenzen beim Urlaub 

Der Wechsel des voltzugspolilischen Klimas zeigt sich 
wohl am deullichsten beim Hafturlaub. Hier ist in fast allen 
Bundesländern eine mehr oder weniger starke Rückent· 
wicklung zu verzeichnen. Diese dürfte weitgehend eine Fol
ge der oben dargeslellten Rückentwicklung des offenen 
VOllzuges und insbesondere des Freiganges sein. Da die 
einzelnen Bundesländer sich diesem Trend zu unterschied
lichen Zeitpunkten angeschlossen haben, erscheint es 
sinnvoll, den Rückgang am jeweiligen Spitzenwert zu mes
sen (Tabelle 3). 

Tabelle 3: Enlwid dl.l!'l\il (!es Halll>l'l8.ubs in O&utschIand (1 995-2003) 

Hallurlaube 

'2002, 

245.392 · 0505 - 91 ._ 

Der praktisch durchgehende Anstieg der Beurlaubun
gen Im deutschen Strafvol lzug ist 1999 zum Stillstand ge
kommen. In den lelzlen vier Jahren ist die Zahl der Haft
urlaube bundesweit um 5,5 Prozent gesunken. Diese 
Kehrtwende hat in allen Bundesländem stattgefunden, sie 
hat aber unterschiedlich früh eingesetzt und eine unter
schiedlich deutliche Ausprägung erfahren. In zwei Bundes· 
ländern ist sogar neuerdings wieder ein Anstieg der locke
rungen zu verzeichnen. Am frühesten hat im Jahre 1997 
Bayern die Beurlaubungen voo Strafgefangenen reduziert; 
mit kfeineren Schwankungen hat sich diese Reduzierung 
bis heute fortgesetzt. Der Rückgang in Bayem liegt mit 13 
Prozent deutlich über dem Bundesdurchschnitt und ist vor 
allem deshalb bemerkenswert, weit das Lockerungsniveau 
in diesem Bundesland schon vorher relativ niedrig war. 
Hessen hat sich diesem Trend 1999 angeschlossen und 
seither die Zahl der Beurlaubungen um mehr als die Häl fte 
reduziert. Ähnlich drastisch ist der Rückgang in Branden
burg und Bremen (seit 2000). Beträchtlich über dem Bun· 
desdurchschnitt ist der Rückgang seit 2000 auch in 
Sachsen und Rhelnland·Plalz und seit 2001 in Schreswig
Holstein. Erst 2002 hat der Trend zwei weitere der neuen 
Bundesländer erreicht: dabei ist der Ruckgang in Sachsen
Anhalt mil 45 Prozent besonders drastisch ausgefallen, 



während sich Mecklenburg-Vorpommern nahe am Bundes
durchschnitt befindet. Nahe am Bundesdurchschnitt liegt 
auch Baden·WOrttemberg, das einzige Bundesland, in weI
chem eigenlIich gar kein einhei1licherTrend, sondern eine 
unregelmäßige Fluktuation um einen relat iv gleichbleiben
den Mittelwert zu verzeichnen ist. Als letztes Bundesland 
hat im Jahre 2003 auch Nordrhein-Westlalen, nach vielen 
Jahren konsistenten Anstieges erstmalig deullich sinkende 
Beurlaubungszahlen gemeldet. Diese Zahlen liegen jedoch 
immer noch deutlich höher als im Jahre 1999 (dem bun
desweiten Spitzenjahr) und tragen daher, wegen der gro
ßen VollzugSPOPUlation des Landes NRW, wesenllich da
zu bei , dass der Rückgang sich bundesweit nach wie vor 
in Grenzen hält. 

Dazu tragen auch die beiden noch nicht genannten 
Bundesländer Berlin und Thüringen bel. Sie hallen seit 
2001 bzw, 2002 ebenfalls sinkende l ockerungszahlen auf
zuweisen. Von 2002 auf 2003 ist die Zahl der Beurlaubun
gen in diesen beiden Bundesländern jedoch sehr deutlich 
auf neue Spitzenwerte gesteigert_ Dies könnte hoffen las
sen, dass es sich bei dem oben beschriebenen Trend um 
keine endgültige Abkehr von einer Strafvotlzugspolitik han
delt , deren sichtbarstes Zeichen die Voltzugslockerungen 
und insbesondere die Beurlaubungen waren . Allerdings 
sind die Zahlen aus Berlin und Thüringen für 2003 so über
raschend hoch, dass man abwarten muss, ob es sich nicht 
um statistische Artefakte handelt. 

111. Verteidigung der Lockerungen 
Es kann hier nicht abschließend die Frage geklärt wer

den, worauf der oben dOkumentierte Rückgang der Locke
rungen beruht. Es erSCheint jedoch plausibel, dass dabei 
der Wandel des kriminalpolitischen Klimas seil Ende der 
90er Jahre und die damit einhergehenden Verschärtungen 
der Verwaltungsvorschrilten der meisten Bundesländer ei
ne zentrale Aolte gespielt haben. Diese Entwicklung ist mit 
Argumenten gerechtfertigt worden, mit denen wir uns im 
Folgenden kurz auseinandersetzen wollen. Darüber hinaus 
soll auf einige negative Konsequenzen dieser neueren Lo
ckerungspoJitik hingewiesen werden, die auch ihre Befür
worter nicht wünschen können. 

1. Argumente gegen Vollzugslockerungen 

Öffentlich sind bisher im Wesentlichen drei Argumente 
für eine Reduzierung der Lockerungen vorgebracht wor
den, die jedoch alle niCht überzeugen kOnnen. Da ist zu
näChst die Rede vom . Verlangen der Öffentlichkeit, vor ge
fährlichen Gefangenen wirksam geschützt zu werden""l. 
Dagegen ist zu sagen: Das Verlangen der Öffentlichkeit ist 
eine Sache: die Möglichkeit, sie vor gefährlichen Straftätern 
zu schützen, eine andere. Es fällt schwer anzunehmen, 
dass in Hessen 13.000 bisher lockerungsberechtigle Ge
fangene plötzlich als .gefährlich" erkannt wurden. Hier wer
den im großen Stil .falsche Positive~ produziert, d.h. solche, 
die, wiewohl weitgehend ungefährlich , nur zu dem Zweck 
in einer geschlossenen Anstalt gehalten werden, um sicher 
zu gehen. keinen vielleicht "Gefährlichen" übersehen zu 
haben. Die lockerungslose Verwahrung von Tausenden 
zum Schutz vor einigen wenigen ist populistisch und un
menschlich. 

Ferner wird vorgebracht , "ein auf Grund von l ockerun
gen nur noch eingeschränkter Freiheitsverlust des Verur
teilten" werde von der Rechtsgemeinschaft ottmals "nicht 
mehr als Genugtuung empfunden"''''. Dieses Argument ist 
jedoch sowohl dogmatisch falsch als auch vollzugspäda-
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gogisch mehr als bedenklich und im übrigen offen populis
tisch. Es ist dogmatisch falsch, weil der Schuldausgleich im 
Strafvollzug nichts zu suchen hat. Es ist vollzugspädago
gisch fatal, weil es den Weg öffne\, mithilfe des Arguments 
"Schuldausgleich" weitere Schikanen und Freiheitsverluste 
innertlalb des Freiheitsentzuges zu organisieren . Und es ist 
populislisch , weil der Vottzug der Freiheitsstrafe eine zu 
ernste Sache ist, als dass man sie dem Stammtisch und 
der BILD-Zeitung überlassen dürfte. 

Schließlich wird behauptet, es sei in den letzten zwan
zig Jahren zu .tiefgreifenden Veränderungen in der Gefan
genenpopulation" gekommen, man habe es mit . einer in 
hohem Maße schwierigeren Gefangenenpopulation zu tun, 
die mit Resozialisierungs-Maßnahmen viel schwieriger zu 
erreichen"" 1 sei. Es ist unslritt ig, dass die Gefangenen
population sich seit dem Entstehen und Inkrafttreten des 
$ trafvollzugsgesetzes in einigen wichtigen Punkten geän
dert hat. Der "Ausländer"-Anteit ist um ein Vielfaches grö
ßer geworden, ebenso (atterdings schon viel fruher) die 
Zahl der Drogenabhängigen im Gefängnis. Aber ob die 
Gefangenen deshalb .schwieriger" bzw. schwerer zu errei
chen sind, ist umstritten und bedürfte dringend genauerer 
empirischer Untersuchung. Das gilt insbesondere für die 
. Ausländer", wenn man bedenkt, dass dieser Terminus 
hÖChst unterschiedliche Gruppen umfasst und verdeckt: de 
facto Inländer (hier integrierte Menschen ohne deutsche 
Staatsangehörigkeit), de facto Ausländer (nicht integrierte 
Aussiedler), Zuwanderer, Studierende, Touristen etc. Ge
gen das simplizistische Argument, dass es die neue Zu
sammensetzung der Gefangenenpopulation ist , welche 
den ROckgang der Lockerungen erzwungen hat, spricht, 
dass diese neue Zusammensetzung so neu nicht ist, son· 
dem mindestens bis ins Jahr 1989 zurückreicht. Dass die 
lockerungen des Vottzugs zehn Jahre später drastisch zu· 
rückgefahren werden, kann schwerlich damit in Verbindung 
gebracht werden. Es ist und bleibt eine politisch gewottte. 
popu listische Maßnahme. Dass es auch anders geht, sieht 
man beispielsweise in Nordrhein-Westfalen. 

2. Auswirkungen der restriktiven Lockerungs
politik 

Der Abbau von Lockerungen hat fatale Konsequenzen, 
insbesondere in folgenden Punkten: Statt der vom Ge
setzgeber gewünSChten Resozialisierung wird durch den 
Wegfall vieler Lockerungen eine systematische Desoziali· 
slerung betrieben. Selbst die unmittetbare Entlassungsvor
bereitung und die dazu vom Gesetz vorgeschriebenen Lo
ckerungen finden vielfach nicht mehr statt. Ferner fällt die 
Ventilfunktion weg, welche die Lockerungen hatten. Erfah
rene Anstal tslei ter kannten diese Funktion und benutzten 
sie bei Gefangenen, bei denen ein Knast-Koller zu befür
chten stand (um.den schädlichen Folgen des Freiheitsent
zuges entgegenzuwirken"). Jetzt sind auch ihnen durch un
sinnige AVs die Hände gebunden. Es ist zu erwarten, dass 
sowohl Gewalttätigkeiten wie auch Selbstverletzungen in 
den Gefängnissen wieder zunehmen werden. Chrislean 
Wagner, der hessische Justizminister, berichtet von For
schungsergebnissen seines Kriminologischen Dienstes , 
wonach sich im Jahre 1998 .die Zahl registrierter Körper
verletzungsdelikte gegen Bedienstete gegenüber 1996 ver
dreifacht" hat. Er zieht daraus den Schluss, dass generell 
härter, im Sinne seines . einheillichen voltzugskonzeptes· 
durchgegriffen werden muss. Er sottte sich fragen, ob er 
das Problem nicht selbst mit herbeigetührl hat, das er jetzt 
zu lösen versucht . Noch deutlicher wird der fatale 
Charakter der neuen Lockerungspolitik im Zusammenhang 
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mit der Möglichkeit einer Aussetzung des Stralrestes zur 
Bewährung. Je weniger lockerungen, umso weniger Aus
setzungsentscheidungen. Dafür sorgen die SlrafvollSlre· 
ckungsgerichle, welche für eine gute Prognose verlangen, 
dass der Gefangene .in Lockerungen erprobt" wurde. 
Je weniger frühzeitige Entlassungen, desto länger die Haft· 
zeiten, desto voller die Gefängnisse, desto schlechter die 
Belreuungsrelationen eIe. Das kann nicht gut gehen. 

3. Schlussfolgerungen 

Es gibt keine fachlichen Gründe, das insgesamt erfolg
reiche Experiment mit den Vollzugslockerungen abzubre
chen. Dennoch ist seit Ende der 90er Jahre eine deutliche 
Rückentwicklung eingetreten. Sie beruht auf einer Verände
rung des politischen Klimas, die auch in den Verwaltungs
vorschriften der meisten Bundesländer ihren Niederschlag 
gefunden hat. Diese Entwicklung durfte auf absehbare Zei l 
weitergehen und zu erheblichen Veränderungen im deut
schen Strafvollzug fuhren. Der gegenwärtige Weg führt, wie 
Gerhard Rehn schreibt, _in die inhumane, rückfalltördernde 
und uberaus schlicht geordnete Welt des Verwahrvoltzugs 
zuruck"' ''. Es ist deshalb erforderlich, über die damit ein· 
hergehenden negativen Folgen aufzuklären und zu einer ra· 
tionalen Kriminalpoli tik zurückzukehren. 
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Ausführung oder Ausgang 

Kar! Peter Rotthaus 

Die gesetzliche Definition von Ausfüh
rung und Ausgang 

Im Strafvollzugsgesetz sind unter den Lockerungen des 
VOllzuges Ausführung und Ausgang knapp und klar gere
gelt (§ 11 Abs. t Ziff. 2 StVollzG). Darf der Gefangene für 
eine bestimmte Tageszeit die Anstalt unter Aufsicht verlas
sen. so ist das eine Ausführung, darf er das ohne Aufsicht. 
so ist es Ausgang. Wie bei den anderen Lockerungen und 
beim Urlaub ist eine gunstige Prognose die Voraussetzung: 
Es darf nicht zu befurchten sein, .dass der Gefangene sich 
dem Vollzug der Freiheitsstrafe entziehen oder die Locke
rungen des Vollzuges zu Straftaten missbrauchen werde". 
Sind die gesetzlichen Voraussetzungen von Ausführung 
und Ausgang gleich, so gelten nach den Verwaltungsvor· 
schritten fUr den Ausgang und die anderen Lockerungen er· 
hebliche zusätzliche Einschränkungen. Sie umfassen mehr 
als eine Druckseite (Nm. 6 und 7 VV zu § 11 ) und zeigen, 
wie unterschiedlich das Risiko und die Folgen eines Ver· 
sagens des Gefangenen beim Ausgang eingeSChätzt wer
den. 

Die unterschiedliche Rechtsstellung der 
Beteiligten 

Bei der Ausfuhrung verändert sich die Rechtsstellung 
des Gefangenen nicht. Zwar verfässt er den umwehrten 
Ansta!tsbereich, aber Ähnliches gil1 für den Insassen einer 
offenen Anstalt ohne eine solche Umwehrung. Er unterliegt 
während der Ausführung uneingeschränkt den gesetZli
chen Beschränkungen seiner Freiheit (§ 4 Abs. 2 S. 1 
StVollzG) und damit dem Weisungs recht des Bediensteten, 
der ihn begleitet. Es gilt das Festnahmerecht nach § 87 
Abs. t StVolizG. Der begleitende Bedienstete kann ihn -
erforderlichenfalls unter Inanspruchnahme von Amtshilfe 
durch die Polizei - mit unmittelbarem Zwang in die AnstaU 
zurückbringen. Der Bedienstete seinerseits hat ebenso kla· 
re Regeln zu beachten. Er muss den Gefangenen ständig 
und unmittelbar beaufsichtigen und dabei die ihm erteilten 
Weisungen (Nr. 4 Abs. 2 VV zu § 11) beachten. Entweicht 
der Gefangene, hai er ihn .unverzügliCh und nachdrucklich 
zu verfOlgen" (AbS. 1 S. 1 VV zu § 87). Auf die Möglichkeit, 
die .Hilfe der Polizei Oder anderer Stellen in Anspruch zu 
nehmen~, weist die Verwal1ungsvorschrift ausdrCJcklich hin 
(S. 2 a.a.O.). Die Vollzugsbehörde muss hernach den 
Hergang der Entweichung ermitteln und prüfen, ob sie auf 
pfliChtwidriges VerhaUen des Bediensteten zurOckzurLIhren 
ist. Regelmäßig ist der Aufsichtsbehörde über die 
Entweichung zu berichten (Abs. 3 VV zu § 87) . 

Im Ausgang steht der Gefangene dagegen sehr viel 
freier. Zwar unterliegt er weiterhin der Hoheitsgewalt der 
Vollzugsbehörde, aber er darf sich im Grundsatz frei be
wegen. Doch kann der Anstaltsleiter ihm Weisungen ertei
len (§ 14 Abs.l StVollzG) . Wenn der Gefangene den Wei
sungen nicht nachkommt oder den Ausgang missbraucht. 
kann er den Ausgang widerrufen (§ 14 Abs. 2 ZiH. 2, 3 
StVollzG). 



Der Beg/eitgang als Mischform von Aus
führung und Ausgang 

Nach dem Inkrahlrelen des Strafvollzugsgesetzes ent
wickelten manche Anstalten den begleiteten Ausgang oder 
Begleilgang. In diesem Fall hai die dem Gefangenen bei 
der Gewährung von Ausgang erteille Weisung den Inhalt, 
dass er während des Ausgangs die Weisungen des ihn be
gleitenden Bediensteten zu belolgen hat. Entzieht sich der 
Gefangene seinem Begleiler, so gilt jedoch das Feslnah
merecht nicht unmittelbar. Im Falle des Ausgangs hat es 
zur Voraussetzung. dass zuvor die Ausgangsverfügung 
widerrufen wird (§ 14 Abs. 2 S. , StVollzG). Materiell ist das 
unproblematisch . Die Enlweichung isl der wohl ,schwerste' 
Verstoß gegen Weisungen . Der Anstaltsleiler wird dem be
gleitenden Bediensteten auch den Auftrag und die Ennäch
ligung Meilen können, den Ausgang zu widerrufen. Unklar
heiten und Missverständnisse in der Kommunikallon von 
Gefangenem und Bedienstetem sind jedoch möglich und 
kommen vor. Außerdem kann es Schwierigkeiten beim Zu
gang des Widerrufs geben, Fahndungsmaßnahmen kön
nen jedoch bereits vor dessen Wirksamkeit eingeleitet wer
den (Nr. 2 Abs, 4 VV zu § t4). 

Das Justizministerium des Landes Nordrtlein-Westfa
len legte jedoch in den achtziger Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts Wert darauf, dass fCrr den Gefangenen wie fCrr 
den begleitenden Bediensteten die strengeren Regeln der 
Ausführul\g gellen sollten , Es stellte damals in einem 
Erlass lest, dass es einen Beg1eitgang aus Rechtsgründen 
nicht geben könne, weil das Gesetz das gemeinsame Ver
lassen der Anstalt von Bediensteten und Gefangenem als 
Ausführung definiert habe, Dieser EntSCheidung fotgend 
fanden - wie schon vor diesem Erlass - in großer Zahl Aus
führungen durCh Seelsorger und Seelsorgerinnen, Psycho
logen und Psychologinnen, Sozialarbeiter und Sozialarbei
terinnen, Lehrer und Lehrerinnen, eben durch Angehörige 
der Fachdienste stall, so dass sich der Begriff ,Fachdienst
ausführung' einbürgerte. 

Andere Bundesländer teilten die von Nordrhein
WesIlaien vertretene Auffassung nicht. Sie tießen weiter 
Ausgänge in der Form des Begleitgangs zu. Die unter
schiedliche Anwendung der Vor schrillen über Ausführung 
und Ausgang in den einzelnen Bundesländem führte in der 
Praxis kaum einmal LU rechtlichen Problemen. Deshalb 
konnte Müller·Dietz in der Anmerkung zu einer der seltenen 
eine Auslührung belrellenden Entscheidungen" sagen, 
dass in der einschlägigen Diskussion die AusfCrhrung ein 
ausgesprOChenes Schattendasein friste". Darin ist jedoCh 
kein Nachteil zu sehen, Die einfaChe Norm bereitete bei ih
rer Anwendung keine Schwierigkeiten. Dabei fanden Aus
fCrhrungen, auch Fachdienstausführungen, häufig statt. So 
berichtete bereits 1986 ein Anstallsseelsorger aus Nord
rhein-Wesllalen, dass er in etwas mehr ats zehn Jahren 
I SO AusfCrhrungen durchgeführt habe". 

Die engere Definition der Ausführung 
Mit seinem BeSChluss vom 20.11.2003'1 hat der Straf

senat des OLG Hamm tief in diese Situation eingegriffen, 
wenn er im Wesentlichen Folgendes ausführt Die für eine 
AUSführung erforderliche Aufsicht solle .sicherstellen, dass 
der Betroffene das Verlassen der Anstalt nicht zur Flucht, 
zur Begehung von Strahalen oder zu einem anderen Miss· 
brauch der Lockerungsmaßnahme nutze, Eine diesen 
Anforderungen genOgende Beaufsichtigung sei bei der Be
gleilung eines männlichen Gelangenen durch eine An
stallspsychotogin ... nicht gewährl eiste t~. Der Senat weist in 
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diesem Zusammenhang auf einen möglichen Toile ttengang 
hin. Trotz der Bezeichnung ,Ausführung' handele es sich 
bei der in Rede stehenden Maßnahme um .einen Ausgang 
in der Form eines so genannten Begleitgangs·. 

Der knapp begründete BeSChluss des Strafsenats lässt 
zahlreiche Fragen unbeantwortet. Zunächst ist zu erwägen, 
wer von den Bediensteten einer Anstalt für die Übernahme 
von AuslOhrungen laugHch is t. Das Geschlecht kann nicht 
das Kriterium sein, weil sich das Problem des Toi letten
gangs nur stellt, wenn eine öffentliche Toilette aufgesucht 
werden muss, Das ist bei vielen Ausführungen aber nicht 
der Fall, Oflmals sind keine weilen Wegstrecken zurückzu
legen und Zielort ist zum Beispiel eine private Wohnung 
oder die Praxis eines Arztes oder eines Psychotherapeu
ten, Eher kommt die fachliche Vorbildung als Merkmal für 
die Abgrenzung in Betracht, so dass Ausführungen nur 
VOllzugsbeamten übertragen werden könnten. Das hälte 
zur Folge, dass alle Fachdienste und ebenso der Verwal
tungsdienst von der Durchführung von Ausführungen aus
geschlossen wären. M it (selbstständigen) Ausführungen 
könnlen dann nur Beamte und Beamtinnen des Allgemei
nen Volllugsdienstes, des Werkdienstes und des gehobe
nen und höheren Vollzugs· und Verwaltungsdienstes be
auftragt werden. Insbesondere ist natürlich an den 
Allgemeinen Vollzugsdienst und den Werkdienst zu den
ken, weil diese Kräfte In derwaffenlosen Selbstverteidigung 
ausgebildet sind und mit Fesseln und Schusswaffen um
gehen können. Doch sind längst nicht alle nach ihrer 
Ausbi ldung in Betracht kommenden Bediensteten in die· 
sem Sinne tauglich, Viele der Älteren von ihnen entspre
chen niCht den Anforderungen, die der Senat an einen mit 
einer Ausführung betrauten Beamten stellt. Wenn die 
Vollzugsbehörde in Verkennung dieses Merkmals einen 
solchen nicht hinreichend leistungsfähigen Beamten mit ei
ner Ausführung beauftragt, ist diese dann im Rechtssinne 
ebenso wie in dem entschiedenen Fall e in Begleitgang? 

Fa/gen der einschränkenden Definition 
des Begriffs der Ausführung 

Im Verlaul der Behandlung eines Gefangenen und zur 
EntlassungSVOrbereitung ist es oft erforderlich, dass ein 
Gefangener gemeinsam mit einem Angehörigen der Fach
dienste Einrichtungen oder Stellen der therapeut ischen 
oder sozialen Hilfe aufsucht. Die Voraussetzungen für ei
nen Ausgang als Begleitgang sind jedoch nicht gegeben, 
etwa weil die ElnsenrAnkungen nach Nrn. 6 und 7 VV zu 
§ 13 entgegenstehen, Zu denken ist hier besonders an aus
ländische Gefangene, erheblich Suchtgefährdeie oder zu 
einer Maßnahme der Besserung und Sicherung Verurteilte. 
Dann wird nach der neuen Rechtslage meist ein Beamter 
des Allgemeinen Voltzugsdienstes mit der Ausführung be
auftragt werden, Der FachdienstangehOrige gehl zusätztich 
mit. OIt wird das nur den Personalhaushalt der Anstalt in 
unnötiger Weise belasten. Die Anwesenheit des .Dritlen' 
kann aber auch zu erheblichen Schwierigkeiten lühren. So 
kann die Anwesenheit eines weiteren ,Vertreters der An
stalt' die Gesprächsatmosphäre belasten und slören, wenn 
in einer FamilIe Konflikte des Gefangenen mit seinen 
Angehörigen besprochen und gelöst werden sollen . Thera
peutische GespräChe, die ein Psychologe oder ein Sozial
arbeiter mit seinem KOllegen gemeinsam mit dem Gefan
genen 10hren will , können und müssen regelmäßig unter 
dem Schutz des therapeutischen Geheimnisses (§ 182 
Abs. 2 StVollzG) stehen, Dies Geheimnis gilt aber nicht für 
den mit der Ausführung beauftragten Beamten. Meist wird 
es dazu kommen, dass der Beamte bei den Gesprächen 
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,außen vor', buchstäblich vor der Tür des Wohnzimmers 
der Familie oder des Sprechzimmers des Therapeuten, 
bleiben muss, Das ist eine für den Beamten unwürdige 
Situation. Sie belastet die Atmosphäre der ganzen Ausfüh
rung und kann den Erfolg der Maßnahme in Frage stellen. 

Auswirkungen für die Fachdienstange
hörigen 

Manche Angehörigen der Fachdienste warden keine 
Einwendungen gegen die neue Definition von AuslUhrung 
haben, sie vietleicht sogar begrOßen. Wen n sie einen 
,Sicherheilsbeamten' bei der Ausführung dabei haben oder 
den Gefangenen beim Ausgang nur begleiten, sind sie 
nicht verantwortlich, wenn Ihr Kl ient entweicht oder die 
LOCkerung missbraucht. Sie brauchen sich nicht zu recht
fertigen, wenn sie ohne den Gefangenen in die Anstalt zu
rückkehren oder gar ein noch schlimmeres ,besonderes 
Vorkommnis' geschehen ist. Schuldig an dem Fehlschlag 
der Lockerung war der ausführende Beamte oder der Ge
fangene selbst. Doch brauchen nicht Konfliktscheu oder 
Bequemlichkeit die Gründe für diese Haltung zu sein. Viel
leicht entspricht die Meinung des Senats dem beruflichen 
Verständnis mancher Fachdienstangehörigen eher, als 
wenn sie die Ausführung selbst durchführen und damit 
auch für die Sicherheit verantwortlich sind. Eine solche Ein
stellung widerspricht jedoch der zentralen Grundregel des 
Strafvollzugs in unserem l ande. Nach § 154 Abs. 1 
StVollzG müssen alle im Vollzug Tätigen zusammenarbei
ten, um die Aufgaben des Vollzugs zu erfullen, und eine die
ser Aufgaben ist die Sorge für die sichere Verwahrung der 
Gefangenen (§ 2 S. 2 StVollzG). Die Angehörigen der 
Fachdienste dürfen sich deshalb nicht nur als Helfer und 
WOhltäter der Gefangenen verstehen und die Verantwor
tung fur die Sicherheit ,den anderen' überlassen. Mit dem 
Eintritt in den Vollzugsdienst sind sie zugleich ,Schließer' 
geworden, gleichgültig, ob sie das akzeptieren oder ob sie 
diese Seite ihres Pflichtenbereichs ablehnen. 

Möglichkeiten der Bewältigung der 
neuen Lage durch die Praxis 

Der Strafsenat hat mit seiner einschränkenden Ausle
gung des Begriffs der Ausführung das Recht fortgebildet, 
obwohl das weder aus rechtlichen noch aus praktischen 
Grunden erforderlich war. Die Praxis muss sich jedoch -
zumindest im lande Nordrhein-Westfalen - auf diese 
Rechtsänderung einstellen. Dle Ausführung hat bisher in 
der rechtlichen Diskussion ein Schattendasein gefUhrt. 
Deshalb ist niCht zu erwarten, dass sich in absehbarer Zeit 
ein Oberlandesgericht findet. das von der hier erÖrlerten 
EntSCheidung abweichen will und die Sache nach § 121 
Abs. 2 GVG dem Bundesgerichtshof vorlegen wird. Es gibt 
verschiedene Wege, mit den eingeschränkten Möglichkei
ten der Ausführung zurecht zu kommen. 

Auswege aus dem Dilemma 
Die Anstalten können zunächst einmal den Anwen

dungsbereich des Ausgangs ausweiten und mehr Begleit
gänge als bisher anordnen. Mit der Genehmigung des Aus, 
gangs und mit dem Auftrag an den Fachbediensteten, den 
Ausgang zu begleiten, können Weisungen (Nr. 4 Abs. 2 VV 
zu § 13) verbunden werden. Damit kann der Gefangene 
verpflichtet werden , sich ständig in enger Nähe seines Be
gleiters zu halten und dessen Weisungen jederzeit nach
zukommen. Dem Begleiter aber können Weisungen erteilt 
werden, die seine Verpflichtungen, soweit rechtlich mög
lich, an die eines Bediensteten bei einer Ausführung an
gleichen. 

liegen die Voraussetzungen für einen Begleitgang 
nicht vor, kann die Ausfuhrung einem Angehörigen des All
gemeinen Vollzugsdienstes zur selbstständigen Erledigung 
uberlragen werden . Nach ihrer Ausbildung sind diese Be
amten in der Lage, einen großen Teil der als Behandlungs
maßnahme angeordneten Ausführungen zu übernehmen. 
Das haben sie in einer Vielzahl von Fällen längst bewie
sen" . voraussetzung ist allerdings, dass sie den Gefange
nen hinreichend gut kennen. Daran aber wird es in großen 
Anstalten oft fehlen. Beispiele IUr AusfGhrungen. die diese 
Beamten erfolgreich durchführen können, gibt es viele: Be
such der eigenen Familie des Gefangenen oder der Eitern
familie, Besichtigung einer Wohnung oder eines Wohn
heims für die Zeit nach der Entlassung, Vorstellung bei 
einem Arbeitgeber lJ.ä. Der Angehörige des Fachdienstes 
muss die Ausführung dann mit dem Beamten und dem Ge
fangenen sorgfältig vorbereiten. Allerdings wird der für den 
Dienslplan des Allgemeinen Vollzugsdienstes verantwOrill
ehe Beamte von dieser Lösung nicht erbaut sein, weil er 
durch sie Arbeitsslunden verliert und sich die allgemein 
verbreitete Personalknappheil verschärft. 

Ist eine Ausführung durch einen Beamten des 
Allgemeinen Voltzugsdiensles und einen Fachdienstange
hörigen zwingend erforderlich, so ist ,Schadensbegren
zung' möglich und nötig. Der Auftrag zur Ausführung ist bei
den Bediensteten gemeinsam zu erleilen. Damit wird der 
Fachdienstangehörige ebenso für die Sicherheit in die 
Pflicht genommen wie der andere Bedienstete. Nach Nr. 4 
Abs. 1 VV zu § 11 StVollzG ist der Auftrag besonders ge
eigneten Bediensteten zu übertragen. In diesem Fall muss 
der Auftrag einem unter dem Aspekt der SiCherung und in 
gleicher Weise unter dem Aspekt der Behandlung ausge
wählten Beamten erteilt werden. Denn der Beamte des 
Allgemeinen Vollzugsdienstes muss nicht nur in der lage 
sein, die Situation außerhalb der Anstalt physisch unter 
Kontrolle zu halten , er muss uber den Sinn der Behand
lungsmaßnahme unterrichtet sein und sie verstehen. Am 
besten ist es, wenn der Beamte den Gefangenen kennt und 
ein Vertrauensverhältnis besteht. In jedem Fall muss der 
Angehörige des Fachdienstes die Ausführung mit dem ,Si
cherheitsbeamten' und dem Gefangenen vorbereiten. Dem 
Gefangenen ist dabei auch zu erklären, aus welchen Grun
den der Beamte bei der Ausführung dabei sein muss und 
dass die Anordnung nicht Schikane ist. Wird die Ausfüh
rung in dieser Weise vorbereitet, so kann der Beamte bei 
den meisten Gesprächen mit zugegen sein. Falls das bei 
Gesprächen mit Psychotherapeuten und Sozialarbeitern 
ausgeschlossen ist, muss der Fachdienstangehörige vor
bereitend sicherstellen, dass der Beamte seine Aufgabe in 
einer Weise erfullen kann, die die Sicherheit gewährleistet, 
aber auch die Würde des Beamten wahrt. Das setzt u.U. 
voraus, dass der Angehörige des Fachdienstes den Zielort 
der Ausführung zuvor besichtigt. 



Abschluss 
Wie oben gezeigt, werden die Vollzugsanstalten mit der 

engeren Definition der AusfOhrung und der dadurch einge
schränkten Möglichkeit für diese Lockerung leben können. 
Die Zahl der Behandlungsmaßnahmen, die aus den Anstal
len nach draußen führen, braucht nichlgeringer zu werden. 
Andererseits sind aber keine Vorzüge der neuen Recht
sprechung zu erkennen. Hier denkt man der heutigen Mode 
entsprechend zunächst an eine Verbesserung der Sicher
heit. Die war aber zuvor ebenso gut gewährleistet. Es gibt 
ein weites Spektrum lür die Aisiken und die konespondie
renden Sicherungsmaßnahmen bei Ausführungen und 
Ausgangen. Die Skala reicht von gefährlichen Gefangenen 
mit einem hohen Straffest, die zu einem Gerichtstermin 
oder :w einer lachärzUichen Untersuchung ausgefOhrt wer
den massen. Hier kann die Fesselung des Gefangenen und 
seine Begleitung durch mehrere bewaltnete Beamte erfor
derlich sein. Von diesem äußersten Punkt geht es in vielen 
Stufen bis zu dem durch Zuverlässigkeit bewährten Gefan· 
genen, dem kurze Zei t vor seiner Entlassung unbedenklich 
Ausgang gewährt werden kann. Oie FachdienstausfOhrun
gen standen in diesem Spektrum stets nahe zu dem letz· 
teren POl. Oie Sicherheil war allerdings weniger durch stän
dige misstrauiSChe Kontrolle und körperliche Überlegenheit 
gewährleistet. Das Vertrauensverhättnis zwischen dem 
FaChbediensteten und dem Gefangenen verhinderte eine 
Entweichung oder anderen Missbrauch: .die Scheu des 
Gelangenen, die Ver1rauensperson zu enttäuschen"". !<efn 
Anstattsleiter hätte eine FachdienstausfOhrung angeord
net, wenn der Fachbedienstete Zweifel an der Tragfähigkeil 
dieses Vertrauensverhältnisses geäußert hätte. Zugleich 
aber waren Fachdienstauslührungen zu einem T rainings
feld fOt einen vertrauensvollen mitmenschlichen Umgang 
geworden. Dieser Bereich kann von der Mischform von 
AusfOhrung und Ausgang, dem Begleitgang, nur zum Teil 
abgedeckt werden. 
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Wiedergutmachung im Strafvoll
zug - Bestandsaufnahme und 
Perspektiven 

Johannes K8spar 

Wiedergutmachung im Strafrecht wird vor allem im 
Zusammenhang mil Strafmilderung oder Strafvermeidung 
diskutiert. also im Vorfeld der Verhängung einer Strafe ge
gen den Täter Ol , Nachdem Wiedergutmachungsleistungen 
des Täters erfotgt sind, kommt (in Fällen minderschwerer 
Kriminalität) eine Einstellung des Verfahrens durch Staats
anwaltschaft oder Gericht in Betracht (§§ 153 StPO; 153 a 
StPO; § 153 b StPO i, V. m. § 46 a StGB). Sind die Voraus· 
setzungen einer Einstellung nicht erfüllt, kann das Gericht 
gemäß § 46 a StGB von Stra fe absehen oder eine Sirafrah
menverschlebung vornehmen. Kommt eine Anwendung 
von § 46 a StGB nicht in Frage, muss die Wiedergutma
chung jedenfalls aufgrund der ausdrückl ichen Erwähnung 
im Katalog des § 46 11 5tGB bei der Strafzumessung positiv 
berücksichtigl werden. 

Eine (kriminatpolitisch sinnvOlle) Schwerpunktsetzung 
im Hinblick auf möglichst frühzeitige Erbringung von Wie
dergutmachungsleislungen bedeutet aber nicht. dass die
se nach Verhängung einer Freiheitsstrafe keine Rolle mehr 
spielen. Deshalb wird mit Recht die mögliche Bedeutung 
der Wiedergutmachung im Zusammenhang mit dem VOll
zug der Freiheitsstrafe diskutiert", teilweise unter Verweis 
auf das Relormziel einer .opferbezogenen Vollzugsgestal
lungMJI

, Dabei kommt zunäChst Schadenswiedergutma
chung durch materielle Ersatzleistungen des Täters in Be
tracht. Aber auch Täter-Opler·Ausgleich im Sinne einer 
(indirekten, möglicherweise auch direkten) Kommunikation 
zwischen den Parteien erSCheint unter den Bedingungen 
des Strafvollzugs nicht unmOglich. 

I. Wiedergutmachung im Strafvollzug 
zwischen Resozialisierung und Opfer
interesse 

Von vielen Autoren wird zu Recht auf eine mögliche po
sitive spezialpräventive Wirkung hingewiesen, die Wieder· 
gutmachung im Strafrecht entfalten kann<!. Dies gilt auch im 
Strafvollzug, der dem vorrangigen Ziel der Resozialisie
rung verpllichtet ist, vgt. § 2 I StVollzG . Auch hier sind es 
die Erfahrungon einer konstruktiven leistung, die zur Aus
söhnung des Täters mit sich und der Gesellschaft beitragen 
sollen sowie insbesondere die Konfrontation mit den Betan
gen des Opfers, die einen spezialpräventiven Lemeflekt 
auslösen soll"'. Unter den Bedtngungen des Strafvotlzugs 
ist insbesondere Letzteres von besonderer Bedeutung. 
Oenn die Erfahrung zeigt , dass viele Tätergerade aufgfund 
ihrer Bestrafung die Angelegenheit als erledigt ansehen 
und sich mit zunehmender Dauer des Strafvollzugs selbst 
als Opfer sehen", Far die berechtigten Ersatzansprüche 
des Geschädigten bringen sie dann immer weniger Ver· 
ständnis auf und kOmmern sich fOlgerichtig auch nfettt ak
tiv um deren ErfOllung". Auch die weitgehende Tälerzen
trierung des Strafvollzugs und die damit einhergehende 
Ausblendung der Tat verstellt den Blick des Täters auf die 
Interessen des Oplers", Genau hier kann Wiedergut· 
machung sowohl in der Form der materiellen Schadens
wiedergutmachung als auch in der Form eines Tater-Opfer
Ausgleichs entgegenwirken und auf diese Weise 
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Resozialisierung und Oplerbelriedigung gleichermaßen 
bewirken. Angesichts der strikt zu beachtenden Freiwill ig
keit für alte Beteiligten ist die Gelahr eines Missbrauchs des 
Opfers als .8ehandlungsinstrument"" zur Einwir1<.ung auf 
den Täter als gering einzuschätzen, erst Aecht im Rahmen 
der materiellen Schadenswiedergutmachung, die keinen 
direkten Kontakt der Beteiligten erfordert. 

Die breit angelegte empirische Untersuchung von 
Kilchling"" hat bezüglich der Befürwortung der Wiedergut
machung (womit wohl reine Schadenswiedergutmachung 
gemeint war"l) im Strafvollzug differenzierte Ergebnisse er
bracht. Danach bewerteten immerhin ein Drittel der Befrag
ten (sowohl Opfer als auch Nichtopfer von Straftaten) eine 
Wiedergutmachung durch den schon in Haft befindlichen 
Täter noch als .sinnvoW"', ein weiteres Drillet halte hierzu 
keine Meinung, während ein Drittel der Befragten dies für 
nicht sinnvoll hielt. Dabei hingen Zustimmung bzw. Ableh
nung bei den Opfern oHenbar von rein subjektiven Faktoren 
wie etwa dem subjektiven BeeinlrächligungsgelUhl oder 
den Empfindungen gegenüber dem Täter ab; daneben wa
ren auch Sanktionseinslellungen ausschlaggebend: je pu
nitiver die Einstellung der Befragten, desto eher wurde 
Wiedergutmachung im Strafvollzug abgelehnt';!! . Waitarhin 
zeigte sich. dass eine Mehrheit der Befragten eine freiwil
lige Erbringung der Wiedergutmachungsleistungen belUr
wortete '4J. Eine Belohnung der Wiedergulmachung (etwa in 
Form einer Strafrestaussetzung) wurde dagegen nur von 
47% der Befragten (nur Opfer) belUrwortet, von 53% da
gegen abgelehnt' '''. 

AuCh die von Walther durchgeführte Befragung von 
Strafgefangenen brachte in Bezug auf die Ausgleichsbe
reitschaft uneinheitl iche Ergebnisse'tI. Danach erklärte 
mehr als die Hälfte der befragten Personen, an einer per
sönlichen Aussprache mit dem Opfer im Rahmen eines Tä
ter·Oplar-Ausgleichs nicht interessiert zu sein, während die 
rein materielle Schadenswiedergutmachung etwas positi
ver eingeschätzt wurde. 

Eine im Kanton Bern (Schweiz) durchgeführte Befra
gung'7) ergab ein recht hohes Interesse der Strafgefange
nen an Schadenswiedergutmachung und Tataufarbeitung, 
wooel unter letzterer jedOCh in erster Linie ein Gespräch mit 
einer dritten beratenden Person und niCht Täter-Opler·Aus· 
gleich im klassischen Sinn verstanden wurde. Der Aussage 
, Ich denke, dass ein Kontakt mit dem Opfer das gegensei
tige Verständnis fördern kann" stimmten aber immerhin 
74,7% der Befragten zu'tI. 

11. Rechtliche Rahmenbedingungen der 
Wiedergutmachung im Strafvollzug 

Im Strafvollzugsgesetz findat sich bislang keine Rege
[ung, die den Gedanken der Wiedergutmachung und seine 
Umsetzung im Strafvollzug umfassend regelt. lediglich in 
§ 73 StVollzG ist im Rahmen der .HiUe während des Voll
zugs· vorgesehen, den Gefangenen bei der Regelung des 
durch die Tat entstandenen Schadens zu unterstUtzen. Die 
Vorschritt lief In der Vergangenheit nach üoereinstimmen· 
den Aussagen regelmäßig (buchstäblich) ins leere, da die 
völlig unzureichende Arbeitsentlohnung den oftmals hoch 
verschuldeten Strafgefangenen keine Möglichkeit eröHne
te. ihren. Zahlungsverpllichtungen nachzukommen 'tI. Die 
Schuldentilgung als ein wesentlicher Faktor der Resoziali
sierung nach der Haft konnte so in der Regel nicht ernst
haft in Angriff genommen werden . Anders ist die Situation 
lediglich bei den Gefangenen im fre iem Beschäft igungsver
hältnis nach § 39 I StVollzG, die über mehr finanzielle Mittel 
verfügen und somit am ehesten in der lage sind, Wieder-

Die bescheidene Erhöhung des Arbeitsentgelts, die 
vom Gesetzgeber erst aufgrund der vom BVerfG festge· 
stellten Verfassungswidrigkeit der früheren Regelung vor
genommen wurdel'j, dürfte kaum ausreichen, um in dieser 
Hinsicht eine ernsthafte Verbesserung der Lage zu bewir· 
kenn). Die Stimmen, die schon seil geraumer Zeit für eine 
deutliche Anhebung der Entlohnung der Gefangenen ge· 
rade auch unter dem Gesichtspunkt der Schuldentilgung 
bzw. Schadenswiedergutmachung plädiert hatten"', konn· 
ten sich also wiederum trotz der Schützenhilfe sei tens des 
BVerfG gegenüber den fiskalischen Zwangen nicht durch
setzen. Eine Intensivierung der Schuldnerberatung im 
VOllZUg'" sowie die ErprObung von Entschuldungsprogram
men~ ist vor diesem Hintergrund gerade auch zur Förde
rung von Schadenswiedergutmachungsleistungen zu 
begrußen, auch wenn die Möglichkeiten unter den Bedin
gungen des Vollzugs und angesichts der oftmals beträcht
lichen Verschuldung der Sl rafgefangenen:>o) nur begrenzt 
sind. 

Anreize für den Täter, sich um Schadenswiedergutma
chung und Aussöhnung mit dem Opfer zu bemühen. be
stehen jedenfalls auch im Rahmen des Strafvollzugs. Als 
Teil des angestrebten Resoziafisierungserfolgs können ent
sprechende Anstrengungen sowohl bei der Frage von 
Vollzugs lockerungen (im Rahmen der Prognose gemäß 
§ 11 11 StVollzG) gewurdigt werden , als auch bei der Frage 
der Reslslrafellaussetzung gemäß § 57 StGB. Dort Ist in 
§ 57 I 2 StGB das . Verhalten des Verurteilten im VOllzug· 
als abwägungsrelevantes Kri terium genannt, worunter un
problematisch auch Wiedergutmachungsbemühungen des 
Täters subsumiert werden können. Darüber hinaus kann 
dieser Aspekt bei der Frage der HalbstrafenausselZung ge
mäß § 5711 StGB eine Rolle spielen, da dort u. a. ~die Per
sönlichkeit des Verurteilten und seine Entwicklung wäh· 
rend des Strafvollzugs~ zu berucksichtigen sind. 

111. Reformvorschläge 
Bei den Zielen des Strafvollzugs in §§ 2 und 3 StVollzG 

findet sich bislang kein ausdrucklicher Hinweis auf Wieder
gutmaChung in Form von Täter-Opfer-Ausgleich oder 
Schadenswiedergutmachung. Allenfalls aus dem allgemel· 
nen Resozialisierungszlef des § 2 S. 1 StVollzG kann auch 
für dahingehende BemÜhungen ein Hinweis entnommen 
werden, wenn das zukünftige leben des Täters ~In sozia
ler Verantwortung" als anzustrebendes Ziel genannt wird. 
Dies erfasst offensichllieh nicht nur die Beziehung des 
Straftäters zu seiner Umwelt, sondem gerade auch zu der 
Person des Opfers"". Ein Ausgleich in diesem Verhältnis 
kann als wicht iger Schritt auf dem Weg zur .sozialen 
Integration" des Täters verstanden werden2l). Auch aus 
dem Anglelchungsgrundsatz des § 3 I SIVollzG wird das 
Ziel abgeleitet, den Gefangenen auf die Selbstverständlich
keit einer Ersatzpflicht fUr angerichtete Schäden hinzuwei
sen; der Strafvollzug dOrfe nicht zu einer .Exklave des 
SChadensersatzrechts" bzw. zum .Schutden. und Schuld· 
entwöhnungstraining" werden"'. 

Trotz dieser gesetzliChen Anknüpfungspunkte wurde 
zur K!arstellung die Forderung nach einer ausdrücklichen 
Regelung im Rahmen der gesetzlich fixierten Ziele des 
Vollzugs erhooen3Ol und auch von den Verfassem des AE
WGM" l aufgegriffen. Dort war in § 23 AE die Ergänzung 
des bisherigen § 3 StVollzG um folgenden Absatz 4 vorge
sehen: ,Die Einsicht des Gefangenen in seine Verantwor
tung für die Tat, Insbesondere für die beim Opfer verschul
deten Tatfolgen soll geweckt und durch geeignete 
Maßnahmen des Ausgleichs vertieft werden.- Man sieht, 



wie hier speziaipräventive Wirkung und Befriedigung der 
interessen der Opfer als zwei wesentliche Ziele der 
Wiedergutmachung angesprochen werden und insbeson
dere durch die weite Formulierung der .geeigneten Maß
nahmen~ beide Varianten der Wiedergutmachung in den 
Blick genommen werden. Darüber hinaus wird die Auf
nahme entsprechender Maßnahmen in den Vollzugsplan 
des § 7 StVollzG gefordert (§ 25 AE)~. 

Nicht von der Hand zu weisen sind die Schwierigkeiten, 
die mit der Betonung der Wiedergutmachung in dieser 
Form verbunden sind. Zum einen wird darauf hingewiesen, 
dass die Bereitschaft von Täter und Opfer zu einem Täter
Opfer-Ausgleich gerade unter den Bedingungen des Straf
vollzugs kaum generell erwartet werden könne; deshalb sei 
es fragwürdig , diesen als generaliSiertes Kriterium leslzu
schreiben~. Vielmehr sei es allein möglich, Taler-Opfer
Ausgleich und Schadenswiedergutmachung zu ermög
lichen und zu fÖrdern""'. Auch dürfe die Gefahr nicht 
unterschätzt werden , dass derWiedergutmachungsgedan
ke zu einem härteren, am Vergeltungsdenken orientierten 
Vollzug führen könne>ll und Druck auf den Gefangenen 
ausgeübt werden könne, indem etwa die fehlende Bereit
schall zu Wiedergutmachungsleistungen zu negativen 
Konsequenzen (in Form der Versagung von Urlaub oder 
sonstigen Vollzugslockerungen) führen könne'fI. Diese Be
denken sind ernst zu nehmen; allerdings sprechen sie nicht 
gegen eine gesetzliche Regelung, sondern (hält man das 
angestrebte Ziel der Förderung von Wiedergutmachung 
auch im StrafvOllzug für riCht ig) ledigliCh für eine Miss
brauchsgefahren vorbeugende klare Formulierung einer 
entsprechenden Regelung. Insbesondere sollte jede Aus
übung von Zwang auf den Gefangenen soweit als möglich 
ausgeschlossen werden. wobei man sich am Wortlaut des 
§ 412 StVollzG orientieren könnte"", der von der Weckung 
und Förderung der Bereitschaft des Gefangenen spriCht, 
am Erreichen des Vollzugsziels milzuwirken, was eine 
Pflicht zur Mitwirkung gerade ausschließt. Die Verweige
rung von Wiedergutmachungsleistungen darf danach (ähn
lich wie im Rahmen der Strafzumessung) nicht negativ be
rücksichtigt werden; das SChließt aber eine positive 
BerücksiChtigung bei entsprechenden Bemühungen des 
Inhaftierten nicht aus. Zuzugeben ist den Kritikern einer 
klarstellenden Neufassung des Gesetzes aber. dass jeder 
noch so gut gemeinte Appell des Gesetzgebers leer zu lau
fen droht. so lange die für die praktische Umsetzung ver
antwortliChen Personen nicht vom Anliegen der 
Opferorientierung im Strafvollzug überzeugt sind""!. 

IV. Grenzen der Wiedergutmachung im 
Strafvollzug 

Abgesehen von den bereits erwähnten Problemen im 
Hinblick auf die finanzielle Leistungsfähigkeit und der 
Gefahr einer VerSChärfung des Vollzugs durch die Berück
sichtigung von Opferbelangen werden weitere Schwie
rigkeiten und Grenzen der Wiedergutmachung im Straf
vollzug genannt. Zum einen wird behauptet, in der 
Untersuchungshaft scheide die Durchführung oder Anre
gung von Wiedergutmachungsleistungen wegen der Un
schuldsvermutung grundsätzlich aus oder sei doch nur 
ganz ausnahmsweise und auf Initiative des Täters mög
lich"". Im Grunde handeIl es sich hierbei um die ganz ge
nerene Problematik. ob Wiedergutmachung schon vor der 
Feststellung der Täterschaft in Frage kommt. oder ob die 
förmliche Schuldfestslellung abgewartet werden muss. 
Hier dürfte entscheidend sein, dass die Freiwilligkeit der 
Wiedergutmachungsleistung sowie die Tatsache, dass die-
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se kaum als . strafähnllche MaßnahmeM begriffen werden 
kann, einen Verstoß gegen die Unschuldsvermutung aus
schließen"). Drohen dem Beschutdigten bei Ablehnung von 
Wiedergutmachungsleistungen keine negativen Konse
quenzen, worauf strikt zu achten und auch hinzuweisen ist, 
ist auch die Anregung von solchen Maßnahmen unbe
denklich. Insofern kommt Wiedergutmachung bei Unter· 
suchungshäfl lingen in gleiCher Weise in Betracht wie bei 
Beschuldigten während des ErmittlungsverfahrensQ). 

Des weiteren wird auf zeitl iche Grenzen hingewiesen: 
so sei Wiedergutmachung in früheren Stadien der Strafver
fOlgung grundsätzliCh der Erbringung im Strafvollzug vor
zuziehen, vor allem zur Ermöglichung von DiversionUi oder 
zumindest von Haftvermeidung" l. Denn die Chancen. bei
de Beteiligten zu motivieren, schwinde mit dem zeitl ichen 
Abstand zur Tat, der oft zu ganz unterschiedlichen Bawälli
gungsstrategien einschließlich des Vergessens und Ver
drängens führe"!. Das ohnehin zu erwartende Problem der 
mangelnden Teilnahme- und Ausgleichsbereitschaft der 
Beteitigten, sowohl im Hinblick auf den TäteJ'"'l als auch auf 
das Opfer'1i, durfte damit umso gravierender ausfallen, je 
mehr Zeit seit der Tat vergangen isl"". 

Dies ist sicher richtig; am Ziel einer möglichst frühen 
WiedergutmaChung isl im Interesse aller Beteiligten fest
zuhalten . Die eingangs erwähnten Vorschriften bieten hier
für genügend Anreize. Deshalb wird die Wiedergutma
chung im Strafvollzug seltene Ausnahme bleiben. DenrlOch 
ist sie bei allen Schwierigkeiten nicht nutzlos, sondern kann 
als sinnvolle Ergänzung der Wiedergutmachung im Straf
recht angesehen werden"", zumal durchaus Konstellat io
nen denkbar sind, in denen gerade erst der zeitliche Ab
stand zum Tatgeschehen eine Ausgleichsbereitschaft auf 
beiden Seiten ermöglicht!>Q. Dafür sprechen auch die Er
fahrungen der Praxis, auf die im FOlgenden abschließend 
eingegangen wird. 

V. Erfahrungen aus der Praxis 

1. Minnesota Restitution Center (USA) 

Ein frühes und vielbeachtetes Beispiel für die Erpro
bung einer stärker am Wiedergulmachungsgedanken 
orientierten VOJlzugsgestaltung ist das Minnesota Restitu
tion Center"l. Dabei handelte es sich um eine offene Wohn
einrichtung IOr Strafgefangene, die Vermögensdelikle oh
ne Verwendung von Wallen oder anderen gefährlichen 
WerkZeugen begangen hallen und die nach einer viermo
naligen Haftverbüßung bedingt entlassen wurden. Wesent
liches Ziel des Projekts war die Abfassung einer Wiedergul
machungsverelnbarung zwischen Täter und Opfer. auf 
deren Grundlage dann der Täter seine Schulden durch sei
nen Aroeilsverdienst abtragen konnte. Dabei konnten die 
Opfer, wenn ein entsprechendes Bedürfnis bestand , an der 
Vereinbarung persönlich. unter gleichzeiliger Anwesenheit 
des Täters. mitwirken. Kam eine solche persönliche Begeg
nung zustande, wurde offenbar in der Regel eine Einstet
lungsänderung auf beiden Seiten. damit auch Ansätze zur 
Aussöhnung, erreicht"'. Man sieht. dass in der Konzeption 
des Projekts Elemente von beiden Formen der Wiedergut
machung ineinander greifen: sowohl materielle Schadens
wiedergutmachung als auch persönliCher Ausgleich. 
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2. Saxerriet (Schweiz) 

Eine ähnliche Kombination beider Wiedergutma
chungs/ormen wird im Rahmen des Täter-Opler-Pro
gramms der Strafanstalt Saxerriel in der Schweiz prak
lizierf"'l. Dabei handelt es sich um Täler mit einer 
durchschninlich zu verbüßenden Freiheitsstrafe von etwa 
fünf Jahren. Eine Einschränkung auf bestimmte Delikts
gruppen wird nicht vorgenommen. Das begangene Delikt 
war jedoch zumindest naCh der ursprünglichen Konzeption 
entscheidend für die Einteilung in eine von drei Gruppen, 
die wiederum die Art der anzustrebenden Wiedergut
machung bestimmte><!, In Gruppe A wurden Täler von 
Tötungs-, Raub- und Brandstiltungsdelikten einbezogen . 
Hier ging es in erster Unie um Aussöhnung und persOnli. 
che Tataufarbei!ung, nicht in erster Linio um materiellen 
SChadensausgleich. Letzlerer stand jedoch bei den der 
Gruppe B zugewiesenen Tätern im Vordergrund, die vor
wiegend Eigentums- und Vermögensdelikte begangen hat· 
ten. In Gruppe C befanden sich Tater voo Delikten ohne 
individuelles Opfer (etwa folgenloses Fahren in angetrun· 
kenem Zustand). für die Wiedergutmachung ausschied. In 
einer neue ren VerÖffentliChung wird diese Gruppeneintel· 
lung nicht mehr erwähnt. Berichtet wird Ober die Konzep· 
tion des Wiedergutmachungsprogramms, an dem ca. 100 
Gefangene teilnehmen und das sich aus mehreren 
Komponenten zusammensetzt darunter die Schulden re
gulierung , die Verwendung von 10% des Enlgelts fQr 
WiedergutmachungsleistungenMI, die Aufstellung eines In
dividuellen Wiedergutmachungsplans sowie Anreize zur 
Wiedergutmachung jn Form der Gewährung von erweiter· 
ten Besuchszeiten oder zusätzl ichem Urlaub". 

3. Kanton Bern (Schweiz) 

Ein interessanter Ansatz aus jungerer Zeit ist das 
Modellprojekt .Tataufarbeitung und Wiedergutmachung 
(TaWi) - Bemer Modell"''', mit dessen Umsetzung nach et
wa zweijähriger Vorbereitungsphase im August 2000 be
gonnen wurde. Dabei wurde Straftäterinnen und Straftätern 
im Strafvollzug sowie Betreuten der BewährungShilfe .das 
professionelle Angebot gemacht, auf kognitiver und emo· 
tionaler Ebene ihre Talen und die bei den Opfem verur
sachten Folgen aufzuarbeiten und dalOr aktiv die Verant
wortung zu übernehmen". Auf strikte Freiwilligkeit wurde 
geachtet; weder wurden Anreize zur Teilnahme in Form 
von ~Belohnungen" vorgesehen, noch war die Teilnahme
verweigerung mit negativen FOlgen verbunden. Sofern die 
Opfer dies wUnschten. wurden Mediation und Wiedergut
machungsleislungen des TAters angestrebt. Andernfalls 
waren .substitutive" symbolische Formen der w iedergut· 
machung wie z.8. die Spende an eine Hi1fsorganisation 
vorgesehen. Von den 676 Personen, die innerhalb der 16 
Monate dauernden Umsetzungsphase über das Angebot 
informiert wurden. entschieden sich 74 (11%) fur eine Teil
nahme. ln 16 Fällen konnten sogenannte ~TaWi-Prozesse· 

abgeSChlossen werden, wobei es in vier Fällen zur Media
tion kam. 10 Fälte waren bei Abschluss der Umsetzungs
phase noch im Gange. 

. Die Vernetzung der beteiligten staatlichen Fachstellen 
wurde von der wissenschaftlichen Begleitforschung als 
fruchltlar und kosteneffizient beuneill. Kritisiert wurde da
gegen die Tatsache, dass die TaWi-Beratungen mehrheit
lich von anstaltsinternen Personen durChgeführt wurden. 
Dies habe mit zur schwachen Aesonanz bei den Betroffe
nen geführt. Dafur spricht, dass bel der Befragung der 
Inhaftierten uber 50% eine e)(terne Beratungsperson für 
. unabdingbar" hielten. Im Schlussbericht der wissen· 

schaftlichen Begleilforschung wird deshalb zwar die 
Fortsetzung des Projekts befürwortet, gleiChzeitig aber die 
.klare organisatorische Trennung zwischen Vermitllungsar
bei t und betreuenden Aufgaben" empfohlen . 

4. Erlahrungen im Inland 

Soweit ersichtlich wurde hierzulande noch kein Modell
projekt durchgeführt . bei dem auf breiter BasiS versucht 
wurde, Wiedergutmachung unter den Bedingungen des 
Stralvollzugs durchzufuhren. Es finden sich lediglich ver
einzelte Projekte, die z.T. auf Grundgedanken der Wieder· 
gutmachung zurUckgreifen. 

Dem Gedanken des Tater-Opfer-Ausgleichs zumindest 
In Bezug aul die spezialprAventive Komponente verwandt 
war etwa die Erprobung einer Therapie für Se)(ualtäter in 
der Jugendstrafanslaft Hameln ..... Dabei wurde nicht nur 
versucht, das traditionelle sexuelle Rollenverhalten und die 
Einstellung gegenuber weibl icher sexueller Selbstbestim
mung der Täter zu verAndern, sondern diese auch gezielt 
mit dem Leid ihrer Opfer zu konfrontieren. Dies allerdings 
(aus nachvollziehbaren Grunden) nictlt durch direkte Inter· 
aktion zwischen Täter und Opfer, sondern durch indirekte 
Vermittlung etwa durch den Einsatz von Toobandaufnah' 
men der Befragung der Opfer, durch stellvenretende direk
te Befragung von Freunden oder Verwandten der Opfer 
oder durch Rollenspiele .... Das Projekt blieb auf eine klei· 
ne Zahl von Tätern beschrankt, so dass die poSitiven Er
fahrungen hinsichtlich der Rückfänigkeil bzw. der Bewäh
rung bei Vollzugslockerungen In ihrer Aussagekraft 
beschränkt sind. Dennoch sprechen die Zahlen fur einen 
gewissen Erlolg des Projekts, das an anderen Problemen 
scheiterte: Es wurde 1989 wegen psychischer Beeinträch
ligullQen der Täter von Seiten der beteiligten .,laienthera
peutinnen· (die zumeist aus der Frauenbewegung stamm· 
ten) abgebrOCilenfOl• 

Darüber hinaus finden sich einzelne Versuche. die fi
nanzielle Situation der Strafgefangenen durch Schuldner
beratung und Schuldenregulierung zu verbessern. 

So wurde etwa Anfang der 90er Jahre in der JVA 
Rheinbach Schuldnerberatung im geschlossenen Vollzug 
durch Einrichtung einer mit einer Vollzeilkraft besetzten 
Beratungsstelle durchgefüh rt",j. Im Zeitraum von Januar 
1991 bis Ende September 1992 wurden 192 Gefangene 
beraten. Trotz der Schwierigkeiten angesichts teilweise be
trächll icher Schulden von bis zu 100.000 DM und nur 
eingeschränkter Verdienstmöglichkeiten innerhalb des ge· 
schlossenen Vollzugs wurden bescheidene Erlolge bei der 
Vereinbarung von Schuldfestschreibungen und Gewäh· 
rung von Ratenzahlungen erreicht"'!. In einem Fall wurde 
zwischen Täter und Opfer einer Geiselnahme die raten
weise Zahlung von Schmerzensgeld sowie eine Entschul
digung des Täters vereinbart"ll. 

Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch die 
frUhe Ermöglichung von Freigang bei kurzer Freiheitsstrafe 
in Verbindung mit dem Erhalt des biSherigen Arbeitsplat
zes, die in einem MocIellprojekt in Baden.wurttemberg er
probt wurde"', sowie das ~Hamburger Modell" zur leis
tungsgerechten Entlohnung von Strafgefangenen"'"'. 

VI. Ausblick 
Angesichts der poSitiven Ansätze in anderen l ändern 

Ist es bedauerlich, dass in Deutschland ein Modellprojekt 
zur Erprobung der Möglichkellen von Wiedergutmachung 
Im Strafvollzug noch ausstoht. Wie oben gezeigt. stehen ei
ner solchen Erprobung keine prinzipiellen Bedenken ent-



gegen. Empirische Untersuchungen haben auch ein ent
sprechendes Bedürfnis der inhaltierten Straftäter aufge
zeigt. Aus Sicht der Geschädigten dürfte (angesichts der 
Schwere der in Rede stehenden Taten) insbesondere die 
auf materielle Ersatzleistungen ausgerichtete Schadens
wiedergutmachung in Betracht kommen. Soweit vorhanden 
kOnnte auch in diesem Bereich auf die Arbeit einer anwalt
lichen Schlichtungsstelle zurückgegriffen werden. Das Bei
spiel des Munchener Modellprojekts ,.Ausgleich e.v.", bei 
dem erfahrene Anwälte bei der VermiUiung von Wiedergut
machungsvereinbarungen (überwiegend schon wahrend 
des Ermittlungsverfahrens) eingesetzl wurden. hat jeden
falls eine erfreuliche hohe Teilnahmebereitschaft von 
Tätern und Opfern (jeweils ca. 85%) sowie eine gute Er
folgsquote (ca. 70% der SchlIchtungen erfolgreich) erge
benWJ • Das Hauptproblem der finanziellen Leistungsfähig
keit der Täter dürfte allerdings im StrafvOllzug in besonders 
gravierender Form aultreten und oft materiellen Schadens
ersatz in absehbarer Zeit unmöglich machen. Allerdings 
wäre erst zu überprUfen, ob dies für einen so großen Anteil 
der Inhaftierten gilt. dass sich Bemuhungen hier von vorn
herein nicht lohnen. Darüber hinaus kOnnte eine Schlich
tungsstelle im Einzelfall bestehende Bedürfnisse auf bei
den Seiten nach .perSÖnlichem" Ausgleich aUSloten und 
entsprechende Maßnahmen (Briefwechsel, u.U. auch per
sönliche Ausgleichsgesprache) einlei ten. Selbstverständ
lich muss hier zunächst der eindeutige Wille des Opfers zu 
einer solchen Form der Talaufarbeitung festgeste llt sein. 
Auch wenn dies eher seilen der Fall sein wird, kann ein ent
sprechendes Bedürfnis nicht von vornherein ausgeschlOS
sen werden. 

Wiedergutmachung im StrafvOllzug als (wenn auch 
schmaler) Teilbereich der Wiedergutmachung im Strafrecht 
ist nach allem ein kriminalpolilisch sinnvolles Anliegen, des
senAnwendungsbereich im Rahmen eines Modellprojekts er
probt werden sollte. Möglicherweise könnte die oben disku
tierte klarstellende Erwähnung im Rahmen der Vollzugsziele 
durch den Gesetzgeber die nötige .,Anschubhilfe" leisten. 
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Fachlichkeit der Sozialen Arbeit 
in der JVA: Ein Plädoyer für einen 
neuen Aufbruch') 

Wolfgang Klug 

1. Zwei Szenen 
Bei einem Besuch eines Sozialdienstes einer JVAspre· 

che ich die Soziatarbeilerin auf die ihrer Arbeit zugrunde
liegenden fachlichen .Konzeple" an. Ihre Antwort ist knapp 
aber eindeutig: nFür Konzepte und Theorien habe ich kei
ne Zei t, soll ich meine Klienten draußen warten lassen?" 

Einige Wochen später, ein anderer Sozialdienst einer 
JVA. Diesmal gehl es um die Frage, welches Gewicht die 
sozialarbeilerische Prognose heute haI. Früher, so berich
tet die Sozialarbeilerin, seien Sozialarbeiter" bei Hafturlaub 
oder vorzeitiger Entlassung gelragl worden, was ihre Pro
gnose sei, und ihr Urteil sei maßgeblich gewesen, Heule 
seien Psychologen und Psychiater gel ragt, und man fühle 
sich als Sozialarbeiter in seiner Professionaliläl nicht mehr 
ernst genommen. 

Hier stellt sich die Frage: Hai das schwindende Gewichl 
der Sozialarbei t möglicherweise mit der eigenen (Un-) Pro
tessionalität beziehungsweise der mangelnden TheorIe
und Konzeplbasis zu tun? 

2. Menetekel an der Wand 
Natürlich ersetzen die beiden Szenen nicht eine (mei

nes Wissens nicht vorliegende) empirische Untersuchung 
der Professionalilät Sozialer Arbeit im Strafvollzug. Selbst
verständlich sind mir eine ganze Reihe fachlich herausra
gende Vertreter des Berufsstandes bekannt, bei denen ein 
Artikel über nFachlichkeitk (zu Recht) allenfalls ein müdes 
Lächeln hervorruft. Sie werden mir mit großer Berechtigung 
viele Beispiele gelungener guter Praxis vorhalten und aul 
ihre jahrzehntelangen Anstrengungen verweisen, Profes
sionali tät zu verwirklichen , Dass aber die Beobachlung 
mangelnder Professionaliläl in diesem Bereich zumindest 
nicht untypisch ist, ja manche Autoren fragen lässt, ob die 
Sozialarbeil im Strafvollzug ein ~hoffnungsloser Fall~ ist 
(Packert 1995, 551 ; vgl. auch die kritischen Bemerkungen 
von GeigeriSteinert 1993), mag das Plädoyer tür eine neue 
Anstrengung zur Etablierung der Fachlichkeit rechtfel1igen, 
die das Berufsfeld als ganzes betriff!, und damit dann doch 
wieder alle. 

Nähern wir uns der Frage, welchen Stellenwert Soziale 
Arbeit innerhalb der Justiz hat. von "außen", also durch die 
Brille anderer Professionen, stellt man leicht fest, dass sie 
tängst nicht mehr unumstritten ist. So erklärt der bekannte 
Kriminalprognostiker Nedopil, weshalb Prognosen über 
Rückfallwahrscheinlichkeit Sache von Psychiatern sind und 
nicht von anderen Professionen. wie z.B. Sozialarbeitern, 
so: .Weder waren die Gerichte bereit, auf humanwissen
schafUich begründete Kriminalprognosen zu verzichten, 
noch fanden sich andere Berulsgruppen, die in der Lage 
waren, bessere Kriminalprognosen abzugeben, als Psychi
ater und PSYChOlogen." (Nedopil 1998, 196 ff.) In diesem ei
nem Satz stecken für die Professionaliläl Sozialer Arbeit 
zwei Anfragen: Wie steht es um ihre Wissenschafll ichkeit? 
Wie weist sie die Wirksamkeit ihrer Methoden nach? 



" Begünstigt durch und ermutigt von der offenkundigen 
Ubemahme von Kompetenzen formulieren andere Profes
sionen ihren Anspruch, bei der Anstellung in den Diensten 
der Justiz berücksichtigt zu werden: • es listl keineswegs 
notwendig, daß die Bewährungshille ausschließliches Ar
beitsfekt von Sozialarbeitern ist [ ... ). Oie Einrichtung ist zu 
wichtig, um sie einer Berufsgruppe zu überlassen: 
(Schmitt 1995, 37) Auch im Anschluss an dieses Statement 
stellt sich die Frage nach der Professionalität Sozialer 
Arbeit: Wie begründet sie Ihren Anspruch auf exklusiven 
Zugang zu dieser 8erufssparte? Kann sie es anders be
gründen als mit dem Argument. dass dies immer SChon so 
wa(/ 

Wer sich diese Anfragen vor Augen fOhrt , wird aus (min
destens) zwei Gründen nichl umhinkommen zu befürchten, 
dass diese zukOnllig auch von anderen gestell t werden : 

Da sind zum einen die finanziellen MOglichkeiten der öf
fentlichen Hand , die verstärkt wege suchen wird, ihre 
Dienste _effizienter zu machen. Was man darunter verste
hen kann, wird gerade bei der 8ewährungshilfe in Baden" 
WOrttemberg deullich: Sie wird kurzerhand mit der Maß
gabe privatisiert , von nun an effizienter zu arbeiten (vulgo: 
mit weniger Geld auszukommen). Auch aus dem Sächsi· 
senen ~ustizminislerium hört man schon Überlegungen da
zu: .Dle pauschale Abwehr von Privatisierungsideen im 
Bereich des Strafvottzugs wäre verlehtl. Die Konzenlration 
der staallichen Verwaltungen auf hoheitliche Aufgaben Ist 
sinnvoll und stärkt das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft 
in der der Staat nur solche Aufgaben übernehmen soll, di~ 
die Privatwirtschaft nicht erlullen kann oder · im Bereich 
des hoheitlichen Handetns - nicht erlüllen darl: (Preusker 
2001 . 19) Die Arbeil sgruPPE! .Modellprojekte zur Privatisie· 
rung im Strafvollzug' des Hessischen Justizminisleriums 
hält im Januar 2000 in einem Bericht u.a. sozialarbei teri· 
sche Behandlung für nichl hoheitlich und damit im Rahmen 
bestehender Gesetze tOr durchaus privatisierungsfähig (zij. 
in: Wohlgemuth 2001,321). Ob private Anbieter auf Dauer 
daran gebunden sein werden, Sozialarbeiter anzustellen, 
ist zweifelhaft. 

Hinzu kommen eindeutige politische Signale lür eine 
stärkere Betonung des Repressionsgedankens vor der Re· 
sozialisierung. So unternimmt der Bundesrat den Versuch, 
eine Neudefinition der Ziele des Sirafvollzugs zu erreichen 
(BR-Drucksache 91 0102 vom 10.12.2002). Der ,Schutz der 
Allgemeinhoit· SOll zum Wesen der Freiheitsstrafe gehören. 
Der Bundesrat will der ~Oberbewertung der Resozialisie· 
rung~ entgegenwirken, da die Freiheitsstrale auch dann zu 
vollz iehen ist, wenn eine Resozialisierung nicht erreicht 
werden kann und bezieht sich dabei aul eine veränderte 
Population der Gefängnisse, nämlich die .Problemgruppen 
der Ausländer, der Drogenabhängigen und der Gewalttä
ter. Die Haltung der Bundesregierung ist nicht völlig ab
lehnend: ,Die Bundesregierung steht den Vorschlägen des 
Bundesrates ,grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber', 
tehnt die Gesetzesinitiative im Ergebnis aber als unnötig 
ab. So sieht die Bundesregierung schon jetz1 die Sicherheit 
der Allgemeinheit als gleictlherechtigte Aufgabe neben dem 
Resozialisierungsgebot im Stralrollzugsgesetz veranken.' 
(Stolle/Brand! 2004, 67). Wenn Repression groß geschrie
ben. Resozialisierung aber zurückgedrängt wird, bedeutet 
das eine SchwäChung Sozialer Arbeit im Vollzug. Sie wird 
einlach weniger gebraucht. 

Wer die ~Menetekel an der Wand" sehen wi11, kann sie 
sehen· und man kann hoHen, dass es der Sozialen Arbei t 
nicht geht, wie In der bibl ischen Geschichte König Balsazar 
mit seinen .Menetekeln". Von ihm heißt es: .Gewogen wur· 
dest Du aul einer Waaae und zu leicht befunden." (Buch 
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3. Die Grundentscheidung: Professiona
lität oder Semiprofessionalität 
Für die Soziale Arbeit, und zwar nicht nur in Sozial

diensten der JVA, geht es in Zukunft um eine fundamenta· 
le Entscheidung: Will sie sich als Profession zeigen und da
mit im Konzert mit anderen Professionen um ihre 
Problemdefinition kämpfen (z.B, mit eigenen Behandlungs
konzepten) oder will sie .dirty wort<' verrichten, die. wie die 
Amerikaner es ausdrucken, denen bleibt, die die Arbeit tun, 
die andere Professionen niCht lun wollen. 

Was würde der Nachweis von Professionalität bedeu
ten? Auf welche Standards müsste sich Soziale Arbeit im 
Strafvollzug verpflichten? Heute gültige professionelle 
Standards als Kriterien. um das fachliche Handeln zu qua
lifizieren, sind schnell genannt (vgl. Schütze 1996): 
I , Für das berufliche Handeln einer Profession sind 

ethisch und wissenschafllich begründete Modelle orien
tierungsrelevant. 

2. Der Professionelle muss seine Wissensbestände nach 
genauer Kenntnis des Falls anwenden, und seine Pro
gnose und sein Handeln auf eine möglichst gut abgesi. 
cherte empirische Basis stellen. Das heißt Im Klartext: 
Das eigene Handefn, die getroHene Entscheidung, das 
ausgewählte Programm muss für den Einzelfall be
grOndbar sein. 

3. Eine Profession muss ihre Methodik immer neu auf ih· 
re Tauglichkeit hin rellektieren. 

Vor allem aber muss sich und will sich die Öffentlichkeit 
darauf verlassen, dass in jedem Einzelfall einer sozialar
beiterischen Behandlung in diesem Sinne ~professionelle· 
Mindeststandards eingehalten werden. Dies spricht gegen 
die in vielen Bereichen der Sozialen Arbei t anzutreHende 
individualistische Definition von .Oualitäl-, die etwa von fol
gender Delinition justizieller Sozialarbeit aus dem Jahr 
1974 ausgeht: ,Die Arbeit in der Bewahrungshilfe kann 
auch nicht [inl einer den gesamten Arbeitsablauf aufglie
dernden und systematisch beschreibbaren Methode fest
gestellt wtlrden . Die Arbeit des Bewährungshelfers ist Ar
beit am Menschen und muß sich nach den ständig 
wechselnden individuellen und nicht vorkalkulierbaren Be· 
dürfnlssen des Klienten richten: (HOfner 1974, 34) 

Eine solche Definition von Qualität tässt keine Überprüf. 
barkeit zu, sie ist vOllig abhängig vom zufälligen Wissens
stand des Sozialarbeiters und seiner Intuitiven oder fachl i
Chen, reflektierten oder unreflektierten Art des Vorgehens. 
Am Beispiel der Kriminalprognost ik kann man aber gut 
deutlich machen, dass Intuition zwar nicht unwichtig, aber 
keine Methode Ist. Hier besteht die große Gefahr. sich ganz 
auf seine nicht mehr hinterfragten Vorurteile zu verlassen, 
.nämlich auf einige (wenige) Schlüsselreize reagierend das 
Votum aufzubauen, sl att systematiSCh zu sammeln, zu 
anafysieren und zu wenen. Die inluitive Methode innerhalb 
der Diagnostik und Prognostik ist nicht nur keine wissen
schaftliche Methode im engeren Sinne, sie ist auch keine 
spezielle ,Anfanger'-ProtJlematik, sie iSI vielmehr eine Be· 
urtei!ungsfalle, in die jeder GutaChter ( ... 1fal1en kann. wenn 
er nicht den diagnostisch.prognostischen Urteilsprozess 
bewusst kontrolliert: (Simons 2002, 274). Professionelles 
kriminatprognost isches Handeln hingegen ist ein .hypo
thesengeleiteter , diagnoStiSCher Enlscheidungsprozess*. 
(Simons 2002, 275) 
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Wer seine Klienten nichl zu Opfern der eigenen unre· 
flektierten Handlungsroulinen machen will , muss seine 
Methodik an wissenschafllich abgesicherten Handlungs
standards orientieren, die in einem fachlichen Konzept lest
gehalten sind (Klug 2003c). Insofern ist es unter den Vor
zeichen von .Professionalität" nicht mehr ins Belieben 
gesteIlI, ob dem methodischen Handeln ein fachliches und 
empirisch abgesichertes Konzept zugrunde liegt. vielmehr 
ist dies zwingend, wie es im Übrigen der DBSH als Berufs
verband vorsieht (vg1. DBSH 2002). Vor allem aber wird die 
Berufsgruppe nicht in einer falsch verstandenen .Solidari
tät" alles akzeptieren, was von Berufsangehörigen .produ
ziert" wird. Sie wird vielmehr in ihrem eigenen Interesse auf 
strikte Einhaltung der Standards pochen und Systeme kol· 
legialer SelbstkontrOlle nicht nur versprechen, sondem eta· 
blieren (vgl. ausführlich: Klug 2003c, 170·176). Die von 
manchen an dieser Stelle ins Feld gelühne Supervision ist 
zwar ein wicht iger Bestandteil fachlichen Handeins insbe
sondere im Hinblick auf die Berufsmotivation, bel~stende 
Situat ionen und innerpsychische Verarbeitungsmechanis
men, sie ersetzt aber in keiner Weise die Konzeplarbeit, die 
kenzeptgelenete fachliche RefleKion von Einzelfällen und 
die kollegiale Selbstkontro lle (ebd.), 

4. Neuralgische Punkte 
So klar der Weg zur Professionalität zu sein scheint, so 

komplizien wird er in der Umsetzung. Einige neuralgische 
Punkte seien genannt: 

Soziale Arbeit· Justiz 

Es ist niCht zu leugnen und wird mit der Professionali· 
sierung der Sozialen Arbeit nur noch deutlicher. dass es 
zwar einen durchaus ausbaubaren Konsens mit den Inte
ressen der Justiz gibt. der sich in dem gemeinsamen An
liegen zu verwirklichender Sicherfleit beschreiben lässt und 
der noch in keiner Weise ausgelotet ist (vgl. Klug 2003), 
dass unterschiedliche Herangehens- und Sichtweisen den· 
noch zu Konflikten zwisctlen Sozialer Arbei t und Justiz füh
ren können. Wenn nämlich, wie Euckcr belegt, "der unter
gebrachte psychisch kranke Rechlsbrecher nicht wie 
andere Stralräter ein Gefangener seiner kriminellen Vorge· 
schichte Ist, sondem ein Gefangener seiner Behandlungs
vorgeschichte" (Eucker 1998. 160). zeigt dies, dass die im 
Einklang mit juristischem Sachverstand getroffene Sank· 
tionseskalation in ihrer erzieherischen Wirkung häufig 
kaum Gewicht hat. Das aber bedeutet, dass sich Vollzugs
logik hier von Sozialarbei tslogik unterscheidet (vgl. Moll! 
Reindl 1995). Je klarer professionelle Sozialarbeit bei ihrer 
Logik bleibt, umso deullicher zeichnen sich die Konflikte ab, 
u.a. weit es immer schwerer wird, die genannten Klienten 
auf ein leben in Freiheit VOfZubereiten. Manche Autoren re
signieren angesichts diessr Problematik und sprechen da· 
von, dass .der Zustandigkeitsbereich der Justiz nun einmal 
keinen angemessenen Rahmen für eine intensivere Bear
beitung psychosozialer Probleme bietet, wei l Hilfe und Kon
troUe in einem allzu engen Zusammenhang stehen". 
(Geiger/Steinen 1993, 119; ebenso: Päcken 1995, 546) 

Ob eine solche Haltung für den Professionalisierungs· 
prozess hl.lfreich ist, bleibt zu bezweifeln. Vielmehr gill es, 
gerade durch eine fundiene und empirisch gestützte Argu· 
mentation ~Anwallscha ft~ für den Klienten zu leisten und 
damit auch der Justiz einen Dienst zu leisten. indem ein 
Gegengewicht zu einer allzu einseitigen , rein tatorientierten 
und damit im Sinne der Resozialisierung dysfunktionalen 
Eskalationslogik hergestellt wird. 

Sozialarbeitswissenschaft - Sozialarbeitspraxis 

Eine Profession der Sozialen Arbeit wird nicht umhin 
kommen, sich intensiv mit ihrer Wissenschaft auseinander 
zu setzen. Nun ist nicht zu leugnen, dass innerhalb der So
zialaroeitswissenschalt selber sehr kontrovers diskutiert 
wird und keinesfalls feststeht , in welche Richtung(en) sie 
sich entwickeln wird (vgl. Mühlum 20(4). Dennoch wird in 
beiderseitigem Interesse ein enger Zusammenhang zwi
schen Erforschung von Grundlagen, praktischer Erprobung 
von Methoden und Evaluation ihrer Wirksamkeit hergestellt 
werden mussen. Hier gilt es, ein ,.zir1<uläres Verhaltnis" auf
zubauen, von dem Göppner/Hämalainen sprechen, das 
einerseits eine "die Praxis entmOndigende lineare Anwen
dung theoretischen Wissens" vermeidet (Göppner/Hämä
läinen 2004 , 209), anderersei ts muss die Praxis sich von 
der Vorstellung frei machen, nur das sei erforschenswert, 
was sie In ihrer eigenen Sichtweise bestätigt. So ist es si· 
cher sinnvoll, Maßnahmen (z.8 . Gruppen) unmittelbar nach 
deren Ende zu evaluieren und die Zufriedenheit der Teil
nehmer festzustellen . Damit Evaluationen jedoch keine 
.black-boK"-Studien werden (Kerner 1996, 93), bedarf es 
genauer Analysen darüber, welchen Stellenwen eine Maß
nahme im späteren Verlauf des l egalverflallens des Klien· 
ten hat: Wie kommen die Entlassenen mit der Umwelt über
haupt und mit ggf. spezifischen Reaktionen von Personen 
aus bzw. in dieser Umwelt zurecht? Wie hannacklg bleiben 
sie an der Umsetzung des in Kursen Erlernten? Und sind 
sie in der Lage, Anfechtungen und Anfeindungen mit dem 
Erlernten besser zu bestehen? (vgl. Kerner t 996, 94). Nur 
auf diese Welse lassen sich Programme entwickeln, die 
nactlweisbar effektiv sind und nicht nur in der Vorstellung 
der Praktiker, 

Dass gemeinsame Evatuation von Praxis und Wissen
schaft auf Seiten der Wissenschaft wie auch der Praxis zu 
Konllikten fOhren kann, weil die Perspektiven unterschied
lich sind, liegt auf der Hand und ist im substanziellen Unter
schied zweier Systeme begriindet (Klug 2003b). Ebenso ist 
evident, dass pOSitiv .durchliltene" Konflikte beiden heUen, 
der PraKls ebenso wie der Wissenschaft . Hier gibt es noch 
viele ungenutzte Möglichkeiten. die z.T. nicht einmal teuer 
sein müssen (z.B. Diplomaroeiten). 

Soziafarbeiter untereinander 

Wer nach ~Professionalität · sucht. findet in den 
Vorstel1ungen der Praktiker alle Konzepte wieder. die sich 
In 25 Jahren Sozialarbeit entwickelt haben: 

Da gibt es diejenigen, die von den Gründerjahren ge
prägt wurden und sich Oberwiegend mit ,.itIren" Einzel
fällen beschäftigen. Ihnen Mliegt" Wissenschaft nicht, 
sie haben keinen oder wollen keinen Anschluss an die 
moderne Theorie- und Methodenentwicklung. Profes
sionalität wird an der subjektiv definierten Qualität der 
Beziehung festgemacht. 
Einige Sozialarbeiter haben ihre tdeale noch aus der 
.revolutionären" Zeit. Sie verfolgen meist heimlich das 
atte antikapilalistische Ziel mit den Milleln der Sozialar
beit. Ihr Verhäilnis zur Justiz ist eher gespannt. Im 
Grunde sehen sie ihre Probanden als Opfer der 
Gesellschaft und sich selber als auf der Seile der 
DiSkriminierten. 
Andere verlegen sich auf die Psychottlerapie . Ihre 
Professionalität finden sie im ROckgriff auf die Modelle 
der Psychologie. z.B. Verhaltenslherapie , Gestallthera
pie, Familienaulstellungen, Psychodrama ete. 



Schon dieser kurze Überblick, der noch erweitert wer
den könnte, zeigt eines: Diejenigen, die sich auf den Weg 
der Professionalisierung machen, werden mit einer mäch
tigen l obby derer zu tun haben, die sich in ~ihrer" Nische 
eingerichtet haben. Insbesondere wird man sich profes
sionsintern sehr deutlich mit Schnittstellen aber auch Gren
zen zur Psychotherapie auseinander zu setzen haben. 
Dass diese weitaus weniger oHen sind als manche $0-
zialarbeiter erhoffen, zeigt sowohl das Psychotherapeuten
gesetz als auch das Selbstverständnis von Psychothera
peuten, die sich primär mit solchen Personen auseinander 
setzen wollen, ~die für eine Behandlung motiviert sind und 
das therapautische Gesamtklima nicht negatfv beeinflus
sen". (HandeUJudith 2001, 375) Ein solches Selbstverstän
dnis - von Händel und Judith formuliert für Sexualstraftäter, 
die gern. § 6 Abs. 2 StVollzG in sozialtherapeutische An
stalten eingewiesen werden -. ist aus Sicht der Sozialen 
Arbeit schon aus Gründen des ihr konstitutiven doppelten 
Mandats allenfalls für einen kleinen Teil ihrer Klientel zu
lässig (vgl. Klug 2003a). 

Die vielleicht unangenehmste Auseinandersetzung 
droht mit Kollegen, wenn folgende - fachlich unbezweifelbar 
richtige - Forderung Packerts verwirkliCht werden soll: 
.Durchgehende und ganzheilliche Behandlungsarbeit kann 
nicht am Anstaltstor enden. Einsatz und Arbeitszeit der So
zialarbeiter müssen noch stärker flexibilisiert werden und 
sich an den Bedingungen des Tagesablaules der Gelange
nen orientieren. Arbeitseinsätze an Sonn- und Feiertagen 
und in den Abendstunden bei entsprechendem Freizeitaus
gleiCh durfen dabei kein Tabu sein.- (Packert 1995, 562 f.) 

5. Unterwegs zur Professionalität- Das 
Beispiel der Bewährungshilfe 
Seil einigen Jahren ist in einem anderen Zweig der 

Justiz ein Professionalisierungsschub spürbar, der derzeit 
in konkrete Veränderungen mündet. Ausgehend vom TOM 
{Tolal Qualily Management)-Syslem wurden in einem 
MOnchner Modellprojekt Schritt tur Schritt leitungs-, Struk
tur-, Personalentwicklung und FachliChe Prozesse einer 
Einrichtung der Bewährungshllfe modemisiert. (Klug 
2003b) 

Bevor inhaltliche Aspekte zur Sprache kommen, sollen 
Erlahn,mgen aus dem Veränderungsprozess reflektiert wer
den, die sich als .lemhindemisse· gezeigt haben: 
a) lernhindemis: .Was Qualität ist. bestimme ich~ 

Im Rahmen ihrer Diplomarbeit untersuchte Anita PrößI 
Haltungen von Bewährungshelfern zu Theorie, Konzep
ten und Methodenverständnis. Bei den Interviews sag
te ein Bewährungshelfer: .Konzepte Isind] uberllOssig 
das habe iCh alles im Kopf" (PrößI 2001 , 56). PrößI's 
Fazit: Gemeinsame Konzepte gibt es nicht, die Fach
lichkeit wird sehr individuell Interpretien. Diese ebenso 
häufig anzutreffende wie weithin akzeptierte ..Argumen
tation", die sich in Äußerungen zeigt wie .das ist fur 
mich riChtig" ohne bagriinden zu können, weshalb, 
machl eine gemeinsame, sachbezogene Suche nach 
dem besten Weg schwer. Ebenso beendet der Ruckzug 
auf die Innerlichkeit (.mir geht es nicht gut damit") zwar 
momentan die Auseinandersetzung , kann aber auf 
Dauer nicht befriedigen. 

b) lern hindernis: • Verantwortlich sind die anderen~ 

Angesichts der äußerst knappen Ressourcen der sozi
alen Dienste in der Justiz ist es allzu verständlich, dass 
die Veränderung vieler Sozialarbeiter primär von außen 
erwartet wird: . Wir wOrden ja gerne, aber wir haben zu 
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wenig Planstellen." Der .SChwarze Peter" liegt dann 
scheinbar bei Politikern, Ministerium, Vorgesetzten. So 
verständlich dies also ist, angesichts der eingangs ge
schilderten Situation erscheint das Warten auf bessere 
Bedingungen derzeit mehr als fahrlässig und ein ech
tes l ernhindernis. Ob sich materielle Verbesserungen 
mit mehr Professiona1ilät einstellen, ist zwar ungewiss. 
Dass sie ohne diese Professionalität nicht zu erreichen 
sind, darl hingegen als sicher gelten. 

c) l ernhindernis: "Schleichende Verschlechterungen sind 
keine Veränderungen" 

.Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird" 
ist eine menschlich verständliChe Reaktion auf Verän
derungen. leider wird dabei übersehen, dass auch 
schleichende Verschlechterungen (z.B. steigende Fall
zahlen, weniger Personal, weniger Kompetenzen) auf 
Dauer gravierende Verschlechterungen sind. Statt je
doch von Zeit zu Zeit (z.B. bai gemeinsamen Tagungen) 
in Panik oder Aktionismus zu verlallen, bedarl es einer 
langfristig angelegten und nachhaltigen Sirategie zur 
Herstellung professioneller Grundlagen. 

Am Beispiel der Methodenenlwicklung der Bewäh
rungshille soll erläutert werden, 'was .Professionalitär kon
kret bedeuten kann. 

Folgende Standards wurden systema1isch in einem zir
kulären Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis entwi
ckelt, implementiert und evaluiert (Klug 2003c): 

Der Sozialen Arbeit liegt ein wissenschafIIich abgesi
chertes fachliChes Konzept zugrunde (ÖkoSozialer So
zialarbeitsansatz). 
Das praktische Handeln orientiert sich an einem inte
grierten Methodenset, das (angelehnl an Gase Mana
gement) auf die BedOrlnisse der Klienlel adäquat ant
wortet . 
Ein einheitliches Dokumentationssystem erleichtert die 
Übersichtlichkeit und Vertretungssituation. 
Es wurde fachliche Selbstkonlrolle in Form institutiona
lisierter Fallbesprechungen (Intervisionsgruppen) eta
bliert. 
Ein geregeltes Schnittstellenmanagement ermöglicht 
effizientes Arbeiten. 

Auf der strukturellen Ebene wird die Methodenentwick
lung durch dezentrale EinriChlungsstrukturen, klare fach
bezogene mit .Teams· kombinierte FOhrungsstrukturen 
und ein systematisches, strategisches Management ge
stützt. Zu entwiCkeln ist noch ein adäquates, auf das Me
thodenset abgestimmtes System der Personalentwicklung, 
das einerseits dem genannten (gemeinsamen) Basisbe
darl, andererseits dezentral erhobenem Bedarl Rechnung 
trägt. 

Ausgehend von diesen Erlahrungen hat das Bayeri
sche Slaatsministerium der Justiz beschlossen, einen bay
ernweiten Entwicklungsprozess fOr Standards in der 
Bewährungshilfe zu initiieren. Dieser soll bis 2007 abge
schlossen sein . Dieser Prozess wird von der Katholischen 
Universität Eichslätt wissenschaftlich begleitet. 

Mit solchen Ansätzen, die selbstverständlich nur einen 
Zwischenstand darstellen und einer ständigen Weiterent
wicklung bediirlen, zeigt sich deullich, dass man der 
Sozialarbeit der Justiz eine hoffnungsvolle Perspektive ge
ben kann , 

die niCht im reinen Verwalten von Probanden besteht. 
die nicht zwangsläufig in Privatisierung münden muss 
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und die vor allem die Kritiker staatlich organisierter 
Sozialer Arbeit klar widerlegt, die (empirisch nicht be
legt) behaupten, nur eine private Trägerschalt garan
tiere Fachlichkeit und EHizienz. 
Dieses Beispiel sollte auch die Sozialarbeit in der JVA 

ermutigen , ihre eigene Professionalität zu suchen. 
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Anmerkungen 
1) Der Arlikel lSI die (In einigen PunkieA erg.lnzte und erweiter1e) schrill· 

liehf.I Fassung eines VOr1:ragcs vor So:tialarbeitem in der JVA. gehalten 
im Juli 2004 in der Justl~\zugsschule Straubing. 

2 ) NlII der emfacheren Lesbar1«lil wegen wird im Folgeoden die männli
che FOfnl b&null.1. 

Kostenlose medizinische Versor
gung im Justizvollzug oder Zu
zahlungspflicht für Gefangene? 

- Zur Anwendbarkeit des Gesundheits
systemmodernisierungsgesetzes (GMG) 
auf Gefangene 

Annika Blüthner 

Oie aktuelle Gesundheilspolitik löst gegenwärtig helti
ge Debatten aus. Ob durch Einlührung einer Bürgerversi. 
cherung oder Pauschalierung des Beitragssystems • das 
bestehende System soll verändert werden. 

Steigende Kosten der Krankenkassen haben bereits zu 
dem Gesetz zur Modemisierung der gesetzlichen Kranken· 
versicherung (GKV.Moderniserungsgeselz • GMG) uom 
14. November 2003 (8GB!. 12190) gelührt. Dieses sieht in 
den §§ 27 H. LV.rn . §§ 61 und 62 SGB V für die Versicherten 
verschiedene Zuzahlungen vor und lässt einige bisher ge
währte Leistungen kOnltig entfallen. 

DemgegenOber ist die GesundheitsfOrsorge fOr Gefan· 
gene bislang kostenlos. Es werden keinerlei PraxisgebOh
ren oder ähnliches von den Gefangenen erhoben. Auch bei 
einer AusfOhrung zu einem Facharzt fallen keine Gebühren 
an, da hier der Gefangene einen Status hat, der einem Pri
vatpatienten ahnelt. Der Arzt schickt seine Rechnung an 
die Vollzugsanstalt, welche dann von dort beglichen wird. 
Die Ausgabe sämtlicher Medikamente erfolgt ebenfalls kos
tenlos. Medizinisch notwendige Heil- und Hilfsmittel werden 
auch kostenlos zur Verfügung gestellt. Beim Zahnersatz 
verhält es sich gegenwärtig so. dass der Patient 50 Prozent 
der Kosten selbst bezahlen muss. In Ausnahmefällen kann 
die Anstalt bei mittellosen Gefangenen die Kosten ganz 
übernehmen bzw. vorfinanzieren und dann zurOcklorOOrn. 

Es sterlt sich deshalb die Frage, ob dies nach Inkraft· 
treten des GMG so bleiben wird oder ob eine Übertragung 
der Bestimmungen des GMG auf den von der Vollzugsan. 
staJt übernommenen Leistungsumfang rechtl ich zulässig 
ist, d.h. ob die Gefangenen der Zuzahlungspflicht unterfal
Jen. Dies soll im Fo)genden untersucht werden. 

I. GKV-Modernisierungsgesetz 
§ 26 Abs. 4 Satz 1 SGB V bestimmt, dass Versicherte, 

die das 16. l ebensjahr vollendet haben, für jede erstmali
ge Inanspruchnahme eines an der ambulanten ärztlichen, 
zahnärzllichen oder psychotherapeutischen Versorgung 
teilnehmenden l eistungserbringers je Ka)enderviertetjahr 
eine Zuzahlung, die sogenannte PraxisgebOhr, in Höhe des 
sich aus §61 Salz 2 SGS Vergebenden Betrages von zehn 
Euro zu leisten haben. 

Femer sind insbesondere folgende Zuzahlungsp1lich-
ten vorgesehen: 

§ 31 Abs. 3 SGB V i.V.m. §61 S. 1 SGB V legt fes!. dass 
Zuzahlungsbeträge zu Arznei- und Verbandsmitte!n von 
zehn Prozent des Abgabepreises, mindestens jedoch 
fünf Euro und höchstens zehn Euro, allerdings nicht 
mehr als die Kosten des Mittels, von den Versicherten 
selbst zu tragen sind. 



Bei der Versorgung mit sonstigen HeilmiUeln haben 
Versicherte gemäß §§ 32 Abs. 2 S. 1, 61 S. 1 und 3 
SGB V zehn Prozent der Kosten sowie zehn Euro je 
Verordnung zu leisten. 

Bei stationären Maßnahmen sind nach § 61 Satz 2 
SGB V zehn Euro je Kalendertag für höchstens 28 Tage 
dazu zu zahlen. 

Ferner sind nun gemäß § 37 Abs. 5 i.V.m. § 61 S. 3 
SGB V vom Versicherten bei häuslicher Krankenpflege 
für 28 Tage zehn Prozent der Kosten sowie zehn Euro 
je Verordnung zu zahlen. 

Für Krankentransporte sind Zuzahlungen gemäß § 60 
Abs. 1 S. 2, Abs. 2 LV.m. § 61 S. 1 SGB V in Höhe von 
zehn Prozent der Kosten, mindestens fünf Euro, maxi
mal zehn Euro, vorgesehen. 

Außerdem wurde die Kostenübemahme bei Hilfsmitteln 
gemäß § 33 SGB V wei ter eingeschränkt. Nachdem bisher 
nur BagatellarzneimiUel und geringwertige Hilfsmittel von 
der Leistung der Krankenkassen ausgenommen waren, 
bestimmt § 33 Abs. 1 S. 4 und 5 SGB V nun, dass Versi
cherte ohne schwere Sehbeeinträchtigung künftig nur noch 
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Anspruch auf 
Sehhilfen haben. Ferner fallen gemäß § 34 Abs. 1 S, 1 
SGB V die Kosten für nicht verschreibungspflichtige Medi
kamente und nach §§ 60 Abs. 1 SGB V für Krankentrans
porte, die nicht aus zwingenden medizinischen Gründen er
forderlich sind, künftig aus dem l eistungskatalog der 
Krankenkassen heraus. 

Auch für kieferorthopädische l eistungen wird gemäß 
§ 29 SGB V künftig nur noch in medizinisch begründeten 
Fällen geleistet. Der Zahnersatz soll zudem ab 2005 ge
trennt versichert werden. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen , dass so gut 
wie alle leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung 
nun von Zuzahlungspflichten erfasst sind. 

Beschränkt werden diese Regelungen durch die in § 62 
Abs. 1 und 2 SGB V vorgesehene Belastungsgrenze von 
zwei Prozent des jährlichen Bruttoeinkommens des Versi
cherten bzw. von einem Prozent bei chronisch Kranken. 
Eine Ausnahme gilt gemäß § 62 Abs. 2 S. 5 und 6 SGB V 
für Empfänger von Hilfe zum lebensunterhalt nach dem 
Bundessozialhilfegesetz sowie auch tür Heimbewohner". 

11. Vorgaben des Strafvollzugsgesetzes 
zur Gesundheitsfürsorge 

Aufgrund des Sozialstaatsprinzips müssen den Gefan
genen im Vollzug perSönliche Hilfe zur Ermöglichung eige
ner Selbsthilfe geleistet und soziale Betreuung und Fürsor
ge geWährt werden. Die Belreuung im Krankheitsfall wird 
dabei nicht durch die gesetzliche Krankenversicherung ge· 
währleistet. da sich der Gesetzgeber im Hinblick auf die da
mit verbundenen finanziellen Belastungen der länder bis 
heute nicht in der lage gesehen hat. die ursprünglich im 
Gesetzentwurf vorgesehene Einbeziehung der Gefan
genen in die Sozialversicherung, d.h. in die Kranken- und 
Rentenversicherung. zu realisieren"'. 

Aus diesem Grund besteht für Gefangene keine Versi· 
cherungspflicht i.S.v. §§ 5 11. SGB V. Etwaige Ansprüche 
aus Beilragszeiten vor der Inhaftierung ruhen nach § 16 
Abs. 1 Nr. 4 SGB V. Demzufolge gill für Gefangene das 
GMG nicht unmittelbar. Eine Ausnahme bilden insoweit 
allerdings Gefangene, die nach § 39 StVollzG aufgrund ei· 
nes freien Beschäftigungsverhältnisses gesetZlich kran-
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kenversichert sind. Für diese gelten die Bestimmungen im 
Sozialgesetzbuch V - und damit auch die Regetungen des 
GMG - unmittelbar. Es gibt also bereits jetzt durchaus zu
zahlungspflichtige Gefangene. 

DIe Krankenversorgung wird stattdessen von der Jus
tizvollzugsbehörde Obernommen. § 56 Satz 1 StVollzG 
verpflichtet die VoUzugsbehörde, fOr die körperliChe und 
geisUge Gesundheit der Gefangenen zu sorgen:ll_ Die Ge
fangenen haben hierauf also einen Anspruch . 

Gemäß § 58 Satz 1 StVolizG haben Gefangene gegen
über der Vollzugsbehörde den Anspruch auf Krankenbe
handlung dann, wenn sie notwendig ist, um eine Krankheit 
zu erkennen , zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten 
oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. Die Gesundheits
fürsorge umfasst also das medizinisch gebotene und all
gemein übliche Maß an Aufwendungen, wie es einem Pa
tienten in Freiheit normalerweise zur Verfügung sieht. Die 
Vorschritt soll damit zur Gleichstellung mit dem freien Ver
Sicherten beitragen. 

Der Fürsorgepflicht kommt die Vollzugsbehörde durch 
• Einrichtung und Unterhaltung der ärztl ichen Versorgung 
(§ 158 StVollzGj und durch Maßnahmen der Gesundheits
fürsorge nach. Im Wesentlichen sollen diese Leistungen 
zwar denen der gesetzliChen Krankenversicherung ent
sprechen. Eine bedeutende EinSChränkung dieses Äquiva· 
lenzprinzips besteht jedoch darin, dass Gefangene anders 
als Versicherte in Freiheit grundsätzlich nicht das Recht ha
ben, einen Arzt frei zu wählen, da Kostenträger eben nicht 
die gesetzliche Krankenversicherung, sondern die Voll
zugsbeh6rde ist'l. 

111. Rechtliche Zulässigkeit einer Anwen
dung des GMG auf Gefangene 

Die Änderungen im Recht der gesetzlichen Kranken
versicherung durch das GMG sind nicht erst durch eine 
Gesetzesänderung ins StVol1zG übertragbar, sondern gei
ten über § 61 StVol1zG LV.m. SGB V auch tür Gefangene 
unmittelbar. 

Denn § 6 1 StVollzG regelt Art und Umfang der Leistun· 
gen zur Gesundheitsfürsorge. Danach gelten für die Art der 
Gesundheitsuntersuchungen und medizinischen Vorsorge
leistungen sowie für den Umfang dieser Leistungen und der 
leistungen zur Krankenbehandlung einschließlich der Ver
sorgung mit Hilfsmitteln die entsprechenden VorSChriften 
des Sozialgesetzbuches V und die auf Grund dieser Vor
schriften getroffenen Regelungen. Damit begründet das 
Strafvollzugsgesetz einen Anspruch des Gefangenen auf 
Krankenbehandlung in dem Umfang, wie ihn § 278GB V 
dem versicherten Arbeitnehmer einräumt. 

Die Verweisung stellt damit auch klar. dass die Ände
rung des Umfangs der Leistungen für die allgemeine Be
völkerung ebenso für Gefangene gilt. 

Zwar birgt die Pflicht zur Zuzahlung einen Eingriff in die 
Grundrechte der Gefangenen aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1, 
Art. 2 Abs. 1 und Art. 1 Abs. 1 GG in sich und bedarf eine 
solche belastende Maßnahme nach dem Prinzip des Vor
behalts des Gesetzes einer gesetzlichen Ermächtigungs
grundlage. Diese ist jedoch in § 61 StVollzG zu sehen. 
Denn der Verweis des § 61 StVollzG auf das SGB V genügt 
den Bestimmtheitsanlorderungen hinsichtlich Inhalt, Ge
genstand, Zweck und Ausmaß der Zuzahlungspf!icht. 
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Durch den Verweis des § 61 $IVollzG auf das 5GB V 
wird deutlich, dass trotz der verändenen Bedingungen im 
Vollzug weitemin der Grundsatz der Angleichung der me
dizinischen Versorgung innerhalb des Vollzuges an die öf
fentliche GesundheilsfOrsorge gelten soll. Die §§ 56 ff. 
StVollzG konkretisieren den in § 3 Abs. 1 StVollzG veran
kerten Angleichungsgrundsalz. Aus diesem Äquivalenz
prinzip folgt auch die Angleichung medizinischer Versor
gung innerhalb des Vollzuges an die Lebensverhältnisse in 
Freiheit. § 3 Abs. 1 SIVoltzG enthält dabei keine Beschrän
kungen, sondern soll umfassend gelten, wie der offene 
Wortlaut zeigt. Deshalb muss auch dann eine Angleichung 
der lebensverhäll nisse des Gefangenen an die l ebensver
hältnisse im Freien vorgenommen werden, wenn sich dies 
zuungunsten des Gefangenen auswirkt. 

Zudem zeigt die augenscheinlich enge Anlehnung der 
Regelungen zur Gesundheitsfürsorge der Gefangenen In 
den §§ 56 ff . StVollzG an die bisherigen Ausführungen des 
SGB V, dass eine umfassendeAngleichung der Lebensver
hältnisse der Gefangenen an die Lebensverhältnisse in 
Freihei t gewollt ist. 

Es kann auch nicht entgegnet werden, der Verweis des 
§ 61 StVollzG sei lediglich auf einen Teilbereich des 5GB 
V beschränkt, nämlich nur auf die Bestimmung des Um
fangs der Leistungspfl icht, während bei einer Anwendung 
des GMG über § 61 StVollzG das ~Ob" der Behandlung von 
einer Zuzahlung abhängig gemacht werde. 

Auch weiterhin ist die Notwendigkeit der Behandlung 
gemäß § 58 StVollzG grundsätzlich die einzige Vorausset
zung ihrer Leistung. Die in §§ 56 ff. StVollzG getroffenen 
Regelungen werden durch die Verweisung in § 61 SIVollzG 
nicht beseitigt, sondern nur ergänzt. Lediglich der Umfang 
der Leistungen wird nun durch die Zuzahlungspflicht be
grenzt. Zum Umfang der Leistungen gehört auch die Frage 
der Kostenübemahme, so dass diese VOll der Verweisung 
gedeckt ist. 

Gegen eine Anwendbarkeit des GMG auf Gefangene 
lässt sich deshalb auch nicht einwenden, dass die Verwei
sung in § 61 StVollzG auf SGB V hinsichtlich Art und Um
fang der Leistungen zeige. dass die Angleichung an die Le
bensverhältnisse in Freiheit gerade nicht allumfassend. 
sondern nur in diesem Teilbereich gewollt sind, da anson
sten die Regelungen der Gesundheitsfürsorge in den 
§§ 56 ff. StVollzG biS auf eine Verweisungsnorm auf 5GB 
V überflüssig wären. 

Denn im Gegenteil konkretisieren die §§ 56 ff. StVollzG, 
welche die Gesundheitsfürsorge für Gefangene unter Ver
weis in § 61 StVotlzG auf das SGB V regeln , den in § 3 
Abs. 1 StVollzG enthaltenen Angleichungsgrundsatz und 
verpflichten die JustizvOitzugSbehörde zur Gewährleistung 
der GesundheitsfOrsorge. 

An der Anwendbarkeit der Regelungen des 5GB V zur 
Zuzahlungspllicht ändert insofern auch der Status des 
StVotlzG als lex specialis nichts. Denn der Wortlaut des 
§ 61 StVollzG enthält einen ausdrücklichen Hinweis auf das 
5GB V hinsichtlich des Leistungsumfangs. 

Hinzuweisen ist an dieser Stelle auch darauf, dass sich 
nur scheinbar ein Widerspruch ergibt, wenn die in § 59 
StVollzG ausdrücklich vorgesehene Versorgung des Ge
fangenen mit Sehhillen nach § 33 SGB V LV.m. § 61 
StVollzG von dem Leistungsumfang nun nicht mehr um
fasst ist. Denn ein Normenkonllikt ergibt sich daraus nicht. 
§ 59 StVollzG regelt, dass die Gefangenen einen Anspruch 
auf Versorgung mit Sehhilfen haben. Das .Ob· der Versor
gung im Sinne einer Zugänglichmachung für den Gelange-

nen wird damit gemäß § 59 SIVollzG weiter gewährleistet. 
Indessen besagt § 33 SGB V LV.m. § 61 StVollzG, dass ei
ne Kostenübernahme dafür jedenfalls für erwachsene 
Gefangene entfällt. 

Im Übrigen lässt sich daraus gegen die Zuzahlungs
pfl icht für Gefangene fur alle übrigen Leistungen über die 
Verweisung in § 61 SIVollzG auf das SGB V nichts ent
nehmen. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass im Hinblick 
auf den Gleichheitsgrundsatz des Art , 3 Abs. 1 GG kein 
Grund für eine Ungleichbehandlung in dem Sinne ersicht
lich ist. dass Strafgefangene die einzige Bevolkerungsgrup
pe sind. die nicht zuzahlungspflichtig ist. Auch der Bezug 
von Sozialhilfe entbindet grundsätzlich nicht von der Zu
zahlungspflicht. 

Vor diesem Hintergrund trägt der Aspekt der einge
schränkten finanziellen Leistungsfähigkeit eines Teils der 
Gefangenen nichts zu der Frage des .Ob" und der gene
rellen Umsetzbarkeil der Zuzahlungspflicht beI. Dieser ist 
lediglich bei der Frage der Höhe der Zuzahlung respektive 
der Belastungsgrenze zu beachten. Denn die Entstehung 
der Zuzahlungsverpllichtung ist unabhängig von Ihrer 
Durchsetzbarkeit im Einzelfall. 

Es ist zumindest nicht zu befürchten , dass kranken 
Gefangenen, die über keine Geldmittel verlOgen, z.B. weil 
sie nicht bereit sind zu arbeiten, bei Anwendung des GMG 
eine notwendige Behandlung verweigert würde. weil diese 
Gefangenen keine Zuzahlung leisten können. Denn eine 
Leislungspflicht der Vollzugsbehörden besteht nicht nur bei 
tatsächlich möglicher Gegenleistung durch die Gefange
nen. Vielmehr wird sie durch das Strafvollzugsgesetz be
gründet. Dies bestätigt auch ein Vergleich mit der für Ireie 
Versicherte gellenden Regelung des § 31 SGB V. Gemäß 
Abs. 1 haben Versicherte einen Anspruch auf Versorgung 
mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln, gemäß Abs. 3 ist je
doch bei Verordnung dieser Arzneimi ttel eine Zuzahlung zu 
leisten. Auch hier besteht der Anspruch unabhängig von 
der Zuzahlung . Während also Abs. 1 sozusagen die erste 
Stufe, das ~Ob" betrifft , regelt Abs. 3 mit der Zuzahlung die 
zweite Stufe. das .Wie". 

Dem kann auch nicht entgegen gehalten werden, dass 
die §§ 56 ff. StVollzG eine vollumfänglich kostenlose Ge
sundheilsfürsorge vorsehen. Aus § 62 StVollzG, der den 
Landesjustizverwaltungen die Regelung von Zuschuss
zahlungen zu den Kosten von zahnärztlicher Behandlung 
und zahntechnischer Leistungen bei der Versorgung mit 
Zahnersatz durch die Gefangenen bis hin zur gesamten 
Kostenübemahme gestallet, ergibt sieh, dass das StVollzG 
durchaus nicht von einer vollumfänglich kostenlosen Ver
sorgung ausgeht. Vielmehr intendierte der Gesetzgeber le
diglich, dass Gefangene insoweit weder besser noch 
schlechter gestellt werden sollen als freie Menschen. 

Die §§ 62 und 63 StVollzG, welche für zahnärztliche 
Behandlung und zahntechnische Leistungen sowie fü t be
stimmte Operationen und prothetische Maßnahmen eine 
Kostenbeleiligung der Gefangenen vorsehen, sind nicht als 
abschließende Sonderregelungen, als Ausnahmeregelun
gen von einer grundsätzlichen Kostenfreiheit der Gesund
heilsfürsorge aufzufassen . Denn die Festlegung einer 
grundsätzlichen Kostenfreiheit der l eistungen zur Gesund
heitsfürsorge lässt sich in den §§ 56 11 , SIVollzG gerade 
nicht/ inden. Sowohl dem Wor1laut der Normen als auch der 
Gesetzessystematik lässt sich ein solcher Ausnahmecha
rakter gerade nicht entnehmen. Das Prinzip der )reien 
Heillürsorge· ist im StVollzG somit gesetzlich nicht veran-



kert. Vielmehr zeigen die §§ 62 und 63 StVollzG, dass dem 
Gesetzgeber der Gedanke einer Kostenbeteiligung von 
Gefangenen nicht fremd war. 

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass auch die ab
schließende Regelung des Haftkostenbeitrags in § 50 
StVollzG nicht zu einer Unanwendbarkeit der Regeln über 
die Zuzahlungspflicht auf Gefangene führen I). Zutreffend ist 
zwar, dass der Haftkostenbeitrag abschließend geregelt 
ist, da § 50 Abs. 1 SIVollzG einen insoweit eindeutigen 
Wortlaut aufweist. Jedoch sind in den Haftkosten die Kos
ten für die Gesundheitsfürsorge nicht enthalten. Denn die 
Formulierung ~keine Haftkosten- ist missglückt. Gemeint 
sind nicht .Haftkosten". die die Gesamtheit aller der durch 
das Strafvollzugsgesetz im Einzelfall veranlassten Ausga' 
ben betreffen. sondem nur die Ausgaben für den l ebens
unterhalt der Gefangenen als Teilmenge der gesamlen an
fallenden Haftkosten" . Zu den Kosten für Kosten für den 
lebensunterhalt zahlen Jedoch nicht die Kosten für die Ge
sundheitsfürsorgell • 

Dem Gefangenen dürfen des Weiteren solche Ausga
ben nicht auferlegt werden, die mit dem Vollzug der Frei
heitsstrafe verbunden sind, insbesondere für Personal und 
Gebäude. Da diese Kosten durch das staatliche Gewaltmo
nopol bedingt sind, sind sie unbestrittenermaßen von der 
slaatlichen Gemeinschaft zu Iragen"l. Auch dazu gehören 
die Kosten der GesundheitsfUrsorge jedoch nicht. Denn sie 
sind nicht durch die Strafvollstreckung bedingt. 

IV. Zwischenergebnis 
Als Zwischenergebnis lässt sich fest halten, dass die 

Bestimmungen des GMG über § 61 SIVollzG auf Strafge
fangene anwendbar sind. Somit sind Gefangene grund
sätzlich zur Zuzahlung für leistungen zur Gesundheitsfür
sorge entsprechend den Vorgaben des SGB V verpflichtet. 

V. Umfang der Zuzahlungspflicht 
Bei der Prüfung des Umfangs der Zuzahlungspflicht 

müssen die besonderen Verhältnisse des Vollzuges be
rücksichtigt werden. 

Die Praxisgebühr gemäß § 28 Abs. 4 Satz 1 SGB V soll 
nach der Entstehungsgeschichte des GMG die freie 
Arztwahl I.S.v. § 76 SGB V sichern. Dagegen haben 
Gefangene keinen Anspruch auf freie Arztwahl. Sie 
müssen zunächst den Anstaltsarzl aufsuchen. Insoweit 
besteht im Vollzug bereits die Art hausarztzentrierter 
versorgung, über die gegenwärtig für Krankenversi
cherte in Freiheit nachgedacht wird. 
Darüber hinaus Ist zu beachten. dass der Anstaltsarzt 
auch medizinische Maßnahmen veranlasst, die nicht 
auf Betreiben des Gefangenen, sondern auf Veranlas
sung der Anstalt staltfinden, z.B. Zugangsunlersu
chung. Küchentauglichkeit, Maßnahmen nach dem In
fektionsschutzgesetz etc. Für diese Maßnahmen kann 
von den Gefangenen keine Gebühr verlangt werden. 
Denn sie finden in erster Linie im Interesse der Anstalt 
und erst in zweiter Unie im Interesse der Gefangenen 
statt. 
Aufgrund dieser strukturellen Unterschiede zu den 
VersiCherten in Freiheit kann eine Praxisgebühr nicht 
erhoben werden. 

Der Grund für die Zuzahlung für Heilmittel liegt in den 
gestiegenen Arzneimittelkosten. Diese Koslensteige
rungen sind auch im Justizvollzug zu verzeichnen. Es 
besteht daher kein Unterschied zu den Verhältnissen in 
der oesetzlichen Krankenversicheruno. 
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Es spricht deshalb grundsätzlich nichts gegen die Ein
führung einer Zuzahlungspflicht für Gefangene bei der 
Vergabe von Heilmittel (§§ 33. 61 Abs. 1 SGB V) . 
Als positiver Nebeneffekt ist zu erwarten, dass auch die 
Erwartungshaltung der gefangenen Patienten und das 
Bewusstsein für die Kosten bei der Verordnungspraxis 
dadurch beeinflusst würden. 
Hinsichllich der HÖlle der Zuzahlung sollten Gefangene 
den Sozialhilfe Beziehenden gleichgestellt werden. wo
bei die nicht zu erhebende PraxisgebOhr bei der Be
messung zusätzlich in Abzug zu bringen ist. Im Ergeb
nis scheint es gerechtfertigt, monatlich drei bis fünf Euro 
Zuzahlung zu verlangen. Soweit chronisch Kranke ge
ringer zur Zuzahlung verpflichtet sind, sollte dies auch 
im JustizVOllzug genen. 

Gleiches giltlGr die Zuzahlung für Hilfsmittel. 

Zwar ist eine Kostenbeteiligung der Gefangenen bei ei
nem Aufenthalt im Justizvollzugskrankenhaus bzw. ei
nem Krankenhaus außerhalb des Vollzuges rechtlich 
zulässig. Danach müsste ein Gefangener 28 Tage lang 
fQr jeden Tag zehn Euro bezahlen. Von einer Kostenbe
teiligung bei Krankenhausaufenthalt dürfte jedOCh ab
zusehen sein. Denn es wird viele Gelangene geben, die 
chronisch krank sind und der einprozentigen Belas
tungsgrenze unterfallen. Diese Gefangenen sind auf
grund ihrer Erkrankung oftmals nicht arbeitsfähig und 
haben deshalb kein Einkommen. Aufgrund der Gleich
stellung der Gefangenen mit Sozialhilfe Beziehenden 
dürfte außerdem ein so niedriger Betrag anzusetzen 
sein, dass der anfallende Verwaltungsaufwand gegen
über den zu erwartenden Einnahmen unverhaltnismä
ßig hoch sein dürfte. 
§ 93 StVollzG bietet allerdings weiterhin die Möglichkeit, 
von Gefangenen die Kosten für eine stationäre Unter
bringung als SChadensersatz zu verlangen, wenn die 
Ursache für die Behandlung grob fahrlässig oder vor
sätzlich herbeigeführt worden ist. 

Die Kostenbeteil igung wegen häuslicher Pflege ist im 
Strafvollzug irrelevant. Ebenso sind Maßnahmen der 
stationären medizinischen Versorgung und Rehabilita
tion I.S.v. § 40 Abs. 4 SGB V im Voltzug nicht von Re· 
levanz. 

Die Zuzahlung zur häuslichen Krankenpflege gemäß 
§ 37 Abs. 5 SGB V und zur Soziotherapie nach § 37 a 
Abs. 3 SGB V sowie Haushaltshilfen LS.v. § 38 Abs. 5 
SGB V entfallen im Strafvollzug. 

Auch Fahrtkosten für Krankentransporte gemäß § 60 
Abs. 55GB V sind nicht relevant. 

Die Leistung von Sehhilfen entfällt gemäß § 33 Abs. 1 
Satz 5 SGB V. Nicht arbeitenden Gefangenen kann es 
im Hinblick auf eine Gleichstellung mit Sozialhilfe
empfängern (ausschließlich) hinsichtlich dieser Hilfs
mittel zugemutet werden. auf das Taschengeld zurück
zugreifen. Für Härtefälle könnte jedoch die Möglichkeit 
der Vorfinanzierung durch die Anstalt erwogen werden. 

Kosten tür nicht verschreibungspflichtige Medikamente, 
die laut den Richtlinien nach § 92 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 
SGB V auch nicht ausnahmsweise verordnet werden 
können, werden nicht übernommen. Vielmehr muss 
dem Gefangenen die Gelegenheit gegeben werden. sie 
käuflich zu erwerben , sofem eine Notwendigkeit dazu 
besteht. 
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Hinsichtlich weiterer Zuzahlungen bei Zahnersatz 1 § 30 
SGB V) sind die Änderungen der Rechtslage ab 2005 
abzuwarten. Zu beachten ist jedoch, dass § 62 StVollzG 
die Möglichkeit von voller Eigenversorgung durch den 
Gefangenen eröffnet. 

VI. Praktische Umsetzbarkeit 
Auch bei der praktischen Umsetzung sind die beson

deren Verhältnisse des Strafvollzuges zu berücksichtigen. 

Das Problem der praktischen Umsetzung der Vorgaben 
des GMG slelll sich auch insoweit, als in § 34 Abs. 1 S. 1 
SGB V nicht verSChreibungspflichtige Medikamente aus 
dem Leislungskatalog der Krankenkassen herausfallen. 
Dies hat bei Anwendung dieser Bestimmungen über § 61 
SIVoltzG auf Gefangene zur Folge. dass kein Anspruch 
von bedürftigen Gefangenen auf kostenlosen Bezug dieser 
Medikamente mehr besteht. Dennoch ist nicht zu behJrch
ten , dass die Vollzugsbehörden den Anspruch des Gefan
genen auf notwendige Versorgung aus §§ 56 ff . StVollzG 
nun nicht mehr ertüllen können. 

Denn diese Fälle können über § 34 Abs. 1 S. 2 SGB V 
gelöst werden. Die Norm bestimm\, dass ein gemeinsamer 
Bundesausschuss in Richtlinien (§ 92 Abs. 1 s. 2 Nr. 6 
SGB V) feslleg t, welche nicht verschreibungspllichtigen 
Arzneimittel, die bei der Behandlung schwerwiegender Er
krankungen als Therapiestandard gellen , zur Anwendung 
bei diesen Erkrankungen ausnahmsweise verordnet wer
den können. Es ist also davon auszugehen, dass alle me
dizinisch notwendigen Medikamente von diesen Richllinien 
ertasst werden. 

Darüber hinaus bleibt es den Anslalten unbenommen, 
Gefangenen Gelegenheit zu geben. Arzneimittel, die aus 
medizinischer Sicht nicht notwendig, von der kostenlosen 
Abgabe also ausgeschlossen sind, aber üblicherweise bei 
geringfügigen Gesundheitsstörungen eingenommen wer
den, in der Vollzugsanstalt beim ärztlichen Dienst der An
stalt zu erwerben. 

Vif. Belastungsgrenze für Gefangene 
(§ 625GB V) 

Die Belastungsgrenze für frei Versicherte beträgt laut 
§ 62 Abs. 1 SGB v zwei vom Hundert der iährlichen Brutto
einnahmen zum Lebensunterhalt . bei chronisch Kranken 
eins vom Hundert. Maßgeblich für die Ermittlung der Belas
tungsgrenze sind die weiteren Regelungen in § 62 Abs. 2 
SGBV. 

Zu erwägen ist. ob es aus Gründen des Verwaltungs
aufwandes geboten ist, alle Gefangenen pauschal den 
Sozialhilfeempfängern gleichzusetzen. Dies würde aller
dings der Wirklichkeit widersprechen. Denn die finanzierte 
Leistungsfähigkeit der Gefangenen ist sehr unterschied
lich. Die Spanne reicht von relativ gut verdienenden Gefan
genen bis hin zu solchen, die nur Taschengeld erhalten . 

Das monatliche Taschengeld von unverschuldet ar
beitslosen Gefangenen gemäß § 46 StVollzG liegt im Mo
ment bei maximal 30.66 Euro im Monat. Dieses Taschen
geld ist der persönlichen Verwendung vorbehalten und 
somit unpfändbar. Das BundesverfassungsgerichtO] geht 
davon aus , dass die Nichtgewährung von Taschengeld 
nach § 46 StVollzG zu besonders einschneidenden Ein
schränkungen des Lebens des Gefangenen im Strafvollzug 
führt . Der Entzug des Taschengeldes habe zur Folge, dass 

der bedürftige Gefangene über keine eigenen Mittel mehr 
verfügen kann , mit denen er solche persönlichen Bedürt
nisse des täglichen l ebens befriedigen kann, die über die 
Vortversorgung der Anstali llinausgehen . 

Vor diesem Hintergrund ist von einer Zuzahlungspllicht 
dieser Gefangenen abzusehen , um das Taschengeld un
angetastet zu lassen. Die Belastungsgrenze beträgt dann 
folglich Null Euro. 

Bei arbeitenden Gefangenen erscheint hingegen eine 
Zuzahlung von drei bis fünf Euro monallich zumutbar, geht 
man davon aus, dass z.B. Gefangene ab Lohnstufe lIt' Ol 
und zehnprozentiger Zulage im Monat einen lohn erhalten. 
der mit dem Betrag vergleichbar ist, der Sozialhilfe Bezie
henden im Monat zur Vertügung stehl. 

Eine Differenzierung nach diesen zwei verschiedenen 
Einkommenslagen ist ausreichend und hinsichtlich des 
VerwaltungaufwandS vertretbar. 

VIII. Rechtslage in bestimmten Berei
chen des Justizvoffzuges 

1. JugendstrafvoJ/zug 

Eine gesetzliche Eingriffsgrundlage besteht gegenwär
tig nichl, da es bisher kein Jugendslrafvollzugsgesetz gibt. 
Für eine belastende Maßnahme wie die Regelung der Zu
zahlung bedarl es einer Aechtsgrundlage. Jedenfalls sind 
Jugendliche nach dem GMG von Zuzahlungen befreil. 

2. Untersuchungshaft 

Genauso verhält es sicll im Hinblick auf den Untersu
chungshaftvollzug. Auch dort fehlt bislang eine gesetzliche 
Regelung der Gesundheitsfürsorge. Der Vollzug der Unter
suchungshaft ricll tet sich nach der Unlersuchungshaftvoll
zugsordnung - UVolizO. Darin fehlt eine den §§ 58 ff . 
SIVollzG entsprechende Regelung. Allerdings können Un
tersuchungshaftgefangene gemäß Nr. 56 Abs. 1 und 2 
UVolizO auf eigene Kosten einen beratenden Arzt hinzu
ziehen und sich durch einen anderen als den für die Anstalt 
zuständigen Zahnarzt behandeln lassen. Darin kann aucll 
eine Form der .zuzahlung" gesehen werden. 

3. Jugendarrest 
Auch für den Vollzug des Jugendarrestes liegen bisher 

keine gesetzlichen Regelungen vor. Für die Zeit des Ju
gendarrestes greifl grundsätzlich die gesetzliche Kranken
versicherung ein . § 17 Abs. 4 der Jugendarrestvollzugsord
nung - JAVolizO sieht deshalb vor, dass die Vollstreckung 
unterbrochen werden kann, wenn der JugendliChe erkrankt 
isl. Zudem sind Jugendliche nach dem GMG von Zu
zahlungen befreil. 

IX. Endergebnis 
Grundsätzlich sind Gefangene zur Zuzahlung für Arz

neimittel,- Heil- und Hilfsmittel verpflichtet. Umfang und Hö
he der Zuzahlung sind den besonderen Verhältnissen des 
Strafvollzuges anzupassen. Bei den arbeitenden und 
schuldhaft nicht arbeitenden Gefangenen ist eine Zuzah
lung in Höhe von drei bis fünf Euro im Monat angemessen. 
Bei schuldlos arbeitslosen Gefangenen kann nicht auf das 
Taschengeld zurückgegriffen werden. 
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Zur Tuberkulosesituation im Jus
tizvollzug 

Am Berliner Beispiel der aktiven Fall
findung und des Gase-Management 

Rainer Rex 

Global gesehen ist die Tuberkulose die weitest verbrei
tete Infektionskrankheit. Die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) geht davon aus, dass ca. ein Drittel der Weltbevöt· 
kerung mit dem Tuberkulosebakterium infiziert ist. Von den 
100 Millionen Menschen, die sich jährlich neu infizieren. er· 
kranken im Laufe ihres Lebens ca. IOnf bis zehn Prozent an 
einer aktiven Tuberkulose. Jährlich werden weltweit insge
samt sieben bis acht Mill ionen Neuerkrankungen ge
schätzt. zwei bis drei Millionen Menschen sterben jährlich 
an Tuberkulose. Die Weltverteilung ist sehr inhomogen: 
95% der Erkrankungen werden in den Entwicklungsländern 
beobachtet. In Deutschland ist die Inzidenzrale (Erkran
kungsfälle pro 100.000) weiterhin rückläufig und unter
schreitet 10/100.000 Einwohner. Dies gilt nicht gleichartig 
für Gefängnispopulationen, bei denen eine bis zu 30-fach 
höhere Inzidenz gelunden wird. Soziale Schichtenzugehö
rigkeit und Migration sind wesentliche ursächliche Faktoren 
für dieses Phänomen. 

In Kenntnis der Überrepräsentation der Tuberkulose im 
Vollzug und der infektionshygienischen Bedeutung für die
se Zwangsgemeinschaft ist im Berliner Justizvollzug auch 
nach bundesweiter Abschaffung der Röntgenreihenunter
suchungen die aktive Fallfindung mittels Röntgendiagnos· 
tik bei Zugang kontinuierlich fortgeführt worden. Grundlage 
dafür bot in der Vergangenheit eine Ausnahmegenehmi
gung der Gesundheitsbehörde, die eben wegen der hohen 
FalUindequote erteilt und schließlich auch auf unter l8-jäh
rige jugendliche Gefangene ausgedehnt worden ist. Inzwi
schen liefert § 36 (4) letzter Satz die entsprechende 
gesetzliche Grundlage: Personen. die in eine Justizvoll
zugsanstalt aufgenommen werden, SInd verpf lichtet, eine 
ärztl iche Untersuchung auf übertragbare Krankheiten ein
schließlich einer Röntgenaufnahme der Lunge zu dulden. 
Aus dem Sinnzusammenhang des Absatzes 4 geht ein
deutig hervor, dass die Duldungspfficht sich ganz aus
schließlich auf das geeignete Verlahren zur Erkennung ei
ner (potentiell) ansteckungsfähigen Lungentuberkulose 
bezieht. Das Risiko ist durch den Gesetzgeber erkannt wor
den. Der konsequente Folgeschritt. den Träger von Voll
zugseinrichtungen zur Vorhaltung entsprechender dia
gnostischer Ein richtungen zu verpflichten, ist allerdings 
unterblieben. Über die Gründe dart spekuliert werden : Ver
mutlich haben Einsichten in verbreitete Ausstattungsdefi· 
zile von Vollzugseinrichtungen und daraus erwachsenden 
erheblichen organisatorischen Aufwand hier eine gesetz
geberische Hemmung bewirkt. 

Im Berliner Justizvoflzug, der über entsprechende tech
nische Ausstanung verfügt (und diese kosten träChtig an
passt und erneuert) und auf die benötigten personellen 
Ressourcen zurückgreifen kann, findet die Röntgenunter· 
suchung der Brustorgane grundsätzliCh bei jedem Eintritt 
zum frühestmögl ichen Zeitpunkt statt. Die Gefangenen er
halten bei Zugang ein Merkblatt, das auf die Röntgenunter
suchung und ihren Zweck hinweist in zehn Fremdsprachen 
neben Deutsch. 
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Die Ergebnisse liegen in den Vormittagsstunden des er
slen Werktages nach Aufnahme vor und bilden die Grund
lage für das positiven/alls unmittelbar anschließende Gase
Management (Verlegung in die 11. Innere Abteilung des 
Haftkrankenhauses, inlektionshygienische Absonderung 
bis zur Klärung der Infektiosität durch Sputumuntersuchun
gen und 991. Bronchoskopie. Aktivität, Vorbehandlungs
anamnese, Patienleninlormation 991s. unter Sprachmittler. 
einsatz und gezielte antiluberkulöse Chemotherapie.) 
Regelhafl handelt es sich um symptomlose Patienten oder 
Ausländer ohne hinlängliche Oeulschkennlnisse, bei de
nen in der typischen Situation der anSlaltsärzUichen Auf
nahmeuntersuchung verdächtige Symptome auf Grund der 
Sprachbarriere nicht erfragt werden können. Die inlek· 
tionshygienische Isolation wird bis zum Wirksamwerden 
der Behandlung aufrechterhalten. Damit darf nach aller kli· 
nischen Erfahrung bei den Patienten mit lediglich kulturell 
nachgewiesenen Tuberkulosebakterien nach einwöchiger 
Behandlung, bei den hoch·infektiösen mit bereits mikrosko
pisch nachgewiesenen Bakterien nach vierwOchiger Be· 
handlung gerechnet werden. Die Behandlung wird unver· 
zOglich nach Gewinnung aller Untersuchungsmaterialien 
(drei Sputumproben, wenn mikroskopisch negativ bron· 
choskopische Probengewinnung) . also spätestens nach 
einer Woche· begonnen. Der Tuberkulintest • allein in der 
anspruchsvolleren Variante nach Mendel·Mantoux sinn· 
voll· bezeichnet posilivenfalls lediglich die Infektion mit 
Tuberkulosebaklerien, sagt jedoch nichts über das Vor· 
liegen einer Lungentuberku lose, ihre Aktivität bzw. An· 
steckungsfähigkeit aus. Er dient im hiesigen Kontext allein 
der zusätzlichen Sicherung, dass röntgenologisch nachge
wiesene Lungenveränderungen bei (noch) ausstehendem 
Bakteriennachweis mit hoher Wahrscheinlichkeit tuberku· 
lös und nicht anderen Lungenerkrankungen zuzuordnen 
sind. 

Ergebnisse 

Im Jahre 2003 wurden im Berliner Justizvollzug 8.953 
Untersuchungen im Rahmen des Screening bei Aufnahme 
vorgenommen. (Diese Größenordnung entspricht der aller 
Vo~ahre und übertriffl die Zahf der durch die Tuberkulose· 
Fürsorgesteflen des öffenllichen Gesundheitswesens in 
Berlin durchgeführten.) Entsprechend lag die Zahl der po. 
sitiven Fallfindungen im Vollzug um ein Mehrfaches höher. 
Konkret wurden im Justizvollzug 24 Fälle aktiver Lungentu· 
ber1<Ulose, darunter acht mit Bakteriennachweis identifi· 
ziert. Dies entspricht einer Inzidenz von 2701100.000. Die 
Zahl der inaktiven, gleichwohl überwachungspflichtigen 
Lungentuberkulosen bzw. tuberkulösen Residualzustände 
(PrävalenzfälJe) lag bei 76. Bezogen auf sämtliche Erstauf· 
nahmen des Jahres 2003 wurden 90% dem röntgenologi· 
schen Screening zugeführt. Bei der Einzelbetrachtung der 
Aufnahmeanstalten zeigte sich, dass die Erreichbarkeit af· 
ler Erstaufnahmen zwischen 54 und 99% differierte. Die 
größten Anleile an untersuchten Gefangenen fanden sich 
naturgemäß in den Anstalten mit der größten Nähe zu 
Röntgeneinrichtungen. Dies sind in Berlin die JVA Moabit 
(Untersuchungshaflanstalt). die JVA Plötzensee (Ersatz· 
Ireiheitsstrafenvolfzug) und die Jugendstrafanstalt Berlin 
(alle Haflarten). Immerhin tragen die erwähnten Anstalten 
82% der Erstaufnahmen des Berliner Justizvollzugs. Die 
weniger vollständige Erreichbarkeit der Gefangenen im 
Frauenvollzug bzw. die weniger befriedigenden Untersu· 
chungsraten in Selbststelleranslalten des offenen Vollzu· 
ges können teilweise durch die örtliche Entfernung von den 
RöntgeneinriChtungen, mögliche und vor Anwendung von 

Röntgenstrahlen erst noch auszuschließende Schwanger. 
sChaften im Frauenvollzug sowie kurze Anwesenheiten vor 
Transportorganisalion erklärt werden. Für die SelbststeIler· 
anstalten des offenen Vollzugs, die in Berlin nur einmal wö· 
Chentlich anstaltsarztlich bedient werden, sind jedoch Ver· 
besserungen denkbar und notwendig. Allerdings ist bei hier 
insgesamt geringen Zugangszahlen (1 1% der Gesamterst· 
aufnahmen) der Anteil der Ausländer und auch der sozial 
entwurzelten und vor allem alkoholkranken, d.h. der Per· 
sonen mit erhöhtem Tuberkuloserisiko, geringer als in den 
Anstalten des geschlossenen Vollzugs. 

Zusammenfassend ist festzustellen: Tuberkulose ist ein 
anhaltendes Problem des Justizvollzugs, das - wie Antwor
ten auf internationale Umfragen nahe legen · weithin unter· 
SChätzt wird. Es wegen der Symptomarmut und seltener 
gestellter Diagnose auf Grund Nichtanwendung bzw. Nicht· 
verfugbarkeit geeigneter Diagnoseverfahren für vernach· 
lässigbar zu halten, ist illusionär und risikoreich und wider· 
spricht der Garanlenpflicht des Staales für die in seiner 
Obhut Befindfichen. Wie die Berliner Erfahrungen zeigen. 
steigen die Zahlen aktiver Fallfindung, wenn diese mit dem 
geeigneten Verfahren konsequent betrieben wird. Insoweit 
hat der Vollzug eine Funktion des öffenllfchen Gesund· 
heitswesens wahrzunehmen, zumal Gefangene nach Be
endigu ng ihrer Haft in die Gesellschaft zurückzukehren 
pflegen. 

(Ich danke Herm Chefarzt Dr. Friedemann Groß und 
den Radiologieassistentinnen Frau Auth und Frau Fuchs 
für die Erstellung quali fizierten statistischen Materials.) 



Zur aufschiebenden Wirkung der 
Rechtsbeschwerde der Vollzugs
behörde gegen einen den Straf
gefangenen begünstigenden Ver
pflichtungsbeschluss 

Klaus Honecker 

I. Problemstellung 
In jüngerer Zeil mehren sich Fälle, in denen Vollzugs

gerichte das (Stralvolizugs)Helt in ihre Hand nehmen wol· 
len (Vollzugsgeslattung durch Vollzugsgerichte). Zum Tell 
lassen sie sich durch (unzulässige) Androhungen von 
Zwangsgeldern gegenuber Justizvolizugsansiaiien oder 
durch inhaltl ich an die Adresse einer Voltzugsbehörde ge
richtete, aber In Strafvollstreckungssachen (in denen Voll
zugsbehörden nichl rechtsmittelbefugt sind) in den Be
schlussgfÜnden ausgestoßene dunkle Drohungen mit 
.,anderweitigen rechtlichen Konsequenzen- oder durch 
ganze Serien einstweiliger Anordnungen derselben Siral
vollstreckungskammer (StVK) gegen dieselbe Juslizvoll· 
zugsanstalt zu problematischen Entscheidungen gegenü
ber vermeinUich widerstrebenden Justizvollzugsanstallen 
hinreißen. 

An dieser Misere und dem bisweilen sehr gespannten 
Verhältnis zwischen Vollzugsgerichten und Vollzugsbehör
den ist der Gesetzgeber so lange nicht unschuldig. wie er 
sich wei terhin'! der dringend gebotenen gesetzlichen Klar
stellung des § 116 Abs. 3" verweigert. 

Auch 27 Jahre nach seinem In-Kraft-Treten enthält das 
Strafvollzugsgesetz mit der genannten Norm eine grundle
gende Verfahrensvorschrifl, die sowohl in Rechtsprechung 
(und literatur) als auch in der Strafvollzugspraxis gegen
sätzlich ausgelegt wird und damit das niCht Immer unpro
blematische Verhällnis zwischen beiden Institutionen zu
sätzlich belastet. Der schon vor Jahren wiederhol t und mit 
Recht zur dringend gebotenen gesetzlichen Klarslellung 
aufgeforderte Gesel zgeber31 ist insoweit zwar untätig ge
blieben; der Klärungsbedarf enllälll damit Jedoch keines
wegs. 

Beispiel: Ein lebeflSlange Freiheitsstrafe verbüßender 
Strafgelangener erwir1<t mit seinem Antrag aul gerichtliche 
EntSCheidung einen Beschluss"', mit dem der von der Jus
tizvotlzugsanstalt (auf Grund masSiver Weisungsverstöße) 
angeordnete Widerruf der bis dahin gewährten Ausgänge 
sowie die infolgedessen angeordnete und VOllzogene 
Rückverlegung in die nach dem Vollstreckungsplan 
zuständige Justizvollzugsanstalt aufgehoben werden. Zu
gleich verpllichtet das Gericht die VollzugSbehörde zur so
lortigen Gewährung von AUSgängen und zur RÜCk-Rück· 
verlegung. 

Gegen diese Entscheidungen legt die JUSlizvolizugsan
stal t unverzüglich und in zulässiger Form Rechtsbeschwer
de ein. 

Ist die Vollzugsbehörde verpfliChtet. vor dem Eingang 
der Entscheidung des ReChtsbeSChwerdegerichts sofort 
die Rückverlegung rückgängig zu machen und dem Gefan
genen solort (wieder) Ausgänge zu gewähren? 
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Maßgeblich ist die in § 116 Abs. 3 getroffene Regelung. 
Dort heißt es: 

"Oie Rechtsbesd'lwerde hat keine aufschiebende Wir
kung. § 114 Abs. 2 gilt entsprechend.-

§ 114 Abs. 2 lautet: 

. Oas Gericht kann den Vollzug der angefochtenen 
Maßnahme aussetzen , wenn die Gefahr bestehl, dass die 
Verwirk lichung eines Rechts des Antragstellers vereitelt 
oder wesentl ich erschwert wird und ein höher zu be
wertendes tnteresse an dem sofortigen Vollzug nicht ent
gegensteht. Das Gericht kann auch eine einstweilige 
Anordnung erlassen; § 123Abs. t der Verwattungsgerichts· 
ordnung ist entsprechend anwendbar. Die EntSCheidungen 
sind nicht anlechtbar: sie können vom Gerich t iederzei t ge
ändert oder aufgehoben werden." 

11. Verhaftensalternativen der Justizvoll
zugsanstalten 

a) Verneint die Vollzugsbehörde die Ausgangslrage. 
macht sie deshalb die Rückver1egung nicht rUckgängig und 
verweigert die Gewährung von Ausgängen weilerhin. bis 
das Rechtsbeschwerdegericht entschieden hat. so riskiert 
sie den Vorwurf. eine Gerichtsentscheidung missachtet und 
sich verfassungswidrig verhalten zu haben . wenn das 
RechlSbeSChwerdegericht der Auffassung ist, die Entschei
dung der Strafvoltstreckungskammer ent1alte eine die Volt
zugsbehOrde sofort verpllichtende Wir1<ung." 

b) Bejaht die VotlzugSbehörcle die Frage und stellt sie 
daher neben der eingelegten Rechtsbeschwerde unver
zuglieh einen Antrag auf Aussetzung des Vollzuges des an
gefOChtenen Beschlusses, so riskiert sie die Verwerfung 
ihres Aussetzungsantrages als unzulässig. wenn das 
Rechtsbeschwerdegericht der Auffassung ist. vor Eintritt 
der Rechtskra ft entfalle die EntSCheidung der Strafvollstre
ckungskammer noch keine die VollzugSbehörde verpfl ich
tende Wirkung." 

fff . Streitstand in der Rechtsprechung 
der Oberlandesgerichte und in der 
Literatur 

a) Die OlGe Koblenz" . Celle" . Frankfurt a.M .... 
Hamm" . Zweibrücken'" und das KammergeriCht '" vertre
ten die Auffassung , die Rechtsbeschwerde habe niemals 
aulschiebende Wirxung. Zur Begriindung verweisen sie aul 
den Wortlaut des § 116 Abs. 3 Sau 1. 

Das Ol G Hamm stützt sich außerdem aul die in § 116 
Abs. 4 angeordnete entsprechende Anwendung der Vor· 
schriften über die Beschwerde in der Strafprozessordnung. 
soweit das Strafvollzugsgesetz nichts Anderes bestimmt; 
für das Beschwerdeverfahren nach der StPO sei aner
kannt. dass andere richterliche Entscheidungen als Urteile 
grundsätzliCh mit ihrem Erlass vollstreckbar und durch
führbar seien, ohne dass es hierzu einer besonderen 
Anordnung bedürfe (§ 307 Abs. 1 StPO). 

b) Oie Gegenmeinung lolgt der genannten Aechtsan
sicht nur fUr solche RectllSbeschwerden, die entweder der 
Gefangene eingelegt hat oder die sich nicht gegen Ver
pfl ichtungsbeschlüsse richten. Sie wird von den OlGen 
Karisruhe'lI, Stuugart " j und Bremen'>! geteilt. die den Ge
setzeswortlaut niCht für eindeutig hallen und sich an der te
leologiSChen und systematischen Auslegung der Vorschrift 
orientieren. 
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cl Auch die literatur ist unterschiedlicher Ansicht,'1! 

Die einen SuspensiveHekl der Rechlsbeschw8rde generell 
verneinende Position argumentiert im Wesentlichen eben
lalls mit dem scheinbar eindeutigen Wortlaut des Satzes 1 
des§116Abs. 3'lI, 

Dieser steht jedoch nach Auffassung von Ullenbruch''l und 
Franke'"' einer systematisch und teleologisch begründe
tenllll einschränkenden Auslegung nicht entgegen: 

Mit dem Satz .die Rechtsbeschwerde hai keine aufschie· 
bende Wirkung" lasse sich grammatisch auch die Ausle
gung vereinbaren, dass mit "die Rechtsbeschwerde" nur 
die des Gefangenen gemeint sei und die der Vollzugsbe
hörde gegen einen sie nicht unmittelbar verpHichtenden 
Beschluss. Mit dem Wortlaut des § 11 6 Abs. 3 Satz 1 sei 
auch die Auslegung vereinbar, die aus der Bezugnahme in 
seinem Satz 2 aut den entsprechend anzuwendenden 
§ 114 Abs. 2 eine nur begrenzte Geltung des Ausschlusses 
des SuspensiveHektes folgere; § 114 Abs. 2 Satz 1 spre
che nämlich von einem Recht des Antragstellers und be
schränke die Aussetzung aut die angefochtene Maß
nahme. 

§ 116 Abs. 3 stehe im systematischen Kontext mit § 114 
Abs. 1 ("Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung hat kei
ne aufschiebende Wirkung.") und regele - aus dem Blick
winkel des Gefangenen - das prozessuale Schicksal der 
angefochtenen Vollzugsmaßnahme nach Einlegung einer 
Aechtsbeschwerde bis zur Entscheidung des Aechtsbe
schwerdegerichts. Der in § 114 Abs. 1 genannte Antrag sei 
zwangsläufig der eines Gefangenen, denn nur dieser be
dürfe des Rechtsschutzes gegen (ihn beschwerende) Voll
zugsmaßnahmen. Sinn und Zweck beider Vorschriften sei 
es auch, die Durchsetzung von Vollzugsmaßnahmen im 
Interesse eines wirksamen Behandlungsvollzuges durch 
Rechtsbehelfe Strafgefangener grundsätzlich nicht zu ver
zögern . Dagegen diene der Ausschluss eines SuspenSiv
effekts in § 116 Abs. 3 nicht der Vollstreckbarkei t der ge
richtlichen Entscheidung, sondern - wie schon dar Antrag 
des Gefangenen auf gerichtliche Entscheidung nach § 109-
der Vollziehbarkeit der von der Vollzugsbehörde getroffe
nen Vollzugsmaßnahme. Der Strafgefangene habe nach 
der verweisung in § 116Abs. 3 Satz 2 auf § 114Abs. 2 auch 
im Rechtsbeschwerdeverfahren Anspruch auf den in der 
letztgenannten Vorschritt normierten (und ausreichenden) 
Rechtsschutz (wie schon in erster Instanz). so dass es ihm 
freistehe, beim Aechtsbeschwerdesenat eine einstweilige 
Anordnung mit dem Ziel der Verpflichtung zur sofortigen 
UmsQtzung des BeSChlussQs der Strafvollstreckungskam
mer zu beantragen. 

Da § 1 I 4 Abs. 2 unmittelbar nur erstinstanzlich gelte. kön
ne die Vorschrift im Rechtsbeschwerdeverfahren nur ent
sprechend angewandt werden; das in § 116 Abs. 3 Satz 2 
verwendete Wort "entsprechend" beziehe sich nach dieser 
Auffassung nicht etwa auf den in § 114 Abs. 2 Satz 1 ge
nannten Begriff der "Maßnahme". Für einen erstinstanzlich 
unterlegenen Gefangenen, der z.B. verlegt worden ist, ma
che die verweisung in § 116 Abs. 3 Satz 2 auf § 114 Abs. 2 
auch Sinn, denn ihm müsse wegen seines Grundrechts auf 
effektiven Rechtsschutz aus Art . 19 Abs. 4 GG im Einzelfall 
die Möglichkeit des Eilantrages auch im Aechtsbeschwer
deverfahren offen stehen. 

Dass dies nicht auch für die - grundsätzl ich nicht auf Eit· 
rech tsschutz angewiesene - Vollzugsbehörde gelte, werde 
insbesondere im Falle des § 114Abs. 2 Satz 2 deutlich, der 
für die einstweilige Anordnung aut § 123 Abs. 1 VwGO ver
weist; diese Vorschrift könne aber für die Vollzugsbehörde 
schon deshalb nicht gelten , weil sie die von ihr gewünsch
te Anordnung jederzeit selbst erlassen kÖnne. 

IV. Stellungnahme 
Es steIlI sich die Frage, weshalb einem - neben der ein

gelegten Aechtsbeschwerde (unterstellt: ohne aufschie
bende Wirkung) - entsprechend § 114 Abs. 2 Satz 1 ge
stellten Aussetzungsantrag der Vollzugsbehörde bereits 
vor der Eilentscheidung des OLG hier(iber oder vor dessen 
Entscheidung Ober die Aechtsbeschwerde ein Suspensiv
effekt zukommen soll. Hierzu äußert sich keine der ge
nannten Entscheidungen"). 

a) $uspensiveffekl des Aussetzungsantrags? 

Das Kammergericht meinFl, es sei nicht unzulässig, bei 
unverzüglich gestelltem Aussetzungsantrag der Vollzugs
behörde bis zur Entscheidung des Rechtsbeschwerdege
richts zuzuwarten , ohne den angefochtenen Beschluss so· 
fort umzusetzen, weil davon auszugehen sei. dass die 
Verpllichtung zum Vollzug bis zur Entscheidung über den 
Aussetzungsantrag ruhe und ein Abweichen von der in 
§ 11 6 Abs. 3 Satz 1 getroffenen Regelung dann gerecht
fertigt und dem Gefangenen zumutbar sei; der Suspensiv
effekt sei allerdings nur dann gerechtfertigt, wenn er sich 
auf den Zeitraum beschränke, der notwendig sei"", um ei· 
ne Entscheidung des Rechtsbeschwerdegerichts über die 
Aussetzung des Vollzuges zu erwir1l:en. Näher begr(indet 
wurde diese Meinung allerdings nicht. 

Geht man von der Prämisse der generell fehlenden auf
schiebenden Wirkung der Aechtsbeschwerde aus, so ist 
nicht einsichtig, weshalb bereits dem bloßen Aussetzungs
antrag eine solche Wirkung zuzuerkennen sein soU"'. Ge
wiss ist es in der Sache vernünftig, die Rechtsauffassung 
des Aechtsbeschwerdegerichts zu dem Ausselzungsan
trag der VOllzugSbehörde abzuwarten; allerdings muss SiCh 
das Gericht in seiner Begründung der (Nicht-)Aussetzungs
entscheidung zur Erlolgsaussichl der Aechtsbeschwerde 
gar nicht äußern. Das im Falle divergierender Entscheidun
gen drohende Hin und Her ist jedenfalls sowohl aus Sicht 
der Anstalt als auch der des Gefangenen ausgesprochen 
misslich. 

Jedenfalls die Rechtsprechung der OLGe Koblenz und 
Frankfurt a.M. hat bislang daran festgehalten, dass erst die 
aussetzende EntsCheidung selbst die Vollzugsbehörde von 
ihrer Verpflichtung zur sofortigen Umsetzung des ange
fochtenen Beschlusses entbinde"". 

b) Weshalb wird die vorübergehende Nichtumsetzung 
angefochtener Verpflichtungsentscheidungen durch Justiz
vollzugsanstalten nach deren Aussetzungsanträgen still
schweigend tOleriert? 

Indessen dürfte davon auszugehen sein, dass die erst
instanzlieh unterlegene Vollzugsbehörde in sämtlichen 
Fällen, in denen sie einen Aussetzungsanirag gestellt hat
te, davon abgesehen hatte. die Verpflichtungsentscheidung 
der StVK sofort umzusetzen. Es erscheint nahe liegend, 
dass die Justizvollzugsanstalten in der Hoffnung auf einen 
irgendwann ergehenden Aussetzungsbeschluss ~ihren· 

status quo aufrecht erhalten (hatten). Soweit ersichtlich hat 
hieran keines der OLGe Celle , Hamm, Frankfurt a.M ., 
Zweibrücken oder das Kammergericht Anstoß genommen. 
Von deren Standpunkt aus wären die Justizvollzugsanstal-



ten jedoch gehalten, die von ihnen angefochtenen Ver
pflichtungsentscheidungen unverzüglich zu beachten, also 
auch Irolz ihrer Ausselzungsanträge. In unserem Beispiel 
müsste also die Justizvollzugsanstalt den Gefangenen sa
fort wieder in diejenige verlegen, in die er zu Weiterbil
dungszwecken in Abweichung vom VOllstreckungsplan 
verlegt worden war; vor allem aber müsste die Justizvoll
zugsanstalt dem Gefangenen sofort die Ausgänge gewäh
ren, die die Slra(volistreckungskammer (ur geboten hält. 
Entscheidet in den nächsten Wochen (wann dies der Fall 
sein wird, kann die Vollzugsbehörde nicht wissen) das 
Aechtsbeschwerdegericht im Sinne der Vollzugsbehörde -
sei es in der Aussetzungsentscheidung, sei es in der 
Aechtsbeschwerdeentscheidung - so musste der Gefange
ne erneut verlegt werden; er hätte sich aber bereits tage
lang als freier Mann außerhalb der Justizvollzugsanstalt 
bewegen können - mit allen Risiken für die Allgemeinheit, 
die einzugehen die Vollzugsbehörde als unvertretbar an
sieht, die Strafvollstreckungskammer aber nicht. 

Im Übrigen wurde die Vollzugsbehörde dadurch, dass 
sie die von ihr angefochtene Entscheidung (Verpllichtung 
zur sofortigen Ausgangsgewährung) sofort umsetzt. ihre 
Aechlsbeschwerde selbst gegenstandslos machen und ihr 
den Boden entziehen (Erledigung der Hauptsache)'Il, so 
dass die Vollzugsbehörde niemals eine sachliche Prüfung 
durch das Aechtsbeschwerdegericht erreichen kOnnte. 

c) Folgendiskussion 

Hilfreich erscheint auch die BetraChtung der jeweiligen 
Folgen der unterschiedlichen Auffassungen: 

Wird die Aechtsbeschwerde der Vollzugsbehörde (und 
ihr schon gestell ter Aussetzungsantrag) verworfen und 
bleibt die tatsächliche Situation des Gefangenen unverän
dert, so besteht sein Nachteil darin , erst mit einiger Verzö
gerung verlegt zu werden und Ausgang zu erhalten. 

Hat die Aechtsbeschwerde der Vollzugsbehörde (und 
ihr schon gestellter Aussetzungsanirag) dagegen ErfOlg 
und war die angefochtene Entscheidung sofort umgesetzt 
worden. so besteht der Nachteil der Allgemeinheit (nicht et
wa der VolizugsbehOrde) darin, dass die Gefahr endgülli
ger Schädigungen (bei Missbrauchsgefahr) so lange be
steht, bis der status quo ante wieder hergestellt ist: dies ist 
nur dann ein ebenfalls vorubergehender Nachteil , wenn 
sich das Missbrauchsrisiko bis dahin (noch) nicht realisiert 
hat"').2fI,l'tI. 

Dem Dilemma, dogmatisch niCht erklären zu können, 
weshalb die Vollzugsbehörde nicht sofort, nachdem ihr der 
Verpflichlungsbeschluss zugestellt wird, denselben umset
zen muss, entgeht demnach nur die Auffassung, dass be
reits die Rechtsbeschwerde selbst in diesem Falle auf
schiebende Wirkung hat. 

d) Suspensiveffekt bestimmter Beschwerden nach der 
StPO 

Auch die immerhin in bestimmten Fällen mit Suspensiv
effekt ausgestaltete Beschwerde nach § 307 Abs. t StPO 
streitet nicht tur die Gegner des (eingeschränkten) Suspen
siveffekts der behördlichen Rechtsbeschwerde, denn so
bald das Urteil vollstreckbar ist (§ 44g StPO), ist nicht mehr 
Ober die Schuldfrage des früheren Angeklagten zu befin
den; die Grundentscheidung (es ist die im rechtskräftigen 
Urteil verhängte Freiheitsstrafe zu vollstrecken) ist hier be
reits getroffen, während dies im gerichtlichen Erkenntnis
verfahren nicht der Fall ist. Im Erkenntnisverfahren ist die 
Rechtsposition des Beschuldigten/Angeklagten eine 
grundlegend andere - nämlich stärkere - als im Strafvott
streckungs- und im Stra fvOltzugsverfahren (vgl. §§ al 
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Abs.4, 120 Abs. 2 StPO einerseits und §§ 454 Abs. 3 
Satz 2, 455 Abs. 4 Satz 2, 458 Abs. 3 Satz 1, 1. Halbsalz 
und 462 Abs. 3 Satz 2 StPO andererseits); während im 
Erkenntnisverfahren die Unschuldsvermutung gilt, so dass 
jeder einzelne Eingriff in das Freiheitsgrundrecht des Be
schuldigten/Angeklagten einer besonderen legitimation 
bedarf, gilt die Unschuldsvermutung in den beiden let2tge
nannten Verfahrensarten nicht (mehr): ein Gericht hat 
rechtskräftig bestimmt, dass Freiheitsentziehung zu voll
ziehen ist und diese damit grundsätzlich, prozessord
nungsgemäß und verfassungsgemäß legitimiert. 

Wenn die VOllstreckung einer Freiheitsstrafe einmal be
gonnen hat, kann sie nur noch unter sehr engen Voraus
setzungen (§§ 455 Abs. 4, 455a, 456a SIPOj unterbrochen 
werden. Sofortige Beschwerden der Vollstreckungsbehörden 
gegen gerichttiche Restslralaussetzungsentscheidungen, 
aber auch gegen gerichtliche Anordnungen, die Strafvoll
streckung zu unterbrechen, haben deshalb aufschiebende 
Wirkung. 

e) § 167 Abs. 2 VwGO 

Im verwaltungsgerichtlichen Verfahren, auf das § 114 
Abs. 2 Satz 2 ausdrucklich Bezug nimmt und das auch 
sonst das vollzugsgerichtliche Vertahren ebenso prägt (vgl. 
§ 115 Abs. 25) wie es die StPO lut (§§ 116 Abs. 4 , 120Abs. 
t ), gibt es sogar mit § 167 Abs. 2 VwGOeine Norm, die den 
Suspensiveffekt eines Aechtsmittels der verwaltungsbe
hörde ausdrücklich regelt. Auch der Kläger, der im ersten 
Aechtszug mit seiner Verpltichtungsklage Obsiegt hat, er
hält deshalb wei teren (vorläufigen) Rechtsschutz nur unter 
den Voraussetzungen des § 123 Abs. 1 VwGO. 

Es isl - erst recht bei Beachtung der unter c) darge
stellten Folgendiskussion - kein sachlicher Grund ersicht
lich, weshalb dies tur das vollzugsgerichlliche Vertahren 
gegenleilig zu regeln sein sollte. 

Aber: Es muss eindeutig geregelt werden! 
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" In Würde sterben auch im 
Strafvollzug?!" 
2. Studientag am 06.07.2004 in 
Haus Ortlohn/lserlohn 

Silke Maria Fiedeler 

Der zweite Studientag zum Thema Hin Würde sterben· 
auch im Strafvollzug?!~ ha"e sich das hOChgesteckte Ziel 
gesetzt. Politik, Kirche, Wissenschaft und Strafvollzug mit
einander ins GespräCh zu bringen, in der Hoffnung, hier· 
durch neue Perspektiven für das Thema zu erschließen. 

Die geringere Zahl an Teilnehmern, die sich dieses Mal 
neben Interessierten aus anderen Bundesländern vorran
gig aus Haupt- und Ehrenamtlichen des Strafvollzugs in 
NRW zusammensetzten, erklärte sich möglicherweise mit 
der Wahl der Schwerpunktsetzung . Im Unterschied zu dem 
ersten Sludientag fand das Thema allerdings (eges lnleres
se bei der Presse. 

Nachdem Ursula Riekenbrauck vom Institut für Kirche 
und Gesellschaft ihre Teilnahme kurzfristig absagen muss
te, führten Herr Adrian Ti llmanns, Gefängnisseelsorger der 
JVA Bochum, und ich durch den Tag . 

Am Vormittag hiell zunächst Prof. Müller-Dietz seinen 
Vortrag unter dem Titel .Menschenwürde und Strafvollzug 
Nicht zulelzt im Blickwinkel von Grenzsituationen" aus ju
ristischer Sicht. 

Ausgehend von der These, dass der Strafvollzug selbst 
bereits eine Grenzsituation im leben eines Menschen dar
stelle, führte der Aelerent aus, dass und wie sich diese 
Basissitualion, in der Gefährdungen der Menschenwurde in 
allen Bereichen drohten, noch durch besondere Umstände 
steigern könne. 

Als Gründe nannte er systemimmanente, wie auch Ge
fährdungen externer Art aus einer Kriminalpol itik. die dem 
Stra/· und Maßregelvollzug vorrangig oder gar ausschließ
lich eine Ausgestaltung unter Sicherheilsgesichtspunkten 
abverlange und sich vom Resozialisierungsziel weitgehend 
verabschiede. 

Über Beispiele zu anderen Grenzsituationen, die sich in 
der aktuellen Diskussion befinden, wie Folter und Genfor
schung und in Anlehnung an die hOchslrichterl iche Recht
sprechung, SChlug er den Bogen zur besonderen Ausnah
mesituation Sterbender im Strafvollzug. 

Prof. MQller-Dietz machte deullich, dass es dem Staat 
nicht verwehrt sei, lange Strafen zu vollziehen, die Würde 
des Menschen sei jedoch gleich/alls zu schützen. Dies gei
te auch in Fällen begrenzter Lebenserwartung und habe 
zur Konsequenz, dass der Achtung der Menschenwürde 
mit zunehmender Dauer des Freiheitsentzugs zunehmen
des Gewicht zukomme. Deshalb seien alle MögliChkeiten 
auszuschöpfen und weiter auszubauen, die der Freiheit 
des Menschen und den Bedingungen eines erlöschenden 
l ebens Rechnung trOgen. Wer die Menschenwürde ande
rer verletze, so der Referent, verletze die eigene Würde. 

Es schloss sich hieran eine rege Diskussion an, die 
Gelegenheit zu Rückfragen und Vert ielung bot. 



Prof. Jaenichen, eröffnete seine theologisch-ethische 
Sicht auf das Thema unter dem Titel "Theologische Per
spektiven für ein Sterben in Würde" am späten Vormittag. 
Sein dreigliedriger Vortrag befasste sich ZUnächst allge
mein mit dem Alterungs- und SIerbeprozess und zeigle die 
psycho-sozialen Herausforderungen auf, denen die Ster
benden selbst wie auch deren Umfeld im Angesicht des 
Todes ausgesetzt seien. Eindrücklich schilderte er den 
Prozess der Entmächtigung , das Phänomen der Vereinze
lung des Sterbenden durch den Sterbe prozess und die 
Bedeutung und Suche nach einer Gesamtdeutung des 
Lebens. 

Im zwei ten Tei l befasste sich der Relerent mit der Frage 
der Bedingungen für ein menschenwürdiges Sterben unter 
dem obersten Prinzip der Wahrung menschlicher Autono
mie. Hier wies er wegen der Beschränkung der Autonomie 
im Vollzug darauf hin, dass dies ein extrem erschwerter Ort 
fLir das Sterben sei, weil die Bedingungen für ein Abschied
nehmen in Integrität nur eingeschränkt möglich seien und 
eher Verzweiflung, Lebensekel und Aggressivität zu erwar
ten seien. Deshalb plädierte Prol. Jaenichen im dritten Teil 
seiner AUSführungen fur das rechtsethische Prinzip der 
Billigkeit, für das Moment der Güte und Nachsicht in dieser 
Situation. mit dem vorrangigen Ziel, der Haft in dieser Le
benssituation ein Ende zu setzen, ohne eine Desperade
Problematik und die Grenzen der Regelungskompetenz 
außer Acht zu lassen. Am Ende blieb seine Frage stehen, 
wie wohl ethische Gesichtspunkte über die gesetzlichen 
Regelungen hinaus Geltung beanspruchen und als Hilfen 
im Einzelfall umgesetzt werden könnten . Zur Beantwortung 
der Frage bot die anschließende Diskussion Gelegenheit, 
die auch neue Perspektiven und Denkansälze eröffnete. 

Ausgehend von den zentralen Thesen der zwei Vorträ
ge erarbeiteten die Teilnehmer in Vorbereitung auf die Po
diumsdiskussion am Nachmittag Fragen an die Politiker. 
Hier fanden sich ganz praktische Fragen zur Umsetzung, 
SChulung und Finanzierung einer Sterbebegleitung im Votl
zug, aber auch der Wunsch nach Rechtfertigung der Politik, 
wie sie der Verschärfung des Strafrechts und dem damit 
einhergehenden Sterben im Vollzug entgegenwirke und in 
Zukunft entgegenzuwirken gedenke. 

An der sich anschließenden Podiumsdiskussion nah
men. neben den Referenten des Vormittags, der Präsident 
des l andesjustizvollzugsamtes, Klaus Hübner, für die FDP 
der l andtagsabgeordnete Brendel, für die CDU der Land
tagsabgeordnete Dr. Franke und für die SPD der l andtags
abgeordnete Dr. Scholz teil. 

In seinem Eingangsstatement relativierte der Präsident 
des landesjustizvotlzugsamtes NRW das Thema des Ta
ges zunächst unler Hinweis auf die durchschnittl iche Ster
berate in nordrhein-westfälischen Haftanstalten. Zwischen 
1980 und dem Jahr 2003 hätte die Zahl der in Haft ver
storbenen Gefangenen nach seinen Erkenntnissen durCh
SChn ittlich konstant bei zwölf gelegen. Eine steigende 
Tendenz sei nicht zu verzeichnen. Seiner Ansicht nach 
reichten die gesetzlichen Vorgaben aus, damit es im Voll
zug nicht zum Versterben von Gefangenen komme, insbe
sondere müssten nur die Vorgaben des BVerfG ernst 
genommen werden. Statt einer finalistischen BetraChtungs
weise unter dem Stichwort ~Sterben im StrafvOllzug" seien 
mutige Entscheidungen im Vollzug, angemessene parla
mentarische und politische Reaktionen und die nötigen fi
nanziellen Ressourcen für die Resozialisierung nötig, um 
die Zahl der Sterbenden auf ein Minimum zu reduzieren. 
Für die wenigen für eine Entlassung ungeeigneten Gefan
genen, für die sich das Problem stellte, im Strafvollzug zu 
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versterben, re ichten seiner Ansicht nach die traditionellen 
Reaktionsweisen aus. Im Vollzug sei es dann angezeigt, 
mit geeigneten Personen und ggf. anderen Gefangenen ei
ne Sterbebegleilung zu organisieren , wohl wissend. dass 
keine hOhen Anforderungen an die Qualität der Sterbe be
gleitung im Vollzug gestellt werden könnten. 

Peter Brendel von der FDP machte in seinem Ein
gangsstatement deutlich, dass er der Ansicht seines 
Vorredners nicht zu folgen vermochte. Was den Vollzug an
belangte - so der mit der Sonderzuständigkeit Maßregel
vollzug betraute Politiker - habe er den Eindruck, dass zu
nehmend zurückhaltend von frühzeitiger Entlassung und 
Entlassungsvorbereitungen Gebrauch gemacht werde. Es 
sei die Tendenz zu erwarten, dass die Menschen, insbe
sondere Sicherungsverwahrte und zu lebenslanger Haft 
Verurteilte, in Zukunft noch länger in Haft gehalten wurden, 
als es derzeit der Fall sei. Zudem sehe er ein großes 
Problem darin, dass der Tod allgemein in der Gesellschaft 
verdrängt werde und sich in Haft besondere Probleme bei 
einer Sterbebegleitung stellten. 

Ihm schloss sich Dr. Hans-Joachim Franke von der 
CDU an. Vor dem Hintergrund langjähriger Erfahrungen als 
Sozialdezernent und in diesem Zusammenhang mit Fragen 
des Versterbens von Sozialhilfeempfängern befasst, mach
te der CDU-Poli liker deullich , dass die Fragestellung des 
Sterbens in Wurde seiner Ansicht nach keine vollzugsspe
zifische Frage darstelle. Strafe und Strafvollzug seien zu
lässig. und dass der Tod auch hier eintreten könne, sei 
menschlich und eine Situation, wie sie im normalen Leben 
ebenfalls eintreten könne. Deshalb sei auch beim Sterben 
im Vollzug kein juristisches Problem zu lösen, sondern sei 
vielmehr allgemeine Handlungskompetenz und Persönlich
keitsbildung gefragt, da jeder ad hoc in die Situation kom
men könne , Sterbebegleiter eines Nächsten werden zu 
müssen. 

Dr. Georg SCholz, Mitglied der SPD-Fraktion im l and
tag , äußerte sich eingangs zu der Frage, wie das licht am 
Ende des Tunnels für Gefangene aufrechterhalten werden 
könne, in Anlehnung an die These von Hübner. Es müssten 
die Möglichkeiten des Rechts ausgeSChöpft werden, um die 
Zahl der BetroHenen, die mit dem Tod in Haft konfrontiert 
würden, möglichst gering zu halten . Denn es sei, so der 
Mediziner und Psychotherapeut, vorrangig ein Problem der 
Umgebung, hier also der Haftanstalt, wenn ein Mensch 
dort verstüme und andere Gefangene sich mit der Frage 
auseinander setzen müssten, in die gleiChe Situation ge
raten zu können. Einer Normierung würde sich dieser Pro
blembereich allerdings naturgemäß entziehen, weil Ster
ben ein individueller Prozess sei und es immer eine 
individuelle Entscheidung sein müsse , wo und wie men
schenwürdiges Sterben zugelassen werde. Alle seien ge
fordert, den Tod zu akzeptieren, statt den Druck und die 
Anspruchshaltung zu fördern, um jeden Preis Leben retten 
zu wolten oder zu müssen. 

Einstieg in die Diskussion war die Frage eines der Teil
nehmer, was die Politik tue, um der ständigen Verschärfung 
des Strafrechts bzw. seiner immer restriktiveren Auslegung 
entgegenzuwirken. Hier fanden insbesondere Brendel und 
Scholz klare Worte dahingehend, dass von der Politik zu 
wenig und zu viel getan werde. Denn die Politik sei unter 
dem Druck der Öffenllichkeit und bei konkretem Anlass 
schwerer Straftaten schnell geneigt, dienstleistungsorien
tiert die Schraube höher zu drehen, viel zu schnell neue 
und verschärfte Gesetze zu verabschieden, wohl wissend, 
dass es nichts nütze und hoffend , dass es nicht schade. 
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Im Laufe der Diskussion wurden insbesondere der 
Druck der Gesellschaft, mangelnde Zusammenarbeit von 
Regierung und Opposition im Bereich des Strafrechts und 
Sirafvollzugsrechts, finanzieller und personeller Ressour
cenmangel. sowie mangelnde Kommunikation und Koope
rat ion der Entscheidungsträger im Vollzug als Probleme 
durch Podiums- und Plenumsteilnehmer artikuliert. 

Mit einem kurzen Zwischenfazi! brachte Prol. Jaenj
chen deutlich auf den Punkt, dass das Thema des Tages 
von Seiten des Podiums insgesamt stark relativiert worden 
sei. Er hinterfragte dabei kritisch, ob in einer Kultur, in der 
der Umgang mit dem Sterben bereits außerhalb des Straf
vollzugs verloren gegangen sei, überhaupt der Rekurs auf 
allgemeine menschliche Kompetenzen im Vollzug sinnvoll 
sei, 

Es zeigte sich mit Fortschreiten der Diskussion und 
Rückfragen aus dem Plenum, dass die Darstellung des 
Präsidenten des Vollzugsamtes nicht mit den Erfahrungen 
der Bediensteten des Vollzugs korrespondierte. Hier wur
den allerdings erste l ösungsansätze formuliert , wie Zu
sammenarbeit Im Sinne das ResoziaJlslerungziels verbes
sert werden könnte, um auf diese Weise die Ressourcen 
des Vollzugs bestmöglichsl zu nutzen, 

Auf die abschließende Frage, welche Maßnahmen 
denn nun sinnvoll seien, um dem Sterben, das im Strafvoll
zug immer noch geschehe, entgegenzuwirken, waren die 
Abschlussstatements konstruktiv und standen offensicht
lich unter dem Eindruck, dass es ein tatsächliches Problem 
zu lösen gilt. 

Klaus Hubner regte erneut im Bedarfsfall eine Sterbe
begeleitung mit Mitarbeitern des Vollzugs im Vollzug an, 
Vorrangig solle jedoch der Resozialisierungsvollzug so 
ausgestaltet werden. dass die Zahl der in Haft Versterben
den klein gehaUen würde. 

Hieran anknüpfend forderte Karf Peter Brendel , die 
fach fiche Kompetenz im Vollzug zu stärken, beispielsweise 
durch Aus- und Fortbildung. Darüber hinaus äußerte er die 
Hoffnung, dass sich die Poli tik stärker mit dem Thema 
Strafvollzug befasse und begreife, dass nicht noch wei tere 
gesetzliche Regelungen notwendig seien, 

Dass etwas geschehen müsse und eine zunehmende 
Tendenz dos Sterbens im Strafvollzug bestehe, dem 
stimmte auch Dr. Hans-Joachim Franke zu, sah allerdings 
keine Handlungsnotwendigkeit beim Gesetzgeber. 

Dr. Georg Scholz appellierte vor allem an mehr Rück
grat bei der Oppositionsarbeit, wenn konkrete Einzelfälle 
eine einheitliche Antwort der Politik verlangten. 

Prof. Heinz Müller-Dielz schloss mit dem Hinweis, dass 
das Problem auf allen Ebenen angegangen werden müs
se, und zwar im Sinne der Autonomie und Entscheidungs
freihe it. Da Sterben im Strafvollzug in der Gesetlschaft an
ders wahrgenommen werde. gelte es. diese fur das Thema 
zu sensibilisieren. 

Kleinkunst und Klassik hinter 
Schloss und Riegel 

Ulrike Cordes 

Kabarettist Achim Amme war schon da, der Kinder
zirkus ~Rot(z)nasen~ will noch kommen. Junge Interpreten 
von der Yehudi-Menuhin-Stiftung ~Iive music now" gastier
ten ebenso wie das Thalia-Theater mit seinem skurrilen 
musikalischen Renner " Thalia Vista Social Club". Die Spiel
stätte für all die Hamburger Künstler wirkt angemessen ge
diegen: ein großzügiger, neogotischer Kirchenraum, in hei
lem Orange gestrichen, mit einer Orgel sowie einem mehr 
als 100 Jahre allen Flügel auf einem Podest. Von dort wird 
sonst der allwöchentliche Gottesdienst abgehaUen. Dass 
jedoch aus Sichertleitsgründen jeweils hÖChstens 100 Zu
schauer in den riesigen Saal mit den Stahlgittertüren gelas
sen werden, dass ein tätowierter Konzertbesucher schon 
mal auf das Podest kletten, um sich von der jungen Pianis
tin jede Note einzeln erklären zu lassen oder dass nach 
Wagners ~Tannhäuser'·Arie "Oh, du mein holder Abend
stern" ein M ittzwanziger mit Glatze vor Entzücken vier 
Finger in den Mund steckt und gellend pfeift · das alles 
zeichnet einen Kultur·Event an diesem Ort als etwas eher 
UngewöhnliChes aus. Denn die alle Backsteinkirche steht 
mitten in Santa Fu, Hamburgs bundesweit bekannter Jus· 
Hzvollzugsanstalt Fuhlsbüllel, in Haus 11 , Am Hasenberge. 
Und ein seit 1996 wegen Betruges Einsitzender, der 35-jäh. 
rige Thomas W., ist Initiator der regelmäßigen, meist gut 
besuchten l esungen und Konzerte, Kleinkunst- und Thea· 
ternachmittage. Mehr als 20 Veranstaltungen hat W. seit 
dem Jahr 2002 auf die Beine gestellt . Ganz schlicht fing er 
damit an , mit Hilfe der Gelben Seiten und einer Telefon-CD
Rom Kontakte zu Veranstaltern, Theatern und Redaklionen 
zu schmieden. ,.Heute habe ich KünsUeranfragen aus ganz 
Deutschland", sagt der agil und jungenhaft wirkende Mann. 
Gemeinsam mit drei weiteren Santa-Fu-Bewohnern sowie 
natürlich in Kooperation und mit Genehmigung der Haus
leitung bewattigt er seine Arbei t, ror die er eigens einen 
.Culture Club" gegründet hat. In der deutschen StrafvolI· 
zugsszene ist das eine außergewöhnliche Einrichtung: 
Zwar gibt es allerorten Kullurangebote in Form von 
Gastspielen oder auch Projektarbeil mit Insassen - feder
führend ist hier nach eigenen Angaben die größte deutsche 
Juslizvollzugsanstall in BerUn-Tegel , In der etwa die 
Künstlergruppe .Aufbruch" regelmäßig Theateraufführun
gen mit einem Gefangenen-Ensemble realisiert. Doch dass 
Gefangene aus Eigeninitiative selbst für ein regelmäßiges 
Programm sorgen - das hat einen besondoren Stellenwert. 

Kultu rfan sei er schon lange gewesen, sagt der aus 
Frankfurt/Main stammende, ausgebildete Speditions· und 
Aeisever1<ehrskaufmann w.: "Ich bin gern ins Theater ge
gangen, habe viele Musicals mehrfach gesehen." Mit dem 
,.Culture Club" wolle er seinen 474 Mit-Insassen "Freude 
machen". Doch Thomas W., der von morgens Viertel vor 
Fünf bis mittags um Eins als Brotwagen·Begleiter Back
waren an Krankenhauser und Altenheime verteilt, gibt auch 
zu: "Eigenll ich sind meine Gründe eigennützig. Ich habe in 
meinem leben nämlich immer dann Mist gemacht, wenn 
ich zu viel Zeil hatte und mich gelangweilt habe." Täglich 
ein bis zwei Slunden sowie das ganze Wochenende tele
foniert, schreibt und plant er für den Club· ~ich mach' alles 
bis vor die Pforte.· W. will ,Zerstreuung" in den Alltag der 
Häftlinge bringen. Nur für 60 Prozent der Männer, die in 
Einzelzellen wohnen, gibt es in der Anslalt Arbeit. Und das 
Freizeitangebot fiele, so Thomas W., seit Amtsantr itt von 



Hamburgs Juslizsenator Aoger Kusch (CDU) Ende 2001 
wieder knapper aus zuvor. Sein Kulturprogramm mischt er 
so bunt wie mOglich: . Ich hole eigenUich alle rein, die wir 
kriegen können, Im Endeffekt iSI immer einer dabei, den es 
interessiert: In Zukunft soll das Angebot auch die Vorlieben 
der mehr als 50 Prozent Osteuropäer, Türken und Kurden 
berücksichtigen . 

• Diesen Geschichten stehe ich absolut positiv gegenü
ber" WÜrdigt denn auch Sabine Semmler-Welsch, kommis
sarische Vollzugsleiterin des Hauses 11, den .Culture Club", 
In einem Hochsicherheitsgefangnis, in dem Überwiegend 
Langstrafen abgesessen werden, sei es bereichernd, dass 
Häfllinge auf diese Weise Anteil nehmen könnten an dem, 
was draußen in der Gesellschaft geboten werde, meint die 
50-Jährige. Der Chef aller vier Häuser der Justizvollzugs
anstalt Fuhlsbüttel Dr, Andreas Behm (36), schätzt die 
Kunst-Offerten von Thomas W, ebenfalls: Er erkennt darin 
.Möglichkeiten der Horizonterweiterung", Einen Auf
schwung genommen hatte die Kultur-Tradit ion am Hasen
berge übrigens schon einmal : dank des 1981 wegen 
Beteiligung an der Schleyer-Entführung und Ponlo-Ermor
dung verurteil ten, 1998 enllassenen AAF-Terroristen und 
Buchautors Peler-JÜrgen Boock .• Oa ging's mit der Kultur 
richlig los". sagt w.: Bob Geldorf und Peter Maffay, Henry 
Maske und die Kl itschko-Brüder gastierten damals im 
Knast - unentgeltlich, wie ihre Kollegen heute. Im Jahr 2001 
machte das Haus noch einmal Furore mit der OHentlichen 
Aufführungsserie einer eigenen Produktion von George 
Taboris KZ-Gefangenen-Stück .Die Kannibalen". das mehr 
als 1.000 Menschen sahen , Dann schliefen die Aktivitäten 
ein - bis Thomas W, die Initiative übernahm. 

In diesem Herbst gibt er die Organisation jedoch an sei· 
nen bisherigen Mitstreiter Dieter G. (43) ab: W, wird in die 
Freiheit enllassen. Der Nachdenkllchkeit ausstrahlende 
Dieter G., der wegen Mordes und anderer schwerer Verge
hen bis 2021 in der Anstalt bleiben muss und dort die 
Bibliolhek leileI, engagiert sich bei dem Projekt, weil er . in 
Kunst und Kultur eine Möglichkeit" sieht, .,sich auszuagie· 
ren, ohne gesellschaftliche Grenzen zu überschreiten." Auf 
die Unterstatzung von Thomas W. braUCht er wohl dennoch 
niCht zu verzichten: Der planl, neben seiner beruflichen 
Wiedereingliederung, die Neugrünctung des ~Culture Club" 
als eingetragenen Verein: Auf diese Weise will der KulIur
manager aus Santa Fu weiterhin Künstler gewinnen . für 
Auftritte in Krankenhäusem, Kinder· und Altenheimen und 
eben in Strafvollzugsanstalten. 
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Überarbeitete und 
erweiterte Neuauflage 

St G 
Strafvollzugsgesetz 

mit Verwaltungs
vorschriften 

U·HaflVoIllugsO 
StrafvollslreckungsO 
JGG, BZRG, OEG 

t7.Autiage 
2005 

Beck·T&d& im dl'-l 

Te"'."'9a~ mit !>a< ... verzeichoh und eine, Einfiillfung VOll 
Prol. 01. Dr. t\.C. mutL Giint he-r Ka ,"" 
11. Au1tage. 2005. Stand: 15. Oktober 2QO.1. 

XXVI, 308 Seilen. Karton"n € 1,SO 

(Be(k·TeKle Im drY, B.lnd 5513) 

Oie Textausgabe enthält alle wichtigen 
Gesetzestexte, Rechts- und Verwaltungs
vorschriften zum Strafvollzug und ist jetzt auf 

dem Stand vom 15, Oktober 2004, 

Neu in die Sammlung aufgenommen 
sind die für die Vollzugspraxis wichtigen 
bundeseinheitlichen Verwaltungsvorschriften 
zum StVolizG. die im Anschluss an die einSChlä
gigen Paragraphen vollständig abgedruckt sind. 

Die informative Einführung 
durch den Strafrechts-Experten Prof, Dr. Dr, h,c. 
mult, Günther Kaiser liefert einen fundierten 
Überblick über die Geschichte, die rechtlichen 
Grundlagen und d ie Aufgaben des Straf
vollzugsrechts, 

Praktisch 
f ür alle. die sich mit strafrechtlichen Fragen 
befassen - Staatsanwälte, Strafrichter. Straf-
verteidiger und Bewährungshelfer, M itarbeiter 
der Jugendgerichtshitfe sowie Beamte und 
Angestellte im Strafvollzug , 

Beck-Texte im dty 

, 
; 

i 
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Aktuelle Informationen 

Hinweis der Schrimeitung 
Aufgrund einer !echnischen Panne fehlen an ent

scheidender S!&l1e im Heft 1105 in dem auf Seite 48 veröf
fentlichten Beitrag von Prof. Or. Heinz ComeI (Gesetzge
bungskompetenz lür den Strafvollzug muss beim Bund 
bleiben) in der zweiten Zeile der rechten Spalte die Worte 
.Mufig nid'lr. Der Satz muss richtig lauten: .WlSSenschaft, 
Praxis und Potitik waren sich in den letzten 25 Jahren Mu
tig nicht einig über die Bewertung einzelner Regelungen 
des Strafvollzugsgesetzes und deren Umsetzung - aber 
die größere Rechtssieherheit und die bundesdeutsche 
RechtseinheIt wurden regelmäßig von allen belürwortet 
und sind ein hohes Gut, das nicht grundlos aufgegeben 
werden darf." 

Oie Schrilt!eitung bedauert diesen Fehler, zumal er 
den Sinn des Satzes entstellt hat. 

Beiträge zum Strat- und Maßregelvott zug 
Hell 3 des 22, Jahrgangs 2004 der Zeitsctmll ,Recht & Psych

iatrie' (R & P) enthält namentlich folgende Beitrage zum Straf· ul1d 
Maßregelvonzug: 

Jörg GOß~ng und NOfbert Konrad: Zur Entität d&r so genann
ten Haftpsychose(S. 123-129); 
Hans Guggenheim: Zur Bedeutung des Psychothefapeuten
gesetzes im Justilvollzug (5. 130-137); 
Denis Köhle,. Günte, Hinnens. TenJe OUo und Christlan 
Huchzem\OJ(lr: Zur psychischen Belastung von jugendlichen 
und heranwachsenOen Hähl ingen (gemessen mit der SCl 
[ .. Symptom·Checkllste) 90 - A) (5. 138-142): 
Stefan Jacobs und Bettina Aeinhold: Psychische Störungen in
haftierter Jugendlicher und Heranwachsender (5_ 142-146); 
Nort:Jert Konrad: Prävafenz psyt:hischer Störungen bei VerbO
ßem elOer Ersatzfreiheitsstrafe (5. 147-150): 
Florian Schwill und Hans-ludwig Schreiber: Das Aktenein
siehtsrecht dar AufsIchtsbehörde Im Maßregelvotlzug (5.151-
159). 

Ferner sind lolgende neuere Beiträge zum Strafvollzug er-
schienen: 

Ursula Gasch: Privatisierung des Strafvollzugs: Vorstellung e i
nes außereuropäischen Modells am Beispiel der Vereinigten 
Staaten von Amerika. In: BewahrungshiUe (BewH), Jg. 51 
(2004), (5, 260-271): 
Frank Meyer: Privatisierung und Stralvollzug. In: BewH 51 
(2004). (5. 272·282); 
Helmul Kury: Die Angehörigen von Inhaltierten. In: Betrifft 
Justiz Nr_ 19, September 2004, (5_ 332-338). 

Zum Neubau der Justizvollzugsanstalt 
Augsburg 

Oie neue Juslizvollzugsanstall Augsburg wird In Gablingen 
aUl emem ehemaligen Flugplatz enlstehen. Sie muss dorthin 
verlegt werden. um die derzeit bestehende schwierige Situation zu 
bereimgen, Gegenwärtig ist die Josh.zvollzugsanstaJt In zwei ver
schiedene Komplexe aulgeteilt (Anstalt I und 11)_ OieAnstalt I (Haus 
Karmelitergassej befindet sich mitten im Stadtzentrum. Dies lührl 
zu Sicherheits- und Ptatzproblemen. Oie Anstalt I, die für den Votl
zug von Untersuchungsha!t zuständig ist, ist chroniSch überbelegt. 
Nur rela tiv wenige Gefangene kOnnen dort beschäftigt werden. Die 
Anstalt 11 (Haus Hochleldstraße) Ist mehlere Kilometer von der 
Anstalt I entfernt. Dies erschwert emen sinnvollen und ellektiven 
Personale/nsatz ganz erheb~ch . Oie neue Anstalt in Gablingen 
soll rund 424 Haftpl3tze und eine Jugendarrestanstalt mil 45 
Plätzen umlassen. Sie wird ca. 180 Bedienstete erfordern. Das ln
vestitionsvotumen betragl rund 16 Millionen Euro. 

(Nach dem Bericht: In der heißen Phase. Augsburg elhätt neue 
Jl.lstlzvollzugsanSlalt. In: Bayerische Staatsze/tung vom 16. 
Juij 2004.) 

Weitere Haftplätze in Baden-Württemberg 
Nad"l dpa-Inlormationen geht das baden-württembergfsche 

Justizministerium von einem Bedarf von weiteren 1.200 Hafl
plätzen 81.1S_ 500 Haltplätze sollen deshalb durchAn· und Umbau
ten an IQnf bis sechs Standon:an enlstehen. Femer sollen bis 2009 
durch den geplanten Neubau in Offenburg 440 Standardhaltplätze 
und 60 Haltplätze In der angeschlossenen sozialtherapeulischen 
Einrichtung geschaHen werden. Zusatzlich sollen 250 weitere 
Haltplätze in alnem vorgesehenen Neubau in Roltweil entstehen. 
Oie Kosten für einen Ha!tplatz. der im Zuge von Erweiterungs
bauten In einer bestehenden Justizvoll zugsanstalt geschalfen 
wird, werden mit ca. 60.000 Euro veranschlagt_ Ein Haltplatz in ei
ner neu zu errichtenden Ansta lt wird dem Vernehmen nach dage
gen etwa 155.000 Euro koslen. 

Fachwoche Straffälligenhilfe 
Privatisierung als Chance? Grenzlinien zwischen 
freier und staallicher Slraffälligenhilfe 

Die Fachwoche StraHAliigenhilla 2004, die in Verantwortung 
der Evangelischen Konlerenz für Straffälligenhilfe in bewährter 
Koopera tion mit der Katholischen Bundesalbeitsgemeinschalt ruf 
Straffältigenhille vom 22. bis zum 26. November in Bergisch'Glad
bach durchgeluhrt wurde, nAherte sieh dem Thema Pnvatisierung 
aul verschiedenen Wegen und versuchte Insgesamt etwas mehr 
Licht in das durchaus auch emotiopal besetzte Thema Privatisie
rung In der Straffal!igenhiNe Zu bringen. 

Es wurde dabei der Frage nachgegangen. ob sieh die Tendenz 
zum zunehmenden Rückzug des Staates aus VeranlwOf1ungsoe
reichen, also PrivaliSierung. die in allen Bereichen zu beobachten 
ist, auch auf den Bereich der Si raffälligenhilfe ausbreitet und was 
das lür Folgen für die Freie St,affaJ~genhiHe haben kOnnte, Von 
den Hauptreferenlen Prof. 0,. WohHahrt_ 01'. Broch. Prof. 0., We
ber, 01'. PretJsker. Prol. Or. Anhom und Dr. Best wurde ein breiles 
Spokwm der historischen Entwicklung zum Wohlfahrtsstaat und 
selOes möglichen Endes sowie möglicher Weilerentwicklungen 
und Implikationen anlfaUet. Die Auflösung des Wohlfahrtsstaates 
bisheriger PrAgung SChimmerte nahezu durch alle Vortrage. wenn 
auch mit unterschiedlichen Deutungen der sich daraus ergeben
den Möglichkeiten. Das traditionelle Konzept der Tagung wurde am 
Mi\twochnachminag durch d ie Umsetzung des bis dahin neu 
Erlahrenen In einem Planspiel und in einer Gruppenarbeil verlas
sen. Ebcntalls neu war die Projektdarstellung von bereits modell
halt umgesetzten Beispielen von Privatisierung in der StraliAlli 
genhilfe. In diesem Kontext wurde von JOrgen Lobse, GISBU 
Bremerhaven der soziale Dienst ln der JVA Bremerhaven, von Dr. 
Trapper das Baden-Wüntembcrger Projekt Chance. das heißt der 
Jugendstralvotlzug in freier Form nach § 9 1 Abs_ 3 JGG und von 
Gcorg Zwinger die Ireie Straltillhgenhilfe in privater Trägerscha ft 
am Beispiel NeustM (Österreich) vorgestellt_ Das BeISPiel Neu
start war in sofem besonde,s spannend. weil Neustart den Zu
schlag rür das Projeltl Pnvatislerung der Bcwährungshilfe in den 
Amtsgerichtsbczir1<.en Stuttgart und Tilbingen (Baden·Württem· 
barg) erhalten hal Wenn auch Herr Zwinge' /"lichts zu den Bedin
gungen und Voraussetzungen des Einstiegs von Neustart in Ba
den-WOrttemberg sagen konnte. weil dlO Konzcptvorstellung erst 
in der darauf loigenden Woche er101gen sollte. Weßen sieh doch 
von der VOfge5tellten Arbel! manche AOCkschliisse auf die kÜf11ti-
98 Arbeltssituation in den ModetlreglOO8n der BewahrungsMfe in 
Baden-Württembcrg ziehen. An den Nachmittagen, bis auf Milt
woch, wu,den Arbcitsgruppen zu spezifischen Themen angeboten 

Es ist geplant. auch diese Fachwoche in BuchfOIm zu doko
menticren_ 

(Roll Keicher, Evang. Konterenz fur StralfAlligenhilte. Haupt
geschahsstelle OW In Stutlgart ) 

(Aus: Informationsdienst StralfälligenhiHe BAG-S, 12. Jg .. 
Helt 4/2004, S . 12.) 



Justizvollzug in Berlin: Zahlen spiegel 2004·) 
1. Einrichtungen des Vollzuges 

BerUn verfügt Ober neun Justizvollzugsanslallen, eine Jugend
arreslanstall, ein aur drei Vollzugsstandorfe veneilles Justizvoll· 
zugskrankenhaus, zwei Sozialtherapeutische Einrichtungen, die 
jeweils emer der oben genannten Justizvollzugsanstalten ange
schlossen sind, sowie Oberein Aeferat für Aus- und Fortbildung bei 
der Senatsverwallung lür Justiz. 

FO, em neuas Hahkrankenhaus mit 125 Betten laufen Planun
gen. mit deren Realisierung im Jahre 2004 begoonen worden ist. 

2. Personalslellen im Januar 2004 
(einschI. Stellen i i 

sowie 11 

HOherer Verwaltungsdienst 

Ärzte 

Psychologen, Soziologen, Dipl,-Pädagogen 

Lehrer 

Sozialarbeiter 

Werkdienst 

Arbeiter 

Sonstige Dienstktälte 

Insgesamt 

3. Kosten des Vollzuges 
2000 2001 

Neltokosten 
129.66 134,32 

in Mio. EUR 
Ta~eShaftkOSlen eines 
Ge angenen (ohne 84,13 87,43 
Baukosten in EUR 
tägliche Baukosten 

2.34 4.58 
in EUR 

4 Zahl der Inhaftierten 
I ~esta,no... am Erstauf-

Jahr 01 .01. des • Jahres "oh_ 
2000 4.749 • 10.784 

2001 5.040 • 10.528 

2002 5.040 • 10,313 

2003 5.107 9.927 

5. Durchschnitisbelegung OO
) 

23,50 

33,50 

52.00 

12,00 

161 ,00 

100,00 

ln.25 

2.067,61 

114,00 

74, 14 

77.20 

2.892,20 

2002 2003 

131 ,56 \ 30,45 

66.04 81 ,29 

5,78 4,24 

· Gesamtzahl 

· 15.533 

· 15.568 

· 15.353 

• 15.034 

' ) Hrsg. von dar SenalSV(lrwaltung tur Jusli~. Abte,lung 111 (JuslllVOltzug. 
Gnaclenwescn. Soliale Dienste dar Jus~z), Salzburgcrstr. 21·25, 10825 
Berbn (Aup.ugswclse WI,ojC'QllDel . 

.. , Anoaben ohne Jugendarrest 
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insgesamt geschlossener offener 
Vollzug Vollzug 

5.302 3.961 1.341 

6. Belegung nach Haftarten jeweils am 31. März 
(Stichtag) 

2000 2001 2002 2003 2004 

Untersuchungs- 1.01 1 1.066 1.121 1.026 897 gelangene 

erwachsene 3.749 3.677 3.625 3.904 3.921 Strafgelangene 

Jugendstrafgefangene 316 346 334 on 39' 

Sicherungsverwahne 8 12 16 15 15 

Sonstige 71 8' 85 77 74 

Jugendarrestanten " 30 30 33 27 

insgesamt 5.177 5.220 5.211 5.432 5.329 

7. Verurteilungen (auszugsweise) 

2000 2001 2002 2003 

Verurteilte insgesamt 54.929 52.868 51 ,772 53,329 

Freiheitstrafe 

ohne Strafaussetzung 
2.721 2.996 3.151 3.254 

zur Bewährung 

mit Strafaussetzung 
6.250 6.595 6.733 6.562 

zur Bewährung 

Jugendstrafe 

ohne Strafaussetzung 429 363 430 393 
zur Bewährung 

mit Strafaussetzung 
477 

lur Bewährung 
451 395 447 

Geldstrafe 41.068 38.695 37.614 39.437 

8, AuslMdische Gefangene (einschließlich Staatenlose) 

Stichtag: Ot .April 2000 2001 2002 2003 2004 

Ausländer insgesamt 1.793 1.878 1.878 1.945" 1.814" 

darunter in U·Haft 588 625 649 617 '" 
Anteil!n % an 34.54 35,59 35,85 35,73 33.85 Gesamtbelegung 

Anteil!n % an 57,1 4 57,76 55,98 55.96 56.'" U·Gefangenen 

Zahl der Nationaliläten 85 82 8' 82 82 

I) darunter 8<15 2) darunter aus 
Turl\&i ... Türllei "" Serb.·MontCrlflgfO '" p- '" "",~m '" 5erb.·MonlCfl'gro '" p- m Viclnam • '" ""~ '" Libaroon '" RuS$. Föde<alior1 " Ru". Födelatlon 52 
Ukraine 56 Ukraine 36 
Rumänien " Ruman,en 33 
8osnien· He'~eg. '" Bosnicn·Herzeg. " 
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9. Vollzugslockerungen (Ausgang, Urlaub, Freigang) 

[M M .. __ ~~·g~ng ... 

I Beteiligte Gefangene 

nicht zurückgekehrt 

AusgAnge insgesamt 

zogen 
.linge) 

MiSSbr8uchsquole (be 
auf die Zahl der Ausg 

2000 

2.221 

65 . 
2,93% 

60.570 

90 

0, 15% 

2001 2002 2003 
2,440 2.643 2.539 

65 60 - 64 · • · 2,66% 2 .2.7% 2!~ 

.'.1 80 71 .• '4 79.05~ 

6 66 72 

0, ''204 I Q,0901c 0,09% 

I , 
Beteiligte Gefangene ~ 

2001 2002 200,l 

2 .201 2.4 18 2.551 2575

1 

Urlaub 

nicht zurückgekehrt 

BaJrlaubungen insgesamt 

MissbraudlsqUOle (bezogen 
die Zahl der Beurlaubungen) '" 

1 ., . 
3.04% 

34.232 

': 
10.24% 

50 45 52 · · · 2.07% 1,76% 2.02% 

32.036 32.244 32.962 

.5 ';' 60 · · 0.20% I 0,16% 0,18% 

I Freigang 2000 2001 2002 I 20031 

Beteiligte Gefangene 1.230 1.271 1.154 1 ,.29 1 ! 
,! 2·5 26 4 

nicht zurückgekehrt • 
2.25% 3 . ;8~ 2.28% 1,97% 

freigangszurassungen , 1.Sn 1.777 1.758 . 2 .008 Insgesamt 

MiSsbraliCh~uOle (bezogen I 5 1 
33 4'§ 

auf die Zahl er Freigänge) 3,2"'8% I 2.3i % . 
• • 

1,88% 2,44% 

Am 3 1. MtiIZ 2000 walltll 646 . 15,03% de< $lrar" Juger'\dslrargefan, 
genen und SicherungsVlllWahl1en zum Frmgang zugelassen. 

10, Entweichungen 

42 44 40 32 

4 6 3 • 
- aus dem offenen Vollzug 32 38 ,. 25 

6 0 

11 . Selbsttötungen 

1 1'0:0 I 
2001 2002 2003 

insgesamI , 4 5 

12. In Haftanstalten abgelegte Schulabschlüsse 

.... sa~;unr Jahr 
08runter 

Abschlüsse HauptSChule Realschule 
27 2000 22 5 

" 2001 39 0 
28 2002 16 12 
45 ,..3 " 9 

13. Berufliche Aus- und Fortbildung 

Stichtag 20. Dezember 2000 2001 2002 2003 

Teilnehmer Insgesamt 350 35' ". 454 
mil dem Ziel 
- FaCharbeileifurülung (IHK) 
- Gesellenprfi ung 
~ndwerkskammer) 

- lemmaßnahmen und 
berulliche Kurzle~~e 
ohne Abschluss, j oe 
mit TeIlnahmebeScheinigung 

Allgemeinbi ldenr;ie Lehrgä~ 
ohne Oualilikationsabschluss 145 287 302 3" 

Im IId. Kalende~ahr nahmeo 
an den berullichen 1.242 1.759 1.547 1.823 
Bildungsmaßnahmen teil 

14. Arbeitssituation 

~ 
~ 

2.986 2.922 13.031 3.102 

; '99 602 600 

r r 

" d .. "* ~r 
3, Berulhche, schulische und beschäftlgungs-/ 

arbertstherapeutlsche Maßllahmen 15.62"10 

".34% 

I 5 I 6.03% 

LelstungsbUanz 
2000 2001 2002 2003 

Leistungen und Erzeugnisse 12,48' 13,02' 12.70' 
der Arbeitsbelriebe 10,28' ,. ,. ,. 
im Wert v. Mio. EUA 1.38' 1.3" 0,9' -

-j "it1sch1 . RohstQ/Ibcl<>iligun'!)On andcro< v" ..... alt""lJl'!<' 
") " insdll. Lr:rioslungen r;!8s I(rallwagenberriebes 

Zur Zusendung der Broschüre "Positiv in Haft" 
Die von der Aldshitle herausgegebene 128-seilige BroschUre 

, Positiv ill Ha"" wurde einem Gelangenen 4:ugesandl. Die Vol t· 
zugsanslall lehnte es ab. ihm die BroSChüre auszuhändigen, die 
In einem rechtliChen Teil zahlreiche ,Musleranträge" entMIt. Sie 
begründete dies damit. dass die Inlormaliooen Gefangene zu ei
ner .missbrauchliChen Handhabullg des Beschwerderechts· ver· 
anlassen könnten. Das Landgericht bestatlgte diese Entschei· 
dung. weil eine Passage den Eindf1.lck hervorrufen könne. die 
Flucht aus der Halt sei eine richtige Handlungsweise. Das Bundes· 
verfassungsgericht teil1e diese AuHassung nichl: Werde ein 
Gefangener in .sachlicher. vollständiger und Junstlsch vertrelbarer 
Weise' über seine Rechte informiert. stelle dies generell keine Ge, 
fahr für den Stlalvollzug dar (2 ßvA 2219101). Dass solche Inlor
mationen das Einlegen von Beschwerden wahrscheinliCher ma
ellen und dadurch zusii tz lichen Arbeitsaulwand verursachen 
würden. rechtfertige die Vorenthal1vng der BrOschüre nicht Die 
BroSChüre habe Oberdies die Fluchl aus (!er Haft nicht befürwor
tet. sondern lediglich erörtert, ob Flucht bestraft werden mOsse. 
Falls die Vollzugsanstalt diese Passage fOr vollzvgsfeindlich hal
te. würde es aUSreiChen, den Abschnitt zu schwärzen, 

(Nach dem Bericht von Christian Ralh: Das Bundesverfas
sungsgeriCht sPIelt PosIbote. Karlsruhe sorgt dafür, dass ein Häft
ling eine BrOSChüre der Aidshille erhält - mit drei Jahlen Verspä
lung. In: die tageszeitung Nr. 7553 vom 31. Dezember 2004 / 
1., 2. Janvar 2005.) 



«Dedire carceral» von Dominique Simonnot, 
La Liberation, 4. Januar 2005 

.Das Gefi:'lngnis ist voll mit Verrückten, die dort nicht sein müs
sten . In einer Spezial-Abteilung im Gelangnis von Fresnes meh
rcn sich Inhaftierte die. obwohl schwer erkrankt. von der Justiz für 
schuldfähig er1c.annt wurden: - so lautet der Leitsatz des zweisei
tigen Artikels .Detire carcerat· - Gefängnisdelirium - von Dominique 
Simonnot. der Joumalistin, die seit fünf Jahren das Portrart einer 
französischen "Schlacht justiz" zu zeichnen versucht und ihre da
bei gesammelten Erlahrungen auch Ende 2003 in einem Buch mit 
dem Titel,.Justice en France: Une loterie naHonale· verarbeitet hat. 

Anhand des Beispiels einiger Patienten der psychiatrischen 
Station in Fresnes zeigt Frau Simonnot, dass Delinquenten von der 
Justiz für schuldfähig erkannt und verurteilt wurden. obwohl eine 
nähere Untersuchung ihre psychische Krankheit erwiesen hätte -
und dies sei kein Einzelfall, Das Gefängnis sei auf dem Weg, das 
Irrenhaus des 21. Jahrhunderts zu werden, hinter jeder Zellentür 
fände sich ein potentieller $elbstmOfdKandkfa1. Diese Hypothese 
wird unter anderem von einer Untersuchung des regionalen medi
zinisch-psychologischen Dienstes (SM PR) von Fresnes aus dem 
Jahre 1999 untermauert_ und Frau Simonnot beleuchtet auch die 
Ursachen: Der Sparzwang im Gesundheitssystem führe zu man· 
gelhafter Behandlung von psychisch Kranken - für nicht ausrei
chend behandelte und zu früh entlassene psychisch Kranke sei 
das Gefängnis oft die Endstation ihrer tragischen Krankenge
schichte. Eine weitere Ursache fande sich aber auch in der Geset
zeslage - gemäß Artikel t 22-1 des französischen Strafgesetzbu
ches werde Schuldunfähigkeit nur dann angenommen, wenn die 
Störung im Zeitpunkt der Tat vorlag, was in einem Großteil der 
Fälle zu Unrecht verneint würde, Zu Unrecht deswegen, weil es nur 
verrOckt oder nicht verrückt gäbe, und kein "mal verrÜCkt und mal 
nicht verrOckt·. 

Dass das angesprochene Problem nicht spezifisch für Frank
reich, sondern auch in Deutschland von Relevanz ist. wissen wir 
spätestens SM der von Konrad 1994 in dem von Heike Jung und 
Heinz MOller-Dietz herausgegebenen Band "Langer Freiheitsent
zug - wie lange noch?" veröffentlichten Studie ,Psychische Störung 
und lange Freiheitsstrafe": Wahrend es hier zwar primar darum 
ging, ob die lange Haft bei den Inhaftierten zu psychischen Störun
gen fuhre, war Auslluss der Studie jedoch auch, dass die im Erken
nungsverlahren zum Teil erstellten psychiatrischen Gutachten in 
Ober 70% der Fälle den betreffenden Delinquenten bereits zu die
sem Zeitpunkt eine psychische Störung attestierten. 

Philip H. Schneider 

Kein Taschengeld für mittellose Untersu
chungsgefangene? 

Im Zusammenhang mIt der Umsetzung des Sozialgesetzbu
ches 11 (SGB 11. Grundsicherung tür Art>eitssuchenOe) gibt es ein 
Problem. welches die Arbe~ der Straffälhgenhilfe ungemern er
schwert. Untersuchungsgefangene. welche als erwerbsfahige 
Hillsbedurftige (§ 71 1 SGB 11 ) prinzipeIl berechtigt zum Erhalt von 
,Leistungen zur Sicherung des lebensunterhal tes· (§§ 19 11. 
SGB 11) sind. erhalten solChe Hilfen in keiner Weise, Der Leiter der 
JVA Stuttgart-Stammheim bestätigle beispielsweise den Stuttgar
ter Nachrichten (Artikel vom 5_2.2005 S. 26). dass seit dem 
1.1.2005 dieser Personenkreis keinenei "Taschengeld" mehr aus
belahll erhält und die mittellosen Untersuchungsgefangenen in 
dieser HinSicht auf das Entgegenkommen ihrer Angehörigen an
gewiesen sind: .Die ohne Angehörigen sehen ietzt schlecht aus: 

Die Aussagen des Bundesverwaltungsgerichts in seinem Rich
tung weisenden Urteil vom 12. t O. t993 (5 C 36/92) werden in kei
ner Weise berOcksichtigl. Das Bundesministerium fOr Wirtschaft 
und Arbeit stellt sich hier auf den Standpunkt, das 5GB 11 sehe kei
ne Gewährung eines SOlchen Barbetrages vor. weshalb entspre
chende leistungen von den Trägern der Grundsicherung tur Ar
beitssuchende auch nicht bewilligt werden könnten. 

Dr_ Manfred Hammel. JuristiSCher Mitarbeiter eines Trägers 
der Freien Wohlfahrtspllege 
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LEG lOS - Das Internet-Portal tür Recht, 
Wirtschaft , Steuern 

Frankfurt am Main. 14. Januar 2005 - Die LEGlOS GmbH haI 
mit der .Bund-Lander Kommission für Rationalisierung und Daten
verarbeitung in der Justiz (BLK)" einen 2-Jahres-Aahmenvertrag 
abges~mmt. der nun von den einzelnen Ländern abgeschlossen 
werden kann. Der Vertrag eröffnet Richtern, Staatsanwalten und 
Mitarbeitem der Justizbehörden die Möglichkeit eines schnellen 
Zugriffs auf einen umfangreichen Pool an Inhalten der LEGI05 
Online-Bibliothek Recht/Steuern: Die Nutzer können bequem von 
ihrem Schreibtisch aus auf derzeit mehr als 130 Aechtsdatenban
ken von renommierten Partnern zugreifen. 

LEGI05 ist ein GemeinschaUsunlernehmen des Carl Hey
mann Verlages und des Verlags Dr. Olto Schmidt 

Tel.: + 49-(0)89-t30259-0, 
.49 - (0) 1805 - LEGlOS (€ O. t2 / Minute). 

Fax: +49-(0)89-130259-59, 
E-Mail: Inlo@legios_de: Internet: www.legios_de 

Zur Änderung des § 115 Abs. 1 StVollzG 
§ 115 SIVoIlzG hat die Rechtsprechung der Oberlandesge

richte entnommen, dass der Beschluss der Stralvollstreckungs
kammer die angefochtene Entscheidung der Vollzugsanstalt in 
ihren wesentlichen Teilen wiedergeben muss und entscheidungs
erhebliche Tatsachen ausdrücklich zu erwähnen sind. auch wenn 
sie sich aus den Akten ergaben. Bezugnahmen auf den Akten inhalt 
wurden von der Rechtsprechung zumeist nichl akzeptiert: sie führ
ten deshalb häufig zur Aufhebung des Beschlusses. Dies wurde 
vielfach als (zu) starke Belastung der Gerichte empfunden. Ihr soll 
nunmehr eine Änderung des § 11 5 Abs. 1 StVollzG abhelfen, die 
sieh an die Fassung des § 117 Abs. 3 und 5 VwGO" anlehnt. Da
nach kann die Slfafvollstreckungskammer bei Darstellung des 
Sach- und Streitstandes auf konkret zu bezeichnende Aktenbe
standteile Bezug nehmen, Ferner kann sie auf Entscheidungs
grOnde verzichten, wenn sie der angefochtenen Entscheidung folgt 
und dies In ihrem Beschluss feststellt. (Nach dem Bericht aus 
Berlin von Torsten Brand und Jollannes Schmalzl. NJW-aktuell. 
Heft 4 / 2005, S. VI.) 
' ) § 117 Abs. 3 VwGO lautet: . Im Tatbestand ist der Sach- und 

Streitstand unter Hervorhebung der geslellten Anträge seinem 
wesentlichen Inha~ nach gedrängt darzustellen. Wegen der 
Einzelheiten sol l auf Schriftsätze. Protokolle und andere Unter
lagen verwiesen werden, soweit sich aus ihnen der Sach- und 
Streitstand ausreichend ergibt." 
Abs. 5 lautet: .Das Gericht kann von einer weiteren Darstellung 
der EntscheidungsgrOnde absehen, soweit es der Begründung 
des Verwaltungsakts oder des Widerspruchsbescheids folgt 
und dies in seiner Entscheidung feststellt ." 

Niedersachsen: Neue Haftplätze in Sicht 
Die Oberbelegung in den niedersachsischen Haftanstalten 

wClde durch den Neubau der JVA in Sehnde beI Hannover deut
lich abgebaut teilte die niedersachsische Justizministerin Elisa
beth Helster-Neumann am 4. November 2004 mit. Allein dort stün
den zukünftig 540 neue Haftplatze zur Verlugung. Anfang 2006 
werde zudem die JVA RosdQrf bei Göttingen mit 308 Haflräumen 
ihren Betrieb aufnehmen. Mit diesen Maßnahmen solle es gelin
gen, die Haftbedingungen in Niedersachsen deutlich ~u verbes
sern_ (j -b) 

Quelle: Pressemitleilung des NiedersachSischen Justizminis
teriums vom 4. November 2004 

(Aus: Informationsdienst Strallälligenhille BAG-S. 12, Jg .. 
Heft 412004. S_ 12.) 
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Studieren hinter Gittern 
Wer hinter Gefängnismauern einen Schul· und Studien ab

schluss oder eine Berufsausbildung seha"', wird seHener rOck/at
li9. Ausbildungen sind begehrt , dennoch verschlechtern sich die 
Angebote. Wie viele Menschen hinter Giflern studieren, ist nicht 
bekannt. Professor Gabriele Zwiehoff, die an der Fernuniversität 
in Hagen als .Rektoratsooauflragte tor die Lehre Im Strafvollzug" 
zuständig ist. schätzt. dass etwa 300 Inhattierte an der Fernuniver
sität in Hagen eingeschrieben sind. Nicht jeder inhaftierte Student 
gibt sich als solcher zu er\l:,ennen, es können daher auch noch 
mehr sein. Dazu dOrflen noch einige Studenten kommen, die sich 
an einer der privaten Akademien oder Femhochschulen und aus
ländischen Universitäten eingeschrieben haben. 

Was kostet das? 
Das Studium ist auch eine Geldlrage - tür Inhaftierte ganz 

besonders. Die Hagener Fernuniversität, die im Vergleich zu pn
vaten Anbietern als gOnstig gill, erhebt neben den normalen 
Verwa ltungsgebCrhren von gut 40 Euro pro Semester e ine Kosten· 
bcte~igung für die Herstellung und den Versand der Lehrmate· 
riaUen. Die liegen fe nachdem, ob man in Teil- oderVolIzeit studier1, 
zwischen ISO und 250 Euro. Inhaftierte ohne Einkommen können 
sich tei lweise von diesen Gebühren befreien lassen. Neben der 
staatlichen Femuni gibt es noch einige private Hochschulen, wie 
die Fern·Fachhochschule in Harnburg oder die AKAD, Deren 
Angebot ist nicht annähernd so groß wie das der Fernuniversität 
und die Studiengebühren sind ungleich höher. 

Was kann ich studieren? 
Das breiteste Spekt rum bieten die Femuniversität in Hagen 

und das Femstudien·Zentrum der Universität in Karlsrohe. Das 
Spektrum reiCht von Geistes- und Sozialwissenschaften Ober 
Mathematik, Physik und Inlormatik bis hin zu Wirtschalls· und 
Rechtswissenschallen. Daneben werden auch weniger traditio
nelle Studiengänge wie z.B. im Umweltmanagement oder für an
gehende Existenzgründungsberater angeboten. Einen voIlständi· 
gen Obe~ick bekommen Interessier1e bei: Fernuniversität in 
Hagen· Studentensekretariat. 58084 Hagen. 

(Aus: unsere zeitung 1112004, Gelangenenzeitung der JVA 
Brandenburg.) 

Beiräte in Justizvollzugsanstalten - Binde
glied zwischen Vollzug und Öffentlichkeit 

In einem Artikel unter dieser ÜberSChrift (NRWJUSTIZintern 
Nr, 112005. 1611,) äußert Sich Andreas Welgel, Vorsitzender des 
Anstaltsbeirats der JVA WUpPertal , zu seiner Bewertung der Insl i
lUliOn Beirat: 

Diese Frage Ist zunächst davon abhängig, wie intensiv und wie 
gut der Beilat mit der Anstaltsleilung zusammenarbeiten kann. 8ei 
uns in Wuppcrtal ist das VerhältniS ertreulich entspannt, von ge
genseitigem Respekt und von Verständnis für d ie Aulgabe des an· 
deren gelragen. Auch die Zusammenarbeit mit dem Landesjustiz
vollzugsamt hat sich angenehm entwickelt. Dass es auch einmal 
sachlichen Dissens gibt. ist in der Natur der Sache begründet und 
normal. Ganz wichtig ist der gesetzlicheAultrag. ein kleines StUCk
chen Ölfenllichkelt In der Anstalt herzustellen und eine gewisse 
Kontrolle auszuOben, um die Vorgänge innerhalb einer JVA trans
parent zu gestalten. 

Für die Bediensteten ist der Beirat manchmal wichtiger Unter· 
stützer im Streben nach besseren Arbeitsbedingungen, Außerdem 
entlasten wir mit /Odem gelösten Konflikt zwischen Beamten und 
H~i1t1ingen das Personal. leider IOhlen wir Beirate uns von denen, 
die im Lande über die Grundzüge des Strafvollzuges entscheiden, 
weniger gut behandelt. So haben wir auf der vortetzten gemein
samen Sitzung aller Beiratsvorsitzenden in NRW im Oktober 2003 
die .Wuppertaler Resolution" beschlossen und an alle Entschei· 
dungsträger im Lande versandt. Hier forderten wir vor allem eine 
Verbesserung der Situation bei der personellen Ausstattung der 
Haftanstalten und erteilten einer Privatisierung des Si ratvollzuges 
eine deutliche Absage. 

Leider muss ich seil einiger Zeit beobachten. dass z.8. durch 
die siCh regelmaßig verschlechternde Personal situation in den 
Anstalten, mit den Folgen vor altem im Bereich von Freizeit- und 

Sportveranstanungen, d ie Zahl der Beschwerden von Gefangenen 
steigt. [}(Ir Ton wird rauer. Hier kommt den Beira ten eine zuneh
mende Rolle zu. neue Quellen für ein kontinuierliches Engagement 
zu erschließen und Kontlikte Innerhalb der Anstalten, vielleicht 
aber auch zwischen Institutionen, zu modofieren. Schon deshalb 
glaube ich. dass unsere Tätigkeit im Lande eher an Bedeutung zu
nehmen wild , HoHentJich sehen andere das genauso und unter
stützen weiterhin die Chancen, die im Potential der Beiräte steckt. 

Zum Maßregelvollzug 
In einem kurzen Beitrag nimmt Pro!. Dr. med. Andreas Speng

ler (Niedersachsisches Landeskrankenhaus Wunstorf) kriijsch zu 
der Entwicklung Stellung, dfe aulgrond der neuen Rechtslage im 
Maßregelvollzug eingetreten ist (MaßregelvoHzug: Ungebremster 
Zuwachs. In: Deutsches Ärzteblatt , Jg, t Ot , Helt 4t , 6. Oktober 
2004, S, C 2206). Es heißt In dem Beitrag unter anderem: .Entlas
sungen sind nicht mehr zur Erprobung. sondern nur noch bei 
Erwartung der strallreien Bewährung, also sehr günstiger Legal
prognose, möglich. Unter rechtlich administrativem Druck steht 
Sicherung Im Zweilei vor Behandlung. Die Folgen: 2003 waren in 
den alten Bundesländern 5.118 psychisch kranke und 2.28t sucht
kranke Straftäter nach §§ 63 und &4 StGB im Maßregelvollzug 
untergebraCht. Anlang 2004 lag die Zahl nach einer Umfrage aller 
LAnder bei etwa 9.500. Die Stichtagsverweildauer stieg im landes
krankenhaus Moringen seit 1996 von 3,9 auf 6,7 Jahre. 2002 ka· 
men bundesweit beim § 63 StGB aul 664 Elnwtllsungen nur 235 
Entlassungen , Diese sanken beispielsweise beim Landgericht 
Göllingen schon zwischen t 998 und 2000 um die Hälfte, ohne 
dass die RuckläJle abnahmen. Oie kriminologisch wichtige. aber 
befristete Unterblingung abMngigkei lskranker Stra ftäter nach 
§ 64 StGB zählte 2002 bundesweit 1.532 Einweisungen. 

Wegen einiger weniger Hochnsikopersonen werden nach § 63 
StGB unbelristet zu viele Patienten zu lange untergebracht. Der 
BeUenbeo'art wächst ungebremst, Abteilungen werden gegründet, 
olt auf Koslen der AJlgemeinpsychiatrie. Die Kapazitäten reichen 
nicht aus. Nordrhein-Wesl1alen benöllgt allein 470 Betten. Die 
Folge sind oll Überbelegungen oder riskante Fehlbelegungen in 
der Allgemeinpsychiatrie. Bürgerinitiati ven bekämpfen neue 
Standorte. Mehr Haushaltsmittel lließen in überhÖhte baulich-tech· 
nische Sicherung, weniger in Behandlung und Rehabilitation. 
Schon im Jahr 2000 kostete der Maßregelvollzug über eine 
Milliarde DM (rond 480 Millionen Euro). Ein rationales Manage
ment des Gesamtproblems ist niCht In Sicht. Die Politik drOht an 
ih ren Ansprüchen 7.U ers1icken." 

Doch elb/ickl der Autor auch Silberstleifen am Horizont: .Opti 
mlstisch stimmt hingegen die Tatsache, dass der Maßregelvollzug 
erfolgreich iSl , weil er auf Sicherheit durCh gute Behandlung setzt: 
Gemessen an der Zahl der Lockerungen. sind schwere Ruckschlä· 
ge e.trem seilen, In Hessen werden Enllassungen erleichtert seit 
lorensIsche InSlitutsambulanzen lIächcndeckend tür 16 Euro täg· 
lich konsequente Nachsorge sicherstellen und Rückflille reduzie· 
ren. Winder wie Niedersachsen und Nordrhein-WesHalen ziehen 
nach, OualMtsmanagement ist kein Fremdwort mehr, Prognosen 
werden sorglattiger abgesichert. Mehr Fachär7.to qualifizieren sich 
zum Schwerpunkt Forensik. Der Dialog mit der Justiz kommt vor 
an." 

Der Autor plädiert zum Schluss seines Beitrags !Ur Realpohlok 
sowie fOr .Problembewusslsein und Solidarität innemalb der Ärz
teschaft". 

"Häusliche Gewalt· Partnerschaft im Fokus 
von Wissenschaft und Praxis" 
Kriminologische Sludienwoche vom 12. bis 16, Sep· 
tember 2005 an der Universität Hamburg 

Die kürzlich vorgestellte repräsentative Untersuchung .Le
benssituation. Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deulsch
land" (BMFSFJ) gelangt zu dem Ergebnis, dass ca. 25% der in 
Deutschland lebenden Frauert Gewalt durch den derzeitigen oder 
ehemaligen Lebenspartner erlebt haben. Ob und wie viele Männer 
Gewalt durCh aktuelle oder frühere Beziehungspartnerlinnen er
lahren haben, kann derzeit aulgrund der Ergebnisse einer Pilotstu
die lediglich vermutet werden. 



In den vergangenen Jahren verabschiedete die Bundesregie
rung einen Nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung der Gewan ge
gen Frauen. Darüber hinaus gibt es seit ellichen Jahren unter
schiedlichste und vielfältige nationale und landesspezifische 
Maßnahmen. die z.T. evaluiert wurden (u.a. Frauenhäuser, Frau
en· und Männerberatungen. Fortbildungen der Pol izei, Sonderde· 
zernate bei den Staatsanwal1schaften, Veränderungen des 
Landes- und des Bundesrechts, Kooperationsmodelle, Interven
ti()flsprojekte und ·stellen). 

Hier nun setzt d~ Studienwoche an. Im Mittelpunkt stehen die 
Ergebnisse der repräsen tativen Studie zur Gewalt gegen Frauen. 
der Pilotstudie zur Gewalt gegen Männer, der Evaluation des 
Gewaltschutzgesetzes, der Interventionsprojekte und daruber hin
aus der landesspezilischen VOI"gehensweisen, Erfahrungen und 
Evaluationen aus den nördlichen Bundesländern (Hamburg. Nie
dersachsen und Schleswig.Holstein). 

Mit der Studienwoche soll zudem der Erfahrungs- und 
Informationsaustausch derjenigen unlerstOtzt werden, die mit der 
Thematik .Häusliche Gewalt· in Berührung kommen (u.a. Ärzte 
und Ärztinnen, Berater und Beraterinnen, Polizisten und Polizis~n
nen. Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, Rechtspfleger und 
Rechtspflegerinnen, Richter und Richterinnnen, Sachbearbeiter 
und Sachbearbeilerinnen, Staatsanwälle und Staatsanwältinnen). 
Ein weiteres Ziel besteht in einer Rellexion der beruflichen Praxis! 
Erfahrungen wie auch in der Entwicklung neuer bzw. weiterge
hender Konzepte im Umgang mit .Häuslicher Gewalt". 

Bewerbungsschluss: t 5. Juli 2005; TeilnahmegebOhr: 248 € 
Weitere Inlormal ionen bei: 

Bettina Paul. Universität HambYrg, Insti1u\IOr Kriminologische 
SozialforSChung, Allende-Platz 1. 20146 Hamburg, 
Tel.: 0 40 · 42838·3329: Fax: 0 40· 4 28 38· 23 28: 
E-Ma~ : benina.paul@uni-hamburg.de 
oder unter; hltp:llwww.rrz .uni-hamburg.delkfiminOVFkstk.html 

Doppelbelegung von Hafträumen 
Die dauerhafte Unterbringung zweier Strafgefangener in ei· 

nem gemeinsamen Halt/aum verstOßt nicht gegen die Menschen
wUrde. wenn dieser über eine Größe von 9 qm verfügt und zusätz
tich noch mit einer räumliCh abgetrennten und durch eine Tür 
verschließbaren Nasszelle mit Toilette und Waschbecken ausge
staltet ist. 

Dies hat jetzt der 1. Strafsenat des OberlandO$gerichts Karls
ruhe entschieden und damit eine Rechtsbeschwerde eines Straf· 
gefangenen gegen einen gleichlautenden Beschluss der StraNoll
streckungskammer des Land-gerlchts Karfsruhe zurückgewiesen. 

Der Antragsteller ist seit März 2004 gemeinsam mit einem an
deren Strafgefangenen zur VerbOßung einer zweijährigen Frei
heitsstrafe in einem zu einer Doppelzelle umfunktionierten 
Einzelhaftraum in einer JusUzvoilzugsanstalt des Landes Baden· 
Würtlemberg untergebraCht. OerHaItraum weist eine GrundHäche 
V()fl 9,13 qm auf. In ihm belinden sich ein Etagenbett, zwei 
SchrAnke, zwei Stühle, ein TISCh, eine TV-Konsole und zwei Bilder· 
leisten. Außerdem ist in ihm eine Nasszelte mit einer zusatzlichen 
Grund!lächc von 1,3 qm und einem Rauminhalt von 3,25 cbm in
tegriert Diese enthält ein Waschbecken und eine Toilette, welche 
vom eigentlichen Aufenthaltsraum durch eine vom BocIen bis zur 
Decke reichende Mauer rundum abgetrennt und durch eine Tür 
verschließbar ist. Oie Nasszelte verfügt nicht über eine eigene 
Entlüftung. Das Zellenfenster kann In voller Größe gcöffnet oder 
gekippt werden. 

Das Landgericht Karlsruhe hat dem Antrag des Strafgefange· 
nen. ihm eine eigene Zelle zuzuweisen. im Juni 2004 stattgege
ben. seinen weitergehenden Antrag auf Feststellung der Rechts· 
widrigkeit der bisherigen Unterbringung jedoch zurOCkgewiesen. 

Ebenso nun der I . Strafsenat. Zwar sei der Beschwerdeführer 
entgegen der Regelung des § 18 Abs. 1 StVollzG während der 
Ruhezeit nicht allein in einem Haftraum untergebracht gewesen. 
so dass der damit geschaffene Zustand dem Gesetz widerspro· 
ehen habe. Voraussetzung des Erfolges der Antragsteller einge
reichten FeststeIlungsklage sei es jedoch, dass die Unterbringung 
auch menschenunw\lrdig gewesen sei. Hiervon könne aber nicht 
ausgegangen werden. 
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Die Doppe1belegung des Halttraumes befÜhre nämlich vorlie· 
gend den Kern der Menschenwürde nichl da dem einzelnen 
Gefangenen noch ein ausreiChender Rest an Subjektivität und 
Identität velbleibe. Die Grundfläche des Raumes erfaube jedem 
Gefangenen für sich nOCh eine eigenständige Beschäftigung, wie 
etwa lesen, Schreiben, Basteln oder Gymnastik, ohne dass der 
andere Gefangene hierdurch notwendig in diese Beschäftigung 
einbezogen oder an einer anderen Tätigkeit gehindert ist. Hinzu 
komme als wesentlicher Punkt, dass die Zelle Ober eine eigen· 
ständige baulich abgetrennte Toilene verfüge, in welcher siCh der 
einzelne Gefangene unter Wahrung seiner Eigenständigkeit und 
Intimität zurikkziehen könne. Zwar sei auch insoweit nicht jegliche 
Betästigung zu venneiden, solche Unannehmlichkeiten müssten 
jedoch - wie im Alltagsteban auch - hingenommen werden. 

Oberlandesgericht Karlsruhe, Beschluss vom 31 . Januar 
2005. t Ws 279/04 

(Pressemlttellung der Pressestelle des Oberlandesgerichts 
Karlsruhe vom 11 . Februar 2005.) 

Jugendbanden schüchtern Zeugen nach Art 
der Mafia ein 

In Boston fand der Augenzeuge einer SChießerei einer 
Jugendbande kürzlich Abdrucke seiner Zeugenaussage vor der 
Grand Jury angeklebt an alte Türen des Gebäudes, in dem er 
wohnt. - In Baltimore. Maryland, wurde Aickey Prince. ein Sieb
zehnjähriger. der einen Bandenmord beobachtet und siCh zur 
Zeugenaussage gegen den Mörder bereit erktärt hatte, in den 
Hinterkopf geschossen, wenige Tage nachdem ein Staatsanwalt 
vor Gericht seinen Namen genannt hane. 

In beiden Städten taUChten CDs und DVOS auf mit dem Titel 
'Stop Snitchlng" (Hör auf mit dem Petzen). Sie benennen Per· 
sonen, V()fl denen die Straßen banden vermuten, dass sie gegen 
sie aussagen wolien. Sie warnen. dass wer mit der Polizei zu· 
sammenarbeitet. getötet werden wird. Um diese Botschaft zu un
terstreichen, ist auf der DVD aus Ballimore auf der Rikkseite ein 
Bild zu sehen, das augenscheinlich drei Tote zeigt und darOber die 
Worte ·Snitch Prevention· (Vorbeugung gegen Petzen). 

Vergangenen Monat stellte die Polizei fest. dass die zwei· 
stündige DVD ·Stop Snitching· auf den Straßen verkauft wurde. 
Sie zeigt junge Männer, die Marihuana rauchen. mit Bündeln von 
100 S Scl1einen wedeln, m~ Pistolen herumfvchteln und Drohun· 
gen ausstoßen, manche gegen bestimmte Zeugen .• Er Ist eine 
Ratte, ein Petzer: singt ein Mann und lässt Obszönitäten folgen. 
.Er iSl lot, weil ich nicht glaube. dass er einerv()fl den unseren ist: 
- Der Hersteller der DVD sagte dazu. dass er nur die Einstellung 
und die Besorgnis von Burgem in West Baltimore dokumentiere. 

(Sü<kSeutsche Zeitung - The New York limes, Monday, 
January 31 , 2005.) 

Bundesweit erste Zertifizierung des Quali· 
tätsmanagementsystems in einer Justizvoll· 
zugsanstalt 
Stejndorlner: .JVA Heimsheim übernimmt bundes
weite Vorreiterrolle bei der Qualität der Arbeit im 
Vollzug~ 

.Die Betrieb(! des Vollzuglichen Arbeitswesens (VAW) der JVA 
Heimsheim wenden ein im wahrsten Sinne des Wortes 'ausge· 
zeichnetes' Qualitatsmanagementsystem an. das bundesweit sei· 
nesgleichen suchr . sagte der Amtschef des baden·würtlembergi
schen Justizministeriums, Ministerialdirektor Michael Steindorfner. 
am 7. Februar 2005 in Heimsheim. Mit der bundesweit ersten Zer
tilizierung nach DIN EN ISO 9001:2000 durCh die DEKRA konnte 
das Pilotprojekt zur Einführung des Oualitätsmanagements im 
VoUzuglichen Arbellswcsen der JVA Heimshelm erfolgreich abge
schlossen werden. 
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Steindorlner lobte die bundesweite VOfreiterrolie der JVA 
Heimsheim beim OualitAl$managemenl im Arbeitswesen: .Der 
Strafvollzug hai VOl allem zwei wichtige Aufgaben zu erlüllen. 
e"Ynal die GewAMeistung der Sichemell der Bevölkerung durdl 
einen eHektiven Vollzug der Freiheitsstrafe. Zum anderen aber 
auch die Vorbereitung des Straftäters auf ein leben in Freiheit und 
die Wiederelngliederung in die GeseHschalt, dass er kunftig ein 
straflretes Leben 10hren kann. Dabei haben WIr stets auf Arbei1 als 
eines der wi~mslen und sinnvollsten Mittel der Resozialisienmg 
gesetzt: Gerade im vonzug mU$se Arbeit als größte Chance zur 
Wiedereingliederung auf solide Beine gesteHt und bestmöglich or
ganisiert und durchgelUhrt werdoo. Aus diesen Motiven heraus sei 
das VAW vor vier Jahren als Landesbelrieb entstanden, sagte 
Steinclorfner. Er erlAutet1e: .Im We1tbewerb mit den Billiglohnlän. 
dem um Auft rAge für ein/aehe Montagearteiten war die EinlOhrung 
des OualltAtsmanagemontsystems ein folgerichtiger Schri tt . um 
auch künftig qualitizlene ArbeltSffiÖgtlchkei ten für Gefangene be
reitsteHenzu können." Dabei verstehe sich das VAW autgrund sei
ner volkswlrtschattlichen bzw. gesamtgesellschaftlichen Aufgaben
slellung als Partner und nicht als Konkurrent der Irelen Wirtschaft. 
.Dem Anspruch, ein leistungsstarker, zukunftsorientierter und zu· 
verlässlger Partner I[;r seine Kunden zu sein, wird das VAW nur 
mit einem umlassenden Ouatitiitsmanagemont gerecht". zeigte 
sich Sleindorfner überzeugt. Das B~d derTOten klebenden Gefan
genen in kerkerartigen Aaumen gehöre tangst der Vergangenheit 
an. Unter der Anleitung von rund 450 Werkbedienstetoo arbeite
ten heute durchschMUich rund 4.600 Gefangene in t9 Niedertas
sungen des VOIIZlJglichoo Arbeitswesens mit modem eingefichte
too Betrieben. Das YAW betreibe Werkstanen aus allen Branchen 
des Handwerks wie Schreinereien. Schlossereien i,W1d Drucke· 
reiet! . Daneben würden UntamehfTKlfbetriebe bestehen, die als 
verlärogGfle Werkbank fUr Handwerk und Industrie arbeiteten. Eine 
sehr große Rone spielten dabei die Auftraggeber aus der Elel«ro
und AutomobitzuliGfererbranche. 

Nictlt zuletZt durch die heutige ErstzertifiziGrung habe der Lan· 
desbetrieb gezeigt. dass er den Ver91eich mit Untemehmen der 
freien Wirtschaft jederzeit bestehen könne. Der Nachweis, in ei
nem zertifizierten Unternehmen gearbeitet zu haben, sei für 81nen 
Gefangenen bei der Suche nach 8100m Arbeitsplatz nach seiner 
Haftentlassung außerordent~ch hilI/eich. so Steindorfner. 

Das Oualitätsmanagement wurde in def1 EIgenbetrieben der 
JYA Heimshelm ontsprechend der einschlagigen DIN·Norm DIN 
EN ISO, 900 1:2000 eingeführt. BetroHen sind die Arbeitstherapie, 
Druckerei, Schlosserei , Schreinerei sowie die Untemehmerbe1rie
be und die Außenlorwache. 

Die Zenifiz,crung wurdo nicht nur aul Anhieb erreicht. die Audi
toren haben dem VoI lzlJglichen A/bellswesen zudem ein hervorra· 
gendes ZelJgnis ausgestellt. Der Aml5chefzi'iene aus dem Audit· 
bericht:.Im VAW Heimshcim konnte nun innemalb von elf Monaten 
ein Ouall tätsmanagemenl aufgebaut weIden. welches deutlich 
Ober dem Niveau vergleichbarcr UnTernehmen steht" Die Zertifi· 
:;ierung verdeutliche die innovalive Stellung des Vollzuglichen 
Arbcitswescns innerhalb der ötlenl lichen Verwaltung. Steindorfncr 
zeigte SICh durch die erreichte Vorbesserung und Sicheruog der 
Oualltät der Leistung des VAW in Heimsheim optimistisch 10, eine 
Er'W{!110rung dieses Systems aUf den ganzen Landesbelrieb. Dem 
I8Itenden AegiefU1gsd!reklor Hubert Fluhr dankte der Amtsct\ef 
des Justizminlsteriuffl$ ste"venretend für aUc Mitarbeiterinnefl und 
Mitarbeiter der VAW-Niederlassung in Heln'lShelm lür den 9fl9II
gierten Einsatz: .Unler nicht Immer IGlchten BGd"lI19ungen wird im 
Juslizvoll11JQ eine bemerlteflswerte Albelt geleistet. Ich Ircue mich 
dariiber. dass bundesweit erstmalig im Vollzug c1as Expenment ge
wagt wurde, in den A/beitsbetrieben einer Justizvollzugsanstall 
ein Oua~tatsmanagement einzuführen. Die Erstlenifizicrung zeigt , 
dass das Experimenl auctl gelungen ist." 

(MedieninforfTI.'1t ion der Pressestelle des Justizministeri!.rms 
Badan·Württernberg vom 07.02.2005 und dem Relerat IOr Öffent
IIchkoltsa/beit der JVA H8Imshoim.) 

Hinweis der Schrift leilung: Ein Erfahrungsbericht der JYA 
Heimsheim über den Verlauf des Proioktes erscheint in einer der 
nkhSTen Ausgaben dar ZIStrVo. 

Auszeichnung für Second Hemd 
Im Rahmen des bundesweiten Wenbewerbs .startsocial2004· 

wurde das Berliner AWO'PfOjekt .IsA·K • Second Hemd" mit dem 
2. Preis ausgezeichnet. Startsocial (www.startsocial. da)wurdeim 
Jahr 200 t als tniUative der Wirtschaft zur FÖfden.rng sozialer Ideen 
und Projekte ins Leben gerufen und steht sel ldem unter der 
SchIrmherrschaft des Bundeskanzlers. ,.Hilfe brauchI Helfer"· un
ter diesem MoIIO fördert slartsoCial den Wissenstransfer zwischen 
Wirtschaftsunternehmen und sozialen Unternehmungen: Heraus
ragende soZIale Initiativen werden durch individuelle Beratung 
unlelslOtZI und NelZWerke zwischen ihnen und Unternehmen ge
schalten. 

Das jelZ1 ausgezeichnete Projekt Second Hemd isl 

ein Frauenprojekl. 
ein Laden. 
eine gemeinnützige Einrichlung. 
eIn soziales Beschäfllgungs· und Belrel,JUngsprojekt. 

Zentrale Projektideen von Second Hemd sind Hahvermeidung 
und soziale Integration. 

Zielgruppe sind von Inhaftierung bedrohte oder inhaltierte 
Frauen. Sie können ihre Geldstrafe OIchtzahlen und sie sind in ih· 
rer Arbeilslähigkeit eingeschränkt. Sie arbeiten bei Second Hemd 
ihre SIrale ab und werden begleitend In Kooperation mit der Ein· 
richtung Integralion stall AU5grenzung - Kleiderwerkstall (lsA·K) 
sozialpädagogisch betreut. 

Second Hemd geht roJgende Problemlagen an: 
Sicherung der Existenz der Einrichtung (lsA-K) durch die Er
wirtschaltung der erforderlichen Elg9nmltiel. tsA-K"1 bietet 2S 
Arbeitsplatze zur Tilgung von Geldstralen. 
Ber9llslellung von Hilfen. um eine Alternative zur Inhaltierung 
zu schaHen, um die Benachle~igung sozlat schwacher Frauen 
zu beheben. 
den Kreislauf aus defizitären Lebensverhärtnissen. Strallänig· 
keil und Haflzu durchbrechen, 

die Helmunterbnngung minderjähriger Kinder zu vermeiden, 
die Folge der Inhaltierung der Mütter wäre. 
mittellose Menschen und soliale Einrichtungen mit Bekleidung 
zu versorgen. 

Second Hemd Triigt mit seiner Zielsetzung und seinem leiS· 
tungSkalalog dem Anspruch von Gender Mainstreaming Rech· 
nung. U·b) 
' ) Eine So:t.ialarbeiterin (30 Std. wöchll.) und die Lei lerin des 

ArbelTsbe,eiches (30 Sld. w6chll.) bcschlifligen und beraTen 
bis zu 2S Frauen. Die Kosten belauren sich 200S auI92.000 € . 
Ca. 7S Prozenllrögt die Justiz und 2S Prozent müssen durch 
Eigenmiltel aurgebracht werden. 

(Aus: InlQfmal lonsdionst StraHäl1igenhilfe BAG·S. 12. Jg , 
Heft 412004, S. 20.) 

Kriminologische Forschungsberichte 
In det Schullenroihe des Max-Planck-Instituts f\ir auslandi

sches und intern.a tlonales Strafrecht. Freiburg Im Breisgau. sind 
weitere Kriminologische ForschungsberiChte erschienen. die von 
Hans-Jörg A1brechl und Günther Kaiser herausgegeben worden 
sind. Es handotl sich dabei um IoIgende Weme' 

Markus Mayer: Modellprojckt oIektronische FuOlessel. Studien 
zur Erprobung ell\8r umstnttenen Maßnahme (KriminOlogische 
Forsehungsberichte, Band K 119). Edition iuscrim: Freiburg 
LBr. 2004 . XVIII. 430 s . € 31 ,-. 
Anna Luczak: Organisierte Kriminalität im intornationalen Kon· 
text. Konzeptiotl und Verfahren in England. den Niedenanden 
und Deutschland (Krimlflologische Forschungsberichte. Band K 
120). Edition iuscrim: Freiburg i. & . 2004. XVI. 3SO S. € 31 .·. 
Imke HOller: UntclSuchungshaltvermeidung rur Jugendliche 
und Heranwachsende In Baden-w üntemberg. Eine Bestands· 
aufnahme der Umsetzung In der Pra~is (Kriminologische For· 
schungsbe. ichto, Band K 12 1). Edition luscnm: Freiburg i.Br. 
2004. XYI, 334. t4. 3. 3 S. € 31.-. 



Aus der Rechtsprechung 
Nrn. 47 Abs. 2, 86 VVJug, §§ 56 Abs. 2, 
101, 102 Abs. 1, 115 Abs. 3 SIVollzG (Zur 
Anordnung einer Urinprobe zwecks 
Überprüfung von Beläubungsmittelkon
sum im Jugendvollzug) 

1. Übt die JVA auf die EntschlIeßungsfreiheit eines Ju
gendstrafgefangenen dadurch mittelbaren Zwang 
aus, dass sie ihn unter Androhung von Disziplinar
maßnahmen dazu zu bewegen versucht, eine Urin
probe zur Überprüfung abzugeben, ob er illegale 
Drogen eingenommen hat, Ist dieses Vorgehen 
auch als eine nach § 101 StVollzG zu bewertende 
Zwangsmaßnahme zu beurteilen. 

2. Zugleich ist eine solche Anordnung auch durch die 
sich aus Nr. 47 Abs. 2 VVJug (= § 56Abs. 2 StVollzG) 
ergebende Verpflichtung des Gefangenen gedeckt, 
die notwendigen Maßnahmen zu seinem Gesund
heitsschutz zu unterstützen. 

3. Eine Urinprobenanalyse, die der Überprüfung von 
Betäubungsmi«elkonsum dient, bildet eine notwen
dige Maßnahme des vorbeugenden Gesundheits
schulzes, die mit keinem körperlichen Eingriff 
verbunden und mangels Beeinträchtigung des kör
perlichen Wohlbefindens und eines Gesundheitsri
sikos mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ver
einbar Ist. 

4. Voraussetzung fUr eine solche Maßnahme ist je
doch allemal ein hinreichend konkreter Verdacht 
auf 8etäubungsmlttelmissbrauch . DafUr reicht die 
bloße Ablehnung einer Urinprobe nicht aus; v iel
mehr müssen noch weitere Umstände (wie LB. ein
schlägige Vorstrafen oder - erst recht - ein bereits 
erwiesener vorausgegangener Betäubungsmi«el
konsum) hinzutreten. 

5. Verstößt der Gefangene gegen seine durCh Nr. 47 
Abs. 2 VVJug begründete MItwirkungspflIcht, stellt 
seine Weigerung einen schuld haften Pftlchtenver
stoß dar, der nach Nr. 86 VVJug (§ 102 Abs. 1 
StVollzG) disziplinarisch geahndet werden darf. 

6. Der Zulässigkeit eines solchen Verfahrens steht 
auch der Umstand nichtentgegen, dass die JVA mit 
der Urinkontrolle neben der Gesundheltsfursorge 
auch Sicherheits- und Ordnungsbelange (weitge
hende Drogenfreiheit der Anstalt) verfolgt. 

7. Ebenso wenig können Bedenken aus der Rechts
lage im Strafverfahren hergeleitet werden, wonach 
der Beschuldigte nicht verpflichtet ist, aktiv an der 
Aufklärung des gegen Ihn bestehenden Tatver
dachts mitzuwirken, sondern dass ihn Insoweit le
diglich Duldungspflichten treffen. Im Rahmen der 
Strafvollstreckung hat das staatliche Vollstre
ckungsinteresse grundsätzlich Vorrang gegenuber 
den Individualrechten des rechtSkräftig für schul
d ig befundenen und verurteilten Straftäters_ 

8. Die Feststellung der Rechtswidrigkelt einer Maß
nahme wegen einer Grundrechtsverletzung Ist be
grenzt auf Fälle tiefgreifender, tatsächlich Jedoch 
nicht mehr fortwirkender Grundrechtseingriffe, 
wenn sich die Belastung durch die Maßnahme nach 
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dem typischen Verlahrensablauf auf eine Zeitspan
ne beschränlrt, in welcher der Betroffene die ge
richtliche Entscheidung kaum erlangen kann . Das 
gilt etwa für Eingriffe in die körperliche Unversehrt
helt und in die persönliche Freiheit. 

(Leitsätze der Schriftleitung) 

Beschluss des I . SIralsenats des Oberlandesgerichts Rostock 
vom 2. Mai 2004 - VAs 1104 

Gründe 

I. 

Der Anlragstel1er verbüßt derzeit eine Einheilsjugendslrafe 
voo ./!wei Jahren und sechs Monaten wegen gefährlicher Körper· 
verletzung u.a. in der Jugendanstall N. 213 der Haft waren am 
15.01.2004 verbüß!, das Strafende isl aul den 15. 11 .2004 notiert. 

Am 03.0 1.2003 gab der Antragsteller im Rahmen eines 
Zuweisungsgespräches gegenüber einem Milarbeiler der Antrags
gegnerin an, "täglich fünf Bier zu trinken". Daraufhin ging die An
Iragsgegnerin von einer Suchiprobiemal ik bei dem Anlragsteller 
aus und es wurden in seine Vollzugsplanung auch UrinkonlroHen 
aufgenommen, um im Rahmen der von der Antragsgegnerin wahr
zunehmenden Gesundheitsfürsorge 99f. eine Verschiebung sei
nes angenommenen Suchtverhallens hin zu illegalen Drogen fest
stellen zu können. 

Oie angeordneten Urinkonlrollen haI der Antragsteller U.S. am 
09.09.2003 und am 12.11.2003 abgelehnt Er wurde deShalb je
weils mil Diszip!inamlaßnahmen beiegI. die mitllerweile sämllichst 
erfedigt sind. 

Am t 2.1 I .2003 war Anlass tOr die angeordnete Urinkonlrolle , 
dass sich der Antrsgsleller im Werkstanbereich gegen 14.00 Uhr 
übergeben und dem medizinischen Diensl der Anslal1 zugeführl 
werden musste. da er sich unwohl fühlte. Der Antragsteller nahm 
zwar in Abrede, Drogen zu sict"l genommen zu haben, gestand je
doch ein .• etwas" geraucht zu haben. Aus der Gesamtkonstitution 
des Anlragstel1ers gewann der Anslal1sarzl der Jugendansla~ N. 
den Eindruck, der Anlragsleller könne evtl. THC konsumiert haben 
und ordnete deshalb eine Urinkonlrolle an. der der Antragsteller 
nicht Folge leisIete. 

Mit Schllftset./! seines Bevollmilchtigten vom 17.10.2003 haUe 
der Antragsleller beantragt. die Rechtswidrigkeit der VoIl./!ugsmaß
nahmen vom 09.09.2003 festzustellen. Die Feststellung der 
Rechtswidrigkeit der erledigten Vollzugsmaßnahmen ser notwen
dig. da die Jug8fldanstalt auch furdfc Zukunft enlsprechende Tests 
beabsichtige. Zu diesen gebe es jedoch keinerlei Anlass, da der 
Antragsteller in keiner Weise durch 8 lM·MiSSbrauch aufgefallen 
sei und auch keine einschlägige Strafe verbüße. 

Oie Antragsgegnerin bcantragl in ihrer Stellungnahme vom 
16.02.2004, den Antrag auf geriChtliche Entscheidung .:urilck2:u· 
weisan. 

1I 

Der festslellungsantrag des Antragstellers ist gemilß §§ 23 
Abs. 1 Satz 2, 28 Abs. 1 Satz 4 EGGVG stanh<lft. Hinsichtlich der 
Maßnahmen der Vollwgsbehörden im Vollzug der Jugendstmfe ist 
der Rechtsweg nach §§ 23 ff. EGGVG eröffnel ; über Maßnahmen 
im Vollzug der Jugendstrafe entscheidot das Oberlandesgericht, 
niCht etwa der Jugendrichter als Volistreckungs~iter (vgl. Calliessl 
Multer-Dietz, Slrafvoll.:ugsgesetz. 9. Aufl .. § 109 Rdn. 3; Meyer
Goßner, StPO. 46. Aufl .. § 23 EGGVG. Rdn. 3). 

Der Antrag erweis' sich jedoch als (mittlerweile) unZuläSSIQ. 
Zwar war die Anordnung einer Urinkontrol le am 09.09.2003 eben
so wie die Belegung des die Kontrolle verweigemden Antragstel· 
lers mit Disziplinarmaßnahmen und deren Vollzug nichl rechlmä
ßig: gleichwohl hat der Antragsteller mittlerweile aufgrund der 
Vol1lommnisse vom 12.11.2003 keinen Anspruch mehr aut Fest
slellung der Rechlswidrigkeit der inzwischen erledigten Maßll8h
men I. S. v. § 28 Abs. I Satz 4 EGGVG. 
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. 1.) Die grundsätz liche RechlmAßigkeil der Anordnung von 
Urinkonlrollen und der darauf - im Falle ihrer grundlosen Verwei
gerung bzw. 1m Falle einesposiliven Teslergebnisses basierenden 
Disziplinarmaßnahmen ist allerdings zu bejahen. 

B.) F(ir die Anordnung einer Urinprobenabgabe kommen - da 
VOt1iegend im Hinblick aul den heranwachs&r'M:l&n Anlragslefter 
Jugendstrafe voRzogen wird • sowohl Nt. 85 der Verwaltungsvor
schrihen zum Jugendstrafvolzug (VVJug) i.V.m. §§ 101 Abs. 1. 
178Abs. 1 StVoHzG als auch Nt. 47 Abs. 2 WJug (WÖftlich inhalts· 
gleich mit § 56 Abs. 2 SIVoQzG) als EnTlächtigungsgrundlagen in 
Frage, je nachdem, welches Ziel mit der Maßnahme verlolgt und 
welches Mittel zu ihrer Durchselzung angewandt wird. 

aa.) § 101 StVollzG l.V.rn . Nt. 85 WJug bestimmt die Zuläs
sigkeitsvorausseu:ungen von Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet 
der Gesundheits' llfSOfge. § 56 StVollzG, Nt. 47 VVJug regeln die 
allgemeine Verpltichlung der Voll zugsbehörde. für die körperliche 
und geistige Gesundheit des Gefangenen - notfalls unter Anwen
dung unmittelbaren Zwanges nach § 10 1 StVOllzG - zu sorgen 
(Abs. 1) und begründen darüber hinaus die VerplliChtung des Ge
fangenen. die Insoweit I1Qtwendigen Maßnahmen zu unterstiitzen 
(Abs. 2). 

Danach ist die Zulässigkeit der Anordnung einer Urinprooen
abgabe nach § 101 StVoIIzG zu beurteilen, wenn die Durchsetzung 
der Anordnung erzwungen werden sohte. Das wird im Ergebnis 
auch dann zu bejahen sein, wenn· wie VQI1iegend - zwar die JVA 
cf.e f~eiwil~ge UrWlabgabe gefordert und damit auf die Anwendung 
unmittelbaren Zwanges verzichtet, der an sich IOr § 101 StVotlzG 
charakteristisch ist. Durch den Hinweis an den Antragsteller, die 
Verwe;gerung der Irelwilligen Unnabgabe werde aber diszip~na
risch geahndet werden, hat die JVA aber nicht unerheblichen 
mittelbaren Zwang aul den Anuagsteler ausgeObl:. damit auf sei
ne Enlschließungsfreiheit • wenn auch mit geringerer Intensität -
einzuwit1ten versucht. weshaJb es angezeigt sein durfte, in dem 
vorliegend praktizierten VOfgehen auch eine nach § 101 StVoOzG 
zu beurteilende Zwangsmaßnahme zu sehen (vgl. OlG Koblenz, 
NSIZ 1989, 550). 

Ob.) Die Anordnung einer Urinprobenabgabe ware aber auch 
durCh Nr. 47 Abs. 2 VVJuG gedeckl, die Inhaltlich mit § 56 Abs. 2 
StVoIlzG übereinstimmt. Die durch diese Vorschrift begründete 
Pflicht des Gefangenen. die notwendigen Maßnahmen ZlJ seinem 
Gesundheitsschutz zu unterstützen, schließt auch die Verpflich
tung z~r Abgabe einer Urinprobe ein. Denn es handelt sich bei der 
einer Uberprülung aul Betäubungsmiftelkonsum dienenden Urin· 
probennnalyse um eine notwendige Maßnahme auch des vorbeu
gendon Gesundheitsschutzes, die mll keinem körperlichen Eingriff 
verbunden Ist und wegen des Fehlens einer· unter medizinischen 
Gesichtspunkten zu beurteilenden - Beeinträchtigung des körper
lochen Wohlbehndens und }eglichen Gesundheitsrisikos auch un
ter Vemättnlsmär~gkeitsoesichlspunkten nICht zu beanstanden iSt. 

An die durch Nr. 47 Abs. 2 VVJuG normierte Mitwit1tungspfHcht 
des Antragstellers häne die Antragsgegnorin daher ihre FordorlKl9 
nach einer trelwitligen (ohne unmittelbaren Zwang angestrebten) 
Urinprobenabgabe anknOpten können. Die Weigerung. dieser Mit
wir1t~spfJicht nachzukommen. stellt einen schuldhatten Pflich
tenverstoß dar. der nach Nr. 86 WJuG (§ 102 Abs. 1 StVol1zG) ei· 
l'IfI dlszlplinansche Ahndung vom Grundsatz her rechtfertigt (vgl. 
dazu OlG KobIenl a.8.0 .; OLG Zweibrücken NStE Nr. 5 zu § 56 
StVolzG). 

b.) Bedenken gegen die Anwendbarkc~ der §§ tOl Abs. 1. 56 
Abs. 2 StVoIlzG (bzw. der entsprechenden Vorschnllen des 
WJug) ergeben sich nicht daraus. dass die Antragstellerin mit ih
rcr Anordnung nobon der ihr vordringlich obliegenden Gesund
heltstursorge offenbar auch Sicherheits· und Ordnungsbelange 
(weitgehende DrogenfreiheIt in der JVA) verlolgt hat. Denn diese 
Ziele stehen nicht im Widerspruch zueinander. sondern bedingen 
SICh gegenselbg auch und gerade in einer JUflendanstall. Denn die 
mögliche Prasenz von Drogen - die oll ersl durch positive Drogen· 
tests an Gefangenen festgeste!ll werden kann· Ist gerade tur ju· 
gendliche Inhattierte , die ansonsten keine Drogen konSlJmieren, 
eine besondere VerSUChungssituation, hiermit auch zu beginnen. 
Das generelle Ziel, eine Justizvollzugsanstatt mOglichst Irei von il· 
legalen Drogen.lu halten, Ist mithin gerade im Falle einer Jugend· 
anstalt untrennbar verknOpll mit der FOrsorge für die Gesundheit 
jedes einzelnen Gelangenen. 

Bedenken gegen die Zutässigkeit der Aoordnung einer Urin
kontrolle lassen sich auch rncht aus der rechtsdogmallschen Er· 
wägung herleiten, dass der Gelangene bei Bejahung seiner Ver
pllichtung zur Urinprobenabgabe praktisch geZ'MJngen wäre, an 
der BeW91ssicherung lür seine Disziplinierung mitzuwirken. Trotz 
des im StralverfalYensrecht geltenden Grundsatzes, dass kein 
Beschuldigter SIch selbsl belasten muss, gibt es gesetzlich nor· 
mierte Ouldungspnichten, die den BotrOffenen ZlJf passiWm Mitwir
kung an der Aufklärung eines gegen ihn bestehenden Tatverdach
tes. und damit mOgliCherwese auch zu seiner eigenen Bofast~ 
ZWIngen, so z.B. § 81 aStPO. Die hierin für das Strafverfahrens
recht zum Ausdruck kommende Wertung des Gesetzgebers. dem 
staatlichen Strafverfolgungsinteresse gegen Ober den Individual· 
rechten des Beschuldigten im Einzelfall Vorrang einzuräumen. er· 
laubt den ROckschluss, dass Im Strafvollstreckungsrecht die Indi
vidualrechte des Gelangel'lEln niCht nur den gleichen. sondern 
auch noch weitergehenden Beschränkungen unterliegen. Dies 
Ioigt aus der Erwägung, dass im Shalverfahrensrecht aufgrund der 
hier • bis zum rechtskräftigen Schuldspruch - geltenden Un
schuldsvermutung Schranken 10r slaatliche Grundrechtseing,itle 
bestehen, die 1m Slralvollsliockungsrccht weitgehend entfallen 
oder zumindest stark herabgesetzt sind. Hier haI das s!8atliche 
StrafvOllstreCkungsinteresse grundSätzlich Vorrang gegenüber 
den Individualrechten des rechtskräf1ig fUr schuldig belundenen 
und zur Strafe verurtelhen Straftaters. 

Daraus folgt, dass in den Im StVoIIzG bzw. im WJuG vorge· 
sehenen FAllen Eingritle 11'1 Grundrechte auch Ober die in anderen 
Rechtsgeboeten. etwa der Strafprozessordnung, vorgesehenen 
EingrillsermAchligungen htna1.ls zulässig sind. Dies bedeutet. dass 
von einem Strafgelangel19n auch ell19 ak~ve Milwlrkung (die Urin
abgabe) gelordort werden kann. die nach § 81 a StPO I1Icht ver
langt werden könnte (vgl. OLG Kob\enz a.a.O.) 

2.) Oie vorSIehend bezeichl19ten Eingriflsnormen lassen im 
Lichte des aus N t 2 Abs. 1, Art. 1 Abs. 1 GG folgenden angemei· 
nen PersOn~chkeitsrechts die Anordnung einer Urinkontrolle und 
einer daraus ggI. Ioigenden DisZIplinarmaßnahme jedoch nichl 
schrankenlos zu. Notwendige Voraussetzung fOr die Anordnung 
dieser Maßnahme zur Abwehr von Gesunclheitsgefahren ist stels 
ein hinreichend konkreter Verdachl aul Betäubungsminelmiss· 
brauch (OLG Koblenz a.a.O.) Oie Ablehnung einer UnnprObe 
kaM zwar den Verdacht auf vorausgegangenen Betäubungsmit· 
tel konsum wecIIen. Schon ihre Anordnung. inSbesondere aber dar
aus gezogene Weiterungen bedingen jedoch in der Regel das 
Hinzutreten weiterer Umstande. die allein oder durCh ihr Zusam
men1feflen den "Tatverdacht" hinreichend verdichten. wozu ein
schlägige Vorstralen.lnsbesondere aber ein erwiesener vorausge
gangener Bctaubungsminelkonsum während der Stralhaft in der 
JVA gehören kOnnan (vgl. OLG KOOlen7.. NStZ 1999. 446). 

Diese Voraussetzungon lagen bis zum t 2.11 .2003. mithin 
auch zum Zeitpunkt der vol1iegend angegntlenen und VClwciger. 
ten Urinprobcnkontrolle vom 09.09.2003 nebst daraus loigender 
Disziplinarmaßnahmen. hier nicht vor. Der viclfadl und aul ver· 
sch1edensten RechtsgebIeten stralrechllich In ErscholOung getre
tone Antragsteller ist bislang nicht aufgrund der Begehung von 
Slraftateo. die in irgendoinom ZUsammerWlang mit Betäubungsmit
teln stehen. verurteilt worclon. Das 7.uletzl gegen ihn ergangene 
Urte~ des JugenctschOflengenchts des Amtsgerichts Greifswald 
YOrT1 04.11 .2002 verhält sich umlangreich zu seiner persönlichen 
Entwicklung; eino IrgendWle geartete Drogen- oder Suchtproble· 
matik iSi auch dor! nicht aulgel(ihrt. 

Eine solche kaM auch nicht aus der ÄußerungdesAntragsle1-
lers, er habe (offensichtlich bis rum Zeitpunkt seiner Inhaftierung 
am 09.01.2(02) "täglich lünl Bier getrunken" hergeleitet well:len. 
Unabhängig von der Frage des Wahrheitsgei1alls dieser Angaben 
des Antragstellers mag damit :ewar ein bedenkliches. WIrd Jedoch 
ZlJm einen noch kein sUchtiges Tnnkverhal1en belegt da weitere 
Er1<enntnlsse in dieser Hinsicht (beispielsweise Ent7.ugsprobleme 
im Zeitpunkl der Inhalt ierung oder Alkoholmissbrauch im Vel1aule 
der Hall) fehlen. Schon daraus folgt, dass der von der Antragsgeg
nerin herangezogene Gesichtspunkt der Kontrolle einer möglichen 
Suchtver lllgerung vorliogend nicht zum Tragen kommen kann, so 
dass der Senat zum anderen die Frage nicht abschließend zu ent· 
scheiden blDUChto, ob ein alkohol süchtiger Straltater aus dem 
Blickwinkel einer möglichen Suchtverlagerung zur Abgabe von 
Urinproben aufgefordert werden darf oder muss bzw einem sol· 
ehen Ansinnen Folge zu leisten hat. 



Nach anedem durtle die Antragsgegnefln den Antragsteller bis 
zum 12.11 .2003 allentals um in jeder HinsichtfreiwiMIge Abgaben 
von Unnprobefl bitten, an seine Weigerung jedoch ketner1ei ihm 
negative Rechtstolgen knGplen. da bis zu diesem Zeitpunkt keine 
Anze\chefl fur BtM-Konsum oder eine sonstwie geanele Sochtpro
blemat ik bei dem Antragsgegner vorlagen. 

3.) Wenn danach auch dieAnof'dnung vom 09.09.2000 und die 
daraus folgenden Disziplinarmaßnahmen nicht angeordnet wer
den durtlen und rechtsWIdrig waren, so fUhrt dies gleichwohl nicht 
zur Feststellung Oer RechtswidrIgkeit der erledigten Maßnahmen 
gern. § 28 Abs. 1 SatZ 4 EGGVG. 

a.) Voraussetzung fijr d ie Feststellung der Rechlswidrigkeit ist 
nam\ich - verlassungsrechTlich unbedenklich· ein berechtigtes In
teresse des Antragstellers, das VOf a\~ bei Wiederholungsgefahr 
rechtswidrige. BeeinTrächtigungen bestehen kann, aber entspre
chend der Rechtsprechung des BundesverfassungsgeriChts auch 
bei schiOssiger Behauptung einer Grundrechtsverletzung anzu
nehmen Is1. 

Die Möglichkeit der Wiederholung in vorstehendem Sinne 
muss substantiiert c1argctan werden, allgemeine BelUrchtungen 
des BelroHenen genügen nicht (vgl. Meyer·Goßner a.a.O . § 28 
EGGVG Rdn. 5 m.w.N.). Die Feststellung der Rcchtswidrigkeit 
aus Gründen emer GrunorechtsverlelZllflg ist beschränk! au f Fälle 
tiefgreifender, tatsachl ich jedoch nicht mehr lorlwirkender Grund
rechtseingnHe. wenn sich die Belastung durch die Maßnahme 
nach dem typischen Verlahrensablaul 81.11 eine Zeitspanne be
schrankt. in welcher der BeuoHene die gerichtliche Entscheidung 
kaum erlangen kam, berspielsweise bei Eingrinen 11'1 dre körperli
che Unversehrlncil und In die pers6n~che Freiheit (vgl. Meyer· 
Goßner a.a.O. vor § 296 Rein. 18 a m.w.N.). 

b.) Diese VOI'aussetzungen sind nicht (mehr) gegeben. 

aa.) Seit dem 12.11.2003 bestetrt eine Wiedeffiolungsgelahr 
im Hinblick auf eina rechtsWIdrige Anordnung von Urinkontrollen je
doch nicht meh •. An diesem Tage ist l\ämlich der Antragsteller -
wenn auch erst· und otIenbar bislang einmalig -, was durch die ei
gene Einlassung des Antragstellers und die Erkenntnisse des 
AnstaJtsarztes tler Antlagsgegnerin hinreichend belegt wird, of
fenkundig durCh Betlubungsminelkonsum aufgefallen. Seit die
sem Tage bestehl hin.eichender Anlass. don Antragsteller aus 
Grilnden der Gesundheitsfürsorge auf Drogenfreiheil hin zu unter. 
slJChen und seine etwaige Weigerung rechtmäßigelWijise zu diszi
ptinieron. Die IOreme Feststellung nach § 28 Aus. 1 Salz 4 EGGVG 
nOtwendige WloderhOlungsgelahr Im Hinbl ick aul küntlige rechts· 
widrige Maßnahmen besteht somit nreht fort . 

bb.) Es Hegt In dem Verlangen nach Abgabe einer Urinprobe 
auch kein tiefgreilender GrundrcchtsangriH der vorstehend skiz
zierten Arl vor, tler nach der Rechtsprechung des Bundesverfas
sungsgenchts (vgl. BVerfG NJW 1997, 2t63) die Feststellung der 
Rechtswidrigkeil der orledlgten Maßnahmen zulassen wUrde. 
Denn bei der Abgabe einer Urinprobe handelt es Sich um einen na· 
tOrlichen Vorgang, der grundsätztich mil koinerlei Beeinträchtigun· 
gen des kOrpenichen Wohlbefindens verbunden ist und keine ärll
liehe Untersuchungsrnaßnahme mit EingriHscharakter darstellt. 

c.) DcmAntragstelier steht von daher ein berechtigtes Interes
se an der Feststelfung der Aechtswidngkeit der beanstandeten, er
ledigten Maßnahmen vom 09.09.2003 nicht (mehr) zu. 

4.) Der Antrag war nach allec\em als unzutAssig zu verwerlen. 

111. 

Drose Entscheidung des Senates ist endgultrg und nicht wei
ter anfechtbar, § 29 Abs. t Satz 1 EGGVG. 
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§§ 69 Abs. 2, 70 Abs. 2 Nr. 2 StVollzG ( Zur 
Genehmigung eines Fernsehgerätes) 

1. Nach den §§ 69 Abs. 2, 70 Abs. 2 StVollzG hat ein 
Gefangener Anspruch auf Genehmigung eines el· 
genen Fernsehgerätes, solange nicht dessen Besitz 
oder Benutzung das Vollzugsziel oder die Sicher
heit oder Ordnung der Vollzugsanstalt gefährden 
würde. Der Versagungsgrund des § 70 Abs. 2 Satz 1 
StVollzG wird in der Regel nicht gegeben sein. 

2. Bel dem Merkmal der Angemessenhelt (§ 70 
StVollzG) handelt es sich um einen unbestimmten 
Rechtsbegriff , dessen Vorliegen der vollen gericht
lichen Nachprüfung unterliegt. Die Frage nach der 
Angemessenheit richtet sich n8ch den Umständen 
des Einzelfalles, insbesondere nach der Größe des 
Haftraums und dessen Übersichtlichkeit und 
Durchsuchbarkeit. 

3. Bei der Auslegung und Anwendung namentlich des 
§ 70 Abs. 2 Nr. 2 StVoUzG ist - dem Verhältnismäßig
keitsgrundsatz entsprechend - darauf zu achten, ob 
eine Beschränkung oder Versagung der Erlaubnis 
geeignet und erforderlich Ist. 

Beschluss des I . Strafsenats des Oberlandesgerichts FIostock 
vom 23. Juni 2004 • f Vollz (Ws) 20103 - t Vollz (Ws) 24103 - t Votlz 

(Ws) 25103 · 

AUS den Gründen 

I. 

Der Antragsteller verbOßt seit t997 eine W3benSlange Freiheits· 
strafe in der JVA B. Untcr An.ecmung der Untersuchungshaft wer
den 15 Jahre am 1 0.09.20 t O vollstreckt sein. 

Am 07.07.2002 beantragte der AntragSleIler bei der JVA, Ihm 
den Kaul eines Fernsehgerätes mit einer BildSChlrmdiagonale von 
5t cm · als Ersatz für ein bisher vOfhandenes. wohl kleineres und 
nun defektes Gerät · zu genehmigen. Oie Ansta~ lemte diesen 
Antrag unter dem t 3.08.2OO2 u.a. !Oit cler Begründung ab, das ge
wUnschte Gerät sei zu groß, die UoorsichUlchkeit Ocl Hafträume 
und der dort befindlichen Gegenstände SOl dann nicht mehr ge· 
wahrleistet. Entsprechend der Hausordnung der Anstalt könnten 
lediglich Geräte mit einer Bildschinndiagonale von 37 cm geneh
migt werden. 

Gegen diesen Bescheid IegIO der Antragsteller mit Sch.eiben 
vom 10.10.2002 bei der Stratvotlstreckungskammer des landge
richts Rostock . Widerspruch" ein, der als Anllag aul gerichtliche 
Entscheidung oach § 109 StVollzG auszulegen 1St. Darin verfolgt 
er sein ursprüngkhes Begehren weil8l". Die JVA ist dem Antrag 
entgegengetreten und hat u.e. weiter vorgetragen, größere Geräte 
ließen sich schlechter kont roll ieren und aller als Vcrsteckmöglich
keit lur ungenehmlgte Gegenstände benutzen. 

Mit dem angefochtenen Bescheid hat die Kammer den Be
scheid dof JVA aufgehoben und diese verpflichtet. dem Antrag
sleIler den Kauf eines Fernsehgerätes mn elOOr Bildschinndiago
nale von 5 t cm zu genehmigen. Zu. ßegronclung hat d ie Kammer 
u.a. ausgefUhrt, dass Gerate dieser Größe erlahrungsgemäß nur 
UflwesenUIctr mehr Raum beanspruchten als • Orc bistang grund
sätzlich zugelassenen · Geräte mit eirrer Bildschirmdiagonale von 
37 cm. Es sol daher . femliegend", dass boi Genehmrgung des 
Antrags die Ubersichtlichkeit des Haltraums ernsthaft beeinträch· 
tigt wOrde. Auch bedeute ein größeres GerAt keine größere Gefahl 
der VersteckmOglichkeiten fur uner1auote Gegenstände. da In oer 
JVA B. sämtliChe den Gefangenen ausgehandigten Geräte kon
troll iert und versiegelt wurden. Der dazu notwendige Aufwand sei 
VOll der GerAlegröße unabhängig. 
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Gegen diese ihr am 28.05.2003 zugestellte Entscheidung rich
leI sich die am 17.06.2003 beim Landgericht eingegangene 
Rechtsbeschwerde der JVA von diesem Tag. mit der sie die Auf
hebung des Beschlusses und die ZUfÜckVerweisung der Sache an 
das Landgericht beantragt. Zur Begründung wird u.a. vorgetragen, 
der angefochtene Beschluss enthalte keine ausreichenden Ta t
sachenfeSlslellungen und verletze daher das Gesetz. Auch liege 
ein Verstoß gegen § 70 StVojlzG vor. Das Landgericht verkenne, 
dass grOBere Geräte auch größere MissbrauchsmOglichkeilen be· 
deuteten. Schließlich fehle es an der erforderlichen Gesamtschau. 
Der Antragsgegner ist dem Rechtsmittel beigetreten und hat es in 
mehreren Schriftsatzen, u.a. auch mit einer eigensdurchgeführten 
Marktemebung zu verschiedenen Gerätegrößen. weiter begriin
deI. 

Der Amragsteller hat sich ebentalls meMach geäußert und be
antrag1. die Rechtsbeschwerde zu verwerlen. Außerdem hat er mit 
Schreiben vom 07.07.2003 .Beschwerde gegen das Verhalten" der 
JVA eingelegt, da ihm von dort nach wie vor der Kauf eines 
Fernsehgerä tes entsprechend dem BeSChluss des landgeriChts 
vom 23.05.2003 verwehrt werde, obwoht die Rechtsbeschwerde 
keine autschiebende Wirkung habe. Mit Schreiben vom 
23.07.2003 hai dann zunächst die JVA und sodann unter dem 
08.t 2.2003 auch der Antragsgegr.er bei dem Oberlandesgericht 
beantragt, den Vollzug des ange/OChtenen Beschlusses bis zu ei
ner Entscheidung über die Rechtsbeschwerde auszusetzen. Auch 
hierzu Mt sich dei Antragsteller geäußert. 

11 . 

Oie zUlässige Rechtsbeschwerdde hat in der Sache Oberwie
gend keinen ErioIg, da der angefochtene Beschluss nicht auf ei
ner Verletzung des Gesetzes beruht. Dem Antragsteller iSI der 
Kauf des begehrten Gerätes zu genehmigen. wenn es die vom 
Senat /estgesetzten Gehäuseabmessungen nicht Oberschreitet. 
Der Antrag auf Aussetzung des Vollzuges und die Beschwerde des 
Antragstellers haben sich mit dieser Entscheidung erledigt. 

I. Der Senat hai die Rechtsbeschwerde nach § 11 6 Abs. 1 
StVollz zugelassen. da es geboten ist. die Nachpriilung der ange· 
fochtenen Entscheidung zur Fortbildung des Rechts und zur Si
cherung einer einheillichen Rechtsprechung zu ermöglichen. 
Soweit ersichtlich. ist die Frage, bis zu welcher Größe ein eigenes 
Fernsehgerät eines Strafgelangenen genehmigungslähig ist. bis· 
lang noch nicht Obergerichtlich geklärt und nunmehr erstmals zur 
Entscheidung je<lenlalls des erkennenden Senats angelallen. 
Gleichzeitig besteht elO olfensichtliches BedOrlnis nach einer 
Klärung, was sich auch damn zeigt. dass der Antragsgegner nach 
eigenen Angaben die Einfuhrung einer landesweit einheitlichen 
Regelung erwägt. 

Auch im Übrigen ist das Rechtsmittel zulässig. § 118 StVoilzG. 

2. Die Rcchtsbeschwerde Ist jedoch - mit der sich aus dem 
Tenor ergebenden Maßgabe - nicht begrOndel. da der angefoch
tene Beschluss nicht aul einer Verletzung des Gesetzes beruht. 
Die Stra lvollslreckungskammer hat vielmehr die hier einschlägigen 
Vorschrillen der §§ 69 Abs. 2, 70 StVollzG zulreffend ausgelegt. 
Der Senat trin dem im Wesentlichen bei und hat lediglich ein 
einschränkendes Kriterium /Ur eine grundsätzlich erlaubnislähige 
Gerätegröße festgelegt. 

a) Eigene Hörlunk- und Fernsehgeräte eines Stralgefangenen 
werden nach § 69Abs. 2 StVoIlzG unter den Voraussetzungen des 
§ 70 StVoIlzG zugolassen. Nach jener Vorschrift wiederum darl ein 
Gefangener in angemessenem Umtang BOCher und andere Ge
genstände zur Fortbildung oder zur Freizeitbeschältigung besif
zen. Dies gilt nach § 70 Abs. 2 StvollzG jedoch nicht. wenn der 
Besitz. die Überlassung oder die Benutzung des Gegenstandes 
mit Strafe oder Geldbuße bedrOht ware oder das Ziel des 
Vollzuges oder die Sicherheit oder Or-dnung der Anstalt gelährden 
wUrde. Aus § 69 Abs. 2 i.V.m. § 70 Al:Js. 3 StVollzG schließlich er
gibt sich. dass der Besitz eines eigenen Fernsehgerätes erlaub
nispflichtig ist. 

Danach hat ein Gefangener einen Anspruch auf Genehmigung 
eilles eigenen Fernsehgerätes, solange nicht dessen Besilz oder 
Benutzung das Ziel des Vollzuges oder die Sicherheit odcr 
Or-dnung der Vollzugsansta lt gefährden würde. Die Versagungs
möglichkeit des § 70 Abs. 2 Nr. 1 StVoIlzG wird in der Regel nicht 
gegeben sein. 

Bei dem Merltmal der Angemessenhelt in § 70 StVoIlzG han
delt es sich dabei um einen unbestimmten Rechtsbegriff. dessen 
Vorliegen der vollen gerichllichen Nachprüfung obliegl. Oie Frage 
des Maßes der Angemessenheil wiederum richtet sich nach den 
Umständen des Einzelfalles, insbesondere der Größe des HaItrau
mes und dessen Übersichtlichkeit und Durchsuchbarlteil (Ol G 
Karlsruhe NStZ-RR 2004. 189; CaliiessiMOller·Dietz, StVoflzG, 
9. Aull., § 70 Rdnr. 2). Bel der Anwendung und Auslegung dieser 
Vorschrift, insbesondere des § 70 Abs. 2 Nr. 2 StVoIlzG . ist der 
Grundsatz der Verhällnismäßigkeit zu beachten. So muss etwa ei
oe Beschränkung oder Versagung der Erlaubnis geeignet und er
/orderlich sein (BVerlG NStZ·RR 1997, 367 lzum Senatsbeschluss 
vom 09.Ot .1996 - I Vollz [Ws] 8195 "" ZIStrVo 1997, 172); BVerlG 
NStZ 1994.453 und 604; SChwindlBöhm, StVoilzG. 3. Aull., § 70 
Rdnr. 7). Dies gilt auch dann. wenn - wie hier - die Erlaubnis von 
der Erlüllung bestimmter Kriterien abhängig gemacht wird. 

b) Entgegen der Auffassung des Antragsgegners hat die Kam
mer diese Grundsätze nicht verkannt. Wie sie vielmehr zu Recht 
festgestellt hat, steifen die von der Vollzugsanstalt zur Begründung 
der von ihr gesetzten Grenzen herangozogenen Argumente keine 
tragläh ige Grundlage IVr die Versagung der Genehmigung dar. 

aal Volliegend steht zwischen den Bete~lgten alJ'3er Streit . 
dass dem Antragsteller grundsätzlich die Erlaubnis rur ein eigenes 
Fernsehgerät zu erteilen ist. Er war in der Vergangenheit im Besitz 
eines solchen Ger;~tes . die notwendig gewordene Neuanschaffung 
wird ihm niCht generell untersagt. Die ablehnende Entscheidung 
der Vollzugsanstalt gründet sich lediglich darauf, dass die Größe 
des beantragten Gerätes die Grenze des Zulässigen überschreite 
und deshalb ein Verstoß gegen § 70 StVollzG vorliege. 

Dies begegnet fCrr SIch genommen keinen Bedenken . Oie 
Größe eines Gegenstandes. den der Gefangene nach § 70 
StVollzG besitzen kann. steIlI lur die Entscheidung über seine 
Zutässigkeit durchaus ein geeignetes Kriterium dar. Dies gilt um· 
SO mehr, wenn sich mehrere Gegenstände des Gelangenen in der 
Zelle befinden. 

So ergeben sich erlorderliche Einschränkungen bereits aus 
der Größe des Haftraums. die zumeist weniger als 10 m' beträgt. 
und aus der Notwendigkeit eines bestimmten Mobifiars wie Bett. 
Schrank, Tisch und Stuhl. In der Regel wird daher nur sehr wenig 
freie Stellfläche vorhanden sein. Ein eigenes Fernsehgerät des 
Gefangenen kann daher schon deshalb nicht beliebig groß sein. 

Gleichzeitig ist durch jeden zusätZliChen Gegenstand die 
Übersichtlichkeit des Haltraums betrolfen. wobei auch die Größe 
eine erhebliche Rolle spiel!. Wird die· zudem geringe - freie Flache 
eines kleinen Raumes mit mehreren Großgeräten voll gestellt. wird 
der Raum schnell unubersich ttieh. 

bb) Dagegen erscheint fraglich. ob die Größe eineS einzelnen 
Gegenstandes auchAuswlrkungen aul die RevisibiUUit und Durch
suchbarkeit des Haltraumes haI. Zwar lässt sich ein freier Raum 
einfacher kontrollieren als cin mil verschiedenen Gegenstanden 
angelOllter. Wenige große Geräte behindern eme Zellendufchsu
chung aberu.U. weniger als viele kleine, insbesondere dann. wenn 
auch die einzelnen Gegenstände selbst jeweils durchsucht und 
kontrolliert werden mus5cn. Daher ist if\SOweit weniger die Größe 
des einzelnen Gegenstandes von Bedeutung als vielmehr die 
Anzahl der Gegenstände uberhaupt. 

Auch wird die Größe eines Fernsehgerätes lur die Frage der 
Kontrolle des Gegenstandes jedenfalls dann keine besonders gro
ße Rolle spielen, wenn eine Verslegelung bzw. Verplombung des 
Gerätes möglich Ist Kann diese so er/olgen, dass ein unbemerk
tes Öffnen des Gerätes oder andere Manipulationen daran prak
tisch ausgeschlossen sind. kommt es auf die GrOße an sich nicht 
an. Allerdings kann eine Kontrolle der Versiegelung durch ein hö
heres Gewicht des Geräles erschwert werden. wobei ein solches 
bei zunehmender Größe zu erwarten ist . 

Durch eine Verplombung bzw. Versiegelung kann zudem je
denfalls weitgehend - verhindert werden. dass das Fernsehgerät 
als Versteck lürunerlaubte Gegenstände missbraucht wird. Zutref
fend hat die Kammer dazu ausgefuhrt, dass deshalb bei einem 
größeren Gerät nicht mehr Verstockmöglichkeiten bestehen als bei 
einem kleineren. Außerdem vergrößert sich bei einem handelsüb· 
lichen ROhrenternseher mit wachsen-der Bildschirmdiagonale auch 
zwangsläufig der Platzbeo'arl der Röhre, so dass sich in Relation 
zum Gerätegehäuse nicht mehr odergrößere Hohlraumo ergeben 
werden als bei einem kleinen f ernseher. 



Soweit mit der Rechtsbeschwerde vorgetragen wird, durch 
Kontrolle und anschließende Versiegelung der Geräte könne ei
nem mOgtiChen Missbrauch der Geräte nur eingeschränkt begeg
net werden, mag dies zutreffend sein. Die Vollzugsanstalt hat aber 
in der Vergangenheit unwidersprochen dem Antragsteller und zahl
reichen anderen Gelangenen den Besitz eines eigenen Fern
sehgerätes genehmigt und damit das nicht ausschließbare Risiko 
der Manipulation von Plomben in Kauf genommen. Ein Erfah
rungssatz. dass dieses Risiko bei einer Bildschirmdiagonale von
bislang genehmigten - 37 cm noch hinnehmbar, bei einer solchen 
von - hier beantragten - 51 cm jedoch unver1retbar wird. besteht 
nach AnsICht des Senats nicht. 

Schließlich ist auch das weitere Argument der BeschwerdelOh
rerin, größere Geräte führten zu Schwierigkeiten bei der Ver1egung 
des Gelangenen, nur bedingt tragfähig. Zwar wird sich der Trans
port der Habe eines Gefangenen grundsatzlieh umso aulwendiger 
gestalten, je mehr Gegenstände zu transportieren sind und Je grO
ßer und schwerer diese sind. Andererseits sind die hier relevanten 
Unterschiede in GrOße und Gewichlletztlich nicht sehr erheblich. 
Auch wird sich die Zahl deran .kompletter" Verlegungen in ver
tretbaren Grenzen halten. Die dabei zu erwartonden 
Schwierigkeiten rechtfertigen daher eine - zudem an der 
Bildschirmdiagonale orien~erten - Beschränkung der Größe nicht. 

ce) Daraus ergibt sich. dass es zwar grundsätzlich erforderlich 
ist. die Ertaubnisfähigkeit eines Fernsehgerätes von seiner GrOße 
abhängig zu machen. die - von der VOllzugsanstalt und dem An
tragsgegner als Maßstab gewählte - Bitdschirmdiagonale aber kein 
hierzu geeignetes Kriterium ist. Dies wird besonders deullich bei 
Berücksichtigung sog. Flachbildschirme. die keine ROtve mehr 
aufweisen Hier lasst sich zwar auch ohne weiteres die Bildschirm
diagonate leststeIlen. Diese Geräte sind jedoch wesentlich lIacher 
und kompakter als herkömmliche Röhrengeräte und enthalten 
deShalb z.B. auch weniger HOOlräume, die als Verstecl<möglichkei
ten genutzt werden könnten. Die Größe der Bildschlrmdiaganale 
könnte daher hier IOr die Entscheidung über eine Erlaubnis nach 
§ 70 StVotlzG nicht herangezogen werden. 

Der Senat hat deshalb die Außen maße des Femsehgerätes 
als Kriterium IUr desseo Erlaubnislähigkeit festgelegt. Diese lassen 
sich ohne großen Aulwand objektiv und jederzeit nachprülbar er
mitteln. Das so definierte Kriterium ist unabhängig von Individuel
len techniSChen oder bauartbedingten Gegebenheiten und Ent
wicklungen und kann. lalts erlorderlich, auch aul andere Geräte 
übertragen werden. tnsbesondere wird damit aber den - gerade 
von der Vol lzugsanstalt aufgestellten -Anlorderungen an die Über
slchlllcl1kelt des Haftraums weitaus besser Gcnuge getan , da mit 
den Außenmaßen eines Gerätes seine tatsächliche Größe - nach 
Volumen und Abmessungen - bestimmt ist und dias dann ohne 
Weiters In Relation zu der Größe des Haftraums und seinem son
stigen Mobiliar gesetzt werden kann. 

Bei der Bestimmung der Abmessungen, die grundSätZlich ei
ne noch erlaubnislahige Gerätegröße zulassen. hat sich der Senat 
einerseits an der bishengen - und, sowe~ ersichtlich. weitgehend 
unbeanstandet gebliebenen - Praxis der Vollzugsanstalt sowie an 
den vom Antragsgegner rür eine generelle Regelung erwogenen 
Maßen orientiert_ Eine Größe von 40 x 40 x 42 cm erscheint grund· 
sätz lich geeignet. den SicherheitsbedOrfnissen der Anstatt , aber 
auch den legitimen Interessen des Getangenen an einem ausrei 
chend großen Femsehbildschirm zu genügen. Geräte dieser 
Größe werden daher in alter Regel .angemessen" i.S.d. § 70 Abs. 
1 StVollzG sein. 

Die Vollzugsanstalt wird allerdings nicht gehindert sein, im 
EInzeIlall aucl1größere oder auch nur kleineie Geräte zuzulassen, 
wenn besondere Umstände vorl iegen (etwa eme $ehbehinderung 
des Gelangenen odel ein sehr kleiner Haflraum, in dem sich be
reits zahlreiche andere genehmigte Gegenstände belinden). 

3. 

Oie Rechtsbeschwerde ist nach alledem unbegründet. weil die 
Entscheidung der StralvOllstreckungskammer nicht auf einer Ver
letzung des Gesetzes beruht. 
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§ 70 Abs. 2 Nr. 2 SIVollzG (Zur Genehmi
gung einer Sony-Playslalion 2) 

1. Der Versagungsgrund der Gefährdung von Sicher· 
heit und Ordnung der Ansta lt (§ 70 Abs. 2 Nr. 2 
StVollzG) setzt eine konkrete Gefahr voraus, d eren 
Vorliegen in nachprufbarer Weise fes tgeste llt wer· 
den muss_ Dabei kann da s Vorliegen einer solchen 
Gefährdung schon allein auf Grund der prinzipiel
len E ignung eines Gegenstandes zur sich e rhei ts· 
oder ordnungsgelährdenden Verwendung bejaht 
werden. 

2. Allerdings ergibt sich aus dem Verhältnismäßig' 
keitsgebot, dass diese Eignung in Beziehung zu 
den der Anstalt zu Gebote s tehenden und von ihr Im 
Rahmen einer ordnungsgem äßen Aufsicht auch 
anzuwendenden Kontrollmilteln geselzt werde n 
muss_ 

3. Unter d em Gesichtspunkt der Erforderllchkeit kann 
die Versagung der Besitzerlaubnis insbesondere 
nur dann gerechtfertigt werden, wenn ein m ilderes 
Mittel, etwa die Verplombung oder Versiegelung ei· 
nes generell-abstra~t gefährliChen Geräts durch d ie 
Anstalt und die ihr möglic he regelmäßige Kontrolle 
d e r Plomben u nd Siegel, nicht in gleicher Weise ge
eignet ist, der Gefährlichkeit zu begegnen. 

4 . Im Rahmen der Prufung d e r Zumutbarkeit (Verhält· 
nismäßigkelt Im engeren Sinne) ist zu beachten, 
dass Belange des Gefangenen· etwa ernsthaft und 
n achhaltig verfolgtes Interesse an Aus· und Weiter· 
bildung· es gegebenenfa lls verbieten k önnen, eine 
nach Schadenswahrsche in lichkeIt oder -ausmaß 
geringfügige Gefährdung von S icherheit und Ord· 
nung der Anstalt zum Anlass für die Verweigerung 
einer Besitze rlaubn is machen. 

Beschluss des t . Stralscnats des Oberlandesgeflchts Hamm 
vom t , . November 2003 - t Vollz (Ws) 194103 -

GrUnde 

Mit seinem Antrag auf gcrichtliche Entscheidung vom 28. Juli 
2003 hat der Belroffene die AulMbung der Entscheidung der 
Justizvollzugsanstalt vom 25. Juli 2003 begehn, mit der die 
Aushändigung einer Spielekonsole der Marl<.e .Sony-P!aystation 2" 
abgelehnt WOrden Ist. Der Leiter der Juslizvotlzugsanstalt hat sich 
zur Begründung seiner Entscheidung auf den Erlass des Justizmi
nisters des Landes Nordrheln·Westlalen vom 2. April 2002 beru
fen. Den gegen diese Entscheidung eingelegten Widerspruch des 
Verurteilten hat der Präsident des Landesjustizvol!zugsamtes 
Nordrhein-Westfalan mit Bescheid vom 5. August 2003 zurückge
wiesen_ Zur Begründung ist ausgelührt worden: 

.Oie Ablehnung Ist gemäß § 70 Abs. 2 Nr. 2 SlVollzG gerecht
lertigt. da der Besil1: der beantragten Playstation eine konkrete Ge
lahr tür die Sicherheit und Ordnung der Anstalt darstellt. Das Gerat 
ist mit der Option einer mehrseitigen Texlspeicherung ausgestat
tel. Dadurch wUrden Sie oder Mitgetangene in die Lage versetz\. 
Daten verschlüsselt oder unverschlOsseit derart zu speichern. 
dass Sie dem Zugriff und der Überprülung des Vollzugspersonals 
entzogen sind. In versteckt angelegten Dateien können Fluchtplä
ne oder Informationen über Sichemeitsvorkehrungen der Ansta lt 
gespeichen werden, die In einer geschlossenen Anstalt mit der 
Vottstreckungszustandigkeit der JVA lür langstralige Gefangene ei
ne kookrete Gefahr IOr die Sicherheit und Ordnung bedeuten. 
Darüber hinaus stellt der Bes~z des Geräts auch insolem eine kon
krete Gefahr für die Sicherheit und Ordnung der Anstalt dar. als es 
bauartbedingt Hohlräume aufweist und damit VersteckmOglichkel-
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ten tOr Gegenstände wie Rauschgift, Bargeld oder Kassiber bie· 
let. Da das Ger~1.1 ohne Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit 
nict11 versiegelt werden kann, würde es einen urwerl relbar hohen 
Personal- und Zeilaufwand erfordern, um das Gerät auf versteck
te Gegenstande hin zu überprüfen. Hierbei ist zu berücksichtigen, 
dass unter dem Gesichtspunkt der Gleictlbehandlung auch ande
fen Inhaltierten das Gerät bewilligt werden müsste. falls Ihrem 
Begehren entsprochen würde. 

Es ist kein die Sicherheits- und Qrdnungserlordemisse der 
Anstalt überwiegendes berechtigtes Interlesse an der Aushärtdi· 
gul'lg des Geräts er1<ennbar." 

Mit dem angefochtenen Beschluss haI die StrafvoHstreckungs
kammer des Landgerichts Bochum den Antrag des BelroHenen als 
unbegründet zurückgewiesen. Die Stra tvollstreckungskammer hat 
zur Begründung ihrer Entscheidung ausgeführt: 

.Die Ablehnung des Antrags auf Zulassung einer . Play
Station 2" ist rechts- und ermessensfehlerfrei erfofgt 

Die Ablehnung ist gemäß § 70 Abs. 2 Nr. 2 StVollzG begrOn
det Der Besitz e iner .Play-Station 2"' gefährdet die Sichertleit und 
Ordnung der Anstalt. Das Gerät besitzt die techniSChe Möglichkeit 
einer mehrseitigen Te~tspeicherung . Der Antragsteller oder allde
re Gefangene wären somit in der Laae. verschlüsselte Daten zu 
speichern und so dem Zugriff und der Uberprüfung durch das Voll
zugspersonal zu entz iehen. Zudem beinhaltet das Gerät baube· 
dingte Hohlräume. die als Verstecke IOr Drogen, Kassiber und 
ähnliches dienen können: 

Die gegen diese Entscheidung gerichtete form- und fristge· 
recht eingelegte Rechtsbeschwertle. mit der der Betroffene eine 
Verletzung der Aufklärungspllicht rOgt. ist zur Fortbildung des 
Rechts und zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung vom 
Senat zugelassen worden. 

Das Rechtsmittel hat auch einen zumindest vorläufigen Erfolg, 
weil der Beschluss der Strafvollstreckungskammer an einem 
durchgreifenden Mangel leidet FOrdas Vertahren in Strafvollzugs
sachen gilt tler Grundsatz der - von Amts wegen zu ertorschen
den - .materiel!en Wahrheit" (§ 120 SIVoflzG. § 244 Abs. 2 StPO). 
Dies oedeutet. dass die Stralvollstreckungskammer den Sachver
halt. von dem sie ausgehen will . selbst zu überprOfen hat und ggf., 
wenn die von der Anstall getroffenen Tatsachenfeststellungen be
strinen werden, selbst Beweis zu erheben hat (Senatsbeschluss 
vom t 8. Seplember 200t - 1 Vollz (Ws) 18310t -; OLG Frankfurt 
bei Bungert NStZ 1994. 380: Calliess/MOller-Dietz, Strafvollzugs· 
gesetz. g. Au!! .. § 11 5 Rdnr. 2). Denn gemäß § 120 StVo/lzG LV.m. 
§ 244 Abs. 2 StPO ist die Stralvollstreckungskammer verpllichtet. 
zur Erforschung der Wahrtleil die Beweisaufnahme von Amts we· 
gen auf alte Talsachen und Beweisminelzu erstrecken. die fOr die 
Entscheidung VOll Bedeutung sind. Dieser ureigenen Verpflich tung 
ist die Strafvollstreckungskammer in rechtsfehlertlafter Weise nicht 
nachgekommen. 

Gemäß § 70 Abs. I StVoIlzG darf ein Gefangener in ange
messenem Umfang u.a. Gegenstände zur Freizeitbeschäftigung 
besitzen. Dies gilt nicht, wenn der Besitz , die Überlassung oder dl8 
Benutzung des Gegenstandes das Ziel des Vollzuges oder die 
Sicherheit ode' Ordnung der Anstalt gefährden wilrde (§ 70 Abs. 2 
Nr. 2 StVoUzG). 

Der Versagungsgrund der Gefährdung von Sichemeit und 
Ordnung der Anstalt setzt eine konkrete Gefahr voraus, deren 
Vorliegen in nachprüfbarer Weise festgestellt werden muss. Dabei 
kann das Vorliegen einer solchen Gefährdung schon allein auf
grund der grundsätzlich gegebenen Eignung eines Gegenstandes 
zur sichemeits- oder ordnungsgelährdenden Verwendung bejaht 
werden. Allerdings ergibt sich aus dem Vemaltnismaßigkeitsgebot, 
dass diese Eignung in Beziehung zu den der Anstalt zu Geboto 
stehenden und von ihr im Rahmen einer ordnungsgemäßen Auf
sicht auch anzuwendenden Kootrollmittel gesetzt werden muss. 
Unter dem Gesichtspunkt der Erforder1ichkeit kann die Versagung 
der Besitzer laubois insbesondere nur dann Bestand haben, wenn 
ein milderes Minel. etwa die Verplombung oder Versiegelung eines 
generell·abstrakt gelährlichen Geräts durch die Justizvollzugsan
stalt und die ihr mögliche regelmäßige Kootro!le der Plomben und 
Sieget. niCht in gleicher Weise geeignet ist, der Gefahffichkeit zu 
begegnen. Schließlich ist im Rahmen der Priifung der Zumulbar· 
keil (Verhättnismäßigkeit im engeren Sinne) zu beachten, dass 
Belange des Gefangenen. etwa ernsthaft und nachhaltig ver101g· 
tes Interesse an Aus· und Weiterbildung. es ggl. verbieten können. 

eine nach Schadenswahrscheinlichkeit oder Schadensausmaß 
geringfügige Gefährdung von Sicherheil und Ordnung der Ansta lt 
zum Anlass fü r die Verweigerung einer Besitzerlaubnis zu machen 
(vgl. BVeriG NStZ 1994, 453; BVerfG NStZ-RR 1996. 252: BVert[G 
NJW 2OQJ, 2447). 

Hinreichende Feststallungen und Erwägungon in dem vorbe· 
zeichneten Sinne sind dem angefochtenen Beschluss nicht zu ent
nehmen. Die Stralvollstreckungskammer hat im vorliegenden Fa!! 
die generell ·abstrakte Gefahr der Spiele konsole .Playstation 2" 
nicht hinreichend darge~ und auch nicht detailliert beschrieben, 
ob dieser Gefahr durCh geeignete Maßnahmen begegnet werden 
kann. Sie hat sich vielmehr damit begnügt. d ie Erwägungen dos 
Präsidenten des l andesjustizvolJzugsamtes aus dem Wider· 
spruchsbescheid in pauschalierter Form wiederzugeben. 

Mangels näherer Beschreibung dieses vom Antragsteller be· 
gehrten Telespielgerates. also insbesondere VOll Typ, Funktions, 
weise und Abmessungen des Gerätes ist d ie VOll der Strafvollstre
ck.ungskammer angenommene Gefährfichkeit des Gerätes einer 
Überprüfung durch den Senat nicht zugänglich. Angesichts der 
TatsaChe, dass Gefangene in der Justizvollzugsanstal t beispiels· 
weise über CD·Spieler, Fernsehgeräte oder andere Telespielge· 
räte vertOgen. ist nicht ersichtlich. aus welchem Grunde einer Play
station 2 als möglichem Versteck fOr verbotene Gegenstände ein 
höherer Gefährdungsgrad zukommt. In diesem Zusammenhang ist 
auch nicht dargelegt worden, ob eine Verplombung oder Versiege
lung des Gerätes und auch von Teilen desselben zur Beseitigung 
einer Gefährlichkeit möglich Ist oder ob die Plomben oder Siegel -
ggf. erkennbar - manipuliert werden können und wie sich eine 
mögfiche Sicherung auf die Funktionsfähigkeit dieses Gerätes und 
den Kontrollaufwand der Jus!i l volilugsanstalt auswi.ken kann 
(vgl. OLG Rostock ZfStrVo 2003, 56). Darüber hinaus hat die Straf
vollstreckungskammer ungepr(if1 die Behauptung der Justi2\lOllz· 
ugsanstal! übernommen, das Gerät sei mit einer mehrseitigen 
Textspeicherung ausgestattet. d ie Gefangene in die Lage verscl · 
ze, Daten verschlüsselt oder unverSChlüsseIt derart zu speichern. 
dass sie dem Zugriff und der Überprüfung des Vollzugspersonals 
entzogen seien. Auch hierzu hätte es näherer Erläuterungen dei 
technischen Gegebenheiten bedurlt . In diesem Zusammenhang 
stellt sich die Frage. auf welche Art und Weise Texte von den 
Gefangenen vertasst werden können. ob dies z.B. mit dem Joy
StiCk möglich ist. Ferner hat sich die Strafvollstreck.ungskammer 
nicht mit dem GesiChtspunkt ausemander gesetzt, ob sich eine 
mögliche potentiell größere Gefahr aus der Talsache ergibt dass 
durch die Verbindung mit weiteren Geräten ein Zugang zum Inter
net geschaffen werden kann und somit in vielfä ltiger Weise Infor· 
mationen austauschbar werden. 

Da im angefochtenen Beschtuss die vorstehend genannten 
notwendigen Feststellungen tehlen, musste er auf die Sachrüge 
des BeschwerdefOhrers aufgehoben werden. Eigene FeststelllJn· 
gen zu trelien. war dem Senat in dem revisioosähn lich ausgestal
teten Rechtsbeschwerdevertahren verwehrt. Die Sache war daher 
zur erneuten Entscheidung an die Stralvollstreckungskammer des 
Landgerichts Bochum lurOckluverweisen. Für die neu zu treffen
de Entscheidung weist der Senat darauf h in, dass die Beurteilung 
Oel abstrakten Gefährlichkeit einer $ony·Playstation 2 letztendlich 
nur aufgrund eines Sachverständigengutachtens beurteil! werden 
kann. Dies gill auch fü r die Frage. ob einer eventuell vorhandenen 
generell-abstrakten Gefahr durch gooignete Maßnahmen begeg· 
nel werden kann. Soweit dies in der Rachtsprechung befOits be
jaht worden ist (OLG Karlsruhe ZfStrVo 2003, 244), vermag der 
Senat nicht zu entscheiden, ob die dort angesprochenen Koo!roll
mittel die auch nach Auffassung tles OLG Karlsruhe gegebene ab· 
strakte Gefährlichkeit hinreichend beseitigen (vgl . Anmerkung zu 
diesem Beschluss ZfStfVo 2003. 246: OLG Rostock, ZIStrV0 2003, 
56: Beschluss Brandenburgisches Oberlandesgericht vom 25. 
AuguSl 2oo3· 1 Ws (VoIlz) 14103). 

Bel der neu vorzunehmenden Priifung. ob die Überlassung ei· 
ner Sony-Playstation 2 die Sicherheit und Ordnung der Anstalt 
!.S.v. § 70 Abs. 2 Nr. 2 StVollzG gefährden würdo. sind darüber hin· 
aus auch die konkreten Gegebenheiten in der Justizvollzugsan· 
stall . insbesondere ihr Sicherheitsinteresse, gegen das Interesse 
des Stra fgefangenen an dem Besitz des Gerätes abzuwägen 
(OLG Roslock, a.a 0 .: OLG MOnchen BlStVkunde 2001 , Nr 4/5. 
2 - 3: OLG NOmberg NStZ-RR 2002. 191: OLG Jena NStZ·RR 
2003, 22 1). Ferner ist die individuelle Geh'lhrflchkeit des 
Antragste llers und die von ihm ausgehende Missbrauchsgefahr 
angemessen zu berÜCksIChtigen. 



Der Senat verkennt nicht, dass nach dem jetzigen Erkenntnis, 
stand eine gewisse Wahrscheinl ichkeit f[ir die Richligkeit des Er
gebnisses der Stralvollstreckungskammer spricht, mit anderen 
Worten also der abstraklen Gefährlichkeh der Sony-Playstation 
nicht hinreichend begegnet werden kann, so dass derVersagungs
grund des § 70Abs, 2 Nr. 2 $tVollzG gegeben ist. Im Interesse der 
RechtssICherheit bedarf es aber der näheren Aufklärung der tech
nischen Einzelheiten und Möglichkeiten des Missbrauchs, die nur 
mit HUle eines Sachverständigengutachtens erfolgen kann. 

Nach alledem war der angefochtene Beschluss aufzuheben 
und die Sache zur erneuten Au fklärung und Entscheidung an die 
StrafvollstreCkungskammer des Landgerichts Bochum zuruckzu
verweisen. 

§§ 7 Abs. 2 Nr. 3, 14 Abs. 2 Satz 2 SIVollzG 
(Zur Rückverlegung eines Gefangenen 
aus dem Wohngruppenvollzug in den 
Regelvollzug) 

Die Verlegung In den Wohngruppenvollzug kann 
nur unter den Voraussetzungen des § 14 Abs, 2 Satz 2 
StVollzG rückgängig gemacht werden , 

BeSChluss des 5. Stralsena ts des Kammergerichts in Berlin 
vom 4 . Juni 2004 . 5 Ws 227104 Vollz -

Gründe 

Der Gefangene. gegen den eine lebenslange Freiheitsstrafe 
vollslleckt wird, war in der Justizvollzugsanstalt T. im behand· 
lungsorientierten Wohngruppenvollzug der Teilanstall V unterge
bracht. NaCh einem Zwischenfall am 19. Dezember 2002, bei dem 
es zwiSChen ihm und einem Besucher zu TätliChkeiten kam, ver
legte ihn der Anstaltsleiter mit Bescheid vom 23. Dezember 2002 
in Abänderung des fur ihn erstell1en Vollzugsplans in den 
Regelvollzug der Teilanstall !II , Aul den Antrag des Gelangenen 
hob die StrafvolistreckUr'IQskammer durch rechtskrällig geworde· 
nen Beschluss vom ()4. April 2003 den Bescheid vom 23. Dezem
ber 2002 aul und verpflichtete den Anstaltsleiter zur Aufklärung des 
Sachverhalts und zur Neubescheidung des Gelangenen unter 
Beachtung der Rechtsaullassung der Kammer. Der Anstaltsleiter 
beließ den Gefangenen euch nach diescr Entscheidung im 
Aegelvollzug. Am 30. Juli 2003 widerrief er in Abän<:lcrung eines 
bereits am 04 . Juni 2003 erlassenen Bescheides emeut die Unter· 
bringung des Gefangenen im Wohngruppenvollzug der Teilan
Stalt V und ordnete seine Verlegung in die Teilanstalt lIt an. Zur 
Begrilndung berief er sich auf das Geschehen vom 19. Dezember 
2002 und ergänzend auf mehrere im Einzelnen dargelegte, oom 
Gefangenen angelastete Vorfälle. 

Den hiergegen gerichteten Antrag des Gefangenen auf ge
riChtliche Entscheidung hat die StrafvollstreckungSkammer durch 
Beschluss vom 30. September 2003 als unzulässig verworfen. Auf 
die Rechtsbeschwerde des Gefangenen hat der Senat diesen 
Beschluss am t 7. Februar 2004 aufgehoben und die Sache zu
nkkverwiesen. Nunmehr hat die Strafvollstreckungskammerdurch 
Beschluss vom 25. März 2004 die Bescheide des Anstaltsleiters 
vom 04. Juni 2003 uncl30. Juli 2003 aulgehoben und den Anstalts
leiter verpflichtet, den Gefangenen in die Te!lanstalt V zunkkzu
verlegen. Der Anstaltsleiter hat Rechtsbeschwerde eingelegt, mit 
der er das Verlahren beanstandet und die Verletzung sachlichen 
Rechts rügt. Das Rechtsminel ist unzulässig, weil es die beson
deren Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 116 Abs. 1 StVollzG 
nICht crfiillt. 

1. Die von dem Anstaltsleiter erhobene AufklärungsnJge kann 
die Zulässlgkeit der Rechtsbeschwerde nicht bcgrunden. In wei
chem Umfang und nach welchen Rechtsgrundsätzen die Stralvoll 
streckungskammem in Verlahren nach dem Stralvollzugsgesetz 
den Sachvemalt zu ermilleln haben, ist durch zahlreiche oberge
richlliche Entscheidungen gcl<läl\ (vgl. die Rechtsprechungsnach· 
welse bei CalliessfMüller-Dietz. StVollzG 9. Aull. , § 115 Rdnm. 3 
und 4). Das Vorbringen der RechtSbeschwerde gibt keinen Anlass, 
diese Grundsätze zu überprilfcn oder fortzuentwickeln. Im Übrigen 
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wäre die Au fklärungsrilge auch unbegründet. Wie noch auszulüh
ren ist, war die Strafvollstreckungskammer bei der gegebenen 
Sachlage auch in Bezug auf den von dem Gefangenen geltend 
gemachten Folgenbeseitigungsanspruch zur weiteren Aufklärung 
nicht verpflichtet. 

2. Die Sachrüge wirft keine Rechtsfrage auf. die einer einge
henderen Erörlerung durch den Senat bedurfte, Entgegen der Auf· 
fassung des Anstaltsleiters gefährdet der angefochtene Beschluss 
auch nicht die Einheitlichkeit der Rechtsprechung. 

a) Die Verlegung eines Gefangenen aus dem Regelvollzug in 
den behandlungsorientienen Wohngruppenvollzug stellt eine ihn 
begünstigende Maßnahme mit Dauerwir1<ung dar. Ihr kommt im 
Rahmen der Gestaltung des Vollzuges beträchtliche Bedeutung 
zu, wie schon die Tatsache belegt, dass die Zu ..... eisung zu Wohn
gruppen und Behandlungsgruppen einen Bestandteil des 
Vollzugsplans darstellt (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 StVollzG). Mit der 
Aufnahme der Zuweisung in den Vollzugsplan geht die 
Vollzugsbehörde eine Selbstbindung ein, die zur Folge hat, dass 
sie die Maßnahme nur unter den VOtaussetzungen des entspre
chend anzuwendenden § t 4Abs. 2 Satz 2 StVoIlzG zurQcknehmen 
kann (vgl. OLG Celle ZtStrVO t989, t 16: KG NStZ t 997, 207. 208: 
BeschlUSS des Senats vom 21, Februar 2002 - 5 Ws 1102 Vol1z -I . 
Ein Ireies Belegungsermesscn, das der Anstaltsleiter in seiner 
Rechtsbesch ..... erdebegründung wiederholt für sich in Anspruch 
nimmt, steht ihm inlolgedessen nicht mehr zu. 

Bei der EntSCheidung der Frage, ob der Gefangene den be
sonderen Anforderungen des Wohngruppenvollzuges noch ge· 
nügt, hat der Anstaltsleiter allerdings einen Beul\eilungsspielraum, 
der einer Kontrolle nur nach den Rechtsgrundsätzen des § 115 
Abs. 5 StVoIlzG unterliegt. Das Gericht muss auf einen Antrag des 
Gefangenen aber überprüfen, ob der Anslaltslei ter seiner Ent
scheidung einen zutreffenden, vollständig eflTlitlelten Sachverhalt 
zugrunde gelegt und den Beurteilungsspielraum eingehalten hat 
(vgL BGHSt 30, 320, 327; Beschluss des Senats a.a.O.), 

Oie Straivollstreckungskammer hat bei der Entscheidung, die 
Bescheide des Anstaltsleiters vom 04. Juni 2003 und 30. Juli 2003 
aufzuheben, diese ReChtsgrundsätze zwar nicht ausdrückfich er
wähnt. Oie BegrÜndung ihres BeSChlusses lässt aber nicht besor
gan, dass sie sie verunnt hat. Die Kammer hat rechtsfehlerfrei ih
re Aullassung dargelegt. dass der dem Gefangenen zur Last 
gelegte Zwischenfall vom 19. Dezember 2002 den Hauptgrund für 
seine ROckverlegung in den Regelvollzug gebildet hat, also nicht 
nur. wie die Rechtsbeschwerde behauptet, ein letzter Anlass fur 
diese Maßnahme gewesen ist, das Verhallen des Gefangenen an 
diesem Tage aber keinen Riickschluss auf seine Ungeeignetheil 
fOrden Wohngruppenvollzug ertaubt, weil siCh daraus kein Vorwurl 
gegen ihn herleiten lässt. Den anderen in den VerlegungsbescheI 
den genannten Vorfällen kommt nach der im Einzelnen begrilnde· 
tcn Einschätzung der Strafvollstrcckungskammer nlChl das Ge
wicht zu, das erforderlich wäre, um die !inn Getangenen stark 
belastende Riickverlegung in den Regetvollzug zu tragen, Ein Ein· 
griff der Kammer In den dem Anstallsleiter vorbehaltenen Beurtei
lungsspiclraum liegt hierin nicht. Soille der angefochtene Be· 
schluss das Verhalten des Gefangenen unzutrcllcnd wiirdigen. 
würde es Sich zudem um einen die Zulässigkeit der Rechtsbe
schwerde nicht begrundenden Fehler im Einzeltall handeln, 

b) Oie Verpllichtung des Anstalts!eiters. den Gefangenen indie 
Teilanstalt V zunkk7.uverlegen, hat die Stralvollstreckungskammer 
gemäß § 115 Abs. 2 Satz 2 StVoIlzG ausgesprochen. Die ROck
gängigmachung der Verlegung eines Gefangenen vom offenen in 
den geSChlossenen Vollzug 06er - wie hier - vom Wohngruppen
in den RegelvQllzug ist eine typische Maßnahme der durch diese 
Vorschrift ermöglichten Folgcnbeseitigung (vgl. OLG Hamm 
ZfStrVo SH t 979, 102; Calliess/Muller-Dietz. § 11 5 Rdn. 11). Die 
SpruChreife, die sie voraussetzt , durtte die Strafvol1stre· 
ckungskemmer hier nach den gesamten Umständen annehmen. 

Hat die Strafvollstreckungskammer Ober die Verpl lichtung cSes 
AnstaltsleTters zum Erlass einer Maßnahme zu befinden, bei der 
dem Anstallsleiter ein Beurteilungsspielraum oder ein Handlungs· 
ermessen zusteht, so ist maßgeblicher Zeitpunkt iOrden Verpflich
IUngsausspruch regelmäßig die letzle Behördenentscheidung, da 
das Gericht nur für diesen Zeitpunkt uberprü1en kann, ob die Be
hörde den Anspruch zu Recht abgelehnt hat (vgl. CalliessiMuller
Oietz, § 11 5 Rdn. 9; Ariothlliickemann, StVOIlzG, § 11 5 Rdn. 5, 
beide m. Rsprnachw.). Anders ist dieSituation jedoch, wenn ein Be-
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urteilungssplelraum oder ein Handlungsermessen nicht bzw. nicht 
mehr bestent, Da die Kammer in einem solchen Fall Ober die 
Verpllichtung der Behörde zum Erlass der Maßnahme abschlie
ßend befinden kann, hat sie auf die Sach- und Rechtslage im 
Zeitpunkt ihrer Entscheidung abzustellen (vgl. OlG NOmberg 5tV 
2000, 573; CarriessIMüller-Oietz und Arlothllücllemann 8 .8 .0. 
Hiernacn ist es rechtlich nicht zu beanstanden, dass die Slrafvoll
slfeckungskammer in der vorliegenden Sache nicht nur den 
Verlegungsbescheid erneut aufgehoben, sondern auch über die 
ROckverlegung entschieden hat. Das rechllertiglen folgende 00-
SOI'ICIeren Umstande: 

Der Anstaltsleiter hat n8ch dem Zwischenlallvom 19. Dezem
ber 2002 die EntSCheidung über die Ablösung des Gefangenen 
vom Wohngruppenvollzug bereits am 23. Dezember 2002 getrOf
fen und durchgeführt, obgleich zu diesem Zeitpunkt noch in keiner 
Weise ausreichend geklal1 war. inwieweit das Geschehen dem 
Gefangenen anzulasten war. Der Beschluss der StrafvoUstre
ckungskammer vom 04. April 2003, mit dem sie den Verlegungs· 
bescheid mangels hinreichender Sachaulklärung aufhob, ging 
dem Anstaltsleiter wenige Tege später zu. Seit diesem le~punkt 

befand sich der Gefangene entgegen dem Vollzugptan ohne recht
liche Grundlage im R8gelvollzug. Angesichts dessen war der 
AnsIaltsteiier verpllichlet , den Gefangenen entweder zuriickzu
verlegen oder aber unverzüglich unter Beachtung der von der 
StralvoUstreckungskammer in dem Beschluss vom 04. April dar
gelegten Rechtsaurtassung eine neue Ver!egungsentscheidung 
zu treffen. Tatsächlich erging diese Entscheidung erst am 30_ Juli 
2003, nachdem sie In dem Bescheid des Anstaltsleiters vom 04. 
Juni 2003 emeut unterlassen worden war. 

Nach dieser verzOgerlichen Bearbeitung einer ersichtlich eil· 
bedürftigen Sache bestand 10r die Beteiligten besonderer Anlass. 
beschleunigt zu klären, ob dem Gefangenen ein Recht aul ROCk
verlegung in den Wohngruppenvollzug zustand. Hierauf hat der 
Senat in seinem Beschluss vom 17. Februar 2004 nochmals aus
drücklich hingewiesen. Er hat außerdem klargestellt . dass die 
Stralvollstreckungskemmer gehalten sei. den Anstaltsleiter zur 
RÜ(;I(veriegung des Gefangenen zu verpflichten, wenn sich im 
gerichtlichen Verlahren nicht feststellen lasse, dass die Vorausset
zungen IUr den Widerruf seiner Unterbringung im Wohngruppen
vollzug und die damit verbundene Änderung des Vollzugsplans 
vcrgelegen haben. In Kenntnis dieser Ausführungen war der An
staltS!elter ganz ollenkundig gehalten, der Strafvollstreckungskam
mer etwaige neu hervorgetretene Umstände, die gegen die Eig
nung des Gefangenen rür den Wohngruppenvollzug sprachen. 
ohne weitere VerzOgorungen mit7uteilen. Seit der angefochtenen 
Verlegung des Gelangenen war wait mehr als ein Jahrvergangen. 
Irgendcinen Anlass, gleichwohl zunächst wieder abzuwarlen. ob 
dia SiralvoUstreckungskammer ihn erneut zur Stellungnahme 
aurto/dern Walde. haue der Anstaltsleiter nicht. Unter diesen be
sonderen Umständen durfte die StralvoUstreckungskammer an
nehmen. dass es keine den Gerangenen betastenden nEKlen Er· 
kenntn isse gab UM die Sache damit spruchreif war. Die 
Rechtsbeschwerde Ist daher zu verwerfen. 

Angemend sei noch. dass der Anstaltsleiter die BindungswIr
kung gerichtlicher Entscherdungen auch nach dem Beschluss der 
Strafvollstroekungskammer vom 25. Marz 2004 unbeachtet gelas· 
sen hat. Der Senat hat ihn in dem Beschluss vom 21 . November 
2002 - 5 Ws 628102 Vollz - unmissverständliChdaraul hingewiesen, 
dass er verpflichtet 1St. Entscheidungen der StralvoUstreckungs· 
kammer schon vor Cleren Rechtskraft nachzukommen. solange 
sie nicht Im Rechtsbeschwerdevcrtahren aufgehoben worden sind 
oder ihr VoIl.lug vom Rcctltsbeschwerdegericht ausgesetzt worden 
ist. Ein Antrag auf Aussetzung des VoHzuges hemmt diese 
Verpflichtung nur. wenn er unver.lüglich. also ohne vermeidbare 
VerzOgerungen gestellt wird. Gteichwohl hat der Anstallsleiter den 
Aussetzungsantrag auch in der voniegenden Sache ohne erkenn
baren Grund wiederum erst am letzten Tag der Frist fUr die 
Begründung der Rechtsbeschwerde gestellt. Des hat dazu ge
rOhn, dass der Gefangene seit dem Beschluss der Stralvollstre· 
ckungskammcr vom 25. März 2004 erneut ohne ausreichende 
Rechtsgrundlage im Regelvollzug untergebracht ist 

Die Kosten· UM Auslagenentscheidung beruht auf § 121 
Abs. 4 StVolizG. § 473 Abs. 1 Satz 1. Abs. 2 Satz 1 SIPO. 

(Eingesandt von den Mitgliedern des 5. Strafsenats des 
Kammergerichts) 

§§ 70, 116 StVollzG (Zur Ablehnung des 
Besitzes einer Spielkonsole Sony Play
station 2 in einer Justizvollzugsanstalt 
der höchsten Sicherheitsstute) 

Beschluss des Saanandischen OberlandesgeriChts vom 
16. November 2004 - Vollz (Ws) 19104 -

Gründe 

I. 

Der Beschwerdeführer verbOOt zur Zeit wegen räuberischer 
Erpressung pp. eine Gesamlfreiheitsstrafe von acht Jahren. deren 
Ende aul den 17.7.2009 notiert Ist. Mit dem angelochtenen Be
schluss hai die StrafvOllstreckungskammer des Landgerichts 
Saerbriicken die Anlrlige des Gefangenen vom 4.11 .2003, die 
leiterin der Justizvollzugsanstalt S. zu verpHidllen, ihm den Besitz 
einer Spiel konsole Sony Playstation 2 zu genehmigen sowie ihm 
einen Verteidiger belZ/JOrdnen und ProzeSskostenhille zu gewah
ren, zurückgewiesen. 

Gegen die ihm am 21.9.2004 zugestallte Entscheidung der 
Strafvollstreckungskammer wendet sich der BesChwerdeführer m~ 
seiner am 21. t O.2004 bei dem Landgericht eingegangenen 
Rechtsbeschwerde , mil der er die Verletzung lormelten UM mate
riel len Rechts riigt. 

11 . 

Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist 
unzulässig, weil es mcht geboten ist , die NachprOlung der ange
fochtenen Entscheidung zur Fortbildung des Red1ts oder zur Si
cherung eIner einheitlichen Rechlspfechung zu ellTlOglichoo (§ 116 
Abs. 1 SIVol1zG). Weder gibt die Entscheidung der Strafvollstre
ckungskammer Anlass, zur Kl1:lrung und richtungweisenden BEKlr
teilung bestimmler Rechtsfragen Leitsätze rur die Auslegung ge
setzlicher Vorschriften des materiellen oder lormeilen Rechts 
aufzustellen oder GeselzeslOcken rechtsschöplerisch auszufüllen, 
noch geht von der angefochtenen Entscheidung eine Gefahr für 
die Einheitlichkeit der Rechtsprechung aus (vgl. CaUiesslMiiller
Dietz, StVoilzG. 9. A., § 116 An. 2). 

lur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung ist die 
Rechtsbeschwerde ntcht zuzulassen. weil die Enlscheidun(J der 
Stralvollstreckungskammer Ilei von Rochtslehlem ist. so dass von 
ihr schon deshalb koine Gefahr IUr die Einheitlichkeit der Recht· 
sprechung ausgehen kann. lur Fortbildung des Rechts ist die 
Roehtsbeschwerdo nicht zuzulassen. weil der Senat SIch bcre~s 
in seinem Beschluss vom 2. Juni 2004 . Vo!lz (Ws) 2/04 - einge
hend m~ den von der Rechtsbeschwerde aulgeworfenen Fragen. 
namentl ich der Frage_ ob mildere Mittel als die generelle Untersa· 
gung vorhanden sind. mil denen der bauartbedingten Gefährlich· 
keit dieser Sprelkonsole begegnet werden kann. befasst hat. Der 
Senat sieht davon ab. diese Erwägungen zu wiederholen; er nimmt 
aul sie Be.lug. 

Nach den In dieser Entscheidung dargelegten GrundsalZen, 
an denen der Senat festhalt und die er durch neueIe Entscheidun
gen anderer Oberlandesgerichte bastlitlgt sieht (vgJ. Kammerge
richt NStZ·RR 2004, 157. lfStrVo 2004. 241 und 310; OlG 
Franklurt lfStrVo 2004. 248 und Beschtuss v. 7_1. 2004 - Ws 
258103·: OlG Hamm, Beschluss vom 27. Aprit 2004 - 1 Vollz (Ws) 
60104 -; Brandenburgisches Obertandesgericht lrStrVo 2004, 115; 
Thüringisches Oberlandesgericht llSlrVo 2003, 3(4). ist die ab
lehnende Vertiigung der Ansta ltsleiterin vcrliegend zu Recht er· 
gangen. Weiterer, nur mit sachverständiger H,Ue zu treffender 
Feststellungen zu einer eventuell zwar möglichen. mit Mineln der 
Justrzvollzugsanstalt S .• einer Anstalt der höchsten Sicherheits
sture, aber nicht zu leistenden Kontrolle der Spietkonsole badar! 
es danach nich\. 

An dieser Beurteilung vermag auch die von dem Beschwer· 
defiihrer vorgelegte Beschernlgung der Herstellenlrma Sony nichts 
zu ändern, aus der sich lediglich ergibt. dass die Spiel konsole in 
der Grundausslatlung nichl Internetlähig und der Kontakt zu 
Mitspielern nur mit Hille von Zubehörprodukten möglich ist. 



An einer Sachentscheiclung ist der Senat auch nicht durch die 
Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe (ZfStrVo 2003, 
244) gehindert. Es ist aroerkannt, dass in Bezug auf den Besitz und 
Betrieb von Tetespietgeraten rect!lslehlertrei ergangene Einzelfall· 
enlscheidungen mit unlerschiedlichen Ergebnissen möglich ge· 
WOfden sind, ohne dass dies einen Vertassungsverstoß darstellt 
(vgL BVertG NSIZ·RR 2002, t28: KG NStZ·RR 2004. t57 und 
ZfSlrVo 2004, 3 10: OlG Frankfurt ZIStrVo 2004, 248). Eine Ver· 
pUichlung zur Vorlage gemäß § 12\ Abs. I Nr, 3, Abs. 2 GVG be· 
SIeht daher nicht 

Die Rechtsbeschwerde war daher mit den Nebenentscheidun' 
gen aus §§ t21 Abs. 2 S. 1 StVoilzG, 48a GKG als unzulässig zu 
verwerten. 

§ 29 Abs. 1 Satz 1 StVollzG (Zur Kontrolle 
der Verteidigerpost) 

Verteidigerpost darf in Haftanstalten zur Postkon
trolle auch dann nicht geöffnet werden, wenn diese 
nicht ausdrücklich als " Verteidigerpost" gekennzeich
net wurde, jedoch auf dem Schreiben als Absender 
Name und Anschrift des Rechtsanwaltes vermerkt ist. 

Beschluss des 1. SIralsenats des Oberlandesgerichts Karls· 
ruhe vom 25. Oktober 2004 • 1 Ws 374104 • 

Gründe 

I. 

Die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts U. hat mit 
dem angefochtenen Beschluss denAnuag des Gefangenen X. auf 
Feststellung der Rechtswidrigkeil der am 12.5.2004 erfolgten Öft· 
nung und Inhaltskootrolle eines an ihn gerichteten Schreibens sei· 
nes Verteidigers als unbegründet abgelehnt Dagegen richtet sich 
die form· und l rislgerechl eingelegte Rechtsb8schwerde des Ge· 
fangenen, mit der er die SachrGge emeb!. Das Rechtsmittel, das 
zur Fortbildung des Rechts zuzulassen iSI, hat Erfolg. 

Nach den Feststellungen der StralvollstreckungSkammer be· 
fand sich auf dem Umschlag der eingehenden Postsendung ein 
Stempelauldruck der .,Anwalts kanzlei Dr. G. & H." mit einer Ons· 
angabe. Im Sichtlenster des Umschlags waren u.a. ars Absender 
genannt .RAe Dr. G. und Kollegen aus V". Eine ausdruckliche 
Bezeichnung der Postsendung als . Veneldigerposr war nicht ver· 
merkt. 

Oie Strafvollstrcckungskammer vertrat die Ansicht, dass die 
Sendung allein schon deswegen geöffnet und kontrollierl werden 
dume, weil sie· entgegen der VV Nr. t zu § 29 SIVollzG vom Vel · 
teidlger nicht mit dem Zusalz .Verleidigerposr gekennzeichnet 
war, Es lehten infolgedessen Feststellungen zur Frage, ob einer 
oder mehrere deI im Umschlagfenster namentlich benannten 
Rechtsanwälte bei der Justizvottzugsanstalt als Verteidiger des 
Gefangenen X, nolierl waren. Oie StrafvollstreckungSkammer hai 
zudem zur Rechtlerllgung der Zensur die bloße Möglichkeit aus· 
reichen iassen, dass die Sendung nicht die Vertefdigung betraf, 
sondern eine andere Rechtssache. Dieser Rechlsauftassung kann 
nicht gefotgt werden. 

Nach § 29 Abs. 1 SalZ 1 StVoIlzG wird der Schriftwechsel des 
Gefangenen mit seinem Verleid lger nicht Oberwachl. Verleidiger· 
post unterliegt somit· von dem hier nicht interessierenden Fall des 
§ 29 Abs. t SalZ 2 StVollzG abgesehen· nicht der PostkontrOlte 
dUlch die Vollzugsanstalt. Oie Frage, ob eine Senclung Verleidiger· 
post enthält. ist daher von wcsen~icher Bedeutung. Allein aus dem 
Fehlen eines ausdlÜcklichen Zusatzes " Verleidigerposl " kann nicht 
mit ausreichender Verlässlichkeit geschlossen werden, dass die 
Briefsendung nIcht die Verleidigung, sondern eine andere Rechts· 
sache betriH!. 

Zum einen ist die Verwaltungsvorschrift NI. 1 zu § 29 StVollzG 
ungeeignet, den als Verleidiger aultretenden Rechtsanwälten ver· 
bindl iche Anweisung zu erteilen, wie sie ihre Sendungen an inhaf· 
tierte Mandanten zu gestalten haben (AK·StVoIlzG Joesterl Weg· 
ner § 29 Rdn. 8). Auch ist zu b8(lenken, dass das Unterbleiben 

ZISlrVo 2 / 05 123 

einer entsprechenden Kennzeichnung im einen oder anderen Fall 
auch auf einem Rechtsanwalts· oder Kanzleiversehen beruhen 
kann. Das Fehlen einer entsprechenden Kennzeichnung .Verte]· 
digerposr kann somit nicht dadurCh gleichsam sanktionierl wer· 
den, dass die Sendung ohne weiteres der üblichen Postkontrotle 
unterworfen wird. 

Ergeben sich aus der auf dem Umschlag oder im Sichtfenster 
desselben befindlichen Absenderbezeichnung Hinweise darauf, 
dass einer der namentlich aulgefQhrlen Rechtsanwälte bereits als 
Verteidiger des Gefangenen in Strafvoltzugssachen aufgetreten 
ist, so bedarf es der Klärung, ob die Postsendung die Verleidigung 
betrifft und damit . Verteidigerposr ist. Dies gill umso mehr, als 
nach überwiegend verlretener Meinung sich die Verleid igereigen· 
schaft allgemein auf Verlretungen in Strafvollzugssachen beziehen 
kann und nicht nur jeweils aut ein einzelnes Verfahren beschränkt 
sein muss (AK·StVoIlzG a.a.O.), 

Ist ein als Absender a!lfgelührler Rechtsanwalt bei der 
Justizvollzugsanstall als Verteidiger eingetragen, so steht die 
MOglichkeit , dass es sich bei dem Schreiben um Veneidigerpost 
handelt, gleich wahrscheinlich neben der Möglichkeit, dass es ei· 
ne andere Rechtssache betrifft. Es Ist kein Grund ersichUich, wes· 
halb die PostkontrollsteIle dann ihr weiteres Verhalten nur auf die 
letztgenannIe Möglichkei t stUtzen sollte. Es ist dann· etwa durch 
eine Nachfrage beim Rechtsanwalt · aufzuklären. ob die Sendung 
die Verteidigung belrifft oder nicht. Bejahendenfalls ist die Post uno 
g8ÖHnet und unkontrotlierl an den Gefangenen weiter zu leiten. 

Der Senat ist der Meinung, dass die oben genannte Verlah· 
f8nsweise lür die PostkontrollsteIle der Justizvol lzugsanstalt kei· 
nen allzu großen Aufwand bedeutet. zumal die Verleidiger in aller 
Regel den Vermerk .VerleidigerpoSI" allein schon deswegen an· 
bringen werden und erfahrungsgemäß anbringen, um ein mög. 
liehst unverzOgerieS Gelangen ihrer Post zu ihren Mandanten zu 
gewährleisten. 

Oie Sache bedarf deremeuten Überprüfung und Entscheidung 
durch die StralvoliSlreckungskammel. Sofern es Sich bei der ver· 
lahrensgegenständlichen Postsendung tatsächlich um Verleidi· 
gerpost gehandelt hai, was durch eine Nachfrage beim Verleidiger 
gekfärl werden kann, wird niCht zu vermeiden sein, dem ur· 
sprünglichen Antrag des Gefangenen statt zu geben. 

(Mitgeteilt vom AiOLG Klaus Böhm, Kartsruhe) 

§ 23 EGGVG, § 86a StVollzG (Zur Anfer
tigung und Speicherung digitaler Fotos 
im Vollzug der Untersuchungshaft) 

, . Fertigt und speichert eine Untersuchungshattan
stalt aus Gründen der Sicherheit - namentlich zur 
Vermeidung von Fluchtgefahr . digitale Fotos, so 
steht einem Untersuchungsgefangenen gegen 
diese Maßnahme der Rechtsweg nach § 23 EGGVG 
offen. 

2. Die Anfertigung und Speicherung digitaler Fotos Ist 
auch in einer Untersuchungshaftanstalt in entspre
chender Anwendung des § 86a StVollzG zulässig, 

Beschluss des 2. Strafsenats des Brandenburgischen Ober· 
landesgerich1s vom t9, August 2001\ ·2 VAs 1/04 · 

Gründe 

Mit Antrag vom 20. März 2004 begehrte der Gefangene die 
Löschung eines gegen seinen Willen aufgenommenen digitalen 
Fotos aus den Dateien der Justizvollzugsanstall sowie Auskunll 
darüber, ob das digitale Foto an andere Stellen versandt wO/den 
sei, ggl. auch clon dessen Löschung. Zur Begründung des Antra· 
ges bezog er sich auf eine EntSCheidung des Oberlandesgerichts, 
Celle vom 18. Januar 2002. 

Die Generalslaatsanwa!\schalt des Landes Brandenburg hall 
den Rechtsweg für unzulässig und beantragt die Verwelwng an 
das Landgericht POlsdam. 
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Der Antrag ist zulässig. Der Rechtsweg gemäß § 23 EGGVG 
ist eröHnet, denn es werden Maßnahmen der Anslaltsleitung an
gegriffen. die der Entscheidungskompetenz des Haltrichters ent· 
zogen sind. 

Das digitale Foto ist in efl1sprechender Anwendung von § 86a 
Abs. 1 StVoIlzG aufgenommen worden. O;ese Vorsehri!! dien! aus
dnjcklich dem Ziel der Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ord· 
nung der Anstalt . Es isl nich! ersichIlieh, dass vorliegend nur der 
Antragsteller diesem Verlahren unterzogen wordeo ware. Es han· 
deli sich offensichUich um eine Anordnung der Justizvollzugsan
slalt. die allgemein der Aulrechterhaltung der Sicherheit und 
Ordnung In der Anstal! dient Entsprechend liest sich auch die 
Stellungnahme der JustizvoUzugsanstaft zu dem Antrag. Da es 
sich bei der Aufnahme des Folos nicht um eine individuelle. be
SChränkende Maßnahme im Verhältnis der Anstalt zu gerade dem 
Antragsteller handelt, ist der Haftrichter gemäß § 119 Abs. 6 StPO 
nicht zuständig. 

Der Antrag Ist aber unbegründet. Soweit der Antragsteller Be· 
zug nimmt aul eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Ccllc 
(OlG Celle, Beschluss vom 18. Januar 2002. NStZ 2003, 54), ent
spricht die dort vertretene Rechtsauffassung der damatigen 
Rechtslage, die inzwischen überholt ist. 

Der Gesetzgeber hat mit § 86a StVollzG eine Rechtsgrundlage 
zur Anfertigung digitaler Fotos geschaffen. Hieraul stützt sich die 
JustizvollzugsanstaJI in entsprechender Anwendung, Es bestehen 
insoweit keine Bedenken, da das im Gesetz zum AusdrUCk kom
mende Interesse an der Aulrechlerhaltung der Sicherheit und Ord
nung in der Anstalt niCht nur gegenüber Strafgefangenen bestehl, 
sondern gerade im Hinbl iCk aul etwaige Fluchtgefahr auch und 
möglicherweise gerade im Verhältnis zu einem Untersuchungs
gelangenen. 

Insoweil war der Antrag unbegründet. Die Justizvollzugsan
stall hat iherseits mitgeteilt. dass eine Versendung des digitalen 
Fotos nicht stattgetunden hat. Das Auskunftsersuchen ist damit. 
er1edigt, der darauf beruhende Hillsantrag ebenfalls, 

Die Kostenentscheidung und die Festsetzung des 
Geschäftswerls beruhen auf den §§ 30 EGGVG, 30, 130 KostO, 

§§ 160, 41, 103 Nr. 9 StVollzG (Zum Aus
schluss von der Gefangenenvertretung) 

Sehen die Statuten der Gefangenenvertretung einer 
Justizvollzugsanstalt vor, dass von der Kandidatur 
oder der Mitwirkung hieran solche Strafgefangene aus· 
geschlossen werden, die schuld haft Ohne Arbeit sind, 
so reicht die bloße Ablösung eines Strafgefangenen 
von seinem Arbeitsplatz hlerfur niCht aus, wenn die fur 
die Ablösung ursächliche Verfehlung des Strafge
fangenen aufgrund ihrer Schwere nicht d ie Ver
hängung eines Arrestes reChtfertigen kann. 

Beschluss des , . Strafsenats des Oberlandesgerichts Karts· 
ruhe vom 17. November 2004 - 1 Ws 171104-

Gründe 

I. 

Die Justizvollzugsanstall X, hat die Zuteilung vonArbeil an den 
Strafgefangenen in der Ladcabteilung am 28,0 1 ,2004 widerrulen, 
weil d ieser gegen einen dort tätigen Anstallsbediensteten - das 
ErmittJungsverlahren gegen diesen ist zwischenzeitlich von der 
Staatsanwaltschaft nach § 170 AOs. 2 StPO eingestellt worden· 
Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet hatte, und mit 
weiterer Verliigung vom 30.01.2004 leslgeSlellt , dass die Mitglied· 
schaft des S1Iafgefangenen in der Insassenvertretung geendei 
habe. weil er nunmehr schuldhaft ohne Arbeit sei. Mit Beschluss 
vom 22.03.2004 hat die Stralvotls1leckungskammer den Antrag 
des Strafgefangenen aul gericl1t1iche Entscheidung insoweit als 
unbegrundet zurückgewiesen, als sich dieser gegen die erlolgte 
Ablösung von der Arbeit richtete, im Übrigen jedoch die VerlOgung 

der Justizvollzugsanstalt X. aufgehoben. Gegen letztere Entschei
dung wendet Sich die auf eine Verletzung sachlichen Rechts 
gestiitzte Rechtsbeschwerde der Vollzugsbebörde. 

11 . 

Nachdem die Amtszeit des Sirafgefangenen In der Insassen
ver1fetung der Justizvollzugsanstalt X. am 04.07.2004 geendet 
hat. ist die Rechtsbeschwerde, welche zur Sicherung einer ein
heitlichen Rechtsprechung zuzulassen gewesen wäre, gegen
standslos geworden (vgl. OlG Hamm ZfStrVo 2002, 243 f.), was 
durch Beschluss festzustellen war (vgl. Senat ZfStrVo 2004, 304; 
Calliess/MUller-Dietz, Strafvollzugsgesetz. g, Auflage 2002, § 115 
Rn, 12). 

Die nach Maßgabe des Sach- und Streitstandes zum Zeitpunkt 
der Ertedigung zu treffende Kosten- und Auslagenentsdleidung 
fOhrt zu dem Ergebnis, dass die Verlahrenskosten uncl die dem 
Gefangenen erwachsenen notwendigen Auslagen der Staatskas
se aufzuerlegen sind, da die Entscheidung der Strafvollslle
ckungskammer aus Rechtsgriinden nicht zu beanstanden gewe
sen wäre. 

Nach Absatz 111 . Nr. 5a der Statuten lii r die Insassenve!lretung 
der Jus!lzvollzugsanstalt X. sind solche Strafgefangene von der 
Kandidatur für dieses MitverantwOrlungsgremium ausgeschlos
sen, welche .schuldhaft ohne Arbeir sind, wobeI ein solctlerGrund 
nach Absatz VI. Nr. lh der Statuten 8uch zu einer späteren 
Beendigung der Mitgliedschaftlührt. 

Zu Recht geht die Slralvoilstreckungskammerdavon aus, dass 
von diesel Ausschlusslegelung in erster Linie die Fälle der sog. 
Arbeitsverweigerung erlasst sein sollen, weit solcl1e Strafgefange
ne ein schlechtes Vorbild fOr andere Insassen abgeben (zur 
Dispositionsfreihei! der Vollzugsbehörde bei der AusgestaHung der 
Regelungen zur Gelangenenmicverantwortung vgl. OlG Koblenz 
NStZ 1991. 511 f .; OLG Hamm a.8.0.: Calliess, a.a.O., § 160 
Rn. 6). Eine solche generelle Verweigerungshaltung (§ 41 
StVollzG) hat die StrafvoHstreckungskammer beim Strafgefange· 
nen aber nicht festzustellen vermocht, da dieser arbeitSbereitist 
und die Zuweisung eines anderen Arbeitsplatzes nur daran sehei
ter1, dass ein solcher niCht zur VerlOgung steh!. 

Entgegen der Ansicht der Vollzugsbehörde genügt das pfl icht
widrige Verhalten des Strafgefangenen. welches zu der Ablösung 
von seinem bisherigen Arbeitsplatz liihrte, hierlOr niCht. Zwar wä
re eine solche Auslegung noch vom Wortlaut der zu einer Selbst
bindung der Verwaltung lührenden Regelung des Absatzes HI. 
Nr. 5a der Statuten tOr die Insassenvertretung erlasst, aus dem 
systematischen Vergleich mit den anderen Ausschlussgründen 
ergibt sich jedoch, dass nicht jedes Fehlverhalten eines Strafge
fangenen - wie dies die Erstattung einer mulwilligen und Offen
sichtl iCh ins Blaue hinein erstaUeten Stra fanzeige oder Dionstauf
sichtsbeschwerde gegen einen AnsIaltsbediensteten darstellen 
kann (vgl. Senat. Beschluss vom 07,08.2003. I Ws 151102: Zur 
Unzurasslgkeit der Anordnung eines Arrestes bei unklarcr Bcwois
lage) - LU seinem Ausschluss aus der InlereSSenverlretung fOhrcn 
soll. Vielmehr ist dies nur dann der Falt wenn der Verstoßaufgrund 
seiner Schwere dio Anordnung und Verhängung eines Arrestes 
(§ t03 Nr, 9 StVollzG; vgt hl8rzu Senat Beschluss vom 
04.05.2004. 1 Ws 1104 ) rechtferligen kOMle (vgL Absallill . Nr. Se 
der Statuten). Eine Übertragung dieser Einschränkung aut die 
Regelung des Absatzes 111 . Nr. 5a der S,atuten elschein, dem 
Senat auch sachgerecht, denn anSOlls,en kOnnto die Mitglied
schaft eines aus der Sicht der Anstalt allzu energisch für die (ver
meintlichen) Interessen der Insassen eintretenden Stralgefange
nen durch seine bloße Ablösung von seinem Arbeitsplatz (zu den 
Vonaussetzungen vgl. Senat, Beschluss vom 06.05.2004, I Ws 
95104: OLG Frankfur1 NStZ-RR 1998,31 f., dass. ZfStrVo 2001 , 
372) beendet werden, was dem Grundgedanken einer angemes· 
senen und demokratischen Mitwirkung der Gefangenen an den 
Angelegenheiten von gemeinsamem Intoresse in der Anstal1 
widersprechen würde (§ 160 StVollzG: zur Aussehlussmöglichke it 
eines Strafgefangenen aus Gründen der Sicherheit und OrdnUllg 
der Anstalt und bei schädlichem Einfluss auf andere Gefangene 
vg!. OlG Niirnberg ZfStrVo 2002, 243: OlG Kobfem: NSIZ t991. 
511 f.). 



Nachdem der Gefangene daher auch im hiesigen Verfahren 
obsiegi halle, waren die Koslen des Verfahrens und seine nol
wendigen Auslagen gern. § 121 Abs. 2 Satz 2 StVolizG der Slaals
kasse aufzuel1egen. 

(Mitgeteill von Richler am OLG Klaus 8öhm, Kal1sruhe) 

§§ 7, 159 SIVollzG (Zur Einschränkbarkeil 
vorgesehener Behandlungsmaßnahmen) 

Zur Einschränkbarkelt von Im Vollzugsplan vorge
sehenen Behandlungsmaßnahmen Im StrafvOllzug 
durch eine auf personalwirlschaftliche Gründe ge
stützte Hausverfügung des Anstaltsleiters. 

8eschluss des , . Strafsenats des Oberlandesgerichts 
Kartsruhe vom t 9. Mai 2004 - 1 Ws 78/04 -

Gründe 

I 

Der Gefangene verbüßt seit dem 7. August 1992 - seit dem 4. 
August t 998 in der JVA 8 . - eine lebenslange Freiheitsstrafe aus 
dem Urteil des Landgerichts K. vom 6. Februar 1992. Am 13. 
Februar 2003 wurde der individuelle Vollzugsplan des Gefange
nen fOflgeschrieben und dabei festgelegt. dass ihm wegen des 
ausgesprochen positiven Vollzugsverlaufs ab sofort pro Jahr zwei 
Ausführungen gewährt werden sollen. In der Folgezeit wurde der 
Gefangene am 30. Juni und am 14. Oktober 2003 ausgeführt. 

Mit HausvertOgung vom 26, November 2003 bestimmte der 
Leiter der JVA B .. dass aufgrund der angespannten Personalsi tua
lion der Anstalt mit Wirllung ab dem 1. Januar 2004 im Vollzugs
ptan vorgesehene Regelausführungen unter Änderung der Voll
zugspläne nur noch einmal jährlich gewährt würden. Der 
Gefangene beantragte daraufhin unter dem 30. November 2003 
Ausllunfl darüber. ob und inwieweit die Verfügung vom 26. No
vember 2003 Wirllung auch auf seinen Vollzugsplan entfalle. Unler 
dem 3. Dezember 2003 erhielt er die Antwort , dass die von dem 
Anstallsleiter er1assene Hausverfügung auch für ihn gelte. 

Mit Schreiben vom 6. Dezember 2003 stellte der Gefangene 
Antrag auf gerichUicho Entscheidung und beantragte u.a. , die 
Anstalt unter Aufhebung des Bescheids vom 3. Dezember 2003 zu 
verpflichten. Ihm auch zukünftig zwei jlthr1iche Ausführungen <:u 
gewähren (BI. 1 d.A.). Mit BeschluSS vom 19. Februar 2001 stellte 
das Landgericht K . . Strafvollstreckungskammcr • fest. dass der 
Vollzugsplan des Gefangenen durCh die HausverfiJgung vom 26. 
November 2003 nicht geändert worden und die Anstalt bis zu ei· 
ner Änderung der FortSChreibung des Vollzugsplans diesen bel ei· 
ner Entschefdung über die Gewährung von Ausführungen 7U be
achten habe. Die Kammer begrOndete ihre Entscheklung mit der 
fehlenden Beteiligung der Volizugspiankonierenz bei der Ände
rung des Vollzugsplans des Gefangenen. 

Das Justizministerium hat gegen diesen am 2. Mär<: 2004 zu
gestellten Beschluss mit Schri ltsat<: vom 16. März 2004. einge
gangen beim Landgericht K. am 19. Mär<: 2001, Rechtsbeschwer
de eingelegt. Zu Unrecht habe die Strafvollstreckungskammer des 
Landgerichts K. den Antrag des Gefangenen lür zulässig erachtet 
Auch habe die Strafvollstreckungskammer § 159 SIVoIlzG nicht 
riChtig angewendet. Die Kammer habe der Vollzugsplankonferenz 
eine zu starke Stellung beigemessen. Im vor1iegenden Fall sei 
deren Mitwirllung schon deshalb unnötig gewesen. weil der 
Anstallsleiter der Konlerenz aus personalwirtschaltlichen Gründen 
den Spielraum für eine individuelle Entscheidung im Fall des 
Gelangenen genommen habe. 

11 . 

Die Rechtsbeschwerde ist zulässig (§ 116 Abs. I StVoIl<:G). Die 
Überprüfung der angegrittenen Entscheidung ist <:ur Fortentwick
lung des Rechts vor allem tn der Frage geboten, ob dem l eiter ei
ner Vollzugsanstalt das Recht zusteht. Voll zugspl.!ine von Gefange
nen allein aus personalwirtschaltlichen Gründen ohne Beteiligung 
der Vollzugsplankonferenz und ohne Eiruelfallprüfung zu ändem. 
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Oie Rechtsbeschwerde ist nicht begründet. 

Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat die StrafvolI· 
streckungskammer den Antrag des Verurteilten auf geriChtl iche 
Entscheidung zu Rechl als zulässig behandelt. Denn mi t dem 
Bescheid der Voll zugsanstalt vom 3. Dezember 2003 wurde der 
Vollzugsplan des Verurtei lten vom 13. Februar 2003 unler Hinweis 
auf die Hausverfügung vom 26. November 2003 dahingehend ge
ändert, dass diesem anstel le von zwei jähr1ichen Auslührungen zu
künftig nur noch eine Ausführung pro Jahr gewährt werden soU. 
Hierin liegt eine Maßnahme zur Regelung einzelner Angelegen· 
heiten auf dem Gebiete des Strafvollzugs. die gemäß § 109Abs. 1 
Satz 1 StVollzG den Rechlsweg eröttnet (OLG NÜrnberg. ZfStrVo 
1982, 308; KG, ZfStrVo 19S3, 181; 1984. 370). 

Ebenfalls ohne Er10lg bleibt der Vortrag der Rechtsbeschwer
de, die Stralvollstreckungskammer habe die Bedeutung der Voll 
zugsplankonferenz verllannt und ihr eine zu starke Stelhmg bei
gemessen. Die Durchselzung des in § 2 SIVollzG formulierten 
Vollzugsziels erfordert ein konzentriertes Zusammenwirken aller 
an der Resozialisierung Beteiligten. Der von § 7 StVollzG lür jeden 
Gefangenen vorgeschriebene individuelle Voll <:ugsplan ist des
halb gemäß § 159 StVollzG in einer von dem Ansteltslelter durch
<:uführenden Konferenz auf<:ustellen und zu überprüfen (BVertG, 
BeSChluSS der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 16. Februar 
1993 - 2 BvR 594/92 -. NStZ 1993. 301; OlG Hamm. ZIStrVo t979 , 
63). Diese Konferenz bildet den Rahmen der von § 154 Abs. 1 
StVollzG angeordneten Zusammenarbeit der an der Behandlung 
des Gefangenen maßgeblich beteiligten Personen (CalliessJMül· 
ler-Dielz, StVollzG, 8. Aufl. 2000. § 159 Rdnr. I) und dient damit 
dem Zweck. die zu trellende Ermessensentscheidung auf eine 
möglichsl umlassenoe Kenntnis oller relovanten Umstände des je· 
weiligen Einzellalls <:u gründen. Bereits in der unterlassenen Be· 
teiligung der Konlerenz liegt deshalb ein Rechtsfehler in der Aus· 
übung des Anstaltsermessens, wenn die Beteiligung - was im 
vorliegenden Fall der Änderung eines Vol lzugsplans regelmäßig 
der Fall ist - der vollständigen Ermittlung des Sachverhalts unter 
anderem auch hinsichllich der Persönlichkeit des Gefangenen als 
Grundlage für die im Einzelfall zu trettende Ermessensentschei· 
dung dient (KG. ZfStVO t 990, 119 <121:». 

Hiergegen kann nicht mit Erfolg eingewandt werden. das Er· 
messen sei durch die dauerhalte Personalknappheit der Vollzugs· 
anstalt bereits in einer Weise reduziert worden, die eine andere 
Entscheidung ausgeschlossen hätte. Dabei ist schon fraglich, ob 
die von dem Anstalts leiter in seiner Verfügung vom 26. November 
2003 angesprochene Personalsitualion der JVA 8 . überhaupt ge· 
eignet ware, dem Gefangenen die für einen Behandlungsvollzug 
im Sinne des Vollzugsziels gebotenen Maßnahmen entgegen dem 
Wort laut des § 7 StVollzG und der Intention des Stralvoll<:ugsge
set<:es (teilweise) zu versagen. Dies kann hier allerdings offen 
bleiben. da eine solche Versagung ermessenslehlerfrei jedenfalls 
erst am Ende einer Abwägung aller beteiligten Belange stehen 
könnte. Der Anstaltsleiter selbst haI In seiner VertOgung vom 26. 
November 2003 die besondere Bedeutung von AuslCrhrungen fü r 
die Behandlung und Wiedereingliederung der Gefangenen und 
lur Vermeidung schädlicher Folgen der Halt hervorgehoben. Es 
wäre deshalb für eine rechtslehlerfrele ErmessensausCrbung er· 
forderlich gewesen, die Aulgaben. durch deren Ertüllung das An
staltspersonal an den gebotenen Behandlungsmaßnahmen gehin
dert wird . konkret zu benennen und in ihrer Bedeutung den 
Belangen des Behandlungsvoll<:ugs im individuellen Einzellall des 
Gefangenen gegenüberzustellen und zu gewichten. Allein der 
Hinweis auf die angespannte Personalsituation infolge lehlender 
Sie lien un-d ständig steigender Anforderungen durCh gesetZliChe, 
aufsichIsbehördliche und gerichtliChe Vorgaben reicht hingegen 
nicht aus, das berechtigte und geset<:lich geSChützte Interesse 
des Gefangenen und der Allgemeinheit an Behandlung. Wieder
eingliederung und Schutz vor n<lchteiligen Folgen der Haft im 
Sinne einer .Ermessensreduzierung auf Null" zurückzudrängen. 

Die Kostenentschcidung lolgt aus §§ 122 Abs. 4 StVolI<:G, 473 
Abs. l StPO. 

(Mitgeteilt von R~LG Klaus BOhm. Karlsruhe) 
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Buchbesprechungen 
Volker Fleck: Neue Verwaltungssteuerung und gesetz· 
liehe Regelung des Jugendstrafvo l!zuges, Band 20 der 
Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Krimi· 
nOlogie, Herausgegeben von Prof, Dr, Frieder Dunket, 
Lehrstuhl fUr Kriminologie an der Ernst·Moritz·Arndt·Uni· 
versi tät Greifswald, Forum Verlag Godesberg, Mönchen
gladbach 2004. Kartoniert, XXIX, 264 Seiten, € 32,' 

Oie vorliegeMe Greifswatder. von Frieder Dünkel betreute ju· 
ristische Dissertation belasst sich mit dem bisher wissenschaftlich 
wenig bearbeiteten Thema der .Neuen VerwaltungssteuBrung' 
(NVS) und ihren Auswirkungen aul den Jugendstrafvollzug. Im 
Strafvoltzug aller Bundesländer haben in den letzten Jahren die so· 
genannten neuen Steuerungsinstrumente oder, umlassender, das 
New Public Management mehr oder weniger lIächendeckend 
Einzug gehalten. Noch liegt der Pulverdampf der damit verbun<le· 
nen Propagandakampagnen über dem Feld. Und noch iSt viel 
Wortgeklinget. Zuschreibung und Beschwörung zu hören. Strin· 
gente Argumentation und empirisch abgesicherte Beweislührung 
sind dagegen weiterhin Mangelware. erst recht, wenn man die 
NVS konkret auf den Jugendstrafvollzug und seine Aufgaben be· 
zieht. Man muss deshalb dem Autor dankbar dafOr sein, dass er 
sich dieses wichtigen Themas angenommen hat. Furchtlos betrin 
und erkundet er die politischen und terminologischen Minenfelder. 
Und wenn aie Lektüre seines Buches bisweilen "hard stuff" ist, so 
liegt das im Wesentlichen an der zwangsläufig zur Verwendung 
kommen<len, in aller Reget der Volks· und Betriebswirtschaltslehre 
entlehnten Terminologie, die er Ireilich zum Teil als modemisTi
sches Neudeutsch entlarvt. 

Fleck hat soin Werk in zwölf Kapitel gegliedert. Nach einel kur· 
zen Einführung in das Thema stellt er im 2. Kapilel die rechUichen 
Grundlagen des Jugendslfalvollzuges bis hin zu dem neuen Ge
setzentwurf für ern Jugendstrafvotlzugsgesetz vor und skiziert im 
3. Kapitel die sozialon Rahmenbedingungen des Jugendstrafvotl· 
zuges. Im 4. Kapitel stellt er die Grundlagen der NVS dar und 
zeichnet die bisherige Enlwicklung im Ausland und in Deutschland 
nach. Ursprünglich fOr den kommunalen Bereich entwickelt und 
besonders am . Ti lburger Modelr oriootiert , werden in Großkonzer· 
nen verbreitete Wirtschalts- und Verwaltungsstrategien, die aul 
dem sogenarmten Managerialismus basieren, zum Vorbild ge· 
nommen. Oie Vertreter dieser Theorie sind von der Existenz all
gemeingOItiger Managemenlenlwürfe überzeugt, die nichl nur in 
der Privatwirtschaft. sondern genauso im öffenllichen Sektor 
Anwendung linden könnten, Schon hieran meldet der Autor (ver
ständliche) Zweitel an. Denn Staat und Verwaltung als das admi
nistrative System auf der einen Seite, der Markt als das ökono· 
mische System auf der anderen Seite können deshalb nicht ohne 
weiteres gleichgesetlt werden, weil im ökonomischen System 
Individualinteressen, im staatlich'administrativen System aber die 
Interessen der Allgemeinheit , das Gemeinwohl, im Vordergrund zu 
stehen haben (S, 45 1.). FolgerichTig kritisiert er die fOr die NVS 
zentralen Begriffe des ,Produkts" und des .Kunden". Der Staat 
könne nicht als Anbieter von Produkten angesehen werden. die 
oor Bürger als Kunde nach individuellem Belieben annehmen oder 
nicht annehmen könne - gewiss ein Zentraler Gehalt des Begriffs 
,Kunde'. Oie Freiheit, den Anbieter zu wechseln, hal der Bürger 
ebenso wenig. Und um ein wirtschaftliChes Austauschverhältnis 
handelt es sich überwiegend auch nicht. Der nachfolgende Ver
such des Autors. den Kundenbegriff gleichwohl dUlch eine verän
derte DefinitiOn zu ' etten, indem e' mit dem Bild des Bürgers als 
Kunde ausschließtich die Bereitschaft der Verwaltung aSS07.iiert , in 
hohei~ichen Aulgabenfeldem dem BOrger menschen· und bOrger
freundlich ~u begegnen, Oberzeugt jedoch kaum. Der Terminus ist 
nun einmal anderweitig , nämtich marktwirtschaftlich besetzt. Es er· 
scheint deshalb wenig sinnvoll. ihn außertlalb dieses Konle~ts zu 
verwenden und damil zahl'eiche Missverständnisse zu riSkieren. 
Allenfalls könnte man ihn durCh den Begri" des (Leistungs·) 
Adressaten ersetzen, So ist Flecks Warnung einleuchtend, dass 
die NVS einen Paradigmenwechsel in dem Sinne nach sich ziehen 
könnte, dass wirtSChaftliChe Rationalität zunehmend Vorrang vor 
rechtsstaa l licher Rationalität beansprucht (S. 43). 

Im 5. Kapitel skizziert de' Auto, den Stand der Forschung be
züglich der NVS, der aHerdings noch recht unbefriedigend ist. und 
referiert im 6. Kapitel ausführlich die Grundbestandteile der NVS 
anhand der elnzetnen Steuerungsinstrumente Organlsationsen\· 
wicklung, Leitbilder, Controlling, Kosten-Leistungsrechnung, Be-

richtswesen. Kontraktmanagement und Produkte. Im nachfo'gen
den Kapitel gibt er einen Überblick Ober den Stand der Einlührung 
der NVS in den einzelnen Bundeslandern. Dieser ist recht unter
schiedlich, scheint Im Hinblick auf die verbreitet schlechte Haus
haltslage jedoch eines gemeinsam zu haben: Soweit im Zusam· 
menhang mit der Kosten·Leistungsrechnung eigenständig zu 
verwaltende Budgets zugewiesen wurden - ohnehin oft nur die 
Sachminel, aber nicht die viel wichtigeren Personalmiuel - sind die
se inzwischen wohi Oberall derartig zurückgefahren worden, dass 
dadurch die angestrebte größere Flexibilität im HaushaltsvoUzug 
mehr oder weniger vollständig verloren gegangen ist. 

Die NVS hat eine starke Tendenz dazu, lediglich monetär und 
quantitativ zu steuern. Es bedarf deshalb eines qualitativen Kor
rektivs, um ein ausgewogenes Verhältn is zwischen qualitativen 
Zielen, die cJer Autor in Anlehnung an Ohter (1977) pädagogische 
Kernkompetenz nennt, und der ökonomisch ausgerichteten Ver· 
waltungSkompetenz zu erreichen. Ein aul die Besonderheiten des 
Jugendstralvollzuges ausgerichtetes Oualitatsmansgement, 
SChreibt er, ,.muss also eine Dominanz der Verwaltungskompetenz 
über die Kernkompetenz verhindern" (S. 103). Als ein dazu geeig
netes Mittel wird meistens die sogenannte Balanced-.5COI'etard 
(BSC) angesehen. Diese stellt der Autor im g, Kapitel in ihren 
Grundzügen '101 und untersucht dann im 10. Kapitel. welche (mut
maßlichen) Steuerungswirkungen erreiCht werden, wenn man. wie 
in der BSC vorgesehen. die vier gleichberechtigten Zieldimensio
nen der Finanzperspeklive, der gesellschaftspotitischen Perspek· 
tive, Oer Mitarbeiterperspektive und Oer auf den Gefangenen ge
richteten Kundenperspektive miteinander zum Ausgleich bringt. 

Die teils sehr tietgehenden Analysen in diesem zentralen 
Kapitel können hier niCh t im Einzelnen dargestellt werden. Unter 
den Zielsetzungen der Finanzperspektive Sieht der Autor die 
Ge!ahr, dass das padagogische Angebot nur noch IOr ausgesuch
te und als lörderungswOrdig erachtele Insassen bereit gehalten 
wird, wie dies im niedersächsischen Vollzugskonzept. dort ,Chan· 
cenvollzug" genannt, ausdrÜCkl iCh vorgesehen ist (vgl. Steinhilpcr, 
ZIStrVo 2003, S. 143: krillsch Schneider, ZIStrVo 2004. s. 139). 
FIed< siehl hier die VerwaJtungSKompetenz gegenQber der Kern· 
kompetenz Erziehung dominieren, indem die Finanzierung des 
Sachmittelbcreichs Vorrang '101 deI Finanzierung des Personalmit
teibereichs erhält (S. t 15, t t8). Eine waitere Gefahr drOhe von der 
Verwaltungszentralisierung. die die unterschiedtichen Vol lzugsar
Ien quasi gleichschalte und die Eigensländigkeit des Jugendstraf· 
vollzuges, basierend auf seinem Erziehungsaullrag, ln Frage ste!· 
le. , Ausgehend von dem Ansatz des Versuchscharakters der 
Erziehung sind daher auch Überlegungen, aus Grunden der 
Prozessoptimierung pädagogische Angebote ausschließlich IOr 
geeignetc jugendliche Inhaftier1e zu machen, mit dfln Prinzipien 
des JugendSlralvollzugs nicht zu vereinbaren" (S. 129). Unter den 
Zielsetzungen der gesetlschallspoli tlschen Perspektive berurchtet 
CI, dass allgemeine pol itIsche Vorgaben dazu führen könnten, 
dass die ohne RÜCksicht auf die Besonderheiten des Jugendsllaf· 
vollzugs zu erbringenden Produkte zu Lasten der Erz iehung und 
zu Gunsten der technischen und administrativen Sicherhei t ge
wichtet werden. Unter den Zielsel;wngen der Mitatbcilerperspek
live hebt er den zentralen Stellenwer1 einer verbesserten Ausbil· 
dung der Vollzugsbediensteten hervor. Unter den Zielsetzungen 
der Kundenperspckt ive schließlich erneuert Fleck scine Kritik am 
Begriff Kunde und meint, dass dielilrdie Privatwir1$Chaft Gultigkeit 
besitzende Beschreibung oor Kundenperspektive allenfalls modi· 
fiziert aul die öffenlliche VefWaltung übert'agbar sei. Er weist auf 
die VefWlrrung hin, die in der bisherigen Debatte um diesen Begriff 
aufgetreten ist und kommt nach eingehen<ler Diskussion - inner
halb der Logik der BSe argumentierend - zu dem Ergebnis, dass 
.Kunden' im Jugendstrafvollzug mit oberster Priorität ausschließ
lich die Inhaftierten seien (S. 1571, und niCht etwa ganz allgemein 
.die BOrger", Verwendet man. wie oben vorgeschlagen. staU . Kun· 
deo den Begriff des Leistungsadressaten (oder gar den noch mit 
Fürsorglichkeit konnolierten Begriff des "Klienten'), zeigt Sich Obri· 
gens sofM , dass Fleck damit Recht hat. 

Davon ausgehend, dass ein erzieherisch gestalteter Jugen<l· 
strafvollzug durchaus ein adäquates Miltelzur Rückfallreduzierung 
sein kann, enHaltet Fleck die ZIeldimension der Kundenperspekti· 
ve zu einem beeindruckenden Panorama der pädagogischen FÖr· 
derung der PersönlichkeitsbIldung. In Schlagworten bedeutet das: 
Eröffnung eines Feldes für SOZiale Lernprozesse in der Wohngrup· 
pe, Erweiterung des Biklungs-, des pädagogisch·therapeutiSChen 



sowie des Sport· und Freizeitangebotes. Optimierung des p1ida
gogischen Klimas durch Gestaltung des Jugendstralvoilzuges als 
ein entlastetes Lebensleid, Erhöhung der Anzahl der Vollzugslo
ckerungen, um ein intensives Entlassungstraining mit echtem Frei
heitsbezug zu gewährleisten, und schließlich Optimierung der Zu
sammenarbeit und der Vemetzung des Jugendstrafvollzuges mit 
den sozialen Diensten der Justiz. 

Würde die BSC in der Praxis so eingesetzt und verstanden 
werden. wie es der Autor in diesem Kapitel idealtypisch entwickelt 
und empfiehlt. kOnnte man sie vielleicht als ein geeignetes, wenn 
auch Immer noch nicht hinreichendes Instrument der Qualitlltssi
cherung betrachten. Doch dass diese Hoffnung wohl trügerisch ist , 
macht Fleck im 11. Kapitel deutlich. Dort unterzieht er die Kompo
nenten der Neuen Verwaltungssteuerung einer Strukturanalyse 
unter rechtlichen Gesichtspunkten. Bei der Betrachtung der soge
nannten Zielvereinbarungen zeigt sich. dass diesen keine recht
lichen Verbindlichkeit zukommt, so dass sie IOr den Jugendstraf
vol lzug eine zuverl1issige qualitative Absicherung nicht darstellen 
können. Einmal mehr kritisiert der Autor in diesem Zusammen
hang. dass in der Systematik der NVS Handlungsergebnisse der 
Verwaltung mit OOmselben Begriff "Produkt" belegt werden wie die 
Ergeboisse von ProduktiOnsprozessen in derWirtschaft, mit denen 
sie schwerl ich vergleichbar sind. Er sieht dadurch die präzise ju
ristische Begrifflichkei! des Vollzugsrechts verwässert und rügt ins
besondere. dass über solche Terminologie .weichgezeichnete p0-
litische Führungsfloskeln in die Vollzuggestaltung eingebracht 
werden. die weder der Gesetzgeber des StVoIlzG noch der des 
JGG als Ziele anerllannt haben· (5. 208). Hinzu kommt, dass lür 
die Produkte .Sicherheif und .Ordnung" die Kosten bedeutend 
leichter bestimmbar sind als für das Produkt . Erziehung". Bei der 
LeltbilddiskusslOfl zeigt er am Beispiel zweier JugendSlfafanstal· 
ten aul. wie unterschiedlich diese auslallen kann, je nachdem, ob 
eher der Erziehungsgedanke oder der Sicherheitsaspekt in den 
Vordergrund gestellt wird. Unter dem S~chwort virtueller Wettbe
werb (,.benchmarlling") werden schließlich die Probteme herausge
arbeitet. die daraus resultieren, dass der sogenannte _Controller" 
im Konllikt zwischen Pädagogik und Ökonomie wegen seines auf 
der Basis linanzwirtschafUicher Auswertungen scheinbar unum
stößlichen Datenmaterials einen enormen Einfluss aul die Ent
scheidungen gewinnt. 

Insgesamt kommt der Autor zu dem Ergebnis, dass die Neue 
VelWaltungssteuerung nur dann als Chance für den Jugendstraf
vollzug verstanden werden kann. wenn durch eine besondere ge
setzliche Gestallungsvorschrilt gewährleistet wird, dass die dem 
JugendstralvoHzug zU98wiesenen linanziellen Ressourcen vor
rangig zu Gunsten der Kemkompetenz Erziehung eingesetzt wer
den (5. 228). Dieser Forderung kann man zustimmen_ Allerdings 
bleiben Bedenken. die sich daraus ergeben, dass keineswegs si
cher ist. ob eine solche Vorschrill die zahlreichen genannten Ge
lahren bannen kann, die in der Logik und der Struktur der NVS be
grundet liegen. In ledem Fall liefert diese Studie einen weiteren 
eindrucksvollen Beleg IUr die Notwendigkeit einer baldigen gesetz
lichen Regelung des Jugcndstralvollzugs, aber auch dafür, dass 
weitere Forschung zum Thema Neue VelWallungssteuerung im 
Stratvotlzug dringend geboten isl. Zu evaluieren ist Insbesondere. 
ob die neuen Sleuerungsmodelle ihrerseits das halten. was sie 
versprechen, nämlich Effektivität und Effizienz des Strafvollzuges 
zu optimieren. Für die Beantwortung dieser Frage ist allerdings 
entSCheidend. woran dies gemessen wird. Es kann nur die gesetz
liche Zielsetzung (§ gt Abs, 1 JGG) sein. die Insassen des Jugend
strafvollzugs mit erzieherischen Mitteln in ihrer Entwicklung in 
Richtung aul ein Leben ohne Straftaten und in sozialer Verantwor
tung zu lOrdern. 

Etwas zu kurz gekommen erscheint mir die Grundsatzdiskus
sion 1ft der neueren kriminologischen Literatur zum Managerial is
mus und New Public Management. so daSS der in Arbeiten von 
Garland. Krasmann, Lemke und vielen andelen herausgearbeile
te Zusammenhang zwischen den Prozessen der OkoflOmisiorung 
des Sozialen und dem poli tischen Programm des Neoliberalismus 
nicht hinreichend deutlich wird. Gteichwohl sollte sich mit diesem 
verdienstvollen Wer\( unbedingt jeder auseinander sei zen, der im 
(Jugend-)Slralvollzug oder in den Aulsichtsbehörden mit Fragen 
oer neuen Verwaltungssteuerung beschältigl ist. 

Joachim Walter 
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Calliess/Müller-Dietz: Strafvollzugsgesetz. Gesetz Ober 
den Vollzug der Freihei tsstrafe und der fre iheitsentziehen
den Maßregeln der Besserung und Sicherung mit ergän. 
zenden Bestimmungen, bearbeitet von Rolf-Peter Calliess 
und Heinz Müller-Dietz (Beck'sche Kurzkommenlare, 
Bd. 19) 10. neu bearbeitete Auflage_ Verlag C _H . Beck, 
MOnchen 2005.1096 S. In Leinen. € 71.-. 

Ein Kommentar, der in 10.Auliage erscheint, zeigt allein schon 
hierdurch, wie erfolgreich er ist und für wie wichtig ihn seine Nutzer 
halten. Der Calliess/MQller-Dietz ist der Klassiker unter den Kom
mentaren zum Stralvotlzugsgesetz. Es ist de~enige. der den Maß· 
stab gesetzt hat und weitemin setzt und der lür den Praktiker und 
denjenigen. der sich wissenschaltlich mit dem Strafvollzug be
lasst, unverziehtbar ist. Die Autoren haben mit der Neuauflage, die 
rechtlich auf dem Stand vom Herbst 2004 ist, eine große Fleißar· 
beit geleistet. Völlig neu sind die Bearbeitungen zum neuen § 86a. 
Auch die Erläuterungen zu § 84 sind neu gelasst. ebenso wie - für 
die PraxiS in letzter Zeit besonders wichtig - die Regelung des 
Haftkostenbeitrages in § SO. Calliess/Müller-Dietz gehen bei letz
terem wie schon andere Kommentatoren vor ihnen über den 
Gesetzeswortlaut hinaus, indem sie, was vernünftig erscheint. das 
Überbrückungsgeld lur diesen Zweck nicht antasten wolten 
(Rdm. 6 a.E.). Unterhalb der Schwelle dervötligen Neubearbeitung 
haben die Verlasser bei einigen kommentierten Paragraphen 
neue, interessante Akzente gesetzt. So setzen sie sich in § 10 
Rdnr. la mit dem aus ihrer Sicht seil neuestem zu beobachtenden 
Systemwechsel vom oftenen zum geschlossenen Vollzug ausein
ander. tnsbesondere der Stadtstaat Hamburg (Umwidmung der 
JVA Billwerder) hat sich hier hervorgetan. Aber auch andere Bun
desländer scheinen den oftenen Vollzug in letzter Zelt nicht mehr 
als Errungenschaft, sondern als Belastung anzusehen. Der Kom
mentar hält dagegen und verweist auf die eindeutige Gesetzes
lage. In diesem politisch brisanten Bereich reicht dies heutzutage 
wahrscheinlich aber nicht mehr. Deshalb wäre die Aufnahme von 
kriminologischen harten Fakten zum offenen Vollzug nötig. um die 
Diskussion zu versachlichen. 

Bei § 18 versucht die Politik ebenlalls - diesmal wegen knap
per Kassen - das Gebot der Einzelunterbringung aufzuweichen. 
CalliesslMüller-Dietz haben in die 10. Auflage die neue Recht
sprechung hierzu eingearbeitet. Für die Prallis hilfreich wäre es, 
die Unterschiede zwischen menschenunwürdiger Behandlung und 
bloßem Verstoß gegen § 18 noch besser herauszuarbeiten. Eine 
Aulgabe, weiche die Gerichte bisher leider nicht geleistet haben. 
Wichtig erscheint es, zukunhig den Beitrag der Einzeluntefbrin
gung zur inneren und äußelen Sicherheit der Anstallen stärker zu 
betonen. Dieser Aspekt dürfte auf Sicherheit und Ordnung be
dachten Politikern eher zu denken geben als das Argument , die 
Behandlung der Gelangenen werde beeinträchtigt. 

Zu den §§ 19, 70, Haftraumausstatlung und Gegenstände für 
die Freizeitgestaltung, bringt die Neuautlage die ilktueilen Ge
richtsentscheide. Wobei sich wieder einmal zeigt, dass zukünftige 
Fragestellungen nur begrenzt aulgenommen werden (können?). 
Kommentare bilden das ab, was war. Besser wäre es, auch das. 
was sein kOnnte, zu erörtern. CalliesslMüller-Dietz haben diese 
Problematik erllannt. Insbesondere aul dem Gebiet oer Telekom
munikation/neuen Medien ist die Entwicklung derart rasant , dass 
sie siCh deshalb zu Recht lür eine gesetzliche Neuregelung ihres 
Gebrauchs und ihrer Kontrolle aussprechen (§32 Rdnr. 3 a.E.)_ Bei 
§ 23 (Rdm_ 2) haben die Verlasser die Außenkontakte akzentuiert 
und viele teilS neueAulsätze und Abhandlungen eingearbeitet. Sie 
heben damit die Bedeutung sozialer Bindungen lür die RUckfallver
meidung hervor. 

Dem Bereich Arbeit/Entlohnung de, Gelangenen haben dfe 
Kommentatoren noch mehr Raum gewidmet. Sie kritisieren die 
Neuregelung des § 43, sehen aber entsprechend dar Rechtspre
chung des Bundesverfassungsgerichts in § 177 nunmehr keinen 
Verfassungsverstoß in der unterschiedlichen Entlohnung von U
und Stralgelangenen (§ 177 Rdnr_ 1). Auch hinsichtl ich der Einbe
haltung von Beitragsteiten (§ 195 Rdnr. 1) haben sie ihre Ansicht 
korrigiert. Mit überzeugenden Gründen halten sio es jetzt Ilir Z'u
lässig. diese entsprechend der VV zu § 195 generell einzubehat
ten. tm Widerspruch zur Rechtsprechung befinden sich Ca!liessl 
Muller-Dletz noch. wenn es um die Anwendbarllelt dcr Pfändungs
schutZ'Vorschrilten der §§ 8SO ff. ZPO aul den Auszahlungsan
spruch des Gefangenen geht (verneinend: BGH NJW 2004, 3714 : 
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ZI$trVo 2005, Heft 1). Praktische Bedeutung hat dies kaum, wie 
sie in § 43 Rdnf. 10 a.E. richtigerweise feststellen. Trotzdem dOrf· 
te ihre Ansicht angesichts des Machtworts des SGH und des BFH 
auf Dauer eben/alls keinen Bestand haben. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Neuaullage liegl bei den Vor
SChritten Ober den Rechtsschutz der Gefangenen. Die Kommen
tatoren greifen zustimmend die Entscheidungen des BVerfG zur 
Frage der Zulässigkeit eines Antrages auf gerichtliche Entschei
dung trotz VerSl0ßes gegen das RecntSberatungsgesetz und zur 
Zulässlgkeil eines Fesistellungsantrages trotz Eriedigung bei tief
greilendem Grundrechtsverstoß (BVerlG NJW 2002, 2456; 
ZfStrVo 2004, 122) auf. Der Rechtsschutz insgesamt wird ausgie
biger dargestellt (§ 108 Rom. 1) und das Recht auf ein Gespräch 
mit dem Anstattsleiter (§ 108 Rdnr. 4) breiter erörtert . Eine Neu
kommentierung der Regelung der VerfahrenSkosten (§ 12t 
Rdnr. 1) schließt diesen Bereich ab. 

Das Bundesverfassungsgericht haI die nachträglk:he Siche
rungsverwahrung grundsätzlich !Ur verfassungsgemaß elklart 
(NJW 2004. 750). Calliess!Müller·Dietz kritiSieren dieses neue 
Rechlsinstitut und machen zu Recht grondsätzliche Bedenken gei
lend (§ 129 Rdnr. 4). Außerdem machen sie sich für eine Besser
Stellung der Sicherongsverwahrten star1l. soweit dies im Vollzug 
nur möglich ist (§ 129 Rdnr. 3). Es ist kaum möglich, alle Ände
rungen in der 10. Aullage aufzulOhren und gebührend zu würdigen. 
Erwähnenswert sind aber insbesondere noch die neuen Erlaute
rungen zu § 144 zur Größe und Ausgestaltung der Haftraume und 
die ausführlichere Darstellung der in der Praxis weitemin kontro· 
vers betrachteten Oftenbarungspflicht in § 182. 

Abschließend sei auch noch eine kleine. den überragenden 
Gesamteindruck nicht trübende Kritik angebracht. Das Sachver
zeichnis sollte in einer 11 . Auflage, die sicher In ca. drei Jahren fol· 
gen wird. erweitert werden, um dem Leser das Auffinden der ge
suchten Stellen lU erleichtern. Obwohl sich das Werk gegenüber 
z.B. der 5. Aullage um ein Fünftel vergrößert hat, ist der Umfang 
des Sachverzeichnisses fast gleich geblieben. Begriffe wie Tele· 
fon. Telefax etwa. sucht man im Übrigen vergeblich. Mehr Benut· 
zerfreundhchkeit wäre insofern al..lch bei der Auswahl der Stichwor
te angezeigt. 

Der KomrnenlarV{lfl CaliiesslMüller-Dietz bringt in der Neuauf· 
lage erneut eine hervorragende Bearbeitung des Vollzugsrechts. 
Da es inzwischen mehrere Kommentare zum Strafvollzugsgesetz 
gibt. bietet diese Besprechung den Anlass, eine Standortbestim
mung vorzunehmen, die nicht nur dieses Werk. sondern den 
Strafvollzug insgesamt in den Blick nimmt. Wo steht der Camessl 
Müller·Oietz im Vergleich zu den anderen Kommentaren zum 
Strafvoll zugsgesetz? Was sind seine besonderen Vorzüge? Eine 
solche Charakterisierong muss zwangsläufig zu kurz greifen. Den
noch wird man in etwa Folgendes sagen kOOnen: SchwindlBöhm 
(Strafvollzugsgesctz. 3. Aull. Berlin. New Yor1l l999) haben einen 
Kommentar In erster Linie von Praktikern IOr die PraxiS geSChric
ben: der Altemativkommentar (Altemativkommentar zum Sirafvoll
zugsgcsctz: Herausgegeben von Johannes Feest, 4. Auft., Neu
wied 2OQO) gibt sich betont progressiv - allerdings genauso wie die 
Alternativen in der Politik - vertritt er heulZutage keine Außensei
terpositionen mehr. sondern hat sich als eine gewichtige Stimme 
im Stratvollzug etabliert und bildct damit in gewisser Hinsicht ei
nen Gegenpol zu dem Wer1l von Ariolh/lückemann( Kommentar 
zum Strafvollzugsgesetz. München 2003). welches eher eine kon
servative GrundSIlOrnung durchzieht. Bei CaJliess!Müller-OielZ ist 
eine entsprechende Schublade SChwierig zu linden. Oie Praxis
tauglichkeit ihres Werkes wird schon dadurch unterstrichen. dass 
es der In den Strafvollzugsanslalren und Vallstreckungskammem 
am weitesten verbreitete und am meisten zitierte Kommentar ist. 
Oie Aularen haben Sich außerdem immer unabhängig von ZeitstrO.o 
mungen fü r einen konsequenten Behandlungsvollzug eingesetzt. 
Dies mag man als progressiv oder auch als konservativ werten. So 
hat Geiler in seiner Würdigung dei Vorauflage in Heft I der Zeit· 
schrift tür Strafvollzug 2005 herausgestellt, es sei wichtig. Flagge 
zu zeigen in dem Bestreben, 6en Behandlungsvollzug vor fiskali
sctlen Einschrankungen zu bewahren und gegen ideologische An· 
leindungen in Schutz zu netmen. Hier sieht er den CaI~essJ Mül· 
ler-Oietz in vorderster Unie, und er begrüßt dessen deulJiche 
Stellungnahme hierzu. Die Stäl1l.e dieses Kommentars ist aber 
insbesondere die vollständige Durchdringung und die umfassen· 
de wissenschaftliche Ookumentalion des Vollzugs rechts. Die Au
toren waren Wegbereiter des Strafvollzugs, so wie er sich heute 

darstellt, weshalb sich nirgendwo sonst so gut seine Entwicklungs
linien ablesen lassen wie hier. Zuweilen finden sich darum auch 
Entscheidungen und Anmerkungen, die für die Praxis längst Ge
SChiChte sind. Dies gill etwa für die Kommentierung zu § 69 
Rdnr.3. Oie dort erwähnten Gerichtsentscheide sind aber weiter· 
hin inleressant, weil sie erkennen lassen, wie umslrillen heule 
Selbstverständtiches einmal war. 

Was ist in Zukunft vom CalliesslMüller-Oietz zu erwarten? 
Sicherlich wird er weitemin der zuverlässige Ralgeber wie bisher 
sein. Oie rechtlichen Probleme werden jedoch wahrscheinlich 
mehr in den Hintergrund treten zugunsten einer inhallJichen Dis
kUSSion über das Wesen des Strafvollzuges. Der Gegensatz ist 
dabei nicht der Behandlungs· oder der Verwahrvollzug. sondern 
vielmehr die Orientierung an einer wissenschaftlich fundierten 
RückfaJlvermeidung, die § 2 postuliert, und gleichzeil ig einen die 
Sicherheit beachlenden StrafvollZug, In dem die Menschenwürde 
nicht zu kurz kommt, oder ein Vollzug. der unsachgemäß ist und 
auf laienhaften Vorstellungen fußt. Der Strafvollzug muss vom 
Kopf auf die Füße gestellt werden. Es geht nicht um Ideologien, 
sondem um Effektivität. So ist z.B. durchaus vorstellbar, dass bei 
§ 88 Abs. 2 NI. 5, dem besonders gesicherten Haftraum, dem· 
nächst nicht mehr nur die Empfehlung einer zeitlichen Höchstgren
ze steht (§ 88 Rdnr. 5), sondern Handreichungen, wie man durch 
Farbgestaltung. das Einspielen von beruhigender Musik und der
gleichen auf einen au ftälligcn Gelangenen positiv einwil1l.t. Wenn 
man sich auf Dinge konzentrie rt . die wil1l.en und vernünllig sind, 
läuft man hoffen11ich nicht Gefahr. dass wiChtige, wir1lungsvolle 
Vollzugsmaßnahmen auf dem Altar des Populismus geopfert wer· 
den. Gelragl sind Fakten! Der Kommentar von CaJliess!Müller· 
Oietz bietet die besten Voraussetzungen dafür. diese Weichen· 
stellung hin zu einer neuen Nüchternheit zu gewährleisten. Um es 
mit einem bekannten Ued von Tina Turner zu sagen: er ist .Simply 
the best". 

Walfgang Schriever 
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